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1 Kurzfassung der Studie 

1.1 Motivation und Gegenstand 
Am 12. Dezember 2015 wurde auf der 21. Internationalen Klimaschutzkonferenz (COP21) nach 
vielen Jahren intensiver Verhandlungen mit dem „Übereinkommen von Paris“ ein historisches 
Ergebnis erzielt: Nahezu alle Länder der Welt einigten sich erstmals auf ein allgemeines, rechts
verbindliches und weltweites Klimaschutzübereinkommen (United Nations 2015). Der Kern des 
Pariser Abkommens umfasst einen globalen Aktionsplan, mit dem die Erderwärmung auf deutlich 
unter 2° C, möglichst 1,5 °C gegenüber vorindustriellen Werten begrenzt werden soll, um den ge
fährlichen Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. Mit diesem Abkommen änderte 
sich automatisch die „Geschäftsgrundlage“ vieler Klimaschutzkonzepte, -programme und –ziel
werte, so auch in der EU, in Deutschland und in Berlin. Gegenstand der vorliegenden Studie ist 
daher, eine Aktualisierung der Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 
2014c) sowie der Nachfolgestudie zur Entwicklung des Berliner Energie- und Klimaschutzpro
gramms (BEK) (Hirschl et al. 2015a) vorzunehmen, um auf dieser Basis die politischen Strategien 
und Maßnahmen neu ausrichten zu können.  

Mit dem Pariser Übereinkommen und den Erkenntnissen des IPCC (insb. Sonderbericht 2018) 
hat sich auch das Verständnis für den Begriff der Klimaneutralität und die damit verbundenen 
Anforderungen deutlich verändert. Während in der Berliner Machbarkeitsstudie von 2014 noch 
CO2-Reduktionszielwerte auf Basis eines 2°C-Ziels ermittelt wurden, prägt nun erstens das  
1,5 C-Ziel sowie zweitens der sogenannte Budgetansatz die Debatte, der gemäß IPCC die Rest-
emissionsmenge beschreibt, die bis zum Erreichen des Temperaturziels und dem Erreichen der 
globalen Klimaneutralität noch ausgestoßen werden darf. Der Begriff der Klimaneutralität be
schreibt einen Zustand, der sich nicht (mehr) auf das Klima bzw. die aktuell bedrohlich zuneh
mende Erderwärmung auswirkt. Dies wird maßgeblich durch ein Gleichgewicht zwischen Treib
hausgasemissionsquellen und -senken erreicht. Klimaneutralität umfasst dabei neben allen Treib
hausgasemissionen auch weitere klimawirksame Effekte, etwa Luftverschmutzung, Wolkenbil
dung oder die Rückstrahlung der Erdoberfläche. Den größten Anteil an den Treibhausgasen, die 
u. a. auch Methan und Lachgas umfassen, weisen mit Abstand die CO2-Emissionen aus der Ver
brennung fossiler Brennstoffe auf.  

In Berlin weisen die CO2-Emissionen einen Anteil von etwa 98 % an den gesamten Treibhausga
sen auf. Da es darüber hinaus derzeit keine bilanzierten Daten zu Senken- und anderen klimare
levanten Effekten gibt, wird in dieser Studie die (Brutto-)Reduktion der CO2-Emissionen als 
zentraler Maßstab für die Szenarien verwendet. Dennoch werden auch darüber hinaus ge
hende Maßnahmen zum Erreichen der Klimaneutralität identifiziert. Da zudem für eine (gerechte) 
Verteilung des vom IPCC ermittelten globalen CO2-Budgets auf Staaten, Bundesländer, Städte 
oder Sektoren noch keine etablierten Verfahren vorliegen, wurde in dieser Studie kein konkretes 
CO2-Budget als Steuerungsgröße der Berliner Klimapolitik vorgeschlagen. Es wurde allerdings für 
die diesbezüglich anstehende Debatte auf der Basis verschiedener Verteilungsoptionen eine 
Bandbreite möglicher CO2-Budgets (60 bis 290 Mt CO2 für ein 1,5° bzw. 1,75°-Ziel) ermittelt.  

Demzufolge wird in dieser Studie die Klimaneutralität Berlins als Reduktion der CO2-Emissio
nen um mindestens 95 % gegenüber den Emissionen des Basisjahres 1990 angesetzt. Der 
Budgetlogik wird hier insoweit gefolgt, dass in den Szenarien bereits kurz- bis mittelfristig ein sehr 
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hohes Ambitionsniveau angesetzt wird, um nicht unverhältnismäßig viel von den bis zum Errei
chen der Klimaneutralität verbleibenden Restemissionen zu verbrauchen – auch im Sinne der 
Generationengerechtigkeit.  

Gegenstand der Studie, die vom Land Berlin vertreten durch die Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz beauftragt wurde, ist somit die Frage, wann und vor allem wie Berlin 
Klimaneutralität im Lichte der veränderten landespolitischen, nationalen und internationalen An
forderungen erreichen kann, und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Da
bei wurden wie in den Vorgängerstudien die Handlungsfelder Energieversorgung, Gebäude, 
Verkehr, Wirtschaft und private Haushalte separat sowie mit Blick auf ihr Zusammenwirken unter
sucht. Für alle Handlungsfelder wurden die aktuellen Rahmenbedingungen und Entwicklungen 
identifiziert, Trends abgeleitet und schließlich Szenarien für die vorgegebenen Zieljahre 2050, 
2030 und 2040 erstellt. Zwischen dem Langfristszenario für 2050 und dem kurzfristigsten Szena
rio für 2030 erfolgt - als Besonderheit dieser Studie - eine Darstellung maßgeblicher limitierender 
Faktoren in allen Handlungsfeldern: Hemmnisse und Zielkonflikte, die bereits heute Klimaschutz 
und Energiewende blockieren und daher zwingend in der Modellierung zu berücksichtigen und 
politisch zu adressieren sind. Auf Basis dieser restriktionsbasierten Szenarienentwicklung werden 
im letzten Schritt Strategie- und Handlungsempfehlungen abgeleitet, sowohl für die übergreifende 
Klimaschutzpolitik Berlins als auch für alle Handlungsfelder. Wie auch in den vorherigen Studien 
waren auch hier wieder eine Reihe von Stakeholdern und die Berliner Verwaltung aktiv im Rah
men von Workshops eingebunden.  

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Studie haben sich im April 2021 einige grundlegende 
Rahmenbedingungen geändert, die in der Folge gravierende Auswirkungen auch auf die Berliner 
Klimapolitik haben werden. Hierzu gehören auf EU-Ebene die Verabschiedung des neuen Reduk
tionsziels für 2030 in Höhe von 55 %, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), 
das eine Verschärfung des Bundes-Klimaschutzgesetzes unter Verweis auf die Generationenge
rechtigkeit fordert sowie einen weiteren Beschluss des BVerfG, der den Berliner Mietendeckel für 
unzulässig erklärte. Diese aktuellen Ereignisse konnten in den Analysen der Studie zwar nicht 
mehr explizit berücksichtigt werden, die mit ihnen verbundenen möglichen Wirkungen wurden in 
den Szenarien jedoch bereits weitgehend antizipiert. 

1.2 Status Quo und Trends: Berlin noch nicht auf dem 
Klimaneutralitätspfad  
Der grundsätzliche Handlungsbedarf bzw. Handlungsdruck ergibt sich aus einem Vergleich des 
aktuellen CO2-Entwicklungstrends mit möglichen Zielpfaden zur Klimaneutralität. In der Studie 
wurde zur Ermittlung dieses Trends zunächst ein Wert für das Berichtsjahr 2020 ermittelt, ausge
hend von den zuletzt verfügbaren amtlichen Energie- und CO2-Bilanzdaten Berlins bis 2017 so
wie einzelner weiterer verfügbarer Daten bis 2020 aus einzelnen Handlungsfeldern. Die Bilanzen 
der Handlungsfelder werden aus den Daten der amtlichen Bilanz abgeleitet, die beispielsweise 
den Gebäudesektor nicht ausweist. Abweichend vom Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) weisen 
wir in der Studie weiterhin neben der Quellenbilanz auch die Verursacherbilanz aus, da sich aus 
dieser (insbesondere auf subnationaler Ebene) wichtige Erkenntnisse und infolgedessen hand
lungsfeldspezifische Maßnahmen für die Verbrauchssektoren ableiten lassen. Die Ermittlung der 
Situation in 2020 erfolgte als eine eigene Trendabschätzung auf Basis der Vorjahre und somit 
unter weitgehender Ausblendung der durch die Covid-19-Pandemie bedingten, überwiegend tem
porären Sondereffekte, da diese für die Fortschreibung von Trendentwicklungen zu keinen zuver
lässigen Aussagen geführt hätten.  
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1.3 Szenarien für 2050, 2030 und 2040 – ein 
restriktionsbasierter Ansatz 
Seit der Verabschiedung des Pariser Abkommens hat sich auch die Studienlandschaft verstärkt 
mit ambitionierteren Zielwerten und diesbezüglichen Szenarien beschäftigt. Zum einen hat die 
Zahl der Energieszenarien insgesamt zugenommen, die eine Paris-konforme Klimaneutralität 
zum Gegenstand haben, zum anderen gibt es mittlerweile einige Studien, welche die Erreichung 
der Klimaneutralität bereits vor 2050 oder ausgehend von Annahmen zu CO2-Budgetwerten be
trachten. Allerdings fokussieren die meisten dieser Studien auf die Herleitung von Zielwerten und 
damit in Verbindung stehenden Entwicklungszahlen für Technologien, z.B. Zubauniveaus erneu
erbarer Energien oder energetische Sanierungsraten. Was häufig nur randständig oder gar nicht 
behandelt wird, ist die Frage, wie angesichts der heute bereits vorhandenen vielen Hemmnisse 
und Zielkonflikte diese gesteigerten Zielzahlen erreicht werden können. Vor diesem Hintergrund 
haben wir in der Studie einen restriktionsbasierten Ansatz entwickelt, mit dem wir besonders 
relevante Problembereiche, Hemmnisse und Zielkonflikte analysiert haben, um daraus Grenzen 
für eine schnellere Zielerreichung (insbesondere für das Szenario 2030), aber auch Hinweise zu 
ihrer Überwindung bzw. für dringliche Strategien und Maßnahmen zu erhalten.  

Für das Langfristszenario im Jahr 2050 („Klimaneutrales Berlin 2050“, auch „KnB 2050“) wurde in 
allen Handlungsfeldern ein Szenario erstellt, das aufgrund nur noch geringer Restriktionen, insbe
sondere aber aufgrund bundesweit und international verfügbarer erneuerbarer Energieträger 
CO2-Neutralität auf der Basis einer vollständigen Emissionsreduktion erreichbar macht. Im nächs
ten Schritt wurden in jedem Handlungsfeld maßgebliche limitierende Faktoren ermittelt, und diese 
im Szenario „KnB 2030“ unter der Maßgabe größtmöglicher Klimaschutzanstrengungen bei 
gleichzeitig realistischer, plausibler Entwicklung modelliert. Auch für die übergeordneten Rah
menbedingungen auf Bundesebene werden bei diesem Szenario progressivere Entwicklungen 
unterstellt. Für das Szenario „KnB 2040“ wurde je Handlungsfeld abgewogen, inwieweit zwischen 
den Ergebnissen der Szenarien KnB 2050 und KnB 2030 nichtlineare Zusammenhänge gegeben 
sind. Dies kann beispielsweise bei der Entwicklung von Wasserstoff und anderen Power-to-X-
Produkten der Fall sein.  

Zur Erstellung der Szenarien wurden einige übergreifende Annahmen getroffen, die die Szena
rien in mehreren Handlungsfeldern betreffen. Dazu zählt die Bevölkerungsentwicklung, bei der 
wir gemäß offiziellen Projektionen von einem sich abschwächenden Zuwachs bis etwa 2030 auf 
etwas mehr als 3,9 Mio. Personen ausgehen, danach bleibt die Zahl in etwa konstant. Für das 
Wirtschaftswachstum (BIP), das in Berlin über mehrere Jahre deutlich über dem Bundesdurch
schnitt lag, wird angenommen, dass es auch nach dem Corona-bedingten Einbruch wieder über
durchschnittlich ausfallen wird, danach jedoch auch hier abnehmen und sich ab den 2030er Jah
ren auf den bundesweiten Wert von etwa 1 % einpendeln wird. Beim Thema Wasserstoff sind wir 
davon ausgegangen, dass dieser kurz- bis mittelfristig kein „Game Changer“ werden wird, da er 
noch nicht in ausreichender Menge klimaneutral herstellt werden kann – weder international noch 
national oder in Berlin. Die in den Szenarien eingesetzten, knappen Mengen folgen daher einer 
Priorisierung, wie sie in vielen Studien vorgenommen wird. Priorität haben die Sektoren und Be
reiche, die über keine effizienteren (z.B. direktelektrischen) Alternativen verfügen: die Dekarboni
sierung ausgewählter Industrieprozesse, die Produktion ausgewählter Treibstoffe (z.B. Kerosin) 
sowie der Einsatz zur Stabilisierung des Stromsystems.  

Nachfolgend werden ausgewählte Ergebnisse der Szenarien je Handlungsfeld dargestellt, einfüh
rend wird dabei jeweils kurz auf die Ausgangssituation eingegangen.  
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1.3.1 Handlungsfeld Energie 
Das Handlungsfeld Energie umfasst in der Studie die Energieversorgung der Stadt mit Strom und 
Fernwärme. Dies betrifft gemäß der Berliner Energiebilanz den Umwandlungsbereich mit den 
zentralen Kraftwerken, also der Aufbereitung und Bereitstellung von Endenergieträgern, soweit 
sie nicht nach Berlin importiert werden. Hierin einbezogen sind zudem auch Energieumwandlun
gen aus Müllverbrennungsanlagen, Klärwerken, zentrale thermische Abwassernutzungen, die 
dezentrale thermische Stromerzeugung, Photovoltaik- (PV)- und Windkraftanlagen. Das Hand
lungsfeld ist auf Basis des ermittelten Bilanzwerts für 2020 noch für 38 % der in Berlin emittier
ten Emissionen verantwortlich, 1990 waren es noch 53 %.  

Für das Langfristszenario KnB 2050 gehen wir davon aus, dass die Emissionen des Hand
lungsfeldes auf null gesenkt werden können - unter der Voraussetzung einer deutlichen Reduk
tion der Verbräuche insgesamt sowie der Verfügbarkeit der emissionsfreien Energieträger Strom 
und Gas (insbesondere Wasserstoff). Der Gasverbrauch des Handlungsfeldes sinkt auf 36 % be
zogen auf das Jahr 2020 ab, wobei fünf Sechstel des Bedarfs direkt aus einer Wasserstoffpipe
line stammen, mit der die relevanten Großverbraucher wie Kraftwerke versorgt werden. Das be
stehende Berliner Gas-Verteilnetz kann voraussichtlich auch langfristig nur mit einem Volumen
anteil von 50 % Wasserstoff betrieben werden. Daher braucht Berlin für den Betrieb des langfris
tig verbleibenden Teils des Gasnetzes methanisiertes EE-Gas. Die Berliner Kraftwerke müssen 
so effizient wie möglich Strom und Wärme erzeugen, wofür sich beispielsweise Brennstoffzellen 
anbieten. Sie tragen zur Stabilität des deutschen Stromnetzes bei, werden jedoch angesichts des 
bundesweiten, massiven Ausbaus von Photovoltaik und Windkraft nur noch geringe Einsatzstun
den aufweisen. Der Anteil des Importstroms steigt hierdurch von 38 % in 2020 auf 51 % im Sze
nario KnB 2050. An zweiter Stelle liegt die Eigenerzeugung aus Photovoltaik, deren Erzeugung 
hier noch über der im Masterplan Solar City angesetzten liegt, da noch weitere Segmente berück
sichtigt wurden (z.B. Schallschutzwände, Parkplatzüberdachungen, unbeheizte Gebäude). Berlin 
wird damit im Sommer zeitweise stromautark, muss aber insbesondere im Winterhalbjahr Strom 
importieren. Der über alle Handlungsfelder für Berlin um 41 % gestiegene Stromabsatz macht 
einen Ausbau der Stromnetze erforderlich, insbesondere, da sich der Absatz auf Zeiten mit güns
tigem Überschussstrom konzentrieren wird. Die Fernwärme wird bis 2050 kontinuierlich ausge
baut und versorgt dann 30 % mehr Gebäudefläche. Gleichzeitig wird sie erzeugerseitig umgebaut 
auf emissionsfreie Wärmequellen. Bedingt durch die Gebäudemodernisierung sinkt der Fernwär
meabsatz dennoch um 27 %.  

Abbildung 3: Strombereitstellung in Berlin: 2020 im Vergleich zum Szenario KnB 2050 
Quelle: eigene Darstellung.  
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Abbildung 4: Primärenergieverbräuche und Umwandlungsausstoß (negativ) im Hand
lungsfeld Energie nach Energieträgern in allen Szenarien im Vergleich zu 2020 
Quelle: eigene Darstellung  

 

1.3.2 Handlungsfeld Gebäude  
Das Handlungsfeld Gebäude befasst sich mit der Entwicklung des Gebäudebestands in Berlin 
und der durch diese verursachten CO2-Emissionen aus Beheizung, Lüftung und Warmwasserer
zeugung. Der Gebäudesektor ist für einen maßgeblichen Anteil der Berliner CO2-Emissionen ver
antwortlich, so dass diesem für das Erreichen der Klimaneutralität eine zentrale Rolle zukommt. 
Besonders bedeutend für die Reduktion der Emissionen sind die derzeitigen Bestandsgebäude in 
Berlin, da davon auszugehen ist, dass dieser bis zum Jahr 2050 noch maßgeblich das Stadtbild 
prägen wird. Die Klimawirkung des Gebäudebestands ist abhängig vom Heizwärmebedarf, der 
insbesondere durch energetische Sanierungen der Gebäudehülle beeinflusst werden kann, sowie 
vom Anlagen- und Energieträgermix. Ein weiterer Faktor für den zukünftigen Energieverbrauch ist 
der energetische Standard von Neubauten. Und nicht zuletzt ist auch die Entwicklung der beheiz
ten Flächen, die vom Neubau und Abriss abhängt, eine relevante Größe. Insgesamt lassen sich 
damit folgende vier Schlüsselfaktoren für das Handlungsfeld Gebäude identifizieren: Sanie
rungsrate und -tiefe, energetischer Standard-Neubau, Energieträger- und Anlagenmix (inkl. Anla
geneffizienz) sowie Entwicklung der Gebäudeflächen. 

In der Rückschau zeigt sich, dass der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen der Berliner 
Gebäude zwischen 2010 und 2017 insgesamt zurückgegangen sind. Allerdings kann in den letz
ten Jahren, insbesondere seit 2015, kein Abwärtstrend mehr beobachtet werden. Betrachtet man 
die Schlüsselfaktoren, so zeigt sich, dass beim spezifischen Energieverbrauch ebenso wie bei 
den Sanierungsraten und –tiefen eher Stagnation herrscht. Die Sanierungsrate über alle Gebäu
dearten dürfte weiterhin in Summe deutlich unter 1 % liegen. Im Neubausegment kann festge
stellt werden, dass zwar ein großer Teil der Gebäude auf höherem Niveau als gesetzlich gefor
dert errichtet wird. In der Regel wird jedoch noch kein energetisches Niveau erreicht, dass dem 
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1.3.3 Handlungsfeld Verkehr 
Das Handlungsfeld Verkehr berücksichtigt die Emissionen, die durch die Verkehrsmedien Stra
ßen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr verursacht werden. Es war nach Bilanzierung des Lan
desamts für Statistik im Jahr 2017 für fast 30 % der CO2-Emissionen verantwortlich, mit steigen
der Tendenz. Aus dem hohen Anteil des Verkehrs und den auch absolut steigenden CO2-Emissi
onen leitet sich ein dringender Handlungsbedarf für CO2 senkende Maßnahmen in diesem Hand
lungsfeld ab, damit Klimaneutralität für Berlin überhaupt erreichbar werden kann.  

Dabei kommt es zum einen darauf an, das Verkehrsaufkommen insgesamt zu reduzieren, dem 
gegenwärtig allerdings Trends wie steigende Warenverkehre und wachsende Mobilitätsbereit
schaft oder -anforderungen entgegenstehen. Zum anderen muss der verbleibende Verkehr mög
lichst effizient gestaltet werden. Dies beinhaltet vor allem die Nutzung von energieeffizienten 
Transportmitteln, allen voran der Fuß- und Radverkehr. Aber auch weitere technische Möglichkei
ten der Effizienzsteigerung individueller Verkehrssysteme müssen eine Rolle spielen. Der Ener
giebedarf, der trotz der vorgenannten Maßnahmen entsteht, muss dann soweit wie möglich mit 
erneuerbaren Energien gedeckt werden. Aus diesen Grundelementen der Verkehrswende lassen 
sich die drei Schlüsselfaktoren Verkehrsleistung der Verkehrsträger, Antriebsmix der Fahrzeug
flotten und die Effizienz der Verkehrsträger identifizieren. 

Der Blick auf den Status-Quo zeigt, dass die Emissionen im Verkehr wie in den letzten Jahren 
ohne den Corona-Sondereffekt auch in 2020 weiter zugenommen hätten. Aus dem rückblickend 
stabilen Trend ergibt sich für 2020 ein Zuwachs von 3 % gegenüber 2017 und eine Steigerung 
von 21 % gegenüber 1990 nach Quellenbilanz. Zwar ist es gelungen den Motorisierungsgrad in 
der Stadt konstant zu halten und die Jahresfahrleistung der Pkw zu senken, jedoch führt das Be
völkerungswachstum und die steigende Zahl an Pendelnden absolut gesehen zu mehr motori
siertem Individualverkehr (MIV). Auch der Flugverkehr sowie der Straßengüterverkehr legen wei
ter an Verkehrsleistung zu. Erste Erfolge sind hingegen bei der Elektrifizierung der Berliner Pkw-
Flotte (ca. 3 % des Bestands) und der Busflotte der BVG (138 E-Busse Ende 2020) zu verzeich
nen. Würde man den Trend der letzten zehn Jahre bis 2050 fortsetzen, würde der CO2-Ausstoß 
im Verkehr rund 8 Mt CO2 statt der heutigen 5,2 Mt CO2 betragen. Legt man das Reduktionsziel 
von 95 % für den Verkehrssektor an, dürften die Emissionen jedoch lediglich 0,2 Mt CO2 betra
gen. Der Vergleich dieser Zahlen gibt einen Eindruck von der Größe der zu bewältigenden Auf
gabe, die die Transformation zu einem Paris-konformen Verkehr darstellt.  

Für das Langfristszenario KnB 2050 wird von einer weitestgehend abgeschlossenen Verkehrs
wende ausgegangen. Die Wege werden zu einem Anteil von 90 % mit dem Umweltverbund ab
solviert. Dabei machen ÖPNV (33 %) und Fußverkehr (32 %) den Löwenanteil aus. Ein Viertel 
der Wege wird im Jahresmittel mit dem Fahrrad zurückgelegt. Dies beinhaltet große Aufwüchse 
bei der Verkehrsleistung sämtlicher Verkehrsmittel des ÖPNV, vor allem bei der Straßenbahn. 
Der verbleibende Pkw-Verkehr, dessen Verkehrsleistung von über 6 km pro Person und Tag auf 
etwa 2,5 km zurückgeht, wird nahezu ausschließlich batterieelektrisch zurückgelegt. Der Güter
transport nimmt bei allen Verkehrsmedien zu, die stärksten Zuwächse in der Verkehrsleistung 
verzeichnet der Schienengüterverkehr (+76 % ggü. 2018). Im Schiffsverkehr ist die Personen
schifffahrt vollständig elektrifiziert, ebenso wie Sport- und Freizeitboote. Die Güterschifffahrt wird 
mit verschiedenen strombasierten Kraftstoffen angetrieben. 

Im Szenario KnB 2030 machen sich Restriktionen bemerkbar, die einem schnellen Erreichen der 
Klimaziele im Weg stehen. Dies sind vor allem lange Bau- und Planungsphasen bei der Umset
zung von Infrastrukturprojekten. Hinzu kommen die üblichen, teilweise sehr langen Lebensdauern 
von Fahrzeugen, die einer schnellen Modernisierung der Fahrzeugflotten entgegenstehen. Diese 
Hemmnisse führen dazu, dass in diesem Szenario der MIV auf einen Wegeanteil von 18 % 
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Tabelle 3: Gesamtübersicht – Ergebnisse der Szenarien im Handlungsfeld Verkehr  
Quelle: Eigene Darstellung.  

 2020 KnB 2050 KnB 2040 KnB 2030 

Schlüsselfaktoren 

Verkehrsleistung MIV pro Person 
und Tag [km/Tag, Person] 

6,35 2,45 3,43 4,41 

Anteil alternativer Antriebe im 
Verkehr (an eingesetzter Primär

energie inkl. Biokraftstoffe) 

9 % 100 % 56 % 22 % 

Effizienz im MIV  
[MJ/Fahrzeugkilometer] 

2,38 1,08 1,17 1,83 

Effizienz im Güterverkehr 
[MJ/tkm] 

1,39 1,00 1,14 1,29 

Energie- und CO2-Emissionswerte (Verursacherbilanz) 

Endenergieverbrauch (in TJ) 77.135 42.334 46.231 56.269 

CO2-Emissionen (in 1.000 t) 5.580 0 1.588 3.429 

Energie- und CO2-Emissionswerte (Quellenbilanz) 

Primärenergieverbrauch (in TJ) 77.135 42.334 46.231 56.269 

CO2-Emissionen (in 1.000 t) 5.166 0 1.463 3.182 

1.3.4 Handlungsfeld Wirtschaft 
Die Berliner Wirtschaft ist durch den stark gewachsenen Dienstleistungssektor geprägt, der über 
80 % der Wirtschaftsleistung beiträgt. Aber auch das produzierende Gewerbe ist seit der letzten 
Wirtschaftskrise gewachsen, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Berlin ist geprägt von einer Viel
zahl an Klein(st)unternehmen und Selbstständigen, von denen viele im kreativen und künstleri
schen Bereich, zunehmend aber auch im Digitalisierungsbereich tätig sind. Der dominierende 
Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) wird durch eine diversifizierte Industrie er
gänzt. Zudem ist Berlin als Hauptstadt ein ausgeprägter Standort des öffentlichen Sektors und 
der Wissenschaft sowie des Tourismus und der Medien. An sogenannten „Zukunftsorten“ wie 
Siemensstadt 2.0, dem EUREF-Campus oder dem Nachfolgeprojekt Berlin TXL auf dem Gelände 
des ehemaligen Flughafens Tegel entstehen innovative Reallabore für Klimaneutralität.  

Aufgrund der Handlungsfeldstruktur in dieser Studie werden der Wirtschaft maßgeblich die 
Strom- und Prozesswärmeverbräuche zugerechnet, nicht jedoch die Gebäudeenergieverbräuche 
und Verkehre (s. o.). Die Entwicklung des Endenergieverbrauchs und der CO2-Emissionen hängt 
im Handlungsfeld Wirtschaft von verschiedenen Schlüsselfaktoren ab: ökonomische Entwick
lung, Wirtschaftsstruktur, Energieeffizienz, erneuerbare Energien sowie Aktivitätsgrad und Ver
netzung im Bereich Klimaschutz. In der Zukunft muss mit der laut Prognosen zunehmenden Wirt
schaftsleistung eine Steigerung der Energieeffizienz einhergehen, damit der Endenergiever
brauch entkoppelt werden kann. Der weiterhin hohe Anteil an fossilen Energieträgern erfordert 
eine konsequente Substitution durch erneuerbare Energien, um die Emissionen im Handlungsfeld 
Wirtschaft nachhaltig zu senken. Darüber hinaus werden in den Szenarien auch die Kreislaufwirt
schaft und Potenziale für CO2-Senken thematisiert. 

Im Langfristszenario KnB 2050 kann der Endenergieverbrauch durch Maßnahmen im Bereich 
der Energieeffizienz trotz steigender Wirtschaftsleistung reduziert und damit weiter entkoppelt 
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Tabelle 4: Gesamtübersicht – Ergebnisse der Szenarien im Handlungsfeld Wirtschaft  
Quelle: Eigene Darstellung. 

 2020 KnB 2050 KnB 2040 KnB 2030 

Energie- und CO2-Emissionswerte (Verursacherbilanz) 

Endenergieverbrauch (in TJ) 37.224 36.667 33.235 32.488 

CO2-Emissionen (in 1.000 t) 3.452 0 490 1.239 

Energieintensität (in TJ / Mrd. €) 258 161 161 177 

CO2-Intensität (in 1.000 t / Mrd. €) 24 - 2,4 6,7 

Energie- und CO2-Emissionswerte (Quellenbilanz) 

Primärenergieverbrauch (in TJ) 37.224 36.667 33.235 32.488 

CO2-Emissionen (in 1.000 t) 525 0 56 264 

Energieintensität (in TJ / Mrd. €) 258 161 161 177 

CO2-Intensität (in 1.000 t / Mrd. €) 3,6 - 0,3 1,4 

1.3.5 Handlungsfeld private Haushalte 
Die Zielgruppe private Haushalte hat bei der Klimaschutzthematik eine herausragende Bedeu
tung. Hier werden nicht nur Entscheidungen über Energieverbräuche oder Eigenerzeugung ge
troffen, sondern die Bürgerinnen und Bürger können in ihren verschiedenen Rollen auch zur Ver
breitung und Akzeptanz des Themas beitragen. Da die Gebäude, der Verkehr und die Energieer
zeugung der privaten Haushalte in anderen Handlungsfeldern bilanziert sind, verbleiben hier im 
Wesentlichen nur die Stromverbräuche.3  

Die Entwicklung des Endenergieverbrauchs und der Emissionen hängt im Handlungsfeld private 
Haushalte von den Schlüsselfaktoren Bevölkerungsanzahl, Haushaltsgröße, Ausstattungsgrad, 
Geräteeffizienz, Konsum und Nutzungsverhalten (Kreislaufwirtschaft und Suffizienz) sowie Ak
zeptanz und Beteiligung ab. Konkreter Handlungsbedarf entsteht im Hinblick auf die Prognose 
einer zunehmenden Bevölkerung bis 2030 vor allem für die Bereiche Geräteeffizienz, Konsum 
und Nutzungsverhalten sowie Akzeptanz und Beteiligung. Hierbei gilt es auch, die Auswirkungen 
auf die indirekten, konsumbedingten Emissionen zu adressieren. 

Im Langfristszenario KnB 2050 kann der Endenergieverbrauch durch Maßnahmen im Bereich 
der Geräteeffizienz und des Ausstattungsgrads trotz steigender Bevölkerungszahl reduziert wer
den. Die Elektrifizierung mit erneuerbarem Strom über alle Anwendungsarten hinweg ermöglicht 
darüber hinaus die vollständige Reduktion der CO2-Emissionen. Die positiven Entwicklungen der 
Schlüsselfaktoren Konsum und Nutzungsverhalten führen nicht nur zur Reduktion der bilanzierten 
Emissionen, sondern auch der indirekten Emissionen (u. a. in vorgelagerten Wertschöpfungsket
ten). Für die Szenarien KnB 2030 und KnB 2040 sind einige limitierende Faktoren zu beachten, 
welche die Reduktionsdynamik abschwächen. Hierzu zählen u. a. Finanzierungsprobleme, Inves
titionskosten sowie soziale Gewohnheiten und Konsumverhaltensmuster. 

 

3  Im Einzelnen: Prozesswärme und -kälte, mechanische Energie, IKT und Beleuchtung. Die indirekten, konsumbe
dingten Emissionen (vorgelagerte Ketten, gesamter CO2-Fußabdruck) werden im Rahmen der amtlichen Bilanzie
rung bisher nicht spezifisch den Handlungsfeldern zugeordnet und können somit auch in dieser Studie nicht ausge
wiesen werden. 
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1.3.6 Gesamtergebnisse der Szenarien im Überblick 
Gemäß der Annahme für das Langfristszenario 2050, dass bis dahin die Transformation hin zu 
einer vollständig emissionsfreien Energiebereitstellung ohne Restriktionen erreichbar sein wird, 
können 2050 klimaneutral werden und Null-Emissionen erreichen. Demgegenüber stehen einem 
Vorziehen auf das Jahr 2030 viele Hemmnisse und Zielkonflikte im Wege, die in dem vergleichs
weise kurzen Zeitraum das Erreichen der Klimaneutralität verhindern. Auf der anderen Seite wur
den in den Szenarien KnB 2030 der Handlungsfelder in Bereichen, in denen dies möglich er
schien, deutlich ambitioniertere Entwicklungen im Vergleich zum Langfristszenario angenommen, 
wie beispielsweise ein bundesweiter Kohleausstieg bis zum Jahr 2030. Damit lassen sich in die
sem Szenario in 2030 gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 für Berlin Reduktionseffekte in Höhe 
von -65 % nach der Quellen- und -67 % nach der Verursacherbilanz erzielen.  

Abbildung 9: CO2-Zielwerte der Szenarien nach Quellen- und Verursacherbilanz  
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Im Szenario KnB 2040 verbleiben einerseits nach wie vor vereinzelte Restriktionen bestehen, 
z.B. bezüglich der bis dahin erzielbaren Energieeffizienz des Gebäudebestands oder der Verfüg
barkeit von grünem Wasserstoff, andererseits wurden auch hier für andere Bereiche teilweise 
vollumfängliche klimaneutrale Entwicklungen unterstellt. In Summe können hier bei beiden Bilan
zierungsformen 87 % CO2-Reduktion gegenüber 1990 erreicht werden.  

Mit Blick auf die CO2-Verbräuche der Handlungsfelder zeigt sich bei den Szenarien für 2030 und 
2040 im Vergleich zu 2020 eine Verschiebung in den Anteilen. So steigen bei der Verursacherbi
lanz die CO2-Verbrauchsanteile des Handlungsfelds Gebäude von 43 % in 2020 auf 46 % im 
Szenario KnB 2030 und sinken wieder auf 41 % im Szenario KnB 2040 ab, während die Anteile 
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1.4 Strategie- und Maßnahmenempfehlungen für ein 
klimaneutrales Berlin  
Die Strategie zur Erreichung eines klimaneutralen Berlins muss sich auf eine deutlich schnellere 
und konsequentere Zielerreichung ausrichten, auch um im Sinne der Generationengerechtigkeit 
in den nächsten Jahren nicht zu viel des (derzeit noch nicht genau definierten) CO2-Emissions
budgets zu verbrauchen. Dabei gibt das ambitionierteste Zielszenario KnB 2030 die Richtung vor, 
da hier nach Quellenbilanz eine CO2-Reduktion von etwa 65 % gegenüber 1990 erreicht wird, 
was dem aktuellen politischen Zielwert der EWG-Novelle des Berliner Senats entspricht. Dabei ist 
zu beachten, dass hierfür auch ambitionierte Entwicklungen auf Bundesebene, wie ein vorgezo
gener Kohleausstieg bis 2030 erfolgen müssen, sonst fällt die Reduktion in Berlin um einige Pro
zentpunkte geringer aus. Daraus folgt, dass Berlin aktiv in allen Handlungsfeldern auf die Bun
desebene einwirken muss, um die Rahmenbedingungen für urbanen Klimaschutz und das Errei
chen der Klimaneutralität zu verbessern, sei es mit Blick auf eine – sozialverträgliche – Wärme
wende, die Stärkung des Prosuming, Energie-Gemeinschaften und Bürgerenergie, wirksame An
reize für regionale Flexibilität oder die weitere Stärkung der Verkehrswende.  

Um schnell(er) mit der CO2-Emissionsreduktion voranzukommen reicht es aber nicht, einfach hö
here Zielwerte festzulegen. Es müssen konsequent und prioritär die größten Hemmnisse beseitigt 
und Zielkonflikte in allen Handlungsfeldern aufgelöst werden, die bereits heute dem Erreichen der 
– deutlich zu niedrigen – Zielwerte entgegenstehen. Dazu zählen das Mieter-Vermieter-Dilemma 
und baukulturelle Probleme im Kontext der energetischen Sanierung, der Kampf um Straßen
raum und der Konflikt um das Auto, unzureichende Konzepte für die E-Mobilität in verdichteten 
urbanen Räumen oder der Konflikt zwischen Geothermie und Trinkwasserschutz. Hierzu zählt 
auch der bereits heute spürbare Fachkräftemangel, der sich ohne gezielte Initiativen bei deutlich 
zu steigernden Klimaschutzaktivitäten ebenfalls deutlich verschärfen würde. Um derartige Hemm
nisse und Konflikte zu lösen, braucht es gesellschaftliche Allianzen und Bündnisse, die in geeig
neten Beteiligungsformen zusammenkommen und – vergleichbar zur Ethikkommission nach 
Fukushima oder der „Kohlekommission“ auf Bundesebene – auf hochrangiger Ebene in einem 
festgelegten Zeitraum diese Probleme und Konflikte lösen. Da hier verschiedene Ressorts, Abtei
lungen und Stakeholder betroffen sind, sind auch mehrere solcher Konflikte parallel bearbeitbar.  

Während bisher primär auf Anreize gesetzt wurde, ist nun verstärkt auch Ordnungsrecht zu erwä
gen, um den Akteuren für die teilweise mittelfristig anstehenden Veränderungen Orientierung und 
Richtungssicherheit zu geben. Ordnungsrecht ist insbesondere dann und in den Bereichen sinn
voll oder erforderlich, in denen preisliche Anreize (z.B. via CO2-Preis oder Förderung) nicht aus
reichende Wirkung entfalten.  

In Summe haben sich im Rahmen der Erarbeitung dieser Studie, die unter mehrfacher Stakehol
dereinbindung erfolgte, rund 50 Maßnahmenempfehlungen für Berlin und knapp 20 für die Bun
desebene ergeben. Damit wird – rund 6 Jahre nach der ersten BEK-Studie mit über 100 Maßnah
men für das Land Berlin – erneut eine Vielzahl an Vorschlägen zur Umsetzung vorgelegt. Die 
Dringlichkeit des Problems und die Bandbreite des Klimaschutzes erfordern jedoch eine derart 
breite Adressierung und Umsetzung. Dabei sind die vorgeschlagenen Maßnahmen ergänzend zu 
den noch nicht abgeschlossenen bisherigen BEK-Maßnahmen umzusetzen. 
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1.4.1 Übergreifende Maßnahmenempfehlungen 
Mit Blick auf die politische Bewältigung des Themas rückt die Frage einer effektiven und effizien
ten politischen Struktur und Prozessgestaltung in den Vordergrund, um die Herausforderungen 
institutionell zu bewältigen und in allen Bereichen gut zu steuern. Dabei lassen sich nicht alle die
ser Governance-Aspekte über das Berliner Energiewendegesetz oder das BEK regeln; viele As
pekte zielen auf eine neue politische Praxis, die das Mainstreaming des Themas Klimaneutralität 
in entsprechende Strukturen und Prozesse ermöglicht. Die Kernempfehlungen dieser Studie 
knüpfen dabei an die BEK-Vorgängerstudie an: Es ist eine Umsetzung des Klimaschutzes in der 
Breite und in allen Ressorts erforderlich, in denen alle Zielkonflikte konsequent bearbeitet werden 
müssen. Nun ist es an der Zeit, dies mit einer neuen Klima-Governance-Architektur für Berlin an
zugehen, die konsequent auf das Ziel der Klimaneutralität ausgerichtet wird.  

Hierfür empfehlen wir folgende Maßnahmen: 

− Einrichtung eines „Klimasenats“ als Senatsausschuss (vgl. Klimakabinett auf Bundesebene) 

− Ermittlung von Sektorzielen als Steuerungsgrößen für die Ressortverantwortlichen  

− Jährliches Monitoring und Ableitung von Sofortmaßnahmen bei Zielverfehlungen  

− Konsequente Adressierung und Auflösung von Zielkonflikten und Hemmnissen je Ressort 
unter Einbeziehung von Interessengruppen 

− Berlinweiter Klimarat für Bürgerinnen und Bürger, generell stärkere Einbeziehung der Men
schen vor Ort 

− Verwaltungskapazitäten auf wachsende Bedeutung der Themenfelder Klimaschutz und 
Klimaanpassung ausrichten 

− Stärkung der finanziellen und personellen Kapazitäten der Bezirksverwaltungen und verbes
serte Zusammenarbeit mit den Senatsverwaltungen  

− Vorbildrolle der öffentlichen Hand ausbauen  

− Berliner Klimaschutzvereinbarungen Paris-konform ausgestalten 

− Aus- und Weiterbildungsoffensive zur Beseitigung des Fachkräftemangels  

− Partnerschaft mit Brandenburg auf Klimaneutralität ausrichten, intensivieren und diversifizie
ren, beispielsweise mit Blick auf gemeinsame Energieversorgungskonzepte und –Geschäfts
modelle, Wasserstoff, Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft, Schaffung künstlicher Senken  

− Methodische Abstimmung eines Treibhausgas-Budgets für Bundesländer und Kommunen 
auf nationaler und internationaler Ebene  

− Natürliche Senken (vor allem Wälder und Moore, aber auch weitere Biomasse) in Berlin sta
bilisieren und möglichst ausbauen, künstliche Senken mit Pilotvorhaben entwickeln (z.B. Py
rolyse, Plasmalyse) 

− Internationale Klimaschutzpartnerschaften für gezielte Kooperationen mit dem Schwerpunkt 
auf Kompensationsmaßnahmen entwickeln. 

  



 
BERLIN PARIS-KONFORM MACHEN  |     21 

1.4.2 Handlungsfeldbezogene Strategien und Maßnahmen 
Für die einzelnen Handlungsfelder werden die folgenden Strategien und Maßnahmen empfohlen:  

Im Handlungsfeld Energie sind die Fernwärmenetzstrukturen möglichst umfassend und zeitnah 
klimaneutral umzugestalten, unter Einbeziehung unterschiedlichster EE-Wärmequellen und Wär
mespeicher. Eine (smarte) Stromnutzung ist auszubauen, die Gasnutzung zu vermindern. Für 
Zielkonflikte wie zwischen dem Einsatz von Geothermie als Wärmequelle und Wärmespeicher 
und dem Schutz des Grundwassers sind zeitnah Lösungen zu finden. Zum Weiterbetrieb der ver
bleibenden Gasinfrastruktur ist methanisiertes EE-Gas ein wichtiges Element, das aber nur mit 
geschlossenen Kohlenstoffkreisläufen oder -senken klimaneutral genutzt werden kann. Emissi
onsfreies EE-Gas kann mittelfristig im Verbund mit dem Umland regional erzeugt werden, euro
päische Wasserstoffimporte werden Berlin erst später erreichen. Wasserstoff und EE-Methan 
kann effizient über Wasserstoff-Wärme-Kopplung (WWK) in Berlin erzeugt werden. Über virtuelle 
EE-Gas- und EE-Strombezüge aus sortenreinen Bilanzkreisen können erneuerbare Energien aus 
dem Umland Berliner Liegenschaften erreichen, die sonst nur einen begrenzten direkten Zugang 
zu EE-Quellen haben. Als Maßnahmen werden empfohlen: 

− Konkrete Zielvereinbarungen zu CO2-freien Quartieren, zur EE-Stromversorgung sowie zu 
Aquifer- und Geothermieprojekten 

− Erschließung regionaler EE-Gaspotenziale durch Elektrolyse in Berlin mit Auskopplung der 
Abwärme für das Fernwärmenetz, Abwasser- und Müllbehandlung via Pyrolyse, Ausbau regi
onaler Biogasanlagen und Realisierung technischer CO2-Senken 

− Veränderte Rahmenbedingungen, z.B. erweiterte Bilanzierungsmethodik zur Erfassung von 
dynamischen Effekten, Eigenverbrauch und Eigenerzeugung, höhere CO2-Preise, Trennung 
fossiler und erneuerbarer Energiemärkte, dynamische Preise, Komplexitätsreduktion und 
Ausrichtung auf Klimaneutralität in allen gesetzlichen Regelungen. 

Zentrale Strategie des Handlungsfelds Gebäude ist und bleibt es, den Energieverbrauch der 
Gebäude möglichst schnell und umfassend zu senken und parallel dazu den Umstieg auf klima
neutrale Energieerzeugung voranzutreiben. Dies gilt für die dezentrale Erzeugung ebenso wie für 
zentrale Versorgungsstrukturen (siehe Handlungsfeld Energie). Als Maßnahmen schlagen wir 
vor: 

− Klimaneutrale energetische Sanierung von öffentlichen Liegenschaften beschleunigen, öf
fentliche Gebäude als Keimzellen für Quartierskonzepte nutzen 

− Beratung und Information von Immobilieneigentümerinnen und -eigentümern ausweiten 

− Zielkonflikt zwischen Sozialverträglichkeit / Mietendenschutz und Klimaschutz auflösen 

− Spezifische Landesförderungen ergänzend zur Bundesförderung prüfen 

− Reduktion fossiler Heizungen: EE-Wärmegesetz, Ordnungsrecht und Anreize 

− Datenerfassung zu Gebäudezustand und Energieerzeugung 

− Flächenwachstum begrenzen und Flächen effizient verteilen. 

Das Handlungsfeld Verkehr steht vor der größten Herausforderung: zunächst muss der bishe
rige langjährige Emissionsanstiegstrend gestoppt und zur Umkehr gebracht werden. Hierzu müs
sen die vorhandenen Strategien und Planungen konsequent verfolgt sowie personell und finanzi
ell untersetzt werden. Zudem müssen die Zielkonflikte zwischen den verschiedenen Verkehrsteil
nehmern gezielt adressiert und aufgelöst werden. Dies soll vor allem durch das Aufzeigen des 
gemeinsamen Mehrwerts einer gelungenen Verkehrswende geschehen (z.B. Lebensqualität). Die 
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1.5 Gesamtfazit  
Die vorliegende, vom Land Berlin beauftragte Studie, widmet sich der Frage, wann und insbeson
dere wie Berlin Klimaneutralität im Lichte der veränderten landespolitischen, nationalen und inter
nationalen Anforderungen erreichen kann, und welche Voraussetzungen dafür geschaffen wer
den müssen. Dabei wird Klimaneutralität vereinfacht als eine Reduktion der CO2-Emissionen um 
mindestens 95 % aufgefasst. Senken werden aufgrund der derzeit unklaren methodischen Erfas
sung bilanziell nicht berücksichtigt, ebenso keine weiteren Treibhausgase, die in Berlin nur knapp 
2 % betragen. Zudem wird kein Berliner CO2-Budget als Ziel formuliert, da für ein solches noch 
kein einheitlicher Verteilungsmechanismus des globalen Restbudgets, das bis zum Erreichen der 
Klimaneutralität zur Verfügung steht, vorhanden ist. Im Rahmen der Studie wurde jedoch auf der 
Basis mehrerer Verteilungsansätze eine Spannweite für ein Berliner CO2-Budget von 60 bis 
290 Mt CO2 für einen Zieltemperaturkorridor von 1,5° bis 1,75°C ermittelt.  

Die Analyse der Entwicklung bis zum Jahr 2020, die ohne die Corona-Sondereffekte ermittelt 
wurde, sowie der daraus abgeleitete Trend zeigt deutlich auf, dass Berlin gegenwärtig noch nicht 
auf einem Klimaneutralitätspfad ist. Dies betrifft sowohl die Berliner Quellen- und Verursacherbi
lanz als auch die quantitativ bedeutsamsten Handlungsfelder Energieversorgung, Gebäude und 
Verkehr, wobei letzteres sogar seit Jahren eine ansteigende Emissionsentwicklung verzeichnet.  

In der Studie wurden mehrere Szenarien modelliert. Dabei wurde ein restriktionsbasierter Ansatz 
entwickelt. Zunächst wurde für das Langfristszenario 2050 eine weitgehend restriktionsfreie Situ
ation modelliert, in der ausreichend erneuerbare Energien verfügbar sind und eine vollständige 
Emissionsreduktion erreicht werden kann. Im Anschluss wurde für das Szenario 2030 ein ge
nauer Blick auf limitierende Faktoren geworfen. Dies sind Hemmnisse und Zielkonflikte, die be
reits heute Klimaschutz und Energiewende blockieren, und die auch bei sehr großen Anstrengun
gen einem frühen Erreichen der Klimaneutralität im Wege stehen. Dazu zählen Investitions- und 
Modernisierungszyklen, soziale und baukulturelle Probleme der energetischen Gebäudesanie
rung, Fachkräftemangel oder der Zielkonflikt zwischen Geothermie und Trinkwasserschutz.  

Die Ergebnisse der Szenarien zeigen: Das Erreichen der Klimaneutralität im Sinne einer Reduk
tion der CO2-Emissionen um mindestens 95 % gegenüber 1990 erscheint für das Land Berlin in 
den 2040er Jahren erreichbar; eine deutlich frühere Zielerreichung ist dagegen unwahrscheinlich. 
Werden ab sofort große Anstrengungen unternommen, können bis 2030 65 % CO2-Reduktion 
erreicht werden – aber nur, wenn auch bundesweit eine deutlich ambitioniertere Umsetzung er
folgt (beispielsweise ein Kohleausstieg bereits bis 2030). Dabei sind eine sozialverträgliche ener
getische Sanierung, der fossilfreie Umbau der Fernwärme, ein massiver Photovoltaikausbau, die 
Ausweitung des Umweltverbundes und die Elektrifizierung des Großteils aller Fahrzeuge Schlüs
selelemente. Mittel- und längerfristig unterstützen emissionsfreie Gase wie Wasserstoff die voll
ständige Energiewende, allerdings bleibt grüner Wasserstoff auch langfristig knapp und steht bis 
2030 nur in geringen Mengen zur Verfügung. Zentrale Annahmen und Ergebnisse zeigen die 
nachfolgende Tabelle und Abbildung. 

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, empfehlen wir eine neue Klima-Governance-Architektur, 
die das Mainstreaming des Themas in alle Ressorts, eine effiziente Steuerung und eine verbindli
che Umsetzung sicherstellt. Hierzu kann die Einführung eines Klimasenats und von Sektorzielen 
ebenso wie eine konsequente Adressierung und Lösung der Zielkonflikte und Hemmnisse beitra
gen. Darüber hinaus werden in der Studie rund 50 handlungsfeldspezifische Maßnahmenvor
schläge für das Land Berlin vorgeschlagen, die das bisherige Berliner Energie- und Klimaschutz
programm (BEK) ergänzen und den Weg zur Klimaneutralität in allen Handlungsfeldern unterstüt
zen. Nicht zuletzt sind Empfehlungen für die Bundesebene enthalten, die bessere Rahmenbedin
gungen für die urbane Energiewende und den Weg zur Klimaneutralität formulieren muss.  
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2 Einführung 
Am 12. Dezember 2015 wurde auf der 21. Internationalen Klimaschutzkonferenz (COP 21) nach 
vielen Jahren intensiver Verhandlungen mit dem „Übereinkommen von Paris“ ein historisches 
Ergebnis erzielt: 195 Länder einigten sich erstmals auf ein allgemeines, rechtsverbindliches und 
weltweites Klimaschutzübereinkommen (United Nations 2015). Der Kern des Pariser Abkommens 
umfasst einen globalen Aktionsplan, mit dem die Erderwärmung auf deutlich unter 2° C, mög
lichst 1,5 °C gegenüber vorindustriellen Werten begrenzt werden soll, um den gefährlichen Aus
wirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. Mit diesem Abkommen änderte sich automa
tisch die „Geschäftsgrundlage“ vieler Klimaschutzkonzepte, -programme und -zielwerte, so auch 
in Deutschland und in Berlin. Während auf der nationalen Ebene seit dem 12. Dezember 2019 
das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) gilt, dessen Grundlage explizit „die Verpflichtung nach 
dem Übereinkommen von Paris“ darstellt (§ 1 Abs. 1 S. 2 KSG), gilt es nun auch in Berlin eine 
entsprechende Anpassung vorzunehmen. Das KSG gibt als konkretes Reduktionsziel für das 
Jahr 2030 eine Minderungsquote von mindestens 55 % vor, für die weitere Zukunft enthält es das 
Bekenntnis, „Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen“. Darüber hinaus 
gibt das KSG erstmals für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirt
schaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges eigene Zielwerte für 2030 vor.  

Auf die Berliner Situation bezogen erfordert dies zum einen, die gesetzlichen Klimaschutzziele 
des Berliner Energiewendegesetzes (EWG Bln) von 2016 zu überprüfen. Zum anderen gilt es, 
das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030), welches 2018 verab
schiedet, jedoch bereits in den Jahren 2014 bis 2015 maßgeblich und mit breiter Beteiligung erar
beitet wurde (Hirschl et al. 2015a), weiterzuentwickeln. Um dies fundiert durchführen zu können, 
soll mit der vorliegenden Studie die methodische Grundlage des BEK, die Machbarkeitsstudie 
„Klimaneutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 2014c), die zwischen 2012 und 2014 erarbeitet 
wurde, aktualisiert werden. Der Zielzustand einer langfristigen Klimaneutralität wurde in der 
Machbarkeitsstudie von 2014 noch mit einem Reduktionsziel i. H. v. -85 % bezogen auf das Jahr 
1990 festgelegt. Damit lag dieser Zielwert innerhalb des von der Bundesregierung vorgegebenen 
Korridors des Energiekonzepts von 2010 (BMWi und BMU 2010), der mit minus 80 bis 95 % bis 
2050 angegeben und bis zur Einführung des KSG 2019 nicht weiter konkretisiert wurde.5 Diese 
Zielwerte basierten jedoch auf dem damaligen 2 °C-Temperaturziel (Reusswig et al. 2014c). Mit 
dem Pariser Übereinkommen ändern sich die Berechnungsgrundlagen für die noch zulässigen 
Emissionsmengen und die erforderlichen Maßnahmen. Der Begriff der Klimaneutralität mit seinen 
bilanziellen Implikationen rücken damit noch stärker in den Fokus.  

Textbox 1:  Zum Begriff Klimaneutralität 

Der Kern des Paris Übereinkommens beinhaltet im Art. 2 Abs. 1 (a) die Anforderung, „den An
stieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau“ 
zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, „um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen“ (Übersetzung nach BMU 2016). Dieses Temperaturziel 

 

5  Das Energiekonzept legte zudem Zwischenzielwerte für 2020 (minus 40 %), 2030 (minus 55 %) und 2040 (minus 
70 %) fest, sowie weitere Zielwerte für die erneuerbaren Energien sowie den Primärenergieverbrauch (BMWi und 
BMU 2010).  
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3 Status Quo, Trendentwicklung und 
Handlungsbedarf 
Der grundsätzliche Handlungsbedarf bzw. Handlungsdruck in den einzelnen Handlungsfeldern 
ergibt sich aus dem Vergleich des aktuellen CO2-Entwicklungstrends mit erforderlichen oder mög
lichen Zielpfaden zur Klimaneutralität. Da im Berichtszeitraum die letzte verfügbare Energie- und 
CO2-Bilanz Berlins aus dem Jahr 2017 stammt (AfS BB 2019a), wurde im ersten Schritt versucht, 
den aktuellen Status Quo der Energieverbräuche, der Energieerzeugung und der CO2-Emissio
nen in allen Handlungsfeldern möglichst bis zum Jahr 2020 abzubilden. Unter Handlungsfeldern 
verstehen wir eine Einteilung maßgeblicher Klimaschutzbereiche, wie sie bereits in der Machbar
keitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 2014c) sowie der wissenschaftlichen 
Studie zum Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) (Hirschl et al. 2015) vorgenom
men wurde. Da diese Handlungsfeldeinteilung nicht mit der sektoralen Struktur der amtlichen Bi
lanz übereinstimmt, die im Wesentlichen die Wirtschaft (unterteilt in verarbeitendes Gewerbe so
wie Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD)), private Haushalte und Verkehr unterteilt, muss 
diese Struktur für jedes betrachtete Bilanz- und Szenariojahr überführt werden. Die nachfolgende 
Textbox erläutert die Struktur der hier verwendeten Handlungsfelder im Unterschied zur amtli
chen Statistik sowie dem KSG.  

Textbox 2:  Zur methodischen Abgrenzung der Handlungsfelder (HF) 

Die Aufteilung der Handlungsfelder folgt dem Ansatz, die maßgeblichen CO2-Emissionsbereiche 
in Berlin sichtbar zu machen. Das Handlungsfeld Energie(erzeugung) umfasst den Umwand
lungsbereich9 insbesondere mit den Aufgaben der zentralen Strom- und Fernwärmeerzeugung. 
Das Handlungsfeld Gebäude umfasst den Endenergieverbrauch der Wärmeversorgung für 
Raumwärme und Warmwasser inklusive Gerätestrom von allen Wohn- und Nichtwohngebäu
den.10 Im Handlungsfeld Verkehr wird der Endenergieverbrauch für den Transport privater und 
gewerblicher Akteure betrachtet. Das Handlungsfeld Wirtschaft beinhaltet den Endenergiever
brauch für Produktionsprozesse, Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und Be
leuchtung, ohne Raumwärme- sowie Warmwasserverbrauch in den Nichtwohngebäuden sowie 
die gewerblichen Transporte. Das Handlungsfeld private Haushalte/Konsum berücksichtigt de
ren Endenergieverbrauch, auch hier abzüglich des Bedarfes für Raumwärme und -kälte sowie 
Warmwasser (dem Handlungsfeld Gebäude zugeordnet) und dem Verbrauch für Mobilität (dem 
Handlungsfeld Verkehr zugeordnet), es verbleibt im Wesentlichen Strom- und Gasverbrauch für 
IKT, Kochen, Beleuchtung und sonstiges. Die hier dargestellte Aufteilung der Handlungsfelder 
wird aus der sektoralen Endenergieverbrauchsbilanz des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg im 
Wesentlichen anhand der Struktur der Anwendungsbilanzen der Arbeitsgemeinschaft Energiebi
lanzen e.V. (AEGB) abgeleitet.11  

 

9  Dieser berücksichtigt Aufwand und Verluste bei der Bereitstellung der Endenergie.  

10  Die Kälteversorgung wurde aufgrund ihrer geringen Bedeutung in Berlin nicht gesondert modelliert. 

11  Es werden je Sektor jährlich Anwendungsbilanzen von der AGEB bereitgestellt, die die typische Verteilung der 
Energieträger auf die Anwendungen Raumwärme, Raumkühlung, Warmwasser, Prozesswärme, Prozesskälte, me
chanische Energie, IKT und Beleuchtung in Deutschland beschreibt. 
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3.1 Übergreifende Entwicklungen und 
Rahmenbedingungen 

3.1.1 Übergreifende Entwicklungen 
An dieser Stelle werden allgemeine Entwicklungen Berlins beschrieben, die übergreifend für alle 
Handlungsfelder Relevanz haben. Dazu zählen maßgeblich zum einen die allgemeine wirt
schaftliche Entwicklung Berlins, die Einfluss auf das Energieverbrauchsniveau hat. Eine genau
ere Analyse der Wirtschaftsstruktur und diesbezügliche Implikationen erfolgt im Handlungsfeld 
Wirtschaft, Auswirkungen auf bauliche Entwicklungen im Handlungsfeld Gebäude. Zum zweiten 
ist die Bevölkerungsentwicklung eine maßgebliche Stellgröße, da auch diese mit den (absolu
ten) Energie- und Flächenverbräuchen in Verbindung steht. Nachdem diese allgemeinen Indika
toren zunächst bis zum Jahr 2019 dargestellt werden, erfolgt im Anschluss eine kurze Diskussion 
der bisher absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise in Berlin.  

Nachdem Berlin im Jahr 2009 vergleichsweise gut aus der damaligen Finanz- und Wirtschafts
krise herauskam, konnte das Land seit 2014 mit zum Teil weit überdurchschnittlichen Wachs
tumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3 bis über 5 % aufwarten (vgl. Abbildung 12). 
Auch im Jahr 2019 lag der Wert wie in den Vorjahren bei rund 3 %, während der bundesdeutsche 
Wert seit 2017 von 2,5 % auf 0,6 % in 2019 abfiel (ebda.). und selbst im Corona-Krisenjahr 2020 
lag der Einbruch des BIP mit 3,3 % deutlich unterhalb des Bundesdurchschnitts (-4,9 %). Das 
BIP-Wachstum i. H. v. +3 % in 2019 war auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern her
ausragend: Berlin liegt hier an der Spitze, an zweiter Stelle folgt Hamburg mit 2,2 %, das drittplat
zierte Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern mit nur noch dem halben Wert (1,5 %), der Bun
desdurchschnitt lag bei 0,6 % (Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ 
2020). Der Berliner Anteil am nominalen BIP Deutschlands beträgt für das Jahr 2019 4,2 % und 
liegt damit in ähnlicher Höhe des Anteils von Rheinland-Pfalz, beträgt ungefähr die Hälfte des An
teils von Niedersachsen und ca. ein Fünftel des Industrie- und Flächenlandes Nordrhein-Westfa
len, welches mit über 20 % den höchsten Anteil hat (ebda.).  

Mit dem Rückgang des BIP in Höhe von -3,3 % hatte Berlin auch im Corona-Jahr 2020 (gemein
sam mit Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils -3,2 %) im Vergleich der Bun
desländer die geringsten Rückgänge des BIP gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Demge
genüber waren die beiden anderen Stadtstaaten Hamburg und Bremen mit -5,8 % bzw. -7 % 
deutlich stärker betroffen (SenWEB 2021a). Im Unterschied zur letzten Wirtschaftskrise nach 
2008 schlägt der jetzige wirtschaftliche Einbruch durch den Lockdown in Berlin insbesondere auf 
eine große Zahl der häufig kleinteiligen Dienstleistungsbereiche durch (Kopp und Pretzell 2020). 
Gastgewerbe, Kultur und unternehmensnahe Dienstleistungen verzeichnen derzeit zum Teil 
enorme Einbußen (ebda.). Demgegenüber zeigten sich die Industrie und der Baubereich dank 
einiger auch im Lockdown nachgefragter Produkte eher gefestigt (SenWEB 2020; SenWEB 
2021a). Sie prägen jedoch angesichts ihrer vergleichsweise geringeren wirtschaftlichen Bedeu
tung in Berlin nicht das Gesamtbild. Die Folgen der Pandemie schlugen auch signifikant auf den 
Arbeitsmarkt durch: Im April 2020 stiegen die Arbeitslosenzahlen sprunghaft auf 10 % gegenüber 
7,8 % im Vorjahr an. Dennoch zeigte sich die Berliner Wirtschaft bisher deutlich weniger stark 
von der Pandemie betroffen und robuster als der Bundesdurchschnitt, was auf eine Reihe von 
vergleichsweise stabilen und auch in der Krise nachgefragten Wirtschaftsbereichen wie die Digi
talwirtschaft und das Baugewerbe sowie den öffentlichen Sektor zurückzuführen ist (ebda.). In
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wieweit und wann in Berlin wieder eine signifikante Erholung einsetzt, kann derzeit noch nicht ge
nauer vorhergesagt werden, einige Projektionen zeichnen hier jedoch aufgrund möglicher Stand
ortvorteile positive Bilder.12 

Abbildung 12: Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt), Veränderungen ggü. Vorjahr, 
2009 – 2019, Berlin und Deutschland im Vergleich 
Quelle: SenWEB.  

 

Die Einwohnerzahl Berlins hat sich in den letzten Jahren vergleichbar mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung und der seit mehreren Jahren anhaltenden Attraktivität der Stadt erhöht (siehe Ab
bildung 13). Gab es seit Anfang der 1990er Jahre bis 2000 noch einen leichten Rückgang (von 
3,46 auf 3,33 Mio.), und danach einige Jahre der Stagnation, so stiegen die Einwohnerzahlen seit 
2004 zunächst langsam, seit 2010 dann in größeren Schritten kontinuierlich an. Überschritt die 
Einwohnerzahl im Verlauf des Jahres 2011 3,4 Mio., so näherte sich Berlin Ende 2019 einem 
Wert von 3,8 Mio. Einwohnern. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung Deutschlands liegt damit 
bei 4,53 %. Das bedeutet, dass bezogen auf den Indikator BIP pro Kopf die Wirtschaftsleistung in 
Berlin trotz der seit einigen Jahren deutlich aufstrebenden Entwicklung immer noch leicht unter
halb des Bundesdurchschnitts liegt.  

 

12  Im Falle eines Aufschwungs könnten Deutschland und insbesondere Berlin aufgrund im Vergleich attraktiver Stand
ortbedingungen auch zu Profiteuren in der Krise werden, wenn zum Beispiel gut ausgebildete Fachkräfte gesucht 
werden. In einem Positivszenario könnte sich die Coronakrise „in der Rückschau dann als eine kurze Unterbre
chung in dem lang angelegten Aufholprozess der Berliner Wirtschaft darstellen“ (Kopp und Pretzell 2020, 26). 
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Abbildung 13: Einwohnerentwicklung Berlins vom 31.12.1992 bis 31.12.2019 
Quelle: eigene Abbildung nach Daten Amt für Statistik Berlin Brandenburg (2020a).  

 

3.1.2 Übergreifende Rahmenbedingungen 
Wie bereits in der Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 2014a) und 
dem BEK-Endbericht (Hirschl et al. 2015) dargestellt, bewegt sich die Berliner Energie- und 
Klimapolitik in einem dynamischen Mehrebenensystem - von der internationalen bis zur lokalen 
Ebene. Nachfolgend werden die maßgeblichen energie- und klimapolitischen Rahmenbedingun
gen, die handlungsfeldübergreifend relevant sind, dargestellt. In den Darstellungen der einzelnen 
Handlungsfelder werden anschließend die jeweils spezifischen Rahmenbedingungen ergänzt.  

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Studie haben sich einige grundlegende Rahmen
bedingungen geändert, die in der Folge gravierende Auswirkungen auch auf die Berliner 
Klimapolitik haben werden. Hierzu gehören auf EU-Ebene die Verabschiedung des neuen Re
duktionsziels für 2030 in Höhe von -55 %, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine 
Verschärfung des Bundes-Klimaschutzgesetzes unter Verweis auf die Generationengerechtigkeit 
fordert (ausführlicher im Abschnitt 5.1.5) sowie ein weiteres Urteil des Bundesverfassungsge
richts, das den Berliner Mietendeckel für unzulässig erklärt hat (siehe hierzu auch Textbox 16). 
Für diese aktuellen Ereignisse, die in den nachfolgenden Modellierungen und Analysen 
nicht mehr explizit berücksichtigt werden konnten, gilt jedoch, dass die mit ihnen verbun
denen möglichen Wirkungen in den in dieser Studie vorgelegten Szenarien bereits weitge
hend antizipiert wurden.  

3.1.2.1 Internationale Klimapolitik  
Mit dem UN-Übereinkommen von Paris wurde 2015 ein neuer Rahmen aufgespannt, der umfas
sendere, verbindlichere und weitreichendere Ziele für den Klimaschutz formuliert. Das kurz auch 
häufig als „Paris-Abkommen“ bezeichnete Dokument löst das vorherige Kyoto-Protokoll ab, wel
ches im Wesentlichen auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in den ökonomisch ent
wickelten Staaten (Industrieländer) abzielte.  

Beide Abkommen fußen auf der Klimarahmenkonvention der UN (United Nations Framework 
Convention on Climate Change – UNFCCC), die 1992 in Rio de Janeiro im Rahmen der UN-Kon
ferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED, auch sog. Earth Summit) beschlossen wurde und 
zwei Jahre später in Kraft trat (United Nations 1992). Das Ziel der Konvention ist "die Stabilisie
rung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau […], auf dem eine 
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substantielle neue Regeln und Fortschritte vereinbart werden. Dies wurde u. a. auf die brem
sende Rolle der Regierungsvertreterinnen und -vertreter der USA, Brasiliens und Australiens zu
rückgeführt (Schwarz et al. 2020). Mit aktuellen Ereignissen wie der Wahl Joe Bidens zum Präsi
denten der USA und seinem Wiedereintritt in das Pariser Übereinkommen sowie einer deutlichen 
Ambitionssteigerung der EU-Klimapolitik sind aktuell Hoffnungen für eine Wiederbelebung der 
gesamten internationalen Klimapolitik verbunden.  

3.1.2.2 Energie- und Klimapolitik der Europäischen Union  
In der Europäischen Union wurde die Energie- und Klimapolitik ursprünglich nicht als eigenständi
ges Politikfeld, sondern vorrangig als Teil der Umwelt- und Binnenmarktpolitik vorangetrieben. 
Erst mit dem Vertrag von Lissabon wurde 2007 die primärrechtliche Grundlage für eine gemein
same Energiepolitik gelegt, durch welche die EU in diesem Bereich eigenständig gesetzgeberisch 
tätig werden kann. Die Energiepolitik war zwar bereits seit Gründung der Europäischen Gemein
schaften ein wichtiges Thema (Beispiel Kohle- und Atompolitik), in den meisten Bereichen war 
und ist sie jedoch traditionell weitgehend nationalstaatlich dominiert (Hirschl und Vogelpohl 
2019). Im Jahr 2008 wurde als Zieltrias für 2020 vereinbart, 20 % weniger Treibhausgase auszu
stoßen gegenüber 1990, einen 20 %-Anteil an erneuerbaren Energien zu erreichen und auch die 
Energieeffizienz um 20 % zu steigern. Die Beiträge zur Minderung der Treibhausgasemissionen 
sind dabei differenziert auf die Mitgliedstaaten verteilt (sog. burden sharing). Das wichtigste über
greifende Instrument ist das EU-weite Emissionshandelssystem (ETS), das Großemittenten wie 
Kraftwerke und Industrieanlagen umfasst. Daneben gibt es auch von den Mitgliedsstaaten einzu
haltende Ziele für Sektoren und Anlagen außerhalb des ETS (z.B. Verkehr, Gebäude, Landwirt
schaft) auf Basis der sog. effort sharing decision. Im Jahr 2018 wurde ein Treibhausgasminde
rungsziel für 2030 von mindestens 40 % gegenüber 1990 festgelegt, in Verbindung damit steht 
eine Erhöhung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen auf mindestens 32 % sowie 
die Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 32,5 %. Ebenfalls im Jahr 2018 veröffent
lichte die EU-Kommission die gemäß Paris-Abkommen geforderte Langfriststrategie mit dem Titel 
„A Clean Planet for all – A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, compe
titive and climate neutral economy“, in der die Transformation der EU-Volkswirtschaft hin zu 
netto-null Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 beschrieben wird (EC 2018a).  

Seit dem Amtsantritt der neuen EU-Kommission unter Ursula von der Leyen im Dezember 2019 
wurden die Themen Umwelt- und Klimaschutz höher gewichtet. Dies wird aktuell auch während 
der Corona-Krise weiterverfolgt. Die zentrale Strategie zur Erreichung dieses Ziels ist der soge
nannte „europäische Grüne Deal für eine nachhaltige EU-Wirtschaft“15, der einen Aktionsplan in 
verschiedenen Bereichen umfasst, „zur Förderung einer effizienteren Ressourcennutzung durch 
den Übergang zu einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft“ und „zur Wiederherstellung 
der Biodiversität und zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung“ (EC 2019). Dazu sollen alle 
Wirtschaftssektoren einen Beitrag leisten und entsprechend investieren – von der Industrie, über 
die Energie- und Immobilienwirtschaft, bis zum Agrar- und Verkehrssektor. Für die Regionen und 
Akteure, die besondere Probleme beim Übergang aufweisen werden, wie beispielsweise heutige 
Kohlereviere und strukturschwache Regionen, wurde ein sogenannter Mechanismus für einen 
gerechten Übergang (Just Transition Mechanism) ins Leben gerufen.  

 

15  Europäische Kommission unter https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de 
(Zugriff 1.9.2020) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
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Das zentrale Leitinstrument wird das europäische Klimaschutzgesetz, in welchem die Treib
hausgasneutralität bis 2050 als Ziel festgeschrieben wird.16 Im Oktober 2020 legte die Europäi
sche Kommission in ihrem aktualisierten Gesetzesvorschlag basierend auf einer umfassenden 
Folgenabschätzung für das Jahr 2030 ein Emissionsreduktionsziel von mindestens 55 % vor (EC 
2020h), der mittlerweile auch vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament bestätigt 
wurde. Dieser Zielwert soll auch der Ausgangspunkt für den neuen europäischen Klimaschutzbei
trag zum Pariser Abkommen sein. In Verbindung mit dem Green Deal und dem Klimaschutzge
setz werden in Zukunft absehbar eine Reihe relevanter EU-Rechtsvorschriften sowie entspre
chende Strategiepapiere und Aktionspläne, die zur Erreichung der Zielwerte beitragen, angepasst 
bzw. verschärft. Geplant ist vor allem eine Überarbeitung des EU-Emissionshandelssystems, der 
EU-Lastenteilungsverordnung, der Energieeffizienzrichtlinie, der Erneuerbaren-Energien-Richtli
nie, strengere Vorgaben für die Sanierung von Gebäuden (sog. Renovierungswelle) und ver
schärfte CO2-Emissionsnormen für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge und Grenz
werte für Luftschadstoffemissionen. Allerdings liegen bereits zum jetzigen Zeitpunkt novellierte 
Richtlinien aus der letzten Legislaturperiode vor, zum Beispiel zur Förderung erneuerbarer Ener
gien (Renewable Energy Directive - RED II, 2018/2001) oder zur energetischen Gebäudeeffizienz 
(Energy Performance of Buildings Directive - EPBD, 2018/844), die in Deutschland in Teilen noch 
nicht in nationales Recht umgesetzt wurden.  

3.1.2.3 Nationale Energie- und Klimapolitik  
Die Themen Klimaschutz, Atomausstieg und Energiewende haben in Deutschland bereits eine 
vergleichsweise lange Tradition und Entwicklung seit den 1970er Jahren (Hirschl und Vogelpohl 
2019). Dennoch gab es lange keine kohärente Klimaschutz- und Energiewendepolitik, sondern es 
wurden eine Vielzahl von Einzelgesetzen, zum Beispiel zur Förderung erneuerbarer Energien im 
Strombereich, zum Atomausstieg oder zur Energieeffizienz, erlassen. Wichtige Meilensteine der 
Energiewendepolitik in Deutschland waren u. a. die Einführung des Erneuerbare Energien-Geset
zes (EEG) sowie der erste Atomausstieg im Jahr 2000, der zweite Atomausstiegsbeschluss im 
Jahr 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, sowie der Kohleausstiegsbeschluss als 
Ergebnis der sogenannten Kohlekommission17 im Januar 2019. Erste Vorschläge für ein einheitli
ches Klimaschutzgesetz gab es bereits vor 2015, allerdings hat sich nach dem Paris-Abkommen 
und der Verdeutlichung der Tragweite der Transformation aller Wirtschaftsbereiche die diesbe
zügliche Debatte intensiviert. Durch das Paris-Abkommen wurde deutlich, dass die Klimaschutz
ziele verstärkt und auf alle Sektoren ausgeweitet werden müssen, und dass die Umsetzung und 
Einhaltung verbindlicher gestaltet werden muss. Eine intensiv geführte öffentliche Debatte über 
eine breitere Einführung von CO2-Preisen und ein Klimaschutzgesetz, in Verbindung mit dem 
Druck von der Straße durch die Demonstrationen insbesondere der jungen Generation (Fridays 

 

16  Wortlaut des Vorschlags der EU-Kommission für das Gesetz: „Diese Verordnung gibt das verbindliche Ziel vor, für 
die Verwirklichung des in Artikel 2 des Übereinkommens von Paris festgelegten langfristigen Temperaturziels bis 
zum Jahr 2050 in der Union Klimaneutralität zu erreichen“ (Art. 1), und weiter: „Die unionsweiten Emissionen von 
durch Rechtsvorschriften der Union regulierten Treibhausgasen und deren Abbau müssen bis spätestens 2050 aus
geglichen sein, sodass die Emissionen bis zu diesem Zeitpunkt auf netto null reduziert sind.“ (Art. 2 Abs. 1) (EC 
2020a). 

17  Die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung wurde am 6. Juni 2018 von der deutschen Bun
desregierung eingesetzt und bestand aus 28 stimmberechtigten Mitgliedern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wis
senschaft, Politik und den betroffenen Regionen. Sie hat Empfehlungen für den Kohleausstieg und den Struktur
wandel in den betroffenen Kohlerevieren erarbeitet. Sie legte im Januar 2019 ihren Abschlussbericht vor, in dem sie 
ein Ende der Kohleverstromung bis 2038 und Finanzmittel im Umfang von ca. 40 Mrd. Euro als Strukturhilfen vor
schlug (BMWi 2019a).  
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Als Folge der COVID-19-Pandemie (auch Corona-(Virus)-Krise), die seit dem 11. März 2020 sei
tens der WHO als weltweite Pandemie eingestuft ist, wurden in vielen Ländern weitreichende 
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen – so auch in Deutschland. Um die weitreichen
den Folgen für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft abzufedern, beschloss die Bundesregie
rung im Juni 2020 ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Mrd. Euro für 2020 und 2021 (BMF 
2020). Neben Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Stützungshilfen für Unternehmen 
beinhaltet das Programm im sogenannten Zukunftspaket im Umfang von 50 Mrd. Euro die 
Schwerpunkte Digitalisierung und Klimaschutz. Dem Bereich Energie und Klimaschutz werden 
rund 26 Mrd. Euro zugewiesen (Deutscher Bundestag 2020). Dazu zählen eine Senkung bzw. 
Stabilisierung der EEG-Umlage (die aufgrund sinkender Börsenstrompreise ansonsten deutlich 
ansteigen würde), eine weitere Erhöhung der Prämien für Elektroautos und 2,5 Mrd. Euro für den 
Ausbau des Ladenetzes, sowie der Einstieg in die Wasserstofftechnologie (ebda.).  

Als jüngste klimapolitisch sehr relevante Ereignisse, deren Wirkungen allerdings nicht mehr expli
zit in die Studie aufgenommen werden konnten, sind die Urteile des Bundesverfassungsgerichts 
zum KSG sowie zum Berliner Mietendeckel zu nennen. Beide Urteile sind jedoch, wie bereits 
oben beschrieben, in den Szenarien weitgehend antizipiert.  

3.1.2.4 Berliner Energie- und Klimaschutzpolitik 

Der Beginn einer gezielten Energie- und Klimaschutzpolitik in Berlin kann auf das Jahr 1990 da
tiert werden, in dem das (inzwischen außer Kraft getretene) Berliner Energiespargesetz sowie auf 
dessen Basis ein Landesenergieprogramm verabschiedet wurde. Auch die CO2-Reduktionen ver
liefen seit 1990 zunächst stark rückläufig und über dem Bundestrend, was in weiten Teilen jedoch 
dem Abbau ineffizienter Betriebe und Kraftwerke sowie der Gebäudesanierungswelle nach der 
Wiedervereinigung zuzuschreiben ist (Hirschl et al. 2015). Im Jahr 2011 erklärte die damalige 
Berliner Regierungskoalition aus SPD und CDU erstmalig, dass sie langfristig Klimaneutralität 
anstrebe (SPD Landesverband Berlin und CDU Landesverband Berlin 2011). Um für dieses politi
sche Ziel eine fundierte wissenschaftliche Grundlage zu legen wurde zwischen 2012 und 2014 
die Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ beauftragt. Diese ergab, dass Klimaneutra
lität auf der Basis des damaligen Reduktionsziels von -85 % (im Vergleich zu 1990) auf verschie
denen Wegen erreichbar sei (Reusswig et al. 2014c). Dabei bezog sich dieses Reduktionsziel auf 
das damalige Temperaturziel einer maximalen Erderwärmung von 2 °C gegenüber dem vorin
dustriellen Niveau, welches zu einem abgeschätzten anzustrebenden Pro-Kopf-Emissionswert 
von etwa 2 t CO2 für jede Bürgerin bzw. jeden Bürger weltweit führte (ebda.).18 Die Machbarkeits
studie zeigte auf, dass das Reduktionsziel erreicht und das Pro-Kopf-Ziel in Berlin unterschritten 
werden könne, wodurch auch der Aspekt einer höheren Verantwortung eines Industrielandes be
rücksichtigt würde. Auf dieser Basis wurde von 2014 bis 2015 mit breiter Beteiligung vieler inte
ressierter Kreise und Bürgerinnen und Bürger ein Entwurf für ein Berliner Energie- und Klima
schutzprogramm (BEK) für 2030 entwickelt (Hirschl et al. 2015), das im Dezember 2015 dem 
Regierenden Bürgermeister Müller überreicht wurde.  

Im Jahr 2016 wurde das Berliner Energiewendegesetz (EWG Bln) verabschiedet, in dem der 
o. g. langfristige Reduktionswert der Machbarkeitsstudie (mindestens -85 % für das Jahr 2050 
bezogen auf 1990) als verbindliches Klimaschutzziel Berlins festgeschrieben wurde, zudem als 

 

18  Das sog. 2-Grad-Ziel geht als politische Zielformulierung auf einen Vorschlag der EU aus dem Jahre 1996 zurück, 
der später durch den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen aufgegriffen 
und weiter ausformuliert wurde (WBGU 2009) Das Ziel fand Eingang im Abschlussdokument der UN-Klimakonfe
renz in Kopenhagen, blieb bis zum Pariser Übereinkommen 2015 aber unverbindlich. 



 
16     |      HIRSCHL, SCHWARZ, WEISS, HIRSCHBERG, TORLIENE 

Zwischenzielwerte mindestens -40 % für 2020 und mindestens -60 % bis 2030. Kernelemente 
des EWG Bln sind einerseits die Vorreiterrolle der öffentlichen Hand, andererseits der Verweis 
auf ein umfassendes Programm (BEK), das regelmäßig auf der Basis eines Monitorings weiterzu
entwickeln ist. Nach dem Wechsel zu einer Koalition aus SPD, DIE LINKE und Bündnis90/Die 
Grünen im Jahr 2016 formulierte die neue Regierung das Ziel, die Berliner Energieversorgung 
„auch durch öffentliche Unternehmen sicherzustellen, Energiearmut zu reduzieren, den Energie
verbrauch zu senken und die Energieversorgung auf klimaverträglicher Grundlage sicherzustel
len“ und sich dabei an den Zielen des Pariser Übereinkommens zu orientieren (SPD Landesver
band Berlin et al. 2016). In der Koalitionsvereinbarung wurde zudem der Kohleausstieg bis spä
testens 2030 vereinbart, was im November 2017 im Rahmen der ersten Novelle in das EWG Bln 
aufgenommen wurde. Das BEK 2030 wurde Anfang 2018 mit leichten Modifikationen vom Berli
ner Abgeordnetenhaus verabschiedet und befindet sich seitdem in der Umsetzung (SenUVK 
2020a). Im Rahmen des ersten Umsetzungszeitraums bis 2021 sollen rund 100 Maßnahmen in 
allen Handlungsfeldern helfen, den Pfad zur Klimaneutralität einzuschlagen. Das BEK 2030 um
fasst auch Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Über die Fortschritte bei der Umset
zung des BEK 2030 informieren das digitale Monitoring- und Informationssystem diBEK19 sowie 
jährliche Monitoringberichte des Senats (ebda.).  

Im Dezember 2019 hat Berlin als erstes Bundesland das Bestehen einer Klimanotlage20 aner
kannt (Senat Berlin 2019a). Mit diesem Beschluss erkennt der Senat an, „dass die fortschrei
tende Erderhitzung eine Klimanotlage darstellt, die dringendes Handeln und zusätzliche Anstren
gungen zugunsten des Klimaschutzes und der Klimaanpassung erforderlich macht“ (ebda.). Aus 
dem Senatsbeschluss zur Klimanotlage leiten sich für das Land Berlin insbesondere die Aufga
ben ab, eine Novelle des Berliner Energiewendegesetzes vorzunehmen, die den Vorgaben 
des Pariser Klimaschutz-Übereinkommens und den aktuellen Erkenntnissen der Klimawissen
schaft Rechnung trägt, ein Prüfverfahren zu entwickeln, um künftig alle Senatsentscheidungen 
gezielt auf ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz zu überprüfen (sog. Klimacheck), und eine 
Machbarkeitsstudie zu erarbeiten, um festzustellen, wie und durch welche Maßnahmen schnellst
möglich weitere Reduzierungen der CO2-Emmissionen Berlins möglich und umsetzbar sind. Vor 
diesem Hintergrund sind sowohl die bisherigen Reduktionsziele des EWG Bln anzupassen, die 
wissenschaftliche Basis der bisherigen Szenarien zu überprüfen und ergänzende, ambitionierte 
Klimaschutzmaßnahmen vorzusehen. Dies ist Gegenstand der vorliegenden Studie.  

3.1.3 Ableitungen möglicher CO2-Budgets für Berlin  
Wie oben beschrieben, lassen sich aus den entscheidenden internationalen und nationalen Re
gelwerken – dem Übereinkommen von Paris sowie dem Klimaschutzgesetz für Deutschland – 
keine unmittelbaren Vorgaben oder Richtwerte für ein Bundesland oder eine Stadt wie Ber
lin ableiten, da hierfür keine standardisierten Emissionsverteilungen oder substaatliche Zielvorga
ben definiert sind.  Im Bericht zur Vertragsstaatenkonferenz von Paris (COP 21) werden Städte 
und Regionen jedoch zu den wichtigen Stakeholdern gezählt, die als Nicht-Vertragspartner eben
falls die Paris-Ziele einhalten und unterstützen sollen (United Nations 2015; United Nations 
2016). Im Fall von Berlin ist diese Bekennung zu den Zielen von Paris bereits im Rahmen des 

 

19  Online unter https://dibek.berlin.de/?lang=de (Zugriffsdatum: 5.10.2020)  

20  Das Land Berlin folgt damit einer größeren internationalen Bewegung vieler Städte und Länder, die unter dem Be
griff der Climate Emergency (Klimanotstand oder Klimanotlage) ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen zur Errei
chung des 1,5°-Ziels des Pariser Abkommens anstreben (Hirschl und Pfeifer 2020).  

https://dibek.berlin.de/?lang=de
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98 %). Der Stadtrat von Manchester hat sowohl dem wissenschaftlichen Budgetansatz als auch 
der konstanten Reduktionsrate zugestimmt und möchte bis 2038 CO2-neutral werden (Manches
ter City Council 2019) 

3.2 Handlungsfeld Energie (Strom und Fernwärme) 

3.2.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 
Das Handlungsfeld Energie umfasst wie auch in den Vorgängerstudien (Reusswig et al. 2014a; 
Hirschl et al. 2015) primär die zentrale Energieversorgung. Dies betrifft gemäß der amtlichen 
Energiebilanz für Berlin den Umwandlungsbereich mit den zentralen Kraftwerken zur Erzeugung 
von Strom und Fernwärme, also der Aufbereitung und Bereitstellung von Endenergieträgern, so
weit sie nicht nach Berlin importiert werden. Hier einbezogen sind zudem auch Energieumwand
lungen aus Müllverbrennungsanlagen, Klärwerken, zentrale thermische Abwassernutzungen, 
Photovoltaik- (PV)- und Windkraftanlagen. 

In Abgrenzung dazu werden wie in den Vorläuferstudien die eher dezentralen Energieerzeu
gungseinheiten wie kleine Blockheizkraftwerke (BHKW), dezentrale Geothermieanlagen und 
Wärmepumpen, PV- und Solarthermieanlagen und letztlich die Heizkessel für Quartierslösungen 
oder einzelne Häuser im Handlungsfeld Gebäude modelliert. Lediglich deren Stromerzeugung 
und der hierfür zugeordnete Brennstoffbedarf wird an das Handlungsfeld Energie übergeben und 
dort bilanziert. Quartiere sind hier ein Sonderfall, da Fernwärme per Definition vorliegt, wenn die 
zentrale Wärmeversorgung über die Liegenschaftsgrenze reicht. Nah- und Fernwärmenetze wer
den jedoch nicht differenziert. Gebäudeflächen der Quartiere werden in dieser Studie als mit 
Fernwärme versorgt betrachtet, sofern diese auf Grundlage des letzten Zensus als mit Fern
wärme oder als mit Blockheizungen versorgt identifiziert wurden. In der Folge werden lokale 
Emissionen aus Blockheizungen bzw. aus Nahwärmenetzen ebenso wie die der Stromerzeugung 
aus dezentraler Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in einzelnen Gebäuden zugeordneten Emissionen 
im Handlungsfeld Energie und nicht im Handlungsfeld Gebäude verbucht. 

Relevante Schlüsselfaktoren im Handlungsfeld Energie sind: 

− Thermische Stromerzeugung in der Stadt 

− Preisniveau der Energiemärkte 

− Fossile Brennstoffnutzung 

− Flexibilität 

− Fernwärmenutzung 

− Energiepolitische Rahmenbedingungen 

Thermische Stromerzeugung in der Stadt 

Würde fossiler Strom nicht mehr in Berlin selbst erzeugt, sondern nur noch nach Berlin importiert, 
hätte dies stark positive Auswirkungen auf die CO2-Quellenbilanz. Allerdings würde dadurch die 
dann noch notwendige fossile Stromerzeugung nur verlagert. Die Gesamteffizienz des deutschen 
Energiesystems würde dabei durch einen verringerten KWK-Anteil gesenkt werden. 
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Erzeugung atmen? Welche Bedeutung hat die Regionalität und wie hoch ist der Anteil importier
ter EE-Energieträger wie grüner Wasserstoff? Wie werden die EU-Richtlinie RED II und die EU-
Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie hinsichtlich Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften und Bürger
energiegemeinschaften in deutsches Recht umgesetzt? Hier stehen vielfältige richtungsweisende 
Entscheidungen an, die über einen raschen und nachhaltigen Erfolg der Energiewende entschei
den. 

3.2.2 Bisherige Entwicklungen 
In Berlin entfällt der mit Abstand größte Teil der Strom- und Fernwärmeerzeugung auf den Ener
gieversorger Vattenfall (Vattenfall Wärme Berlin AG, VWB)35. Das Fernwärmenetz der VWB ist 
Anfang 2020 rund 2.000 km lang und wächst jedes Jahr durchschnittlich 20-25 km. Das Land 
Berlin hat mit der VWB im Jahr 2009 eine Klimaschutzvereinbarung mit Laufzeit bis 2020 mit dem 
Ziel geschlossen, die CO2-Emissionen der VWB gegenüber 1990 zu halbieren. Mit dem Umstieg 
von Braunkohle auf Erdgas im Kraftwerk Klingenberg 2017, der Modernisierung weiterer Kraft
werke sowie verschiedenen Biomasseverfeuerungen wie z.B. in den Kraftwerken Moabit und 
Märkischem Viertel wurde dieses Ziel bereits 2017 vorzeitig erreicht. In Berlin wird seitdem keine 
Braunkohle mehr in Großkraftwerken genutzt. Vattenfall hat erklärt, in Berlin bis 2030 auch die 
Steinkohleverfeuerung zu beenden. Die Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft 
mbH Berlin (BTB) als zweitwichtigster Fernwärmebetreiber der Stadt betreibt noch ein Steinkoh
lekraftwerk mit 9,6 MWel und 36 MWth, das ebenfalls bis spätestens 2030 außer Betrieb gehen 
soll. Beide Unternehmen arbeiten nach eigener Aussage an der Umsetzung eines vorzeitigen 
Ausstiegs möglichst deutlich vor 2030. 

Die Vattenfall Wärme Berlin AG hat gemeinsam mit dem Land Berlin im Oktober 2019 die vom 
Beratungsunternehmen BET erstellte Machbarkeitsstudie ‚Kohleausstieg und nachhaltige Fern
wärmeversorgung Berlin 2030‘ vorgelegt, die von dem Ziel geleitet war, die Emissionen Berlins 
bis 2050 gegenüber 1990 um 95 % zu reduzieren (Ritzau et al. 2019). Auf Grundlage der Ergeb
nisse 36 führen das Land Berlin und Vattenfall Gespräche, wie die gewonnenen Erkenntnisse in 
einer weiterführenden Klimaschutzvereinbarung verbindlich festgehalten werden sollen. Gleich
wohl hat Vattenfall den Umsetzungsprozess in Anlehnung an die Machbarkeitsstudienergebnisse 
bereits eingeleitet, um den anspruchsvollen Zeitplan einhalten zu können.  

Die Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin (BTB) plant am Standort 
Adlershof zwei flexible, gasbetriebene innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit je 9 MWel 
und zwei Flusswasserwärmepumpen (Spree) am Standort Schöneweide mit je 3,5 MWth. Jeweils 
die erste Anlage wird 2022 in Betrieb gehen, die zweite Ausbaustufe soll 2024 erfolgen. Zwischen 
2017 und 2020 gab es dagegen keine anlagenspezifischen Veränderungen bei der BTB.37 

Die VWB beendete im Mai 2017 die Verfeuerung von Braunkohle. Mitte Oktober 2019 folgte die 
Inbetriebnahme des neuen Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (GuD) Lichterfelde mit 300 MWel 
und 230 MWth. Im September 2019 folgte die Inbetriebnahme der größten Power-to-Heat-Anlage 
Europas mit einer Leistung von 120 MW am Standort Reuter West. Im Herbst 2019 folgte die Au
ßerbetriebnahme des mit Steinkohle beheizten Kraftwerksblocks Reuter C, wodurch eine weitere 

 

35  Die VWB deckt ca. 90 % der Fernwärmeversorgung in Berlin ab, rund 2,1 GWel, knapp 5 GWth.  

36  Abwärmenutzung: Abwasser, GHD/Industrieabwärme, optimierte Müllverbrennung; EE-Quellen: Biomassekraftwerk, 
Power to Heat, Geothermie, industrielle KWK mit Gas, Speicher und P2H. 

37  Auskünfte der BTB. 
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enthalten. Der Anteil der Photovoltaik an der Berliner Stromeigenversorgung betrug 2019 nur 
rund 0,5 %. 

Vor diesem Hintergrund ist die folgende Abbildung 17 zu interpretieren, die die Entkoppelung des 
Bevölkerungswachstums vom Stromabsatz darstellt. Während die Bevölkerung Berlins stetig, 
aber verflachend ansteigt, schwankt der Stromabsatz im Jahresvergleich mit deutlich sinkender 
Tendenz trotz steigender Bevölkerung. Dabei sinkt der Stromverbrauch bei Niederspannungs-
Nutzung (2019 rund 55 %) tendenziell langsamer als der Stromverbrauch der Großabnehmer.42  

Abbildung 17: Bevölkerungswachstum vs. Stromabsatz 
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach Daten Stromnetz Berlin GmbH und AfS BB. 

 

Der Umbau der Berliner Kraftwerksstruktur ist mit Beginn des Kohleausstiegs ab 2017 in vollem 
Gang. Im ersten Schritt wird dabei bei gleichbleibendem Fernwärmeabsatz auf den Energieträger 
Gas gesetzt, der Schwenk hin zu mehr erneuerbaren Energieträgern ist in der Vorbereitung. 

3.2.3 Rahmenbedingungen und Trends 
Mit Blick auf die Trendentwicklung bis zum Jahr 2020 gab es keine wesentlichen Impulse auf 
bundesgesetzlicher Ebene, um die Rahmenbedingungen für die urbane Energiewende maß
geblich zu verbessern. Die KWK-Förderung fokussierte mit der letzten Novelle des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes die Netzeinspeisung und verringerte die Wirtschaftlichkeit von Ei
genversorgungskonzepten auf Basis thermischer Kraftwerke. Die aus KWK-Anlagen stammende 
Berliner Stromeigenerzeugung ohne Reuter West stieg von 2015 bis 2017 um 23 %, um dann in 
der Prognose der Stromnetz Berlin GmbH für 2020 wieder auf einen Wert von 103 % bezogen 
auf den Ausgangswert von 2015 zu fallen, d. h. die effiziente Wärmeerzeugung durch KWK sinkt 
seit 2018 wieder deutlich. Die Anzahl Berliner KWK-Anlagen ist zwischen 2016 und 2018 im Mit

 

42  Interne Berichtsanalysen der Stromnetz Berlin GmbH. 



 
34     |      HIRSCHL, SCHWARZ, WEISS, HIRSCHBERG, TORLIENE 

Auf flexible Strompreise können bisher nur die lastganggemessenen Großkunden sowie Kun
den mit externem Messstellenbetrieb reagieren. Gemäß Angaben der Stromnetz Berlin GmbH 
(SNB) lag der Anteil moderner Messeinrichtungen47 2019 bei 8,6 % aller SNB-Kunden, die gleich
zeitig den Messstellenbetrieb der SNB in Anspruch nahmen. Dagegen wurden nur 0,2 % der 
SNB-Kunden durch externe Messstellenbetreiber betreut. 91 % der SNB-Kunden hatten 2019 
noch einen konventionellen Stromzähler und nur bei 0,4 % der Kunden wurde der Lastgang ge
messen (RLM).48 Der Rollout digitaler Stromzähler mit Kommunikationsschnittstelle (Smart-Me
ter-Gateway) hat erst im Jahr 2020 begonnen. Insgesamt fehlt daher bisher die Infrastruktur, um 
eine flexible Reaktion beim Verbrauch in privaten Haushalten und kleinerem Gewerbe anzurei
zen. Es gibt bereits erste Stromanbieter, die auch private Haushalte mit flexiblen Stromtarifen 
versorgen. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. 

Die Zahl der Stromeinspeiser aus Biomasse hat sich seit 2015 auf 42 % im Jahr 2019 (41 Anla
gen) reduziert, die erzeugte Strommenge ist dagegen etwa konstant geblieben und betrug 2019 
trotz steigender Einspeisung aus Wind und Photovoltaik immer noch dominierende 71 % der ge
samten EE-Stromerzeugung.49 Für 2020 wird der Biomasseanteil laut Prognose der SNB wieder 
auf 73 % steigen. Bei Realisation eines neuen Biomassekraftwerks der Vattenfall Wärme Berlin 
AG (VWB) wird dieser Anteil zukünftig weiter deutlich steigen, mit einer Umsetzung ist jedoch 
nicht vor 2023 zu rechnen. 2019 betrug der Anteil der EE-Einspeisung aus Biomasse 1,9 % der 
gesamten Einspeisungen. Das weitere Wachstum insbesondere bei der Photovoltaik wird sich in 
den nächsten Jahren in Berlin in absoluten Zahlen vorerst noch nicht signifikant bemerkbar ma
chen. 

3.2.4 Entwicklungen und Handlungsbedarf in der Übersicht 
Die Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen auf Basis der Schlüsselfaktoren kommt zu fol
gendem Ergebnis: 

− Thermische Stromerzeugung in der Stadt: Das Niveau bleibt vorerst erhalten. 

− Preisniveau der Energiemärkte: CO2-Preise beeinflussen erst nach 2020 den Energiemarkt 
stärker, die Preiserwartungen lagen ohne Corona für 2020 auf dem Niveau von 2018.  

− Fossile Brennstoffnutzung: Die Braunkohle wurde bis 2020 abgelöst, Steinkohle bereits redu
ziert. Der Gasverbrauch ist dagegen angestiegen. Weitere markante Veränderungen für die 
kommenden 2-3 Jahre werden nicht erwartet. 

− Flexibilität: Es fehlen weiterhin die energiepolitischen Rahmenbedingungen, um Flexibilität 
wirtschaftlich im großen Umfang einsetzen zu können, auch wenn die Vattenfall Wärme Ber
lin AG (VWB) in Berlin Europas größte Power-to-Heat-Anlage in Betrieb genommen hat. 

− Fernwärmenutzung: Die Fernwärme wird kontinuierlich dekarbonisiert und ausgebaut. Damit 
steigt ihre Bedeutung für die Stadt. 

− Energiepolitische Rahmenbedingungen: Es fehlen immer noch geeignete Rahmenbedingun
gen, um die Energiewende zum Selbstläufer zu machen. 

 

47  Digitale Stromzähler ohne Kommunikationseinrichtungen bei Standard-Lastprofil-Kunden. 

48  Angaben abgeleitet aus internen, zur Verfügung gestellten Daten der SNB GmbH. 

49  Anders ausgedrückt: Ein Verhältnis von 3,4 für Strom aus Biomasse zu PV-Strom; sowie von 8,6 für Strom aus Bio
masse zu Windstrom. 
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3.3 Handlungsfeld Gebäude (dezentrale Wärme, 
Gebäudehülle) 

3.3.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 
Das Handlungsfeld Gebäude befasst sich mit der Entwicklung des Gebäudebestands in Berlin 
und den durch diese verursachten THG-Emissionen aus Beheizung, Lüftung und Warmwasserer
zeugung. Die Kühlung der Gebäude (Klimakälte) ist beim Status Quo im Netto-Strombedarf ent
halten, wird aber bei der Betrachtung der Szenarien vernachlässigt, da der energetische Aufwand 
und die damit verbundenen Emissionen bisher von untergeordneter Bedeutung sind. Der Ener
gieverbrauch in Haushalten in anderen Anwendungsbereichen wird im Handlungsfeld Konsum 
betrachtet, der sonstige Energieverbrauch in Nichtwohngebäuden im Handlungsfeld Wirtschaft. 
Je nach Blickwinkel werden in der Quellenbilanz nur die direkt im Gebäude entstehenden fossilen 
Emissionen berücksichtigt oder nach der Verursacherbilanz der gesamte Verbrauch von End
energieträgern inklusive Strom und Fernwärme bewertet.   

Der Gebäudesektor ist für einen maßgeblichen Anteil der Berliner CO2-Emissionen verantwort
lich, so dass diesem für das Erreichen der Klimaneutralität eine zentrale Rolle zukommt (vgl. 
Reusswig et al. 2014c; Hirschl et al. 2015). Besonders bedeutend für die Reduktion der Emissio
nen ist der Gebäudebestand Berlins, da davon auszugehen ist, dass dieser bis zum Jahr 2050 
noch maßgeblich das Stadtbild prägen wird. Die Klimawirkung des Gebäudebestands ist abhän
gig vom Heizwärmebedarf der Gebäude, der insbesondere durch energetische Sanierungen der 
Gebäudehülle beeinflusst werden kann, sowie vom Anlagen- und Energieträgermix. Ein weiterer 
wichtiger Faktor ist der energetische Standard von Neubauten. Für die Gesamtwirkung relevant 
sind außerdem die Entwicklung der beheizten Flächen für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie 
damit verbunden die hinzukommenden Flächen im Neubau sowie der Abriss von Bestandsge
bäuden. Insgesamt lassen sich damit folgende Schlüsselfaktoren für das Handlungsfeld Gebäude 
identifizieren: 

− Bestand: Sanierungsrate und -tiefe,  

− Neubau: energetischer Standard,  

− Energieträger- und Anlagenmix (inkl. Anlageneffizienz), 

− Entwicklung der beheizten Flächen für Wohn- und Nichtwohngebäude bzw. Neubau- und Ab
rissraten. 

Während die ersten drei Faktoren die energetische Qualität der Gebäude beschreiben, ist der 
letzte Punkt relevant für die Flächenentwicklung und damit die Quantität der Gebäude – aufgeteilt 
nach Gebäudearten. Zentrale Herausforderungen für das Handlungsfeld stellen die geringen Sa
nierungsraten im Bestand, die geringe Verfügbarkeit klimaneutraler Energieträger sowie das Be
völkerungswachstum Berlins mit einer weiteren Zunahme der Gebäudeflächen dar. Beeinflusst 
werden die Schlüsselfaktoren von den politischen Rahmenbedingungen, die damit auch als wich
tiger Einflussfaktor für die Klimawirkung des Handlungsfelds anzusehen sind.  

Den größten Anteil des Berliner Gebäudebestands stellen Wohngebäude: Im Jahr 2017 lagen 
gemäß dem hier verwendeten Gebäudemodell von den insgesamt rund 290 Mio. m² Bruttoge
schossfläche (beheizt) 70 % in Wohngebäuden, 26 % in Nichtwohngebäuden und 4 % in Indust
riegebäuden. Von den Flächen in Nichtwohngebäuden werden rund 10 Mio. m² BGF durch die 
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Eine zentrale Herausforderung für die energetische Sanierung in Berlin stellt daher angesichts 
des überwiegend vermieteten Bestands und der in den letzten Jahren stark angestiegenen Mie
ten das Thema Sozialverträglichkeit dar. Besonders betroffen vom Mietanstieg der letzten Jahre 
sind Haushalte mit geringen Einkommen. Deren Anteil ist in Berlin hoch: So waren im Jahr 2018 
38 % der Berliner Haushalte sozialwohnungsberechtigt (rund 750.000 Haushalte) (IBB 2020a). 
Einen Wohnberechtigungsschein hatten 2019 aber nur 41.000 Haushalte.58 Die Zahl der mitpreis
gebundenen Wohnungen lag 2018 bei knapp 200.000 (knapp 12 % der Mietwohnungen) (IBB 
2020a). Damit ist die soziale Frage auch im Wohnbereich in Berlin von großer Bedeutung und 
stellt für das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands eine wichtige Rahmenbedingung dar. 

3.3.2 Bisherige Entwicklungen 
Von allen Handlungsfeldern wies 2017 das Handlungsfeld Gebäude mit einem Endenergiever
brauch (klimabereinigt) von rund 128.000 TJ den höchsten Energieverbrauch auf. Dies ist mit ei
nem Anteil von 52 % gut die Hälfte des Gesamtenergieverbrauchs. Im Jahr 2011 lag der End
energieverbrauch im Handlungsfeld Gebäude noch bei rund 136.000 TJ. Es kann somit ein Rück
gang von rund 6 % festgestellt werden. Die differenzierte Betrachtung der Entwicklung nach 
Energieträgern zeigt einen Verbrauchsrückgang im Handlungsfeld Gebäude bei Erdgas und 
Heizöl (insgesamt 10 % bei Erdgas, 27 % bei Heizöl, gerechnet von 2010 bis 2017, basierend auf 
klimabereinigten Daten). Der Stromverbrauch für Heizen und Warmwasser in diesem Zeitraum 
um 43 % gestiegen, allerdings auf wesentlich niedrigerem Niveau (vgl. Abbildung 21). Der Beitrag 
der Fernwärme ist weitgehend konstant geblieben. Diese beiden Energieträger gewinnen damit 
für das Handlungsfeld an Bedeutung. 

Nach Verursacherbilanz entfallen auf das Handlungsfeld 8,8 Mio. t CO2-Emissionen und damit 
44 % der Gesamtemissionen Berlins. Nach Quellenbilanz sind es nur 4,7 Mio. t CO2, da hier nur 
die direkten Emissionen aus der dezentralen Wärmeerzeugung berücksichtigt werden. Der Anteil 
an den Berliner CO2-Emissionen liegt dann nur bei 27 %.  

Im Jahr 2010 lagen die CO2-Emissionen nach Verursacherbilanz bei rund 9,7 Mio. t. Insgesamt 
gab es damit zwischen 2010 und 2017 einen Rückgang von rund 10 %. Werden die notwendigen 
Reduktionen zum Erreichen des 2020 Ziels (-40 % gegenüber 1990) gleichmäßig auf alle Hand
lungsfelder verteilt, so müsste das Handlungsfeld Gebäude 2020 bei maximal 7,6 Mio. t CO2 lan
den.59 Deutlich mehr gesunken sind die CO2-Emissionen nach der Quellenbilanz: Hier lagen die 
Emissionen 2017 bei 4,7 Mio. t gegenüber 5,7 Mio. t im Jahr 2011. Grund für den deutlich stärke
ren Rückgang als beim Energieverbrauch und der Verursacherbilanz ist ein überproportionaler 
Rückgang bei der dezentralen Wärmeerzeugung mit fossilen Brennstoffen. Denn Fernwärme und 
der in Berlin erzeugte Strom werden nicht hier, sondern im Handlungsfeld Energie angerechnet, 
so dass der Wechsel zu Stromheizungen und Fernwärme sich in der Quellenbilanz Gebäude au
tomatisch positiv auswirkt. Bei einer gleichmäßigen Verteilung der Reduktionen auf die Hand
lungsfelder ab 2012 läge der Zielwert 2020 im Handlungsfeld Gebäude bei 4,4 Mio. t. 

 

58  2011 waren es sogar nur rund 15.000 Haushalte, danach stieg die Anzahl an. 

59  Die Zwischenwerte 2020 aus dem BEK für 2020 (Hirschl et al. 2015) können nicht übernommen werden, da seitdem 
eine Anpassung der Methodik stattfand. Der Zielwert wurde analog zum Vorgehen in der BEK-Studie basierend auf 
den Anteilen der Handlungsfelder 2012 gebildet. 
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Abbildung 21: Energieträgerzusammensetzung im Handlungsfeld Gebäude, 2010-2017 
und 2020 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis AfS. 

 

Abbildung 22: CO2-Emissionen im Handlungsfeld Gebäude nach Quellenbilanz 2010-
2017 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis AfS. 

 

Abbildung 22 zeigt, dass die CO2-Emissionen zwischen den Jahren teilweise stark schwanken. 
Der zentrale Grund hierfür sind Schwankungen beim Gasverbrauch in der offiziellen Energiebi
lanz des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg: Dieser sank im Jahr 2012 gegenüber 2011 um 
mehr als 10 % und stieg dann wieder an; ebenso war im Jahr 2015 ein starker Rückgang des 
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Flächenentwicklung 

Zwischen 2011 und 2019 wurden insgesamt gut 18.000 Wohngebäude mit 82.000 neuen Woh
nungen und einer Fläche von rund 7 Mio. m² errichtet. Der Zubau an Wohngebäuden nahm seit 
2011 kontinuierlich zu; allein 2019 gab es dadurch einen Zubau von rund 17.000 Wohnungen in 
neu errichteten Gebäuden. Seit 2011 wurden außerdem knapp 2.000 Nichtwohngebäude mit ei
ner Nutzfläche von 4 Mio. m² errichtet (AfS BB 2020e; AfS BB 2019c; AfS BB 2018a; AfS BB 
2017b; AfS BB 2016; AfS BB 2015; AfS BB 2014; AfS BB 2013a).  

Abgegangen sind seit 2011 nur 579 Wohngebäude mit einer Wohnfläche von 190.000 m². Grund 
für den Abgang ist bei der Hälfte der Flächen der Neubau von Wohngebäuden, bei rund 45 % 
eine Nutzungsänderung. Etwas höher ist die Zahl der abgegangenen Nichtwohngebäude mit ins
gesamt 1.559 und einer Fläche von 2 Mio. m². Grund sind hier bei 60 % der Flächen Nutzungsän
derungen, bei 20 % die Errichtung von Wohngebäuden und bei 14 % die Errichtung von Nicht
wohngebäuden (AfS BB 2020e).  Insgesamt gab es damit in den letzten Jahren einen steigenden 
Flächenzuwachs insbesondere durch den Zubau von Wohngebäuden. 

Zwischenfazit 

Der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen der Berliner Gebäude sind zwischen 2010 und 
2017 insgesamt zurückgegangen. Allerdings kann in den letzten Jahren, insbesondere seit 2015, 
kein klarer Abwärtstrend mehr beobachtet werden. Betrachtet man die Schlüsselfaktoren, so 
zeigt sich, dass beim spezifischen Energieverbrauch ebenso wie bei den Sanierungsraten und –
tiefen – soweit die Datengrundlagen das zulassen - kein positiver Trend auszumachen ist, son
dern eher Stagnation herrscht. Das heißt, es wird weiterhin eher in geringem Maß saniert; die Sa
nierungsrate über alle Gebäudearten dürfte weiterhin in Summe deutlich unter 1 % liegen. Im 
Neubausegment kann festgestellt werden, dass zwar ein großer Teil der Gebäude auf höherem 
Niveau als gesetzlich gefordert errichtet wird. In der Regel wird jedoch noch kein energetisches 
Niveau erreicht, dass für die Zielerreichung der Klimaneutralität erforderlich wäre. Bei der dezent
ralen Energieerzeugung konnte in den letzten Jahren ein Trend weg von Ölheizungen und hin zu 
Gasheizungen beobachtet werden. Dezentrale erneuerbare Energien spielen dagegen weiterhin 
eine sehr geringe Rolle. Die Fernwärme konnte ihren Anteil am Wärmemarkt halten. Die stark 
angestiegene Flächenzunahme der letzten Jahre führt dazu, dass ein zusätzlicher Energiebedarf 
im Neubau entsteht, auch wenn die spezifischen Energieverbräuche in den Neubauten geringer 
sind. 

3.3.3 Rahmenbedingungen und Trends 
Daten zu den CO2-Emissionen aus der Bilanz liegen nur bis zum Jahr 2017 vor. Deshalb soll 
nachfolgend auf Basis der Entwicklung der Schlüsselfaktoren abgeschätzt werden, wie sich der 
Energieverbrauch und die CO2-Emissionen im Handlungsfeld Gebäude bis heute (Jahr 2020) ent
wickelt haben und welche Entwicklung vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen 
in den nächsten Jahren zu erwarten ist.  

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, wie sich die infolge der Covid-19-Pandemie er
griffenen Maßnahmen und deren wirtschaftliche Folgen in Summe auf den Gebäudesektor aus
wirken. Während sich 2020 ggf. die Wärmeverbräuche in Nichtwohngebäuden und der Industrie 
durch Schließungen und home office verringern, kann im Wohngebäudebereich durch längere 
Anwesenheiten zuhause der Wärmeverbrauch gestiegen sein. Zu berücksichtigen sind auch die 
in Folge der Pandemie erhöhten Lüftungsverluste in Schulen, Büros, etc. Für die Entwicklung der 
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CO2-Emissionen in den nächsten Jahren ist die Frage relevant, welche Wirkung für Sanierungs- 
und Neubauaktivitäten eintreten. Bisher sind bei beidem keine Einbrüche zu beobachten69. 

3.3.3.1 Sanierungsrate und Sanierungstiefe sowie Neubaustandard 
Das Sanierungsgeschehen in Berlin wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst. Relevant 
sind unter anderem die Entwicklung der Energiepreise, Förderprogramme, ordnungsrechtlichen 
Vorgaben sowie Informations- und Beratungsangebote. Seit 2017 wurden auf Bundesebene 
eine Reihe von Instrumenten zur Förderung von energetischen Sanierungen eingeführt oder mo
difiziert. 

− Im Rahmen des im Oktober 2019 verabschiedeten Klimaschutzprogramms 2030 hat die Bun
desregierung beschlossen, die Angebote zur Energieberatung auszubauen (BMU 2019a).  

− Anfang 2020 wurden die Förderprogramme der KfW zum energieeffizienten Sanieren aufge
stockt und die Förderung erhöht und attraktiver gestaltet70. Dies gilt für Wohn- wie auch 
Nichtwohngebäude. Im Rahmen des Konjunkturprogramms beschloss die Bundesregierung 
Mitte 2020 eine Aufstockung des Gebäudesanierungsprogramms für 2020 und 2021.71 Noch 
in diesem Jahr sollen die unterschiedlichen Förderangebote von KfW und dem Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zusammengefasst werden in der Bundesförde
rung für effiziente Gebäude (BEG). In allen Förderbereichen sollen nach der langfristigen Re
novierungsstrategie der Bundesregierung dann auch Darlehen und Kredite angeboten wer
den (BMWi 2020a).  

− Zu Anfang 2020 wurde die lange diskutierte steuerliche Förderung von energetischen Sanie
rungen durch selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer eingeführt (§ 35c EStG).  

− Die Einführung eines CO2-Preises im Wärmebereich ab 2021 wurde 2019 beschlossen. 
Dadurch sollen die Energiepreise sukzessive steigen (BMJV 2019).  

− Das im November in Kraft tretende Gebäudeenergiegesetz (GEG) weist für Bestandsimmobi
lien kaum neue Anforderungen hinsichtlich der Gebäudeenergieeffizienzstandards auf. Rele
vant für das Sanierungsgeschehen könnte die Energieberatung beim Kauf durch selbstnut
zende Eigentümerinnen und Eigentümer sowie bei umfassenden Sanierungen sein. 

− Eine Reform des Wohnungseigentumsrechts soll dafür sorgen, dass die Beschlussfassung 
für Modernisierungen in Eigentümergemeinschaften vereinfacht wird. Dies betrifft auch die 
energetischen Sanierungen (BMWi 2019b). Das Gesetz soll voraussichtlich am 1.12.2020 in 
Kraft treten. 

− Die Ende 2019 verabschiedete Energieeffizienzstrategie 2050 nennt als weitere geplante 
Maßnahmen die Weiterentwicklung der Städtebauförderung und der Vorbildwirkung der öf
fentlichen Hand (BMWi 2019b).  

 

69  Vgl. z. B. https://www.CO2online.de/service/news/beitrag/hauseigentuemerinnen-modernisieren-trotz-corona-
21467/; https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_601280.html; 
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/pms/2020/20-07-21b.pdf (letzter Zugriff am 20.8.2020). 

70  Im ersten Halbjahr 2020 gab es daraufhin deutlich mehr Anträge bei der KfW als im Vorjahr. 
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_598848.html (letzter Zugriff 
20.8.2020). 

71  Siehe unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/Konjunktur
programm-fuer-alle/zusammen-durch-starten.html (letzter Zugriff 7.4.2021). 
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Für Neubauten haben sich die Anforderungen im GEG nicht erhöht. Durch die Anhebung der 
Fördersätze Anfang 2020 sollte der Trend, dass die meisten Bauherren besser als gesetzlich ge
fordert bauen, eher noch zunehmen. Offen ist jedoch, ob der Trend sich dabei in Richtung KfW-
Effizienzhaus 40 bewegt oder bei KfW 55 verharrt. Für die öffentlichen Gebäude wurde vom Se
nat beschlossen, dass bei Neubauten mindestens der BNB-Silber-Standard eingehalten werden 
soll (SenUVK 2020a).75 

3.3.3.2 Energieträger- und Anlagenmix (inkl. Anlageneffizienz) 
Um Rückschlüsse für die Entwicklung des Berliner Heizungsbestandes seit 2017 zu ziehen, wird 
die Entwicklung in Deutschland bis 2019 betrachtet (siehe Abbildung 26). Insgesamt zeigt sich, 
dass es seit 2015 eine stetige Zunahme an verkauften Gas-Brennwertkesseln, Luft-Wasser-Wär
mepumpen, Flächenheizungen, dezentraler Wohnungslüftungsanlagen sowie zentraler Woh
nungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in Deutschland gab. Der Anstieg von Sole-Was
ser-Wärmepumpen fällt im Vergleich zu Anwendungen mit Luftwasserwärmepumpen geringer 
aus, sie stiegen von 2015 auf 2019 innerhalb von 5 Jahren um nur 46 %, wogegen die Anwen
dungen mit Luft-Wasser-Wärmepumpen im gleichen Zeitraum um 65 % stiegen. Wasser-Wasser-
Wärmepumpen, wozu sowohl Grundwasseranwendungen im offenen Kreislauf als auch Fluss- 
und Seewasserwärmepumpen gehören, bilden weiterhin die Ausnahme.  

Bei den verkauften Biomasseanlagen hatten 2015 die Pelletkessel und Scheitholzkessel das glei
che Niveau bei verkauften Anlagen, wohingegen die Verkaufszahlen für Scheitholzkessel inzwi
schen um rund 50 % zurückgegangen sind, verursacht u. a. auch durch die erhöhten Anforderun
gen an die Feinstaubemissionen. Bei der Betrachtung der Biomasse müssen zwei Aspekte be
sonders beachtet werden: Die mit der Stückzahl verbundenen Leistung ist insbesondere bei Holz
hackschnitzeln und eingeschränkt auch bei Pelletkessel i. d. R. höher als beim Scheitholzkessel. 
Trotz stagnierenden Verkaufszahlen bei mit Holzhackschnitzeln beheizten Kesseln ist die abso
lute Bedeutung dieser Technik immer noch am größten, da die Anlagen erst ab einigen 100 kW 
den erhöhten anlagentechnischen Aufwand rechtfertigen. Zum zweiten ist die kleinteilige Verfeu
erung von Holz im Berliner Innenstadtring genehmigungstechnisch problematisch und mit erhöh
tem Aufwand verbunden. 

Die Fläche der jährlich installierten Solarthermie ist von 2015 auf 2019 um 36 % zurückgegan
gen. Dies könnte zum Teil an den weiter sinkenden Modulpreisen beim Flächenkonkurrenten 
Photovoltaik liegen. Die sich weiter ausbreitende Photovoltaik stellt bisher oft - auch die Lebens
dauer einer Konstellation einbeziehend - eine wirtschaftlich attraktivere Option dar und kann in 
Verbindung mit Wärmepumpen flexibel auch den Wärmemarkt abdecken. Außerdem wird für 
Wärmeanwendungen in der Regel nur eine Teilfläche auf dem Dach benötigt, wogegen der 
Strom aus Photovoltaikanlagen nicht nur im Wärmemarkt, sondern auch in der Mobilität beim La
den an der häuslichen Steckdose eingesetzt werden kann. Überschüsse einfach über das Netz 
an andere abzugeben gelingt in der Regel auch nur bei der Photovoltaik, daher wird sich die Ten
denz der sinkenden Verkaufszahlen reiner Solarthermieanlagen in absehbarer Zukunft weiter 
fortsetzen. Ob die Neuentwicklung PVT-Kollektor76, die Bedeutung der Solarthermie wieder stär
ken kann, bleibt abzuwarten. 

 

75  BNB: Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen. 

76  PVT (PV&Thermie) ist ein kombinierter Sonnenkollektor, bei dem die Abwärme aus der Stromerzeugung für die 
Gebäudeheizung genutzt wird. Er kann gleichzeitig als Luft-Sole-Wärmetauscher als Alternative zum üblichen Venti
lator einer Luft-Wasser-Wärmepumpe dienen und erhöht bei der Nutzung der Wärme die Effizienz der Photovoltaik. 
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Abbildung 26: Analyse typischer Heiztechnologieentwicklung 2015-2019 
Quelle: BDH Köln Jahresbilanzen Deutschland 2015-2019; Vergleiche sind nur innerhalb einer 
Rubrik zulässig, da die Bezugsgrößen je Rubrik schwanken, z.B. verkaufte Anlagen, verlegte 
Rohrmeter oder m² Solaranlagen. 

 

In Berlin hat die Fernwärme mit rund 32 % am Endenergieverbrauch des Handlungsfeldes eine 
bedeutende Rolle. Die Vattenfall Wärme AG und die Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreiber
gesellschaft mbH Berlin (BTB) als zweitwichtigster Betreiber von Fernwärmenetzen arbeiten kon
tinuierlich an der Verringerung der fernwärmespezifischen Emissionen und der Verbesserung des 
Primärenergiefaktors. Aus ökologischer Sicht wird die Wettbewerbsfähigkeit der Fernwärme da
her in den nächsten Jahren weiter steigen und ihren Abstand zur Gas-Brennwerttechnik aus
bauen. Den Fernwärme-Netzbetreibern sollte es daher gelingen, trotz Sanierung und Effizienzge
winn bei Technik und Gebäuden ihren Absatz für die nächsten Jahre zu stabilisieren. Relevant ist 
hier die Auswirkung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, nach dem ab 2021 auch bei bis
her nicht vom Emissionshandel betroffenen Erzeugern die Energieträger mit einer CO2-Steuer 
belegt werden. Die bisherige Benachteiligung der Fernwärme wird dadurch vermindert, da dann 
alle fossilen Brennstoffe mit CO2-Abgaben belegt werden, wenn auch anfangs noch auf unter
schiedlichem Niveau.  
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Relevant für die gebäudebezogene Wärmeerzeugung ist, dass seit Anfang 2020 Ölheizungen 
nicht mehr von der KfW gefördert werden und ab 2026 nach dem neuen GEG für Neuanlagen in 
der Regel verboten sind.77 Durch das Verbot wird sich der Trend hin zum Gas-Brennwertkessel 
und zur Luft-Wärmepumpe als zweiwichtigstem Erzeugertyp weiter fortsetzen, auch in Berlin. 
Gleichzeitig führt die CO2-Bepreisung dazu, dass die Kosten der fossilen Energieträger in den 
nächsten Jahren sukzessive steigen und damit erneuerbare Energien wirtschaftlicher werden. 
Zudem machen die auf Bundesebene verbesserten Förderbedingungen im Programm Heizen mit 
erneuerbaren Energien des BAFA seit Anfang 2020 den Einsatz von erneuerbaren Energien at
traktiver. Auf Landesebene fördert das Programm HeiztauschPlus seit November 2019 den Aus
tausch alter, ineffizienter Heizungen, wobei auch beim Einsatz erneuerbaren Energien höhere 
Fördersätze gewährt werden. 

3.3.3.3 Flächenentwicklung 
Hinsichtlich der Flächenentwicklung war in den letzten Jahren aufgrund der Neubauaktivitäten 
insgesamt ein deutlicher Zuwachs zu beobachten. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend 
insbesondere was den Wohnungsbau betrifft noch anhält. Denn der StEP Wohnen 2030 kommt 
zu dem Ergebnis, dass Berlin aufgrund des bereits erfolgten und noch weiter zu erwartenden Be
völkerungswachstums bis 2030 weitere 194.000 Wohnungen zusätzlich benötigt (ausgehend vom 
Bestand 2017). In den nächsten Jahren liegt der jährliche Neubaubedarf aufgrund von Nachholef
fekten sogar bei rund 20.000 Wohnungen. Erst ab ca. 2025 wird von einem wieder etwas gerin
geren Neubaubedarf ausgegangen (SenSW 2020a). Der 2019 bestehende große Bauüberhang 
von 65.000 Wohnungen und 1.000 Nichtwohngebäuden weist auch auf einen hohen Flächenzu
wachs in den nächsten Jahren hin (AfS BB 2020d). 

3.3.4 Entwicklungen und Handlungsbedarf in der Übersicht 
Die Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen in den nächsten Jahren auf Basis der Schlüs
selfaktoren kommt zu folgendem Ergebnis: 

− Sanierungsrate und –tiefe: die Sanierungsrate ist insgesamt weiterhin eher stagnierend; die 
Sanierungstiefe leicht steigend 

− Energetischer Zustand Neubauten: leichter Anstieg des Anteils von Gebäuden mit sehr ho
hem energetischen Standard in den nächsten Jahren zu erwarten 

− Energieträger und Heizung: die bisherigen Entwicklungen (Rückgang Ölheizungen; Zunahme 
Gas-Brennwert, Fernwärme und Strom; geringer Ausbau EE) setzen sich weitgehend fort 

− Flächenentwicklung: weiter hohe Neubauraten zu erwarten; gegenüber Entwicklung vor 2017 
höhere Flächenzuwachs  

Eine grundlegende Veränderung gegenüber dem Trend der letzten Jahre wird auf Basis der der
zeitigen Rahmenbedingungen bis heute nicht erwartet. Zwischen 2010 und 2017 sind die Ener
gieverbräuche und CO2-Emissionen – insbesondere nach der Quellenbilanz – merklich zurückge
gangen. Es zeigt sich aber seit ungefähr 2015 eine weitgehende Stagnation dieser Entwicklung. 
Auf dieser Basis stellt sich die Frage, welche Werte für einen Trend bis 2020 herangezogen wer
den. Wird davon ausgegangen, dass sich in den nächsten Jahren der Trend von 2015 bis 2017 

 

77  Ausnahmen hiervon gibt es, wenn die Ölheizung mit erneuerbaren Energien kombiniert wird oder weder die Einbin
dung erneuerbarer Energien noch ein Anschluss an das Gas- und Fernwärmenetz möglich ist. 
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Zunahme des Anteils erneuerbarer Energien kommen. Ob und in welchem Maß die aufgezeigten 
Trends es in Summe schaffen, den Rückgang der CO2-Emissionen zukünftig wieder zu erhöhen 
lässt sich für Berlin zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genauer abschätzen.  

3.4 Handlungsfeld Verkehr 
3.4.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 

Der Verkehr ist für rund 30 % der Berliner CO2-Emissionen verantwortlich (AfS BB 2019a). Diese 
setzen sich aus den Emissionen der Verkehrsmedien79 Straßen-, Schienen- und Flugverkehr so
wie der Schifffahrt zusammen. Um die Emissionen zu senken, gilt es für alle dies Verkehrsme
dien und auch verkehrsmedienübergreifend Verkehr zu vermeiden und die verbleibenden Wege 
auf CO2-ärmere Verkehrsträger je Personenkilometer bzw. Nutzlasttonnenkilometer zu verla
gern. Zu diesen beiden wichtigen Bausteinen müssen die eingesetzten Energieträger effizienter 
genutzt und fossile Energieträger ersetzt werden. Nur mit einem Maßnahmenpaket, das an 
allen diesen vier Bausteine ansetzt, lassen sich die gewaltigen CO2-Emissionsreduktionen im 
Verkehr realisieren, wie sie für ein „Paris-konformes“ Berlin notwendig sind. Darüber hinaus ist 
angesichts zu erwartender steigender Zahlen der Menschen, die nach Berlin reisen, pendeln oder 
dort wohnen, auch jenseits der Klimathematik ein Wandel des Verkehrssystems hin zu effiziente
ren und platzsparenden Verkehrsmitteln notwendig. Die Themen Verkehrssicherheit, Gesund
heitsschutz und lebenswerte Stadt bzw. Umwidmung von Verkehrsflächen seien hier ebenfalls 
als Motivation für eine rasche Verkehrswende genannt, auch wenn sie im Rahmen dieser Studie 
nicht näher betrachtet werden können. 

Die maßgeblichen Schlüsselfaktoren im Verkehr sind: 

− die Verkehrsleistung der Verkehrsträger 

− die Zusammensetzung des Antriebsmix in den Fahrzeugflotten  

− die Effizienz, mit der Energieträger in den jeweiligen Verkehrsträgern eingesetzt werden. 

Einer der wichtigsten Indikatoren für die Verteilung der Verkehrsleistung im besonders relevanten 
Personennahverkehr ist der Modal Split. Er beschreibt die Anteile je Personenkilometer vom (ge
genwärtig relativ CO2-intensiven) Motorisierten Individualverkehr (MIV) und CO2-ärmeren Ver
kehrsmitteln, wie dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und dem Rad- und Fußverkehr.  

 

79  In dieser Studie wird der Begriff „Verkehrsmedium“ verwendet, um eine Unterscheidung hinsichtlich des Ortes der 
Fortbewegung zu treffen, also auf der Straße, der Schiene, dem Wasser oder in der Luft. Der Begriff „Verkehrsträ
ger“ hingegen nimmt eine Unterscheidung innerhalb der Verkehrsmedien vor, also beispielsweise Motorisierter Indi
vidualverkehr (MIV) oder Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Der Begriff „Verkehrsmittel“ wird hierzu syno
nym verwandt. 
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Abbildung 31: Verkehrsleistung in deutschen Großstädten 2018 
Quelle: „Sonderauswertung zum Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV 2018“, Städtever
gleich“ (Gerike et al. 2020b). 

 

3.4.2 Bisherige Entwicklungen 

3.4.2.1 Straßenverkehr 

Der Straßenverkehr umfasst nach der Energiebilanz des Jahres 2017 des Landesamts für Statis
tik Berlin knapp drei Viertel des Endenergieeinsatzes im Verkehrssektor (AfS BB 2019a). Davon 
wiederum wird ein großer Anteil im motorisierten Individualverkehr (MIV) eingesetzt. Hierbei lässt 
sich beobachten, dass der Motorisierungsgrad in Berlin in den letzten zehn Jahren entgegen des 
Bundestrends konstant gehalten werden konnte (vgl. Abbildung 32) und dies auf vergleichsweise 
niedrigem Niveau, da der bundesweite Motorisierungsgrad um etwa drei Viertel höher liegt, Ten
denz steigend.  

Abbildung 32: Entwicklung der Pkw-Zulassungszahlen und des Pkw-Motorisierungs
grads in Berlin 2010-2019 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus Kraftfahrt-Bundesamt (2020) und AfS BB (2020a). 
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Abbildung 35: Verkehrsleistung im Straßengüterverkehr in Deutschland und der durch
schnittliche spezifische Energieverbrauch von Lkw in Deutschland 2013-2018 
Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesamt für Güterverkehr (2013), Umweltbundesamt (Wilke 
2020). Die Verkehrsleistung beinhaltet nicht die Fahrleistung ausländischer Fahrzeuge in 
Deutschland. 

 

3.4.2.2 Flugverkehr 

Die Flugbewegungen an den Flughäfen Tegel (TXL) und Schönefeld (SXF) sind im Jahr 2019 seit 
2013 um 11 % (TXL) bzw. um 46 % (SXF) gestiegen (Abbildung 36). Insgesamt fanden dabei in 
den letzten Jahren in etwa doppelt so viele Flugbewegungen in Tegel im Vergleich zu Schönefeld 
statt. Allerdings wird in Schönefeld ein wesentlich höherer Anteil an Flügen mit ausländischem 
Ziel durchgeführt und damit in der Regel auch die längeren Flüge (Tabelle 11:). Dies führt dazu, 
dass die verbrauchte Kerosinmenge je Flugbewegung in Schönefeld etwas höher ist und dort un
gefähr halb so viel Kerosin getankt wird wie in Tegel (Tabelle 12). Die aktuellen Entwicklungen 
insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden weiter unten noch 
näher beleuchtet. 
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Abbildung 36: Flugbewegungen an den Flughäfen Tegel und Schönefeld 2013 - Juli 2020 
Quelle: Eigene Darstellung nach Flughafen Berlin Brandenburg (2013). 

Tabelle 11: Flugkilometer ins In- und Ausland an den Flughäfen Tegel und Schönefeld 
Quelle: Statistisches Bundesamt/ Destati 2019. 

Jahr Flugkilometer ins 
Ausland TXL 

Flugkilometer in
nerdeutsch TXL 

Flugkilometer ins 
Ausland SXF 

Flugkilometer in
nerdeutsch SXF 

2017 68 875 739 
(81,8 %) 

15 362 244 
(18,2 %) 

56 491 760 
(97,4 %) 

1 516 577 
(2,6 %) 

2018 71 020 438 
(80,7 %) 

17 015 801 
(19,3 %) 

59 237 642 
(98,0 %) 

1 207 224 
(2,0 %) 

2019 
76 202 712 

(82,0 %) 
16 731 702 

(18,0 %) 
53 455 700 

(98,3 %) 
914 328 
(1,7 %) 

Tabelle 12: Getankte Kerosinmengen an den Flughäfen Tegel und Schönefeld 
Quelle: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 2020. 

Jahr Getankte Kerosinmenge TXL in m³ Getankte Kerosinmenge SXF in m³ 
2017 515 974 225 000 
2018 488 326 250 500 
2019 531 141 230 800 

3.4.2.3 Schienenverkehr 
Der Schienenverkehr in Berlin setzt sich aus den Zügen der S-Bahn Berlin, den Zügen der BVG 
(U-Bahn und Straßenbahn), dem Regional- und Fernverkehr sowie dem Güterverkehr auf der 
Schiene zusammen. Bei allen schienengebundenen Verkehrsmitteln des ÖPNV lassen sich stei
gende Fahrgastzahlen bzw. steigende absolvierte Personenkilometer beobachten. Dies ent
spricht auch dem konstanten Anteil des ÖPNV im Modal Split in den Verkehrsbefragungen bei 
einer wachsenden Stadtbevölkerung. 
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und der NEB. Für die Berechnung der Diesel und Strombedarfe wird von einer VBB-weiten Elekt
rifizierung der Züge von 81 % ausgegangen (Quelle VBB). Sowohl Strom als auch Dieselbedarfe 
steigen entsprechend der höheren Verkehrsleistung leicht an. 

Tabelle 16: Verkehrsleistung, Fahrstrom- und Dieselbedarf des Regionalverkehrs, 2016-
2019 
Quelle: Eigene Berechnungen nach VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (2016). 

Jahr Fahrgäste in Mio. 
(VBB) 

Mio. Nutzzug- 
kilometer 

Fahrstrombedarf 
in GWh 

Dieselbedarf in 
GWh 

2016 35,6 6,5 14,3 11,5 
2017 37,5 6,3 13,9 11,1 
2018 39,7 6,8 15 12 
2019 40,8 7 15,4 12,4 

Der Anteil Berlins am Güterverkehr in Deutschland wird gemäß der in Berlin per Eisenbahn 
empfangenen Güter berechnet. Für das Jahr 2019 waren dies rund 5 Mio. Tonnen an Gütern, 
was 1,8 % der in Deutschland empfangenen Güter entspricht (Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder 2020). Außerdem wird von einer deutschlandweiten Elektrifizierung im Güterverkehr 
von 92 % ausgegangen (Allianz pro Schiene 2018). Es ergeben sich daraus entsprechend der 
kontinuierlich steigenden Verkehrsleistung auch steigende Strom- und Dieselbedarfe (Tabelle 
17). 

Tabelle 17: Verkehrsleistung, Fahrstrom- und Dieselbedarf des Schienengüterverkehrs, 
2016-2019 
Quelle: Eigene Berechnungen nach Bundesamt für Güterverkehr (2013).  

Jahr Verkehrsleistung auf 
Berlin entfallend in Mrd. 

tkm81 

Fahrstrombedarf in GWh Dieselbedarf in GWh 

2016 2,30 176,6 14,4 
2017 2,33 178,5 14,5 
2018 2,41 184,7 15,1 
2019 2,45 188,1 15,3 

3.4.2.4 Schiffsverkehr 
Für den Güterverkehr zu Wasser lässt sich sowohl ein Rückgang der umgeschlagenen Güter in 
Berlin als auch der gesamten Verkehrsleistung in Deutschland beobachten (Tabelle 18). Die Be
rechnung des Berliner Anteils an der gesamten Verkehrsleistung in Deutschland wird anhand des 
Verhältnisses des Güterumschlags vorgenommen. In Folge des sinkenden Anteils und der sin
kenden Verkehrsleistung in Deutschland sinkt auch der Dieselbedarf für den Schiffsgüterverkehr 
um 38 % von 2017 bis 2019. Andere Antriebstechnologien als Dieselmotoren sind derzeit in der 
Güterschifffahrt nur marginal vertreten. 

 

81  Tkm (Tonnenkilometer) ist eine Einheit, mit der die Verkehrsleistung im Güterverkehr beschrieben wird. Sie ist das 
Produkt aus transportierter Nutzlast und zurückgelegter Entfernung. 
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Tabelle 18: Verkehrsleistung und Dieselbedarf des Schiffsgüterverkehrs, 2017-2019 
Quelle: Eigene Berechnungen nach Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (2017), Amt 
für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS BB 2017c). 

Jahr Güterumschlag 
Berlin in 1000 t 

Güterumschlag 
Deutschland in 

1000 t 

Verkehrsleistung 
in Deutschland in 

Mio. tkm 

Dieselbedarf in 
TJ 

2017 2 700 263 471 55 500 130,8 
2018 2 259,5 238 625 46 900 102,1 
2019 1 938,7 245 298 44 743 81,3 

Von den Fähren, die im Auftrag der BVG verkehren, werden zwei ganzjährige und zwei saisonale 
Fährlinien bereits elektrisch betrieben. Lediglich die ganzjährige Fährlinie F10 wird von einer 
neuen dieselbetriebenen Fähre bedient. 

Für die Fahrgastschiffe ermittelte ein Gutachten für das Bezugsjahr 2018 eine durchschnittliche 
Maschinenleistung von 180 kW für die Berliner Reedereien (Nitzsche et al. 2019). Dies bedeutet 
einen leichten Anstieg gegenüber der mittleren Leistung von 169 kW, die für das Stichjahr 2012 
im Emissionskataster 2016 (Schneider et al. 2016) identifiziert wurde. Auch die Schiffsbewegun
gen der Fahrgastschiffe haben seit 2006 deutlich zugenommen, wie Tabelle 19 am Beispiel der 
Schiffsbelegung der Mühlendammschleuse zeigt. 

Tabelle 19: Schiffsbelegung an der Mühlendammschleuse 2006 und 2016 
Quelle: Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin (2020), Nitzsche et al. (2019). 

Jahr Güterschiffe Fahrgastschiffe Sportboote 
2006 3 500 15 933 6 560 
2016 1 427 23 389 8 877 

3.4.3 Rahmenbedingungen und Trends 
Mit dem 2019 beschlossenen Bundes-Klimaschutzgesetz gibt es erstmals verbindliche, jährliche 
Reduktionsziele für den bundesweiten Ausstoß an Treibhausgasen im Verkehr. Dieser soll von 
150 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent im Jahr 2020 schrittweise auf 95 Mio. Tonnen im Jahr 2030 re
duziert werden. Zur Erreichung dieser Reduktionsziele wurde  mit dem Brennstoffemissionshan
delsgesetz die CO2-Bepreisung auch auf die Sektoren Verkehr und Gebäude ausgeweitet82. Auf 
diese Weise sollen Preissignale hin zu CO2-ärmeren Verkehrsmitteln oder Antrieben gesendet 
werden. 

Für alle Verkehrsträger, die Diesel-, Ottokraftstoff oder Erdgas verwenden lässt sich bereits ein 
stetiger Anstieg an Biokraftstoffanteilen feststellen. Dies liegt vor allem an der EU-Kraftstoffquali
tätsrichtlinie von 2009, die eine schrittweise Steigerung des energetischen Anteils der Erneuerba
ren Energien am Kraftstoff auf mindestens 10 % bis 2020 vorschreibt. Darüber hinaus gibt es 
eine Reihe verkehrsträgerspezifischer Maßnahmen und Trends, die nachfolgend beschrieben 
werden. 

 

82  Der Flugverkehr (seit 2012) und strombasierte Verkehre (indirekt über Erzeugung in den Kraftwerken) waren bereits 
vorher Teil des Europäischen Emissionshandels. 
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3.4.3.1 Straßenverkehr 
Für den Straßenverkehr haben sich in den letzten Jahren einige Rahmenbedingungen geändert. 
Zentrale Treiber waren und sind hier vor allem neben den Bestrebungen zur Treibhausgasreduk
tion die Enthüllungen im Zusammenhang mit Manipulationen zur Umgehung von Abgasgrenzwer
ten bei Dieselfahrzeugen ab 2015.  

Förderung von alternativen Antrieben sowie Ladeinfrastruktur  

Für die Förderung alternativer Antriebe wurden sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene 
zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Es wurden finanzielle Anreize für den Kauf von Fahrzeugen mit 
Elektroantrieben bzw. den Aufbau von Ladeinfrastruktur geschaffen. So wurde im Sommer 2016 
ein sog. Umweltbonus eingeführt, der den Kauf von batterieelektrischen Fahrzeugen und Was
serstofffahrzeugen bezuschusst. Dieser Zuschuss wurde im Sommer 2020 noch einmal mit einer 
Innovationsprämie erhöht (gültig bis Ende 2021). Hinzu kommt seit September 2018 das Berliner 
Förderprogramm „Wirtschaftsnahe Elektromobilität“ (WELMO), welches gewerbliche Elektrofahr
zeuge bezuschusst sowie seit 2017 die „Förderrichtlinie Elektromobilität“ des Bundesverkehrsmi
nisteriums (BMVI), die kommunale Elektromobilitätskonzepte, Forschungs- und Entwicklungsvor
haben zur Unterstützung des Hochlaufs der Elektromobilität sowie die Beschaffung bzw. den Auf
bau von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur fördert.  

Zur Förderung von Ladeinfrastruktur gibt es seit 2017 die „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge“. Insgesamt sind für die nächsten Jahre bundesweit rund drei Milliarden Euro 
für den Ausbau von Tank- und Ladeinfrastruktur für lokal CO2-freie Antriebe seitens des Bundes
verkehrsministeriums vorgesehen. Hinzu kommt noch die Förderung von 1.000 Ladepunkten in 
Berlin bis Ende 2021 im Rahmen des Forschungsprojekts „Neue Berliner Luft“ durch das Bundes
wirtschaftsministerium. Auf Landesebene sind vor allem der umfangreiche Aufbau von öffentli
cher Ladeinfrastruktur durch das Land Berlin seit 2015 sowie die Förderung von gewerblicher La
deinfrastruktur im Rahmen von WELMO zu nennen. In Folge dieser Bemühungen stiegen die öf
fentlich zugänglichen Ladepunkte in Berlin von rund 100 im Jahr 2013 auf 974 zu Beginn des 
Jahres 2020.83 Die Zahl der Ladepunkte insgesamt (inkl. der privaten) wuchs nach Angaben des 
Verteilnetzbetreibers von 2016 bis 2019 jährlich zwei- bis dreistellig.  

Neben der finanziellen Förderung sind auch einige regulatorische/gesetzgeberische Maßnah
men zu nennen. Einer der wichtigsten Bausteine hierbei sind sicherlich die CO2-Flottengrenz
werte der EU ab 2020. Diese liefern einen starken Anreiz für Automobilhersteller Fahrzeuge mit 
geringem oder gar keinem lokalen CO2-Ausstoß zu verkaufen. Ebenso dürfte sich die 2020 be
schlossene CO2-Bepreisung auf den Preis für fossile Kraftstoffe und damit deren Attraktivität aus
wirken. Weiterhin wurden die Rechte von Wohnungseigentümern bei der Errichtung privater Lad
einfrastruktur in der Wohneigentumsgesetz-Reform 2020 gestärkt. Ebenfalls im Jahr 2020 wurde 
das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz verabschiedet, das die Installation von Lade
punkten bzw. deren bauliche Vorbereitung bei Gebäudeneubau oder Sanierung in bestimmten 
Fällen vorschreibt. 2015 trat das Elektromobilitätsgesetz in Kraft, das bestimmte Privilegien für 
Elektrofahrzeuge im Straßenverkehr ermöglicht. Außerdem wurden wesentliche Fortschritte bei 
der Rechtssicherheit, Standardisierung und Eichrechtskonformität erreicht. Zur Förderung der 
Wasserstoffmobilität wurde im Sommer 2020 die „Nationale Wasserstoffstrategie“ beschlossen, 
die regulatorische und finanzielle Förderung von Wasserstofftechnologien zum Ziel hat. 

 

83  Die Entwicklung der öffentlichen Ladesäulen in Deutschland können seit 2019 auf der Internetseite des BDEW 
www.ladesaeulenregister.de abgerufen werden. 
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2019 auch e-Tretroller und Segways. Auch die Umweltauswirkungen von Elektrokleinstfahrzeu
gen sind umstritten. Derzeit kann aufgrund der kurzen Zeit seit der Zulassung im Straßenverkehr 
noch keine valide Aussage darüber getroffen werden, ob vorrangig Wege des Umweltverbundes 
substituiert werden oder im Gegenteil deren Attraktivität gesteigert wird („Letzte-Meile-Mobilität“). 
Das Umweltbundesamt sieht die derzeitige Art der Nutzung von Leih-E-Scootern skeptisch, so
wohl bezüglich der Umweltbilanz als auch deren Beitrag zur Verkehrsverlagerung (Umweltbun
desamt 2021). Derzeit werden die Fahrzeuge vor allem in der Innenstadt angeboten, wo sie mit 
dem relativ gut ausgebauten ÖPNV konkurrieren. Jedoch können sie mit den richtigen begleiten
den Maßnahmen, die auf einen Verzicht auf das Auto hinwirken, vor allem in Außenbezirken ei
nen sinnvollen Beitrag leisten. 

Einen großen Einfluss auf die Mobilität der Berliner Bevölkerung hat seit dem Frühjahr 2020 auch 
die Covid-19-Pandemie. Die Auswirkungen lassen sich in vielen Bereichen des täglichen Ver
kehrs beobachten. An erster Stelle sei hier die allgemeine Abnahme an Verkehr (Anzahl der 
Wege) genannt. Ursache hierfür sind die verstärkte Heimarbeit und der Verzicht auf nicht zwin
gend notwendige Wege. So gaben in einer Befragung (Eisenmann et al. 2020) beispielsweise im 
April 2020 nur 43 % der Befragten an, genauso häufig zur Arbeit zu gehen wie zuvor, 65 % ga
ben an, seltener oder gar nicht mehr einkaufen zu gehen. Auch auf die Wahl der Verkehrsmittel 
hat die Pandemie einen starken Einfluss, was zu einer verstärkten Nutzung von Pkw und Fahrrad 
führt. Die verstärkte Nutzung des Fahrrads ist möglicherweise auch durch die Errichtung soge
nannter Pop-up-Radwege zu erklären, die die Attraktivität des Radverkehrs auf einigen viel be
fahrenen Straßen erhöht haben. Die Rechtmäßigkeit und damit die Verstetigung dieser Radwege 
ist momentan Gegenstand einer gerichtlichen Prüfung.  

Die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf den Straßenverkehr sind derzeit 
noch nicht genau abzusehen, da diese auch von ihrem weiteren Verlauf abhängen. Es gibt je
doch bereits Umfragen unter Firmen, die vermuten lassen, dass auch nach der Pandemie eine 
stärkere Verbreitung von Telearbeitsmöglichkeiten vorhanden sein wird. 

3.4.3.2 Flugverkehr 
Auf den Berliner Flugverkehr kommen mit der Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg 
(BER) am 31.10. 2020 und der damit verbundenen Schließung des Flughafens Tegel große Ver
änderungen zu. Wie sich diese in der Berliner CO2-Bilanz niederschlagen werden, ist derzeit 
noch offen. Bei Beibehaltung der gegenwärtigen Bilanzierungsmethodik, nach der die Flugbewe
gungen dem jeweiligen Bundesland territorial zugeschrieben werden, in dessen Landesgrenzen 
die Tankvorgänge stattfinden, würde Berlin nach der Schließung Tegels keine Emissionen aus 
dem Flugverkehr mehr aufweisen. Die vom Betrieb des BER ausgehenden Emissionen würden 
allein dem Land Brandenburg zugerechnet, in dem der Flughafen liegt und die Flugzeuge mit 
Treibstoff versorgt werden. Klimapolitisch wäre diese Bilanzverzerrung nicht sachgerecht. Des
halb hat sich das Land Berlin im BEK 2030 verpflichtet, mit dem Land Brandenburg eine ange
messene Aufteilung der Emissionen Hauptstadtflughafens abzustimmen (SenUVK 2018). 

Eine zwischen den Ländern abgestimmte Methodik zur Aufteilung der Emissionen aus dem Flug
verkehr lag bei Fertigstellung dieser Studie noch nicht vor. Im Rahmen dieser Studie wird daher 
aus Gründen der Kontinuität und Anschlussfähigkeit an die Energie- und CO2-Bilanzen des Lan
desamts für Statistik und der Vorgängerstudie zum BEK davon ausgegangen, dass sich die flug
bedingten Emissionen auch künftig im gleichen Verhältnis zwischen den beiden Bundesländern 
verteilen wie bisher. Dies bedeutet, dass 68,5 % der Emissionen des BER auf Berlin entfallen. 
Alternativ könnte man die Emissionen z.B. auch nach dem Herkunftsort der Fluggäste aufteilen. 
Eine Befragung der Fluggäste im Jahr 2015 ergab, dass 80 % der Kunden, die ihre Flugreise in 
Tegel und Schönefeld beginnen, aus Berlin kommen, demgegenüber nur 9 % aus Brandenburg 
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(SPV Spreeplan Verkehr GmbH 2016). Dies würde für einen deutlich größeren Anteil Berlins an 
den gemeinsamen Emissionen am zukünftigen Flughafen BER sprechen. 

Der Flugverkehr ist stärker als jedes andere Verkehrsmittel von der Covid-19-Pandemie betrof
fen. Tabelle 20 verdeutlicht die Auswirkungen auf die Flugbewegungen im ersten Halbjahr 2020 
am Flughafen Tegel. Es ist davon auszugehen, dass auch über die Zeit der Pandemie hinaus mit 
Auswirkungen zu rechnen ist. Dies liegt zum einen an der Etablierung von Videokonferenzen und 
ähnlicher Technologien, die Geschäftsreisen auch in Zukunft seltener machen dürften, zum ande
ren daran, dass auch die Fluggesellschaften die Kapazitäten erst wieder aufbauen müssen. So
wohl die Flughafengesellschaft (Bretschneider und Lütke Daldrup 2021) als auch der Bundesver
band der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL 2021) gehen von einem Erreichen des Vorkri
senniveaus um das Jahr 2025 aus.  

Tabelle 20: Vergleich der Flugbewegungen 2019 und 2020 am Flughafen Tegel 
Quelle: Flughafen Berlin Brandenburg (2013). 

Monat Flugbewegungen 2020 TXL Flugbewegungen 2019 TXL 
Januar 13 242 14 969 
Februar 12 888 14 678 

März 12 979 24,253 
April 1 667 24 584 
Mai 2 084 26 142 
Juni 3 832 25 707 
Juli 8 247 25 684 

Summe 54 939 156 017 

3.4.3.3 Schienenverkehr 

Der Schienenverkehr in Berlin ist nahezu komplett elektrifiziert. Lediglich einige Strecken im Um
land weisen keine Oberleitung auf (Abbildung 37).  
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Abbildung 37: Elektrifizierte Bahnstrecken in Berlin und Umland 
Quelle: Eigene Darstellung.   

 

Deutschlandweit liegt der Elektrifizierungsgrad bei ca. 60 % (gemessen an den Streckenkilome
tern) bei einer jährlichen Elektrifizierungsrate von +0,2 % (Deutsche Umwelthilfe 2020). S-Bahn, 
U-Bahn und Straßenbahn fahren zu hundert Prozent mit Strom. Die Züge der BVG fahren zudem 
seit 2015 ausschließlich mit Strom aus regenerativen Quellen, die Züge der S-Bahn seit 2017. 
Die Deutsche Bahn als größter Anbieter im Regional- und Fernverkehr will bis 2038 dieses Ziel 
erreichen. 

Zur Förderung des Personenschienenverkehrs wurde eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes 
für Fahrten im Fernverkehr von 19 auf sieben Prozent ab 2020 beschlossen. 

3.4.3.4 Schiffsverkehr 
Der Schiffsverkehr ist bisher weitgehend von CO2-Reduktionsmaßnahmen ausgeklammert wor
den, da hier zunächst die Reduktion anderer Emissionen (vor allem Stickoxide) im Vordergrund 
stand. Jedoch hat das Berliner Abgeordnetenhaus im Frühjahr 2018 in seinem Beschluss „Sau
bere Luft durch schadstoffarme Schiffe“ gefordert, die CO2-Emissionen der Schifffahrt bis zum 
Jahr 2030 um 30 % zu reduzieren. Seit Dezember 2019 fährt das erste rein elektrische Fahrgast
schiff in Berlin. Auch im Bereich der Freizeitboote nehmen batterieelektrische und pilotweise auch 
wasserstoffgetriebene Varianten zu. 
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3.4.4 Entwicklungen und Handlungsbedarf in der Übersicht 
Die Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen in den nächsten Jahren auf Basis der Schlüs
selfaktoren kommt zu folgendem Ergebnis: 

− Obwohl der Wegeanteil des MIV und die Pkw-bezogene Jahresfahrleistung abnehmen, ist 
die MIV-Verkehrsleistung weiterhin auf zu hohem Niveau. 

− Die Verkehrsleistung der Güterschifffahrt ist rückläufig und der Güterverkehr auf der Schiene 
nimmt nur gering zu. 

− Die Entwicklung von alternativen Antrieben im Pkw-Bestand ist sehr dynamisch, jedoch müs
sen die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Trends geschaffen werden (unter ande
rem Versorgung mit Ladeinfrastruktur). Ähnliches gilt für die Busflotte der BVG. 

− Alternative Antriebe und strombasierte Kraftstoffe im Straßenschwerlastverkehr, der übrigen 
Busflotte (nicht BVG), in der Schifffahrt und im Luftverkehr sind kaum vorhanden. 

− Effizienz: im Pkw-Segment bleiben die spezifischen Kraftstoffverbräuche konstant, zukünftig 
werden sich jedoch die europäischen CO2-Flottengrenzwerte senkend auswirken, Bei den 
alternativen Antrieben sind verkehrsmedienübergreifend die ineffizienteren Energieträger 
Wasserstoff und weitere strombasierte Kraftstoffe so gut wie nicht vertreten. 

Für das Handlungsfeld Verkehr ergibt sich unter Berücksichtigung der oben genannten Entwick
lungen ein kontinuierlich steigender Energieeinsatz für die Jahre 2012 bis 2020 (Abbildung 38). 
Die Steigerung beträgt in diesem Zeitraum rund 17 % und von 2017 (aktuell letztes Energiebi
lanzjahr des Landesamts für Statistik) zu 2020 rund 3 %. Dies steht im Widerspruch zum erwarte
ten Trend im Entwurf für ein Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) von 2015. Hier 
wurde von einer Reduktion der CO2-Emissionen von 2012 bis 2020 um 16 % ausgegangen. Die 
Daten lassen außerdem ein Erreichen der Ziele für den Verkehrssektor im Sinne des Klima
schutzgesetzes der Bundesregierung oder der Klimaschutzziele des Landes Berlin in weite Ferne 
rücken. 

Dies liegt daran, dass bei keinem der Verkehrsmedien ein Rückgang der eingesetzten fossilen 
Energieträger erreicht werden konnte, positiv wirkt sich hingegen der steigende Anteil an erneu
erbarer Energie im Strommix aus. Abbildung 39 und Abbildung 40 zeigen die Entwicklung im 
Straßenverkehr in den letzten acht Jahren. Es lassen sich vor allem durch den steigenden Güter
transport auf der Straße starke Zuwächse beim Dieselverbrauch und aufgrund steigender Ver
kaufszahlen von Pkw mit Benzinmotor in Folge des Dieselskandals auch beim Benzinverbrauch 
beobachten. Zudem sind die Verbräuche des CO2-ärmeren Treibstoffs Erdgas weiter stark rück
läufig. Dem Trend entgegen wirkt der starke Anstieg von Strom als Antriebsenergie in den letzten 
Jahren. 
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Abbildung 38: Entwicklung des Energieeinsatzes im Verkehr 2012-2020 
Quelle: AfS BB (2019a) und eigene Berechnungen.  

 

Abbildung 39: Entwicklung des Energieeinsatzes im Straßenverkehr 2012-2020, Diesel, 
Otto- und Biokraftstoff 
Quelle: AfS BB (2019a) und eigene Berechnungen. 

 



 
BERLIN PARIS-KONFORM MACHEN  |     75 

Abbildung 40: Entwicklung des Energieeinsatzes im Straßenverkehr 2012-2020, Gas und 
Strom 
Quelle: AfS BB (2019a) und eigene Berechnungen.  

 

Im Schienenverkehr steigen die eingesetzten Energiemengen ebenfalls an, was vor allem anstei
genden Nutzzugkilometern bei ÖPNV und Güterverkehr liegt. 

Abbildung 41: Entwicklung des Energieeinsatzes im Schienenverkehr 2012-2020 
Quelle: AfS BB (2019a) und eigene Berechnungen.   

 

Der Flugverkehr weist ebenfalls kontinuierlich steigende vertankte Kerosinmengen auf. Die in Ab
bildung 42 dargestellte Entwicklung berücksichtigt jedoch noch nicht den Corona-Effekt, da dieser 
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zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen ist. Basierend auf den Entwicklungen im 
ersten Halbjahr 2020 muss für das gesamte Jahr von einem Rückgang des Kerosineinsatzes um 
etwa zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr ausgegangen werden. 

Abbildung 42: Entwicklung des Energieeinsatzes im Flugverkehr 2012-2020 
Quelle: AfS BB (2019a) und eigene Berechnungen nach Daten des Flughafen Berlin Branden
burg. 

 

Lediglich der Schiffsverkehr lässt in den letzten Jahren eine Verringerung des Energieeinsatzes 
erkennen. Dies liegt vor allem an einem deutlich sinkenden Umsatz an Gütern über den Wasser
weg in Berlin. 

Verkehrsmedienübergreifend lässt sich feststellen, dass der Verbrauch an Dieselkraftstoffen in 
den letzten zehn Jahren besonders stark gestiegen (+33 %) ist. Ebenfalls lassen sich Steigerun
gen beim Strom (+25 %), Kerosin (+18 %) und Biokraftstoffen (+11 %) feststellen. Stark rückläu
fig hingegen sind die Erdgas- (-58 %) und Flüssiggasverbräuche (-54 %). Die verbrauchten Otto
kraftstoffmengen sind über den betrachteten Zeitraum nahezu konstant geblieben (+2 %) (vgl. 
Abbildung 44). 

Aus den oben beschriebenen Entwicklungen der Verbräuche der unterschiedlichen Energieträger 
ergeben sich sowohl für die Quellenbilanz als auch für die Verursacherbilanz steigende CO2-
Emissionen im Verkehr (Abbildung 45). Diese sind in den letzten zehn Jahren um 18 % (Quellen
bilanz) bzw. 14 % (Verursacherbilanz) gestiegen. Gegenüber dem Stichjahr 1990 ergeben sich 
Steigerungen von 21 % (Quellenbilanz) bzw. 10 % (Verursacherbilanz). Diese Steigerungen sind 
vor allem auf vermehrte Emissionen durch Diesel- und Ottokraftstoffe zurückzuführen, senkend 
wirkt sich hingegen der größer werdende Anteil an Erneuerbaren Energien im Strommix aus.  
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Abbildung 44: Energieträgerzusammensetzung im Handlungsfeld Verkehr 2010-2017 und 
2020 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an AfS und Berechnungen BLS85, klimabereinigt. 

  

Damit ist das Handlungsfeld Verkehr das einzige, das bisher nicht zur Reduktion von Treibhaus
gasen beigetragen hat und im Gegenteil immer weiter steigende Emissionen aufweist. Ein Errei
chen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 wird nur mit weiteren erheblichen Anstrengungen in 
diesem Handlungsfeld möglich sein. Geht man von einem Ziel von einer 95 %-igen Verringerung 
der CO2-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 aus und davon, dass alle Handlungsfelder 
gleichermaßen zum Erreichen dieses Ziels beitragen müssen, ergeben sich für den Verkehrssek
tor Zielemissionen von 0,21 Mt CO2 pro Jahr nach Quellenbilanz und 0,25 MtCO2 pro Jahr nach 
Verursacherbilanz. Wenn sich der Trend der letzten zehn Jahre fortsetzt, ist allerdings stattdes
sen für das Jahr 2050 mit CO2-Emissionen im Verkehr von 8 bzw. 8,4 Mt CO2 zu rechnen (Abbil
dung 46).  

 

85  Bei dem Wert von Biomasse im Jahr 2017 handelt es sich um eine falsche Zuweisung in der amtlichen Statistik, die 
hier aus kontinuitätsgründen übernommen wurde. Gemeint sind eigentlich Biotreibstoffe. 



 
BERLIN PARIS-KONFORM MACHEN  |     79 

Abbildung 45: CO2-Emissionen des Handlungsfelds Verkehr nach der Quellen- und Ver
ursacherbilanz 2010-2017 und 2020  
Quelle: Eigene Darstellung, klimabereinigt.  

 

Abbildung 46: CO2-Emissionen im Handlungsfeld Verkehr im 10-jährigen Trend mit Fort
schreibung auf 2050 
Quelle: Eigene Abbildung, klimabereinigt.  
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3.5 Handlungsfeld Wirtschaft 
Das Handlungsfeld Wirtschaft umfasst die Sektoren Industrie bzw. verarbeitendes Gewerbe so
wie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) in Berlin und die durch diese wirtschaftlichen 
Aktivitäten verursachten energiebedingten CO2-Emissionen.86 Nicht zugeordnet sind diesem 
Handlungsfeld die Emissionen aus den Gebäuden (hier: Nichtwohngebäude), die dem Hand
lungsfeld Gebäude zugewiesen werden (vgl. Abschnitt 3.3).  

3.5.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 
Die Berliner Wirtschaft kann auch im Jahr 2020 weiterhin als vielfältig beschrieben werden und 
wird geprägt von einer Vielzahl an Kleinstunternehmen und Selbstständiger, von denen viele im 
kreativen und künstlerischen Bereich angesiedelt sind. Der dominierende Sektor GHD wird von 
einem diversifizierten, industriellen Sektor ergänzt. „Zukunftsorte“ wie Siemensstadt 2.0, EUREF-
Campus und die geplante Berlin TXL – The Urban Tech Republic bieten die Möglichkeit zu Ko
operationen zwischen den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung zur Förderung der 
regionalen Wirtschaft. Als wichtige Branchen sind zudem das Cluster Informations- und Kommu
nikationstechnologien (IKT), die Medien, Kreativ- und Digitalwirtschaft sowie der Tourismus zu 
nennen. Letzterer stimuliert zusätzlich und in einigen Bereichen maßgeblich den Sektor GHD. 
Zudem gilt Berlin als Startup- und Gründungshauptstadt Deutschlands und ist in dieser Hinsicht 
auch international wettbewerbsfähig (SenWiEnBe 2020a; SenWiEnBe 2020b; SenWiEnBe 2019, 
S. 25, 31; Allerkamp 2020). Aufgrund der Verfügbarkeit der statistischen Daten wird im Folgen
den der Zeitraum 2008 bis 2018 als Referenz verwendet. 

Im Jahr 2018 waren 185.206 Unternehmen in Berlin registriert, wobei eine Kategorisierung nach 
Beschäftigtenanzahl den signifikanten Anteil und die Relevanz von klein- und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) illustriert (AfS BB 2019d): 

− 90,7 % mit ≤ 9 Beschäftigten 

− 7,5 % mit 10 bis 49 Beschäftigten 

− 1,6 % mit 50 bis 249 Beschäftigten 

− 0,4 % mit ≥ 250 Beschäftigten 

Der Sektor GHD trug im Jahr 2018 mit einem Anteil von 92 % zur gesamten Bruttowertschöpfung 
(BWS) bei und beschäftigte 94 % der Erwerbstätigen. Das verarbeitende Gewerbe erwirtschaf
tete 8 % der BWS bei einem Anteil von 6 % der Erwerbstätigen (AfS BB 2019e). 

 

86  Prozessbedingte Emissionen sind in der Statistik des AfS nicht ausgewiesen (AfS BB 2019a). Die Wirtschaftsstruk
tur Berlins (keine Grundstoffindustrie, großer GHD-Sektor) legt jedoch nahe, dass der Anteil prozessbedingter Emis
sionen keine signifikante Größenordnung aufweist. 
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− leichtes Heizöl (8 %) 

− Dieselkraftstoffe (2 %) 

Die Entwicklung des Endenergieverbrauchs und der Emissionen, sowie letztendlich des Klima
schutzes, hängt im Handlungsfeld Wirtschaft von verschiedenen Schlüsselfaktoren ab. Die öko
nomische Entwicklung (i. d. R. BWS, BIP) führt allgemein durch die zugrundeliegenden unterneh
merischen Aktivitäten zu Energie- und Ressourcenverbrauch. Die konkreten Umweltauswirkun
gen sind jedoch branchenspezifisch und hängen somit von der Struktur bzw. Zusammensetzung 
der Wirtschaft ab. Die einzelnen Sektoren und Branchen (Industrie sowie Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen) unterscheiden sich hinsichtlich Endenergieverbrauch, Energieträgerverhältnis 
und dem resultierenden Emissionsniveau. Innerhalb der Branchen bzw. Unternehmen sind die 
Schlüsselfaktoren Energieeffizienz und Nutzung von erneuerbaren Energien relevant. Sowohl die 
öffentlichen Unternehmen bzw. Unternehmen mit öffentlichem Einfluss als auch privatwirtschaftli
che Unternehmen können als Vorreiter eine wichtige Rolle in der Transformation einnehmen. Da
her ist als weiterer Schlüsselfaktor der Aktivitäts- und Vernetzungsgrad der Unternehmen im Be
reich Klimaschutz zu sehen. Hierzu zählen eigene Klimaneutralitätszielsetzungen, die z.B. in Kli
maschutzvereinbarungen fixiert werden, oder die aktive Teilnahme an Netzwerken oder Gremien 
mit Bezug zu Energiewende und Klimaschutz. 

3.5.2 Bisherige Entwicklungen 
Im Zeitraum 2010 bis 2019 ist das Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) Berlins im Jah
resdurchschnitt um 2,7 % gestiegen. Das jährliche Wachstum liegt seit 2014 kontinuierlich über 
den bundesweiten Werten, wodurch Berlin seit einigen Jahren in der Spitzengruppe der Bundes
länder im Vergleich der Wachstumsraten rangiert (destatis 2019a; SenWiEnBe 2020c; IHK Berlin 
2020a). Die Berliner Wirtschaft steigerte die Bruttowertschöpfung zwischen 2010 und 2018 insge
samt um 41,5 % bei einem Anstieg der Erwerbstätigen von 1.681.807 auf 2.016.291 (19,2 %) und 
der registrierten Unternehmen von 160.549 auf 185.206 (15,36 %) (AfS BB 2019e; AfS BB 
2020f).  

Im Sektor GHD ist die Bruttowertschöpfung im Zeitraum 2010 bis 2018 um 45 % gestiegen und 
die Anzahl Erwerbstätiger um 20,4 %. Im verarbeitenden Gewerbe ist im selben Zeitraum die 
Bruttowertschöpfung um 11,7 % gestiegen, wobei sich die Anzahl der Erwerbstätigen um 3,1 % 
erhöht hat. Während im Jahr 2010 der Sektor GHD 89,6 % der Bruttowertschöpfung der Berliner 
Wirtschaft generierte, konnte der Sektor durch das starke Wachstum den Anteil auf 91,8 % erhö
hen. Gleichzeitig stiegen die Anteile der Erwerbstätigen von 93,1 % auf 94,1 %. Die Struktur der 
Berliner Wirtschaft hat sich demgegenüber in den letzten Jahren nicht maßgeblich verändert, je
doch wurde die Dominanz des Sektors GHD gefestigt. Abbildung 48 stellt die Veränderungen in 
einzelnen Wirtschaftszweigen der Sektoren GHD und Verarbeitendes Gewerbe in Bezug zur 
Bruttowertschöpfung detailliert dar (AfS BB 2019e). 
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Abbildung 48: Entwicklung der Bruttowertschöpfung nach Branchen (2008 bis 2018) 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an AfS BB (2019e). 

 

Der Sektor GHD kann als zentraler Treiber für das Wachstum der Berliner Wirtschaft identifiziert 
werden. Dabei sind insbesondere folgende Wirtschaftszweige hervorzuheben (Angabe des An
teils an Bruttowertschöpfung in 2018 | Wachstum der Bruttowertschöpfung von 2010 bis 2018): 

− Baugewerbe (4,2 % Anteil | 76,8 % Wachstum) 

− Handel, Instandhaltung und Reparatur Kfz (7,6 % Anteil | 72,6 % Wachstum) 

− Gastgewerbe (2,6 % Anteil | 73,2 % Wachstum) 

− Information und Kommunikation (8,3 % Anteil | 71,5 % Wachstum) 

− Freiberufliche, wissenschaftliche und techn. Dienstleister (10,2 % Anteil | 55,6 % Wachstum) 

− Sonstige Unternehmensdienstleister (6,1 % Anteil | 75,4 % Wachstum) 

− Erziehung und Unterricht (6,4 % Anteil | 52,7 % Wachstum) 

− Gesundheits- und Sozialwesen (9,8 % Anteil | 71,3 % Wachstum) 

Laut IHK Berlin profitiert die Berliner Wirtschaft, neben der internationalen Popularität der Stadt, 
insbesondere von dem „vergleichsweise großen Arbeitskräftepotential und einer herausragenden 
Forschungslandschaft“ (IHK Berlin 2020a). Händler, Hotels und Gastronomie sowie die Informa
tions- und Kommunikationsbranche erleben signifikantes Wachstum in Berlin. Zudem würden 
auch die Bereiche Immobilien- und Bauwesen durch einen stetigen Zuzug stimuliert (IHK Berlin 
2020a). 
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Der Endenergieverbrauch von 39.631 TJ in 2010 konnte auf 29.769 TJ in 2016 um 25 % redu
ziert werden, trotz eines Anstiegs des BIP im selben Zeitraum um 17 %. Die CO2-Emissionen 
nach Verursacherbilanz sind in diesem Zeitabschnitt um 24 % gesunken von 5,1 Mt auf 3,8 Mt.87  

Die Entwicklungen der Schlüsselfaktoren können anhand der statistischen Daten bewertet wer
den, ergänzt mit qualitativen Daten bzgl. des Aktivitätsgrads. Die Rückgänge des Endenergiever
brauchs sowie der Emissionen bei einer gleichzeitig steigenden ökonomischen Entwicklung las
sen darauf schließen, dass diese Entkopplung von einer erhöhten Energieeffizienz und dem ver
stärkten Einsatz erneuerbarer Energien im Handlungsfeld Energie ermöglicht wurde – insbeson
dere da das Energieträgerverhältnis im Handlungsfeld Wirtschaft selbst vergleichsweise konstant 
geblieben ist. Die Wirtschaftsstruktur hat sich hingegen nicht signifikant verändert, jedoch mani
festiert sich die Dominanz des Sektors GHD. Die Entwicklung des Schlüsselfaktors Aktivitätsgrad 
und Vernetzung im Klimaschutz kann mit Blick auf Projekten wie die „Zukunftsorte“, Netzwerke 
wie das InfraLab Berlin und bereits vereinbarte Klimaschutzvereinbarungen positiv bewertet wer
den. Die Vorreiterrolle der öffentlichen Hand wird z.B. in den Maßnahmen „Klimaneutrale Be
schaffung“, „Effiziente Straßenbeleuchtung“ und „Einspar-Contracting öffentliche Hand“ deutlich. 
Unternehmen sollen zukünftig durch Beratungsangebote sowie Energiedienstleistungen in die 
Lage versetzt werden, die Themen Energieeffizienz und Klimaschutz proaktiv anzugehen. Das 
Programm „Berlin spart Strom“ befindet sich bereits in der Umsetzung und soll kleinen Industrie- 
und Gewerbeunternehmen ermöglichen, Effizienzpotentiale zu nutzen (diBEK 2020a; SenUVK 
2020b; SenWiEnBe 2020a). Letztendlich lässt sich aus diesen Ergebnissen ableiten, dass keine 
signifikanten Änderungen im Trend der Endenergie- und Emissionsentwicklung der letzten Jahre 
zu erwarten sind. Darüber hinaus wird die Verteilung des Endenergieverbrauchs auf die Energie
träger und Anwendungsbereiche als konstant angenommen und dementsprechend für die folgen
den Jahre fortgeschrieben. 

3.5.3 Rahmenbedingungen und Trends 
Der europäische Green Deal stößt einige Vorhaben mit Relevanz für das Handlungsfeld Wirt
schaft an, wie zum Beispiel die geplanten Novellen der Richtlinien für erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz, die EU-Industriestrategie, der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft und die 
Wasserstoffstrategie. Durch die Konsultation zu den Richtlinien für erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz soll in einem ersten Schritt überprüft werden, ob die aktuellen Regelungen ange
messen sind, um das Erreichen der ambitionierteren Ziele des EU Green Deal zu gewährleisten. 
Die Bedeutung dieser beiden Themen für das übergeordnete Ziel der Klimaneutralität wird her
vorgehoben. Es ist zu erwarten, dass das Handlungsfeld Wirtschaft von potentiellen Änderungen 
dieser Richtlinien betroffen sein wird (EC 2020g).  

Die EU-Industriestrategie soll die europäische Industrie umweltfreundlicher und digitaler machen, 
ohne sie im internationalen Wettbewerb zu schwächen. Hierfür werden u. a. Energieeffizienz, 
eine Strategie für die Branchen der erneuerbaren Energien und eine Strategie zur Vernetzung 
von KMU thematisiert (EC 2020c, S.3, 6, 9). Die KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales 
Europa beschreibt die Relevanz der KMU für die europäische Wirtschaft und entwickelt Maßnah
men für die folgenden drei Themenfelder (EC 2020d, S.1f): Kapazitätsaufbau und Unterstützung 
des Übergangs zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung, Abbau der regulatorischen Hürden und Ver
besserung des Marktzugangs sowie Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungsmöglichkeiten. 

 

87  Das Jahr 2017 eignet sich nicht als Vergleichsbasis (siehe Abschnitt 3.5.4). 
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sich jedoch noch nicht in den nächsten Jahren bemerkbar machen und somit keinen Einfluss auf 
den kurzfristigen Trend haben werden. 

In Berlin sind als zentrale Rahmenbedingungen das Berliner Energiewendegesetz (EWG Bln) so
wie das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK) als Umsetzungsinstrument zu 
beleuchten. Allerdings üben beide Instrumente keine unmittelbar harten Folgen auf die private 
Wirtschaft aus. Das EWG Bln formuliert zudem den Willen, (ebenfalls freiwillige) Klimaschutzver
einbarungen insbesondere mit Unternehmen unter staatlicher Beteiligung abzuschließen (Senat 
Berlin 2016, § 4, 10). Das BEK formuliert weitere spezifische Maßnahmen, die auch die Berliner 
Wirtschaft betreffen und teilweise im vorherigen Kapitel schon thematisiert wurden; der Umset
zungsstand ist hier teilweise jedoch noch gering, wie das digitale Monitoring- und Informations
system des BEK ausweist (diBEK 2020a). Im Themenbereich Kreislaufwirtschaft ist darüber hin
aus die geplante Transformation zu einer Zero Waste City zu nennen, welche durch das Abfall
wirtschaftskonzept 2020-2030 und weitere Einzelmaßnahmen, wie z.B. die Initiative Re-Use Ber
lin und Projekte im Bereich der Umweltbildung, realisiert werden soll (Senat Berlin 2019b; Sen
UVK 2020c). 

3.5.4 Entwicklungen und Handlungsbedarf in der Übersicht 
Die Zeitreihe zeigt bis 2016 eine deutliche Reduktion des Endenergieverbrauchs auf, die jedoch 
von 2015 bis 2016 an Dynamik verliert (vgl. Abbildung 49). Im Jahr 2017 zeigt sich ein deutlicher 
Sprung, der jedoch vermutlich nahezu ausschließlich auf methodische Wechsel in der amtlichen 
Statistik zurückführen ist.  

Bis einschließlich 2016 wurde Fernwärme für Haushalte, GHD und übrige Verbrauchsgruppen 
nach einem pauschalen Schlüssel verteilt (AfS BB 2019a). Ab 2017 erfolgt eine Aufschlüsselung 
der Fernwärme im Sektor GHD gemäß genauerer Meldedaten, was eine deutlich erhöhte Zutei
lung zum Handlungsfeld Wirtschaft bewirkt. Parallel dazu wurde die Aufteilung der Endenergien 
zwischen den Handlungsfeldern Gebäude und Wirtschaft durch das Projektteam methodisch ver
bessert. Hierdurch wird dem Sektor Industrie insgesamt ein höherer Anteil Prozesswärme zuge
rechnet. Beide Veränderungen führen zu einem deutlich gestiegenen Endenergieverbrauch im 
Handlungsfeld Wirtschaft. Daher bietet es sich nicht an, aus den letzten verfügbaren Bilanzdaten 
einen Trend bis zum Jahr 2020 abzuleiten. Wie eingangs dargestellt ist zudem aufgrund des ak
tuell erst geringen Umsetzungsstands der beschriebenen nationalen und landesweiten Maßnah
men davon auszugehen, dass diese sich nicht kurzfristig, sondern erst zu einem späteren Zeit
punkt auswirken werden.  
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Abbildung 49: Endenergieverbrauch im Handlungsfeld Wirtschaft 2010-2017 und Trend 
bis 2020 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis AfS. 

 

Vor diesem Hintergrund und in Ermangelung berlinspezifischer Untersuchungen wurden zur 
Trendableitung des Endenergieverbrauchs im Handlungsfeld Wirtschaft bis 2020 aktuelle bun
desweite Studien ausgewertet, welche die Auswirkungen des Bundes-Klimaschutzprogramms 
2030 (s. o.) wie folgt ermittelt haben:  

− Kemmler et al. (2020a, S. 79, 88) schätzen, dass der bundesweite Endenergieverbrauch der 
Industrie von 2548 PJ in 2015 auf 2459 PJ in 2020 um 3,5 % sinken wird, während der End
energieverbrauch im Sektor GHD inkl. Landwirtschaft (ohne Raumwärme und Warmwasser) 
im selben Zeitraum von 701 PJ auf 696 PJ um 0,7 % sinkt.88 Erdgas und Strom sind im Sek
tor Industrie die dominierenden Energieträger. Signifikante Änderungen bzgl. der Endener
gieentwicklung werden erst im Zeitraum bis 2030 erwartet.  

− Harthan et al. (2020b, S. 40, 43) prognostizieren für die Treibhausgasemissionen (CO2-Äqui
valente) im Sektor Wirtschaft 188,5 Mt für 2010, 188,2 für 2016, 174,9 für 2020 und 143,4 Mt 
für 2030. Die Reduktion von 7,1 % im Zeitraum 2016 bis 2020 lässt sich für die in Berlin do
minanten Branchen des verarbeitenden Gewerbes wie folgt aufgliedern: Chemische Industrie 
(-7,2 %) und Elektro-Industrie (0 %). Harthan et al. prognostizieren, dass die bundesweiten 
Treibhausgasemissionen im Sektor GHD bis 2020 nahezu konstant bleiben (38,5 Mt in 2016 
zu 38,3 Mt in 2020: -0,5 %) und signifikante Veränderung erst bis 2030 zu erwarten sind. 
Eine direkte Übertragung auf Berlin ist aufgrund der Sektorzuteilung (v. a. Raumwärme und 
Warmwasser) sowie der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur nur bedingt möglich. Dennoch 
ist davon auszugehen, dass der Endenergieverbrauch sich im Handlungsfeld Wirtschaft bis 
Ende 2020 nicht signifikant geändert hat. 

Zur Ermittlung des Endenergieverbrauchs 2020 werden die Reduktionspotentiale der bundeswei
ten Studien gemittelt auf den Berliner Wirtschaftssektor übertragen. Diese Abschätzung der Ent
wicklung bis 2020 ist anschlussfähig an andere bundesweite Studienergebnisse mit Fokus auf die 

 

88  In der Studie ist die Aufteilung der Endenergien nicht vollständig angegeben: 63 % entfallen auf Prozesswärme und 
21 % auf elektrische Antriebe.  
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Wirtschaft (vgl. z.B. Gerbert et al. 2018; AGEB 2020). Die folgende Abbildung illustriert die Ent
wicklung des Endenergieverbrauchs gemäß der für das Handlungsfeld Wirtschaft umgerechneten 
Daten von 2010 bis 2017 (basierend auf den AfS-Daten) sowie die Prognose bis 2020 (ohne 
Corona-Effekt).89 Der Endenergieverbrauch beträgt im Jahr 2020 gemäß Prognose 37.224 TJ.  

Die Auswertung der Entwicklung von Endenergieträger sowie CO2-Emissionen im Handlungsfeld 
Wirtschaft erscheint aufgrund der oben beschriebenen methodischen Änderungen nicht sinnvoll. 
Im Jahr 2020 wird die benötigte Endenergie gemäß Prognose hauptsächlich durch folgende 
Energieträger bereitgestellt: 

− Strom: 25.834 TJ 

− Erdgas: 4.677 TJ 

− Fernwärme: 3.054 TJ 

− leichtes Heizöl: 2.821 TJ 

− Dieselkraftstoffe: 603 TJ 

Die damit verursachten CO2-Emissionen betragen 3,5 Mt gemäß Verursacherbilanz.  

In der Zukunft muss die prognostizierte, zunehmende Wirtschaftsleistung durch eine deutliche 
Steigerung der Energieeffizienz kompensiert werden, damit der Endenergieverbrauch nicht im 
selben Maße ansteigt bzw. reduziert werden kann. Der weiterhin hohe Anteil an fossilen Energie
trägern (22 %) erfordert eine konsequente Substitution durch erneuerbare Energien, um die 
Emissionen im Handlungsfeld Wirtschaft zu senken. Handlungsbedarf ergibt sich hierdurch v. a. 
bei den Schlüsselfaktoren Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Aktivitätsgrad und Vernet
zung im Klimaschutz. Darüber hinaus sollten Aspekte der Kreislaufwirtschaft adressiert werden, 
um auch über die CO2-Emissionen hinaus die Verwendung von Ressourcen nachhaltig zu gestal
ten. 

3.6 Handlungsfeld private Haushalte 
Die Zielgruppe private Haushalte hat mit Blick auf die gesamte Klimaschutzthematik eine heraus
ragende Bedeutung. Hier werden nicht nur Entscheidungen über Energieverbräuche oder Eigen
erzeugung getroffen, sondern die privaten Haushalte bzw. jede Bürgerin und jeder Bürger wirken 
als Multiplikator, und sind somit auch Adressat von Bildungs- und Kommunikationsstrategien. Die 
Wirkungsbereiche der privaten Haushalte erstrecken sich in alle Handlungsfelder, da sie Mobilität 
und Raumwärme, Solaranlagen und Strom nachfragen. Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bzw. Selbständige sind sie zudem auch (zumindest indirekt) Akteure im Handlungsfeld Wirt
schaft. In der bilanziellen Logik der Handlungsfeldaufteilung gemäß Machbarkeitsstudie „Klima
neutrales Berlin 2050“ und BEK 2030 (Reusswig et al. 2014a; Hirschl et al. 2015) sind den priva
ten Haushalten bilanziell jedoch nur noch wenige Bereiche unmittelbar zugerechnet, da die pri
vate Mobilität sowie Raumwärme und Warmwasser rechnerisch anderen Handlungsfeldern zuge
ordnet wurden. Damit verbleiben in diesem Handlungsfeld die Energieverbräuche für Prozess
wärme und –kälte sowie für mechanische Energie, Informations- und Kommunikationstechnolo
gien (IKT) und Beleuchtung.  

 

89  Siehe Abschnitt 3.1 für Informationen zum Corona-Effekt.  
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Zudem werden die indirekten, konsumbedingten Emissionen (vorgelagerte Ketten, gesamter 
CO2-Fußabdruck) im Rahmen der amtlichen Bilanzierung bisher nicht erfasst und können somit 
auch in dieser Studie nicht ausgewiesen werden.90 Aufgrund der dadurch gegebenen Verzerrung 
und möglicher Fehlinterpretationen verzichten wir in diesem Bericht auf die bislang in den Vor
gängerstudien praktizierte quantitative Darstellung im Zusammenhang mit anderen Handlungsfel
dern. Stattdessen werden die dem Handlungsfeld zugeordneten Energieverbräuche bei der Quel
len- und Verursacherbilanzdarstellung vereinfacht dem Handlungsfeld Energie zugeordnet (s. o.). 
Dennoch bleibt die Zielgruppe und damit das Handlungsfeld private Haushalte für die Energie
wende und für den Erfolg jeglicher Klimaschutzstrategien von grundlegender Bedeutung. Aus die
sem Grund werden nachfolgend auch übergreifende Entwicklungen bei den privaten Haushalten 
aufgezeigt, die auch andere Handlungsfelder betreffen. Die hier fokussierten Daten zur Endener
gie beziehen sich jedoch ausschließlich auf die oben beschriebene Eingrenzung des Handlungs
felds. 

3.6.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 
Wichtige übergeordnete Schlüsselfaktoren des Handlungsfelds private Haushalte und Konsum 
hängen mit der Entwicklung der Bevölkerungsanzahl und der Haushaltsgröße zusammen. Zudem 
spielen der Ausstattungsgrad der Haushalte (Art und Anzahl) sowie die Geräteeffizienz eine wich
tige Rolle. Darüber hinaus kommt mit Blick auf den tatsächlichen Energie- und Ressourcenver
brauch Konsum und Nutzungsverhalten eine zentrale Bedeutung zu. Übergeordnet bilden Akzep
tanz und Beteiligung der Bevölkerung die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der Lö
sungsansätze in diesem Handlungsfeld. Aufgrund der Verfügbarkeit statistischer Daten wird der 
Zeitraum 2008 bis 2018 als Referenz verwendet.  

Im Jahr 2018 zählte Berlin im Jahresdurchschnitt 3,75 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner bei 
rund 2 Mio. Haushalten, wovon 52,9 % auf Einpersonenhaushalte entfallen. Die durchschnittliche 
Haushaltsgröße beträgt 1,79 Personen pro Haushalt bei einem durchschnittlichen Flächenver
brauch von 39,2 m2 pro Person bzw. 73,2 m2 pro Wohnung. Der Anteil von bewohnten Mietwoh
nungen entspricht 83 % und kennzeichnet Berlin deutlich als Mieterstadt (AfS BB 2020a; AfS BB 
2019g; AfS BB 2019h; AfS BB 2019b). 

  

 

90  Konsumbedingte Emissionen: Emissionen, die u. a. bei Produktion, Transport, Handel und Nutzung von Produkten 
sowie bei Dienstleistungen für Freizeit, Gesundheit oder Bildung anfallen. 
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und Schuhe (4,9 %) sowie Gesundheit (4,2 %). Der Verbraucherpreisindex lag im Jahr 2018 bei 
103,9 im Vergleich zum Jahr 2015 (AfS BB 2018c; AfS BB 2019i). 

Der Endenergieverbrauch im Jahr 2017 für die hier zugeordneten Konsumbereiche der privaten 
Haushalte (vorrangig Stromverbrauch) beträgt 12.356 TJ bei einer Emissionsmenge von 
1,7 Mt CO2 nach Verursacherbilanz und 0,016 Mt CO2 nach Quellenbilanz. Die Anwendungsbe
reiche der Endenergie von den hier berücksichtigten Konsumbereiche stellen sich wie folgt dar: 

− Prozesswärme (37 %) 

− Prozesskälte (27 %) 

− IKT (20 %) 

− Beleuchtung (10 %) 

− Mechanische Energie (6 %) 

Der Endenergieverbrauch verteilt sich primär auf die folgenden Energieträger: 

− Strom (98,1 %) // leichtes Heizöl (1,3 %) // Erdgas (0,6 %) 

3.6.2 Bisherige Entwicklungen 
Die Bevölkerungsanzahl in Berlin ist im Zeitraum von 2008 bis 201892 um rund 12 % angestiegen 
und wird laut Hochrechnung im Jahr 2020 die Marke von 3,76 Mio. Einwohnerinnen und Einwoh
nern erreichen. Die Anzahl der Haushalte ist im selben Zeitraum um 2,1 % gestiegen; wobei 
Mehrpersonenhaushalte stärker zunahmen als die Einpersonenhaushalte. Die durchschnittliche 
Haushaltsgröße ist von 1,70 auf 1,79 angewachsen, wobei die Wohnfläche je Person (1 %) und 
je Haushalt (4 %) ebenfalls leicht gestiegen ist (AfS BB 2020a; AfS BB 2018d; destatis 2019b). 

Der Ausstattungsgrad hat zwischen 2008 und 2018 in Berlin bei Internetanschlüssen, Personal
computern, Spielekonsolen und Navigationsgeräten signifikant, bei Geschirrspülmaschinen und 
Wäschetrocknern moderat zugenommen. Eine Reduktion ist hingegen u. a. bei TV-Anschlüssen, 
Gefrierschränken und Gefriertruhen zu verzeichnen (AfS BB 2018b). Der Anteil von elektrischen 
Heizungen ist in Berlin im Jahr 2018 gesunken und mit 3,5 % (7,6 % im Jahr 2013) geringer als 
der Bundesdurchschnitt von 7,5 % (7,0 % in 2013) (AfS BB 2018b; AfS BB 2013b). Die Abbildung 
51 zeigt die Veränderungen des Ausstattungsgrads detailliert auf. 

Die Geräteeffizienz kann aus bundesweiten Studien exemplarisch auf Berlin bezogen werden. 
Der Marktanteil energieeffizienter Kühlgeräte ist zwischen 2008 und 2017 von 9 % auf 81,4 % 
signifikant gestiegen. Der Anteil energieeffizienter Geräte liegt für Waschmaschinen bei 89,3 % 
und für Geschirrspüler bei 75,6 % im Jahr 2017. Der Bereich effiziente Beleuchtung (LED-, 
Leuchtstoff- und Energiesparlampen) konnte den Markanteil von 33,8 % in 2012 auf 59,4 % in 
2017 ausweiten. Die Entwicklungen der letzten Jahre verliefen jedoch weniger dynamisch (UBA 
2017; UBA 2020b). Bundesweit hat sich im Zeitraum von 2008 bis 2018 der Anteil der Ökostrom
abgabe an private Haushalte von 5 % auf 26 % (bzw. 30,5 TWh) kontinuierlich erhöht (BNetzA 
2019, S. 313). Es ist davon auszugehen, dass der Ökostrom-Anteil in Berlin über diesem Bun
deswert liegt, da Berlin eine Wechselquote zu Ökostrom-Tarifen zwischen April 2017 und März 

 

92  Bezug auf das Jahr 2018, um Vergleichbarkeit mit den nachfolgenden Statistiken zu erzeugen. Eine vollständige 
Bevölkerungsstatistik ist in Abschnitt 4.1.2.1 einsehbar. 
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2019 von 44 % verzeichnet hat (rund zehn Prozentpunkte über der Bundesquote) (Neubauer 
2019).  

Abbildung 51: Ausstattung der privaten Haushalte 2003 bis 2018 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an AfS (2018b). 

 

Die durchschnittlichen ausgabefähigen Einkommen und Einnahmen je Haushalt und Monat sind 
zwischen 2008 und 2018 um 38,3 % gestiegen (Bruttoeinkommen um 47,8 % und Nettoeinkom
men um 37,8 %). Der Verbraucherpreisindex ist in diesem Zeitraum von 91,4 auf 103,9 um 
13,7 % gestiegen (AfS BB 2019i). Die Verwendung für private Konsumausgaben, übrige Ausga
ben und Ersparnis hat sich wie folgt verändert (AfS BB 2018c): 

− Private Konsumausgaben von 1.876 auf 2.414 (28,7 % Steigerung und Anteil von 75 %) 

− Übrige Ausgaben von 276 auf 369 (33,7 % Steigerung und Anteil von 11,5 %) 

− Ersparnis von 179 auf 441 (146,4 % Steigerung und Anteil von 13,7 %). 
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tum. Im Hinblick auf den von 2011 bis 2017 stetig sinkenden Pro-Kopf-Verbrauch (siehe Abbil
dung 53) erscheint diese Wechselwirkung der Faktoren plausibel. Auch Rebound-Effekte94 sollten 
als Ursache in Betracht gezogen werden. Der gestiegene Anteil an Ökostrom wirkt sich zusätzlich 
positiv auf einen Rückgang der Emissionen aus. Der Schlüsselfaktor Konsum und Nutzungsver
halten berührt u. a. die indirekten Emissionen durch vorgelagerte Prozesse und Produkte. Die 
hier ausgewerteten Daten zeigen bereits einen Zusammenhang zwischen steigendem Einkom
men und steigendem Konsum auf. Eine Auswertung des UBA ergibt, dass steigende Haushalts
nettoeinkommen auch eine erhöhte Umweltbelastung zur Folge haben (UBA 2020a). Mit den ge
genwärtig verfügbaren Daten und Bilanzierungsmethoden können solche Effekte zwar noch nicht 
in der Breite abgebildet werden, jedoch sollte Klimaneutralität in einem globalen Kontext nicht 
ausschließlich auf die lokalen und direkten Emissionen begrenzt werden, sondern indirekte Emis
sionen konsequenterweise einbeziehen. Das Handlungsfeld private Haushalte bedarf daher in 
Zukunft möglichst einer weiteren Messgröße, um auch diese Emissionen zu erfassen und Maß
nahmen entwickeln zu können.95  

3.6.3 Rahmenbedingungen und Trends 
Der europäische Green Deal stößt einige Vorhaben mit unmittelbarer Relevanz für das Hand
lungsfeld der privaten Haushalte an. Durch die Erneuerung der EU-Ökodesign Richtlinie wurde 
ein Rahmen für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energie
verbrauchsrelevanter Produkte geschaffen, welcher ab 2021 gilt. Dieser Rahmen umfasst u. a. 
strenge Anforderungen an die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten sowie im Bereich Beleuch
tung. Zudem sollen Anforderungen an die Eigenschaften Reparierbarkeit und Ersatzteile festge
legt werden (BMU 2019c). Durch den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft soll das Wirtschafts
wachstum von der Ressourcennutzung entkoppelt werden. Zu den umzusetzenden Maßnahmen 
zählen Rechtsvorschriften für eine nachhaltige Produktpolitik, eine Stärkung der Verbraucher (In
formationszugang) und insbesondere Verbesserungen in ressourcenintensiven Branchen (EC 
2020e, S.1f). Die Strategie für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem 
thematisiert neben der nachhaltigen Erzeugung und sozialen Aspekten der Versorgung auch die 
Notwendigkeit einer Veränderung des Konsum- und Nutzungsverhaltens (EC 2020f, S.4ff). Die 
Verordnung zur Festlegung der EU-Energieverbrauchskennzeichnung von 2017 sowie die Akti
vierung der Schul- und Berufsbildung im Rahmen des Green Deals soll es Konsumentinnen und 
Konsumenten erleichtern, informierte Entscheidungen zu treffen und energieeffiziente Produkte 
zu erkennen (EU 2017, S.2; EC 2019 S. 23). In Summe sollen Effizienz und Umweltfreundlichkeit 
stärker in den Fokus gerückt werden; inwieweit sich das auf das Konsumverhalten und den Ener
gieverbrauch der Haushalte auswirken wird, kann noch nicht vorhergesehen werden.  

Auf nationaler Ebene ist das Thema Energieeinsparung in den letzten Jahren unterschiedlich 
reguliert worden. Einerseits gelten im Wärme- wie auch im Strombereich schärfere Effizienzvor
gaben (im Wesentlichen für Neubauten bzw. Neugeräte), andererseits mindern Reboundeffekte 
die spezifischen Effizienzfortschritte (durch zunehmende Flächen- und Geräteausstattung; siehe 
auch Lange und Santarius (2018). Auf der Seite der Erzeugung ist die Anzahl des privaten Solar

 

94  hier: Die mögliche Energieeinsparung durch die Nutzung von effizienteren Geräten tritt nicht oder nur teilweise ein, 
da die effizienteren Geräte vermehrt oder intensiver genutzt werden. 

95  In Helsinki wird für diesen Zweck der CO2-Fußabdruck berechnet, welcher im Jahr 2011 doppelt so hoch wie der 
Fußabdruck der direkten Emissionen war (City of Helsinki 2018b). 
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3.6.4 Entwicklungen und Handlungsbedarf in der Übersicht 
Die aufgezeigten Entwicklungen und Rahmenbedingungen der einzelnen Schlüsselfaktoren für 
das Handlungsfeld private Haushalte legen nahe, dass mit Blick auf 2020 keine signifikanten Ver
änderungen gegenüber 2017 zu erwarten sind: 

− Haushaltsgröße: moderater Anstieg, in den letzten Jahren relativ konstant 

− Ausstattungsgrad: moderater bis signifikanter Anstieg  

− Geräteeffizienz: insgesamt signifikanter Anstieg, in den letzten Jahren moderater 

− Konsum und Nutzungsverhalten: Effekt beeinflusst hauptsächlich indirekte Emissionen, wel
che hier nicht erfasst werden, ansonsten ambivalente Wirkung durch einerseits steigende 
Konsumausgaben und andererseits Sensibilisierung für Klimaschutz 

− Akzeptanz und Beteiligung: nicht quantifizierbar 

Diese Entwicklungen lassen auf ein konstantes Verhältnis von Endenergie zu Bevölkerungsan
zahl für den Fortschreibungszeitraum schließen. Dementsprechend kann der Endenergiever
brauch durch die Multiplikation des konstanten Faktors (3,3) mit den Bevölkerungsdaten der 
Jahre 2018 bis 2020 berechnet werden (Abbildung 53). Dies führt zu einem Endenergieverbrauch 
von 12.524 in 2020. 

Abbildung 53: Endenergieverbrauch und Bevölkerungsanzahl im Handlungsfeld private 
Haushalte 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an amtliche Daten (AfS BB 2019a; AfS BB 2020a; 
destatis 2019b). 

 

Die aktuellen Rahmenbedingungen können in der Zukunft einen positiven Einfluss auf die mit 
dem Konsum verbundenen Energieverbräuche und CO2-Emissionen haben. Hierbei sind aller
dings die Entwicklungen bei Strom, Wärme, Kraftstoffen und sonstigem Konsum zu differenzie
ren. Für den an dieser Stelle im Vordergrund stehenden privaten Stromverbrauch ist davon aus
zugehen, dass der traditionelle Stromverbrauch bei stabilen oder sogar sinkenden Strompreisen 
nicht sinken wird, und zusätzlicher Strom infolge der Sektorkopplung verbraucht wird. Die Ergeb
nisse der zentralen Gutachten zu den Effekten des Klimaschutzprogramms des Bundes bis 2020 
kommen zu gegenläufigen Ergebnissen. Kemmler et al. (2020a, S. 85, 86) prognostizieren, dass 
der Stromverbrauch privater Haushalte durch die Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2015 
bis 2020 um 3,1 % sinkt (von 129 auf 125 TWh). Harthan et al. (2020, S. 69) gehen demgegen
über davon aus, dass der Bruttostromverbrauch von 2016 bis 2030 um 3 % reduziert wird (von 
128,2 auf 124,4 TWh), jedoch bis 2020 vorerst um 2,6 % steigt (auf 131,5 TWh). Darüber hinaus 
verläuft die bundesweite Entwicklung des Effizienzindikators Stromeffizienz im Sektor private 
Haushalte wenig dynamisch (AGEB 2020). Dieses Ergebnis sowie die beiden Gutachten bestäti
gen somit zusammen betrachtet die obige Einschätzung einer eher gleichbleibenden (bzw. durch 
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Abbildung 56: CO2-Emissionen im Handlungsfeld private Haushalte im 10-jährigen Trend 
mit Fortschreibung auf 2050 
Quelle: Eigene Darstellung, klimabereinigt. 

 

3.7 Gesamtüberblick: Energie- und CO2-Entwicklungen 
in Berlin bis 2020 
An dieser Stelle wird die zeitliche Entwicklung der Energie- und CO2-Bilanzen bis zum Berichts
jahr 2020 auf Basis der vorherigen Ausarbeitungen je Handlungsfeld zusammenfassend betrach
tet. Um einen historischen Bezug zu bekommen, werden zunächst die Bilanzergebnisse für 
2010, 2017 als letztes Jahr mit verfügbarer amtlicher Statistik und der im Rahmen dieser Studie 
erstellte prognostizierte Wert für 2020 dargestellt.100 Basierend auf diesen Daten werden in der 
Folge die zugehörigen Zeitreihen von 2010 bis 2020 für die End- und Primärenergieverbräuche 
sowie die Quellen- und Verursacherbilanzergebnisse jeweils für alle Energieträger aufgeschlüs
selt dargestellt. Alle Einzeldaten der jeweiligen Bilanzen sind im Anhang aufgeführt. 

Abbildung 57 stellt den klimabereinigten Endenergieverbrauch Berlins dar. Aus der Abbildung 
ist der Trend zum Mehrverbrauch beim Dieselkraftstoff und Kerosin im Verkehrssektor sowie die 

 

100  Die Bilanz für 2010 hat sich gegenüber der Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 
2014a) verändert, da es seitens des Amtes für Statistik sowie auch seitens der Verfasser gegenüber dem damali
gen Stand auf mehreren Ebenen methodische Verbesserungen und Fehlerbereinigungen gab. Aus diesem Grund 
sollten als Bezug nur die nachfolgend bereitgestellten, korrigierten historischen Daten verwendet werden; Bezüge 
zu den Daten aus den Vorgängerstudien sind aufgrund der beschriebenen Änderungen fehlerbehaftet. 

 Die Auswertung bzw. Interpretation längerer Zeitreihen sowie der Vergleich mit zurückliegenden Daten wird durch 
die aufgezeigten methodischen Änderungen teilweise deutlich erschwert. In Abbildung 57 ist beispielsweise in den 
Jahren 2012 und 2015 ein Einbruch beim Gasverbrauch zu erkennen, der auf Basis klimabereinigter Zeitreihen 
nicht zu erklären ist. Eine Rücksprache mit dem Amt für Statik ergab, dass die Gasverbräuche Berlins nicht auf Ba
sis der Angaben des Gasnetzbetreibers NBB erstellt werden, sondern auf Basis von Befragungen deutscher Erd
gashändler, deren Umsatz dann nach Schlüsseln auf Berlin verteilt wird. Ausländische Erdgashändler, die auf dem 
deutschen Markt tätig sind, werden bei der Befragung nicht erfasst. Schwankungen wie die hier dargestellten kön
nen somit auch auf derartige methodische Zusammenhänge zurückgeführt werden, eine Erklärung anhand realer 
Sachzusammenhänge wird dadurch nicht immer möglich. 
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Abnahme des Heizöl- und Gasverbrauchs klar zu erkennen. Der Heizölverbrauch verringert sich 
signifikant um etwa 27 % auf etwas über 24 TJ/a, der (dezentrale) Erdgasverbrauch sinkt zwar 
absolut in einer ähnlichen Größenordnung, verbleibt aber mit über 58 TJ/a auf doppelt so hohem 
Niveau und steigt aktuell durch Neuanschlüsse wieder etwas. Auch eine Tendenz zu verringerten 
Stromverbräuchen sowie die bereits in der Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ an
genommene Stagnation des Fernwärmeabsatzes ist deutlich sichtbar. 

Im klimabereinigten Primärenergieverbrauch der Stadt Berlin (Abbildung 58) sind die Energie
verbräuche des Umwandlungsbereiches sowie dessen Stromoutput enthalten. Von den 48 TJ/a 
Stromverbrauch der Endenergieverbraucher werden mit fallender Tendenz 19 TJ/a importiert, der 
Rest des Stromes wird in der Stadt produziert. Durch den sukzessiven Ausstieg aus der Kohle
verstromung verdoppelt sich durch den Energieträgerwechsel der Gasverbrauch gegenüber dem 
Endenergieverbrauch mit steigender Tendenz und liegt nun bei rund 115 TJ/a. Der Energieträger 
Braunkohle wurde 2017 letztmalig im Umwandlungsbereich eingesetzt, der Steinkohleeinsatz re
duziert sich in der Grafik 2020 erstmalig signifikant.  

Abbildung 57: Endenergieverbrauch 2010-2017 sowie 2020 
Quelle: Eigene Darstellung, klimabereinigt. 
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Abbildung 58: Primärenergieverbrauch 2010-2017 sowie 2020 
Quelle: Eigene Darstellung, klimabereinigt. 

 

In der zugehörigen CO2-Quellenbilanz nach Abbildung 59 werden die Primärenergieverbräuche 
nach Abbildung 58 mit ihren Emissionsfaktoren gewichtet dargestellt. Es sind hier einerseits die 
Erfolge bei der Reduktion der Kohleverstromung gut erkennbar, andererseits aber auch der 
Reboundeffekt durch den vermehrten Einsatz von Gas im Umwandlungsbereich. Mit inzwischen 
deutlich über 6 Mt CO2 ist Erdgas mit Abstand der bedeutendste Emittent. Die steigenden Diesel
verbräuche bringen die Emissionen bereits in die Größenordnung der Steinkohle, während die 
gesunkenen Heizölemissionen sich in einer Größenordnung der Benzinemissionen bewegen. Die 
Bedeutung der CO2-Emissionen des auf Berlin angerechneten Flugverkehrs steigt auf fast die 
Hälfte derjenigen des Diesels. 
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Abbildung 59: CO2-Quellenbilanzen nach Energieträgern 2010-2017 sowie 2020 
Quelle: Eigene Darstellung, klimabereinigt. 

 

In Abbildung 60 wird schließlich die CO2-Verursacherbilanz dargestellt, bei der zur Berechnung 
der CO2-Emissionen der Endenergieverbrauch beim Strom mit dem deutschlandweiten General
faktor Strom und bei der Fernwärme mit dem vom Amt für Statistik zur Verfügung gestellten Lan
desemissionsfaktor Fernwärme bewertet werden. Signifikante Veränderungen sind nur bei Fern
wärme und Strom sichtbar. Sie rühren bei der Fernwärme aus den mit dem Kohleausstieg ver
bundenen Effekten sowie aus dem ansteigenden Anteil von erneuerbaren Energien am Strom
mix. Ein zukünftig auftretender methodischer Effekt, der zu einer weiteren Verbesserung des Ge
neralfaktors führt, wurde für 2020 bereits berücksichtigt: Das Amt für Statistik wird für zukünftige 
Bilanzierungen ab 2018 den Generalfaktor in Anlehnung an die Methoden des Umweltbundesam
tes anpassen, nach der die inländischen mit der Stromerzeugung verbundenen Emissionen auf 
den Stromverbrauch im Inland zuzüglich der saldierten Stromexporte verteilt werden. Durch Be
rücksichtigung der Exportsalden verteilen sich die Emissionen auf eine größere Menge und fallen 
so spezifisch geringer aus. 
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Abbildung 60: CO2-Verursacherbilanzen nach Energieträgern 2010-2017 sowie 2020  
Quelle: Eigene Darstellung, klimabereinigt. 

 

In Abbildung 61 werden Verursacher- und Quellenbilanz für Berlin über alle Energieträger in der 
Zeitreihe von 2010 bis 2017 und zuzüglich unseres Trendjahres 2020 gegenübergestellt. Es sind 
klimabereinigte Bilanzen, die daher nicht direkt mit den Bilanzen des Amtes für Statistik vergli
chen werden können, da dort warme Jahre zu verringerten CO2-Emissionen führen.101 In beiden 
Bilanzreihen ist für die Prognose für 2020 eine deutlich sichtbare Reduktion zu erkennen, die je
doch wie oben beschrieben auf unterschiedlichen Effekten beruht. 

In der Abbildung 62 sind die zuvor dargestellten Werte mit linearen Trendkurven versehen, die 
auf der Basis der Werte von 2010 bis 2020 ermittelt und bis 2050 vereinfacht fortgeschrieben 
wurden. Es wird ersichtlich, dass die einfachen Trendfortschreibungen der letzten Jahre weder 
auf den bisherigen langfristigen Zielwert von mindestens -85 % gemäß der Verursacherbilanz 
(4,4 Mio. t), aber erst recht nicht auf einen Wert von -95 % (1,3 Mio. t) oder gar -100 % gemäß 
der Quellenbilanz bis 2050 führen. Dies unterstreicht den Handlungsbedarf, die Emissionen 
bereits kurzfristig, zuverlässig und stetig möglichst umfangreich weiter abzusenken, um auf einen 
klimaneutralen Zielpfad zu gelangen.  

 

101  Seit Veröffentlichung der vorläufigen Energiebilanz für Berlin für 2019 Ende 2020 werden die Emissionen auch vom 
Amt für Statistik klimabereinigt (AfS BB 2020g). Diese Werte weichen wegen anderer methodischer Ansätze von 
den dargestellten eigenen Bereinigungen etwas ab. 
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Abbildung 61: Quellen- und Verursacherbilanzen 2010-2017 sowie 2020 
Quelle: Eigene Darstellung, klimabereinigt. 

 

Abbildung 62: Quellen- und Verursacherbilanzen 2010-2020 inkl. Trendfortschreibung bis 
2050 
Quelle: Eigene Darstellung, klimabereinigt. 
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4 Szenarien für 2050, 2030, 2040 – ein 
restriktionsbasierter Ansatz 
Mit dieser Studie werden die Klimaschutzszenarien, die in der Machbarkeitsstudie „Klimaneutra
les Berlin 2050“ aus dem Jahr 2014 (Reusswig et al. 2014c) entwickelt und in der Studie zur Ent
wicklung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms aufgegriffen wurden (Hirschl et al. 
2015), aktualisiert und in weiten Teilen erneuert, um die notwendige Konformität mit dem Über
einkommen von Paris herzustellen. Das bedeutet, die Szenarien auf ein höheres Reduktionsziel 
auszurichten und dabei auch den Begriff der Klimaneutralität anzupassen und „Paris-konform“ zu 
interpretieren (siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.2). Der Auftrag der Studie umfasst dabei die Er
stellung von – jeweils unabhängigen – Szenarien für die zu untersuchenden Zieljahre 2030, 2040 
und 2050.  

Wie eingangs aufgezeigt, haben sich die Voraussetzungen des Begriffs der Klimaneutralität seit 
dem Paris-Abkommen verändert. In der damaligen Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2014 war 
zum einen von einer Zieltemperatur von 2° C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit und daraus 
abgeleitet einem globalen Pro-Kopf-Budget von etwa 2 t CO2 pro Jahr ausgegangen worden, wel
ches Industrieländer möglichst unterschreiten sollten (Reusswig et al. 2014c). Diese Zielwerte 
hätten mit einer Reduktion der Berliner CO2-Emissionen von 1990 um 85 % bis zum Jahr 2050 
erreicht bzw. unterschritten werden können. Eine Budgetbetrachtung fand damals nicht statt. 
Durch die Anforderung des Pariser Übereinkommens, möglichst 1,5° C nicht zu überschreiten, 
ergibt sich folglich nicht nur ein höheres Reduktionsziel sondern auch ein geringeres CO2-Budget, 
das Berlin zur Verfügung stehen wird (s. o.).  

In der Machbarkeitsstudie von 2014 konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass Berlin sein da
mals formuliertes CO2-Ziel für 2050 auf zwei unterschiedlichen Wegen erreichen kann (Reusswig 
et al. 2014c). Über die fünf definierten Handlungsfelder (Energieversorgung, Gebäude und Stadt
entwicklung, Verkehr, Wirtschaft, private Haushalte und Konsum) wurde zum einen ein eher zent
ral strukturiertes „Zielszenario 1“ sowie zum zweiten ein eher dezentraler, vernetzter strukturier
tes „Zielszenario 2“ entwickelt. Dementsprechend unterschiedlich fielen in den Szenarien die Be
deutung von beispielsweise Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), von Effizienzmaß
nahmen im Gebäudebereich, Verkehrsangeboten oder Verhaltensänderungen aus. Die Szena
rien beinhalteten jedoch auch einige Überschneidungen bzw. „no-regret“-Maßnahmen, wie bei
spielsweise einen großen Ausbau der Solarenergie. Da keines der Szenarien aus damaliger Sicht 
als vorteilhafter oder wahrscheinlicher eingestuft werden konnte, wurde für die Weiterarbeit in der 
Nachfolgestudie zum Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm ein gemitteltes Szenario aus 
den beiden Zielszenarien der Machbarkeitsstudie gewählt (Hirschl et al. 2015). Die damaligen 
Annahmen und Ausprägungen in den einzelnen Handlungsfeld-Szenarien, die zudem in einem 
sehr breit angelegten partizipativen Prozess mit einer Vielzahl von Stakeholdern abgestimmt und 
somit in weiten Teilen auch validiert werden konnten, bilden den Ausgangspunkt für die nun fol
gende Aktualisierung.  
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4.1 Methodik und übergreifende Annahmen  
4.1.1 Spezifischer Ansatz der Studie  

4.1.1.1 Status Quo: viele Studien, heterogene Annahmen, aber kein Fokus auf Umsetzbarkeit  

Seit der Verabschiedung des Pariser Abkommens hat sich auch die Studienlandschaft verstärkt 
mit ambitionierteren Zielwerten und diesbezüglichen Szenarien beschäftigt. Zum einen hat die 
Zahl der Energieszenarien insgesamt zugenommen, die eine Paris-konforme Klimaneutralität 
zum Gegenstand haben (u.a. Bründlinger et al. 2018; Prognos et al. 2020; Sterchele et al. 2020). 
Zum zweiten gibt es mittlerweile einige Studien, welche die Erreichung der Klimaneutralität be
reits vor 2050 bzw. ausgehend von Annahmen zu CO2-Budgetwerten betrachten. Einige davon 
wurden beauftragt oder durchgeführt von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich einem 
konsequenten Klimaschutz verschrieben haben. Beispielhaft sei hier der Diskussionsbeitrag des 
Wuppertal Instituts im Auftrag von Fridays for Future genannt, in dem Klimaneutralität für 
Deutschland bis 2035 zur Einhaltung der 1,5°C-Grenze skizziert wird (Kobiela et al. 2020). Aus
gangspunkt für die Studie ist ein nach Bevölkerungsanteil ermitteltes CO2-Restbudget, woraus 
Reduktions- und Zielwerte für die unterschiedlichen Sektoren abgeleitet werden. In der Studie 
werden in der Folge einige ausgewählte Hemmnisse benannt, die der Umsetzung im Wege ste
hen, die Studie gibt aber nach eigenen Angaben „keinen konkreten Weg vor, das heißt sie entwi
ckelt kein in sich konsistentes Szenario für das Jahr 2035 und schlägt auch keine Priorisierung 
einzelner Handlungsoptionen vor. Dies bleibt – auf der Basis weitergehender Diskussionen mit 
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft und damit verbundener Abwägungsprozesse – zukünfti
gen Untersuchungen vorbehalten“ (ebda., S. 10). Nach Ansicht der Autorinnen und Autoren die
ses Berichts ist es aber angesichts der Tatsache, dass es bereits heute in vielen Bereichen der 
Energiewende und des Klimaschutzes aufgrund einer Vielzahl von Hemmnissen keine ausrei
chenden Dynamiken und Entwicklungsgeschwindigkeiten gibt, essentiell, sich explizit und vorran
gig mit den Umsetzungsproblemen und Herausforderungen auseinanderzusetzen. Dies gilt umso 
mehr, wenn die Reduktionsziele nochmals verschärft werden sollten und die zur Verfügung ste
henden CO2-Restbudgets kleiner ausfallen. 

4.1.1.2 Restriktionsbasierter Ansatz: Hemmnisse und Zielkonflikte in den Vordergrund rücken  
Zu solchen Umsetzungsproblemen zählen Akzeptanzprobleme und andere soziale Herausforde
rungen, Verteilungs(un)gerechtigkeiten, Genehmigungs- und Planungszeiträume sowie andere 
administrative Hürden, ökologische Probleme, baukulturelle Aspekte etc. Während einige dieser 
Hemmnisse gut adressierbar und überwindbar erscheinen (wie das Beispiel Genehmigungsge
schwindigkeit bei der Errichtung des Tesla-Werks in Brandenburg aktuell zeigt), handelt es sich 
bei anderen Problemen um ausgeprägte und in Teilen deutlich schwerer überwindbare Hemm
nisse oder Zielkonflikte: so scheitert beispielsweise die Steigerung der energetischen Gebäudes
anierungsrate (und -tiefe) derzeit nicht nur an einer Vielzahl unzureichender Rahmenbedingun
gen, sondern auch an Konflikten mit sozialen Zielen wie dem Mieter- oder Milieuschutz sowie an 
einem seit Jahren ausgeprägten Fachkräftemangel. Darüber hinaus sind auch zukünftige techni
sche Lösungsoptionen und ihre Verfügbarkeit bzw. Verbreitungsgeschwindigkeit kritisch zu prü
fen. Dies gilt beispielsweise für den Roll-out von Elektromobilität oder Smart-Metern, insbeson
dere aber für die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff (H2) und darauf basierenden syntheti
schen Kohlenstoffprodukten, die aktuell in vielen Studien und Stellungnahmen in allen Hand
lungsfeldern eine ansteigende Bedeutung einnehmen.  
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Derartige Restriktionen, die den Grad und die Geschwindigkeit jeder Zielerreichung beeinflussen, 
gibt es in allen Handlungsfeldern. Ohne eine intensive gesellschaftliche Debatte über den Um
gang mit derartigen Problemen und Zielkonflikten, verbunden mit einer systematischen Suche 
nach Lösungen, die den unterschiedlichen Zielen gerecht werden, erscheint ein gesellschaftlich 
akzeptierter Klimaschutz im nötigen Umfang unrealistisch. Eine bloße Forderung nach immer hö
heren Zielwerten wie beispielsweise die in einigen Studien unterstellte Vervielfachung der ener
getischen Sanierungsrate auf Werte von bis zu 5 % pro Jahr bleibt wertlos, wenn nicht die 
Hemmnisse und Konflikte, die bereits bei einer leichten Steigerung zu Tage treten und bisherige 
Fortschritte verhindert haben, konkret in den Blick genommen, adressiert und aufgelöst werden – 
in Studien wie auch letztlich in der politischen Umsetzung. Dabei gibt es bei den meisten Konflikt- 
und Hemmnisbereichen kein einzelnes Königsinstrument, das allein zum Ziel führen wird. Im Re
gelfall wird ein Mix aus wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einem wirksamen CO2-Preis, ge
zielten Förderungen und ordnungsrechtlicher Orientierung zum Ziel führen. Zur Auflösung der 
Blockaden braucht es eine gezielte und spezifische Auseinandersetzung mit den Ursachen und 
eine gezielte Lösung für jedes Konfliktfeld, in dem „weiche und harte“ Bundes- und Landesinstru
mente ineinandergreifen müssen.  

Daher wird in dieser Studie ein methodischer Ansatz gewählt, bei dem nicht einfach nur die theo
retischen oder technischen Anforderungen eines Zieljahres 2050 auf ein vorgezogenes Zieljahr 
2030 berechnet werden. In dieser Studie wird ein stärkerer Fokus auf wesentliche Restriktionen 
gelegt, die in Teilen bereits heute vorhanden oder absehbar sind. Sie werden insbesondere bei 
einer deutlich schnelleren und ambitionierteren Umsetzung sehr wahrscheinlich verstärkt auftre
ten und wären somit im Rahmen einer Paris-konformen Klimaschutzpolitik vorrangig und unver
züglich zu adressieren. Dabei können im Rahmen dieser Studie je Handlungsfeld nur ausge
wählte Restriktionen behandelt werden, die aus unserer Sicht jedoch eine besonders kritische 
Bedeutung haben. Diese liefern gleichzeitig wichtige Hinweise für geeignete Strategien und Maß
nahmen (vgl. Kapitel 5).  

4.1.1.3 Methodisches Vorgehen im Überblick  
Vor diesem Hintergrund stellt sich das methodische Vorgehen der Szenarienentwicklung in dieser 
Studie für alle Handlungsfelder übergreifend in folgenden Schritten dar:  

− Erstellung eines Langfristszenarios Klimaneutrales Berlin 2050 (KnB 2050) 

− Im ersten Schritt erfolgt die Modellierung eines Szenarios mit einem CO2-Reduktionsziel 
von -95 % bis zum Jahr 2050. 

− Dabei gilt für alle Handlungsfelder gleichermaßen die Vorgabe, mindestens das übergrei
fende Reduktionsziel auf der Basis von CO2-senkenden Klimaschutzmaßnahmen zu er
reichen, wenn möglich auch eine vollständige Reduktion.  

− Zudem wird davon ausgegangen, dass in diesem Langfristszenario die meisten Hemm
nisse nicht mehr greifen bzw. dass regulatorische, technische, infrastrukturelle, soziale 
oder (verteilungs-)ökonomische Probleme gelöst werden können.  
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− Ermittlung relevanter limitierender Faktoren / Restriktionen je Handlungsfeld  

− Während im Langfristszenario keine gravierenden limitierenden Faktoren berücksichtigt 
werden, spielen diese, insbesondere bei deutlich kürzeren Zielzeiträumen, eine wichtige 
Rolle. In diesem Schritt werden folglich in jedem Handlungsfeld (ausgewählte) relevante 
Hemmnisse und Zielkonflikte identifiziert, die eine deutlich schnellere Zielerreichung er
schweren. Dazu zählen z.B. Investitions- bzw. Modernisierungszyklen, Fachkräfteverfüg
barkeit, soziale und Verteilungseffekte, Genehmigungszeiträume, Steuerungsmechanis
men etc. 

− Erstellung eines Szenarios Klimaneutrales Berlin 2030 (KnB 2030) 

− Das Szenario KnB 2030 wird unter der Prämisse erstellt, dass in allen Handlungsfeldern 
die größtmöglichen Anstrengungen zum Erreichen der Klimaneutralität unternommen 
werden sollen. Dabei werden, unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten limitierenden 
Faktoren, plausible und realistische Szenariowerte hergeleitet, die bereits mögliche Maß
nahmen, aber auch Grenzen bei der Überwindung der Restriktionen mit berücksichtigen. 
Auch für die übergreifenden bzw. übergeordneten Rahmenbedingungen auf Bundes
ebene werden bei diesem Szenario progressivere Entwicklungen unterstellt, sofern diese 
durch wissenschaftliche Studien belegt sind.  

− Erstellung eines Szenarios Klimaneutrales Berlin 2040 (KnB 2040) 

− Für das Szenario 2040 wird je Handlungsfeld abgewogen, inwieweit zwischen den Er
gebnissen der Szenarien 2050 und 2030 nichtlineare Zusammenhänge gegeben sind. 
Dies könnte z.B. durch einen langsamen Anlauf der Verfügbarkeit von grünem Wasser
stoff gegeben sein, der derzeit noch nicht am Markt erhältlich ist und vermutlich einen 
länger andauernden, aber dann stark anwachsenden Hochlauf erfahren wird. Die (glo
bale) Verfügbarkeit dürfte hier folglich eher einem nichtlinearen Wachstumspfad folgen. 
Auf der anderen Seite wird für diejenigen Bereiche, in denen keine signifikanten, plausib
len Restriktionen vorliegen, der vollständige Durchdringungswert gemäß Langfristszena
rio angenommen.  

− Diskussion und Validierung der Szenarien  

− Zur Validierung der Szenarien erfolgt ein Austausch mit Stakeholdern, Expertinnen und 
Experten zu den übergreifenden Annahmen und vorläufigen Gesamtergebnissen sowie 
im Detail zu den Handlungsfeldern Energieversorgung, Gebäude und Verkehr in separa
ten Workshops. 

Aus den auf diese Weise ermittelten Szenarioergebnissen werden zudem gemittelte Zahlenge
rüste für die Zwischenjahre 2035 und 2045 berechnet und im Anhang ausgewiesen.  

Bei der Erarbeitung der Szenarien konnten insbesondere die Handlungsfelder der Energieversor
gung und der Gebäude intensiver betrachtet werden, da hier Synergien aus anderen parallelen 
Vorhaben genutzt und somit die Bearbeitungskapazitäten für diese Studie auf effiziente Weise 
ergänzt werden konnten. Dementsprechend fallen die Analysen und Ausführungen zu diesen 
wichtigen und komplexen Handlungsfeldern nachfolgend auch im Vergleich umfangreicher aus.  

4.1.2 Übergreifende Annahmen  

4.1.2.1 Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung Berlins  
Zu den zentralen übergreifenden Annahmen für die Szenarien zählen die Bevölkerungsentwick
lung sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Berlin, da damit grundlegende Nachfrage- und 
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einen kurzfristig höheren Wachstumswert danach wieder mittelfristig auf das vorherige Maß ein
pendeln kann.103 Dabei muss betont werden, dass diese Annahme mit Unsicherheit behaftet ist, 
da zum Zeitpunkt des Studienabschlusses noch kein Ende der Pandemie absehbar ist und keine 
zuverlässigen Prognosen über die längerfristigen sozialen und ökonomischen Folgen der Pande
mie vorliegen.  

Abbildung 64: Wirtschaftliche Entwicklung und Projektion (Bruttoinlandsprodukt, BIP), 
Berlin und Deutschland im Vergleich von 2010 bis 2050  
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten der amtlichen Statistik, der Investitionsbank Berlin (IBB) 
sowie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)104. 

 

4.1.2.2 Weitere übergreifende Annahmen 

Die maßgeblichen Energieverbräuche, Effizienzentwicklungen und Energieträger wurden in den 
einzelnen Handlungsfeldern in weiten Teilen unabhängig voneinander, in Teilen auch interaktiv 
und iterativ bestimmt. Bei der Gesamtbilanzierung handelt es sich um eine Energie- und Emissi
onsbilanzierung, die sich an die Struktur und Systematik der Berliner Energie- und CO2-Bilanz 
anlehnt und diese in die Handlungsfeld-Struktur übersetzt. Eine ökonomische Modellierung findet 
nicht statt, Energiepreisentwicklungen werden nicht explizit, jedoch implizit betrachtet. Dies ge
schieht auch vor dem Hintergrund, dass bei der Betrachtung der hier relevanten Jahre (2030, 
2040 und 2050) unterschiedliche energiepolitische Wege und (ökonomische) Entwicklungen zum 
Ziel führen können. Als Beispiel sei hier der Kohleausstieg genannt, der sich de facto nicht nur 
nach dem in den vergangenen zwei Jahren politisch vereinbarten Fahrplan bis 2038 richten wird, 

 

103  Vgl. hierzu Abschnitt 3.1.1 sowie die regelmäßigen Konjunkturprognosen der Investitionsbank Berlin unter 
www.ibb.de/de/publikationen/volkswirtschaftliche-publikationen/berlin-konjunktur/berlin-konjunktur (17.3.2021). 

104  Für Berlin: Daten bis 2019 nach Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, Daten bis 2021 
nach IBB (2020c). Für Deutschland: Daten bis 2019 nach Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der 
Länder; Daten bis 2021 nach tagesschau (2020), ab 2021 gemäß Studie des BDI (Gerbert et al. 2018). 
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sondern auch von den zukünftigen übergeordneten politischen Zielen auf EU-Ebene (Stichwort 
55 %-Minderungsziel bis 2030) und auf nationaler Ebene (Anpassung des bisherigen –55 %-Ziel
werts des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG)) sowie den damit in Verbindung stehenden CO2-
Preisentwicklungen abhängt. Für das Szenario 2030 haben wir in dieser Studie angenommen, 
dass die hier genannten Einflussfaktoren in Summe zu einem deutlich ambitionierteren Kohleaus
stiegspfad führen können, als dies gegenwärtig gesetzlich geregelt ist (vgl. Abschnitt 4.2.4).  

4.1.2.3 Multitalent Wasserstoff und Dekarbonisierung  
Eine besondere Rolle wird auf dem Weg zur Klimaneutralität zukünftig der vielfältig einsetzbare 
Energieträger Wasserstoff (H2) und die damit herstellbaren synthetischen Gase (Power-to-Gas, 
PtG) und Produkte (Power-to-Product, PtP) einnehmen. Wasserstoff bietet als langfristig über die 
Gasinfrastruktur speicherbarer Energieträger die Option, die saisonalen Schwankungen der er
neuerbaren Energien auszugleichen. Zudem kann er in allen Verbrauchssektoren eingesetzt wer
den und somit zur Dekarbonisierung des Industriesektors, des Verkehrs oder der Gebäude bei
tragen. Der ökologische Vorteil dabei ist, dass Wasserstoff - neben der Speicherfunktion erneuer
barer Energien - fossile Energieträger in chemischen Prozessen oder Antriebstechnologien erset
zen kann und bei der Verbrennung mit reinem Sauerstoff nur Wasser entsteht.  

Wasserstoff wird bereits heute in vielen Industrieprozessen genutzt, allerdings wird dieser fast 
ausschließlich aus Kohlenwasserstoffen (vornehmlich Erdgas) über den Prozess der Dampfrefor
mierung hergestellt, oder in Elektrolyseanlagen produziert, die mit fossilen Stromanteilen betrie
ben werden. Dieser sogenannte graue Wasserstoff ist daher mit Treibhausgasemissionen ver
bunden. Für die Energiewende ist dagegen (weitestgehend) emissionsfreier bzw. klimaneutra
ler Wasserstoff einzusetzen, der primär aus erneuerbaren Energien hergestellt wird und in der 
Folge fossile Produkte und Prozesse verdrängt. Wird dieser Wasserstoff aus erneuerbaren Ener
gien hergestellt und in anderen Sektoren eingesetzt, ist dies ein Beispiel für die Sektorkopplung. 
Aus erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch 
als grüner Wasserstoff bezeichnet.105 Ersetzt klimaneutraler Wasserstoff in den Sektoren fossile 
Rohstoffe, so trägt er zur Dekarbonisierung bei. Dabei wird bei der Produktion emissionsfreien 
Wasserstoffs i. d. R. die technisch etablierte Elektrolysetechnik verwendet, bei der Wasser in 
seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Bei der Produktion des Wasserstoffs 
sind jedoch eine Reihe von Anforderungen zu beachten, damit dieser tatsächlich einen Beitrag 
zur Energiewende und zur Klimaneutralität leistet (vgl. nachfolgende Textbox).  

Der Einsatz von Wasserstoff wird mittlerweile in einer Vielzahl von Studien für das Erreichen der 
Klimaneutralität als zwingend notwendig angesehen (beispielhaft Gerbert et al. 2018; Bründlinger 
et al. 2018; Harthan et al. 2020a; Prognos et al. 2020; Robinius et al. 2020; Sterchele et al. 
2020). Allerdings zeigt der Vergleich dieser Studien eine sehr große Bandbreite der Relevanz 
bzw. der zukünftig eingesetzten Mengen, die von unter 300 bis über 900 TWh in Deutschland 
reicht. Dies entspricht in etwa der Hälfte oder aber mehr als das 1,5-fache der heutigen Strom
produktion, die zusätzlich aus erneuerbaren Energien für die Produktion von Wasserstoff bereit
zustellen wären. Die unterschiedlichen Größenordnungen sind maßgeblich auf unterschiedliche 

 

105  In der Literatur wird im Regelfall die „grüne“ Eigenschaft mit der Elektrolyse, die mit Wind- und Solarenergie betrie
ben wird, verbunden. Wir schließen hier explizit auch biogene, erneuerbare Quellen wie Biogas mit ein, da auch 
diese klimaneutral oder sogar mit Senkenwirkung „grün“ betrieben werden können. Die Eigenschaft grün bezieht 
sich folglich auf den Einsatz erneuerbarer Energiequellen und die zumindest emissionsfreie, klimaneutrale Eigen
schaft. 
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4.2 Handlungsfeld Energieversorgung  
4.2.1 Einführung  

4.2.1.1 Die Herausforderung: Transformation weg von 92 % fossilen Energieträgern  

Die Herausforderung bei der Ausgestaltung der Szenarien im Handlungsfeld Energie besteht da
rin, die Bedarfe an Endenergie im Energieträgermix der Handlungsfelder Gebäude, Wirtschaft, 
private Haushalte und Verkehr so zu koordinieren, dass die in Berlin verfügbaren umweltfreundli
chen Erzeugungspotenziale möglichst umfassend genutzt werden und dadurch der Anteil von im
portiertem Strom und importierten Gasen nach Deutschland und Berlin möglichst gering aus
fällt.108 Für die Berliner Energieversorgung gilt angesichts von derzeit noch 92 % fossilem Anteil 
am Primärenergieverbrauch109 selbst unter Berücksichtigung des Anteils Erneuerbarer Energien 
(EE) beim importierten Strom, dass ab sofort umfangreiche Anstrengungen unternommen werden 
müssen, um möglichst viele der vorhandenen erneuerbare Energie- und Abwärmepotenziale in 
der Stadt zu heben. Der endogene EE-Anteil wird jedoch nur dann signifikant anwachsen, wenn 
auch die Energieeinsparung signifikant zunimmt. Daher muss es für eine Stadt wie Berlin heißen: 
Efficiency and renewables first – gleichzeitig.  

Der bisherige Umwandlungsbereich der Berliner Energiewirtschaft, in dem die fossilen Energie
träger Kohle, Öl und Erdgas zu Strom und Wärme ‚Just in Time‘ umgewandelt wurden, muss in 
eine konsistente Struktur überführt werden, in der Strom aus erneuerbaren Ressourcen neben 
der direkten Nutzung effizient und flexibel gewandelt wird in 

− speicherbare EE-Gase,  

− EE-Kraftstoffe,  

− speicherbare EE-Grundstoffe (z.B. chemische Grundstoffindustrie) und  

− speicherbare EE-Wärme.  

Die auftretenden, unvermeidbaren Wandlungsverluste (Abwärme) sollten dabei möglichst voll
ständig genutzt werden. In der Regel ist hierfür das Fernwärmenetz prädestiniert. Für die Einhal
tung der Pariser Klimaschutzziele dürfen dabei nicht nur technisch und rechtlich vorhandene oder 
absehbar naheliegende Strukturen ins Blickfeld genommen werden, vielmehr muss ein plausibel 
und realistisch abgeschätzter, machbarer Wandel antizipiert werden.  

Die nachfolgenden Zielszenarien werden für das Handlungsfeld Energie zwischen den Extremen 
einer reinen Stromwirtschaft und einer defossilisierten110 Gaswirtschaft verortet. Die reine Strom
wirtschaft ist verbunden mit einer drastischen Reduzierung des Strombezugs aus öffentlichen 
Netzen, wenn der Strom zu teuer wird oder im Extremfall nicht mehr für alle verfügbar ist. Unter 

 

108  Es gibt für das komplexe Thema des EE-Imports nach Deutschland viele unterschiedliche Ansätze und Studien. 
Überwiegende Erkenntnis ist einerseits, dass Deutschland mittel- bis längerfristig auf Importe angewiesen sein wird, 
dass jedoch insbesondere kurz- bis mittelfristig die Verfügbarkeit von EE-Importprodukten begrenzt sein werden; 
siehe hierzu auch Abschnitt 4.1.2.3. 

109  Eigene Berechnungen auf Basis der Trendprognose 2020. 

110  Der Begriff der Defossilisierung beschreibt präziser als der etabliertere Begriff der Dekarbonisierung, dass es um 
den Ersatz fossiler Brennstoffe geht.  
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Verzicht auf Brennstoffe zur thermischen Stromerzeugung werden Stromspeicher im Verkehrs
sektor, beim Betrieb des Stromnetzes und beim sonstigen Endverbrauch genutzt und im Sinne 
der Sektorkopplung mit thermischen und sonstigen Speichern verknüpft. 

Auf der anderen Seite der Extreme liegt die Idee einer Energiewirtschaft ähnlich der heutigen, in 
der die fossilen Brennstoffe durch synthetisch hergestellte Energieträger auf Basis erneuerbarer 
Energien ersetzt werden. Der EE-Anteil aus Wind- und Sonnenstrom steigt zwar kontinuierlich, 
aber „kalte Dunkelflauten“111 werden durch Strom produzierende Gaskraftwerke abgefedert, die 
auf Basis von EE-Gasen abhängig vom EE-Ausbau in Deutschland mit zunehmend geringeren 
jährlichen Volllaststunden und damit mit zunehmend geringerem Gasverbrauch betrieben wer
den. Im Verkehr und in der Wirtschaft haben EE-Energieträger neben der reinen Stromanwen
dung weiterhin ihre Verwendung. Für die Wärmeversorgung der Gebäude wird zumindest für die 
Spitzenlast, für nicht durch Wärmepumpen erschließbare Gebäudestrukturen und für schlecht 
gedämmte, unter Denkmalschutz stehende Gebäude weiterhin EE-Gas zur Wärmeversorgung 
eingesetzt. Alles, was an synthetischen, fossilfreien Energieträgern nicht in Deutschland produ
ziert werden kann, muss importiert werden. 

4.2.1.2 Zentrale Annahmen zur Produktion von EE-Energieträgern in Berlin 
In dieser Studie gehen wir von einem Mittelweg aus und versuchen, den Einsatz des knappen 
Gutes EE-Gas auf ein plausibles Mindestmaß zu reduzieren. Es wird angenommen, dass die ge
nutzten EE-Gas- und EE-Kraftstoffmengen in den Handlungsfeldern Verkehr, Wirtschaft und pri
vate Haushalte ausschließlich nach Berlin importiert werden, also in den betrachteten Szenarien 
für diese Verbräuche Energieträger aus EE-Strom in Eigenerzeugung nicht in nennenswertem 
Umfang in Berlin produzieren werden112. Diese Energieträger werden voraussichtlich auch nach 
2030 noch per Bahn oder LKW angeliefert werden müssen, da eine schnelle Anbindung Berlins 
mit einer Pipeline für reine erneuerbare Energieträger – z.B. eine Wasserstoffpipeline – nicht ab
sehbar ist.113 Eine Ausnahme ist die Beimischung von Wasserstoff im Erdgasnetz von bis zu 
20 % Volumenanteil, die laut Aussage der GASAG/NBB bis 2030 technisch umsetzbar wäre und 
zu einer CO2-Minderung beim Verbrauch des Gasgemisches von rund 7 % führen würde. Dieses 
Gasgemisch würde in Berlin vorrangig in den Kraftwerken und zur Beheizung der Gebäude ein
gesetzt werden, wenn es verfügbar wäre.114 

Für die Handlungsfelder Gebäude und Energie wird über die Sektorkopplung beleuchtet, in wel
chem Maße die EE-Gaserzeugung in Berlin plausibel emissionsfrei realisierbar erscheint, unab
hängig von der Farbenlehre für Wasserstoff115. Abgesehen von wirtschaftlichen Argumenten nach 
deutlich steigenden CO2-Preisen hat aus energetischer Sicht der Einsatz von EE-Gas im Strom- 
und Wärmemarkt seine Berechtigung insbesondere dann, wenn die thermischen Verluste bei der 

 

111  Zeitraum mit hohem Wärmebedarf, in dem es keine oder nur sehr geringe Erträge aus Solar- und Windstrom gibt.  

112  Damit entfällt auch deren Abwärmepotenzial zur Nutzung in der Fernwärme. 

113  Das Kraftwerk Reuter wird bereits mit einer neuen Wasserstoff-Ready-Pipeline mit dem Umland verbunden, die 
zunächst aber nur Erdgas transportieren wird. 

114  Eine Umstellung der Verteilnetze auf regenerativ hergestelltes Ammoniak als weitere Zukunftsoption wird in dieser 
Studie nicht weiter untersucht.  

115  Blauer und türkiser Wasserstoff kann hier nur dazugezählt werden, wenn die Emissionen der Vorketten glaubhaft 
kompensiert werden, vgl. Abschnitt 4.1.2.3 sowie Textbox 9. 



 
118     |      HIRSCHL, SCHWARZ, WEISS, HIRSCHBERG, TORLIENE 

Erzeugung des EE-Gases aus Strom standortnah im Rahmen der Sektorkopplung verwertet wer
den können. Ein weiteres Argument für die Eigenerzeugung der EE-Gase in Berlin ist die Mög
lichkeit, Kohlenstoff bei der Gewinnung von Wasserstoff aus Biogas abzuscheiden und somit 
CO2-Senken in Berlin zu erzeugen, um anderweitig auftretende Emissionen direkt kompensieren 
zu können.  

Textbox 9:  Wasserstoff aus Pyrolyse, CO2 als Rohstoff, Biogas als Senke 

Die Pyrolyse von Erdgas, auch Plasmalyse oder AC-Elektrolyse genannt, ermöglicht eine kos
teneffiziente Produktion von Wasserstoff ‚just in time‘ aus Erdgas (so genannter „türkiser Wasser
stoff“). Der dabei abgeschiedene Kohlenstoff kann wesentlich kompakter, effizienter und gefahrlo
ser in Endlagern deponiert werden als bei üblichen CCS-Strategien mit gasförmigen CO2-Ver
pressungen, eine höhere Akzeptanz dieses Ansatzes ist daher abzusehen, sofern die Emissionen 
aus den Vorketten vollständig kompensiert werden. Wahrscheinlicher ist allerdings zunächst eine 
ökonomische Weiterverwendung des gewonnenen, wertvollen Rohstoffs und damit die effiziente 
Substitution anderer fossiler Energieträgerkreisläufe (Carbon Capture and Use, CCU). Beispiele 
sind hier die langfristige Bindung des CO2 in Baustoffen wie Zement und Asphalt oder als Grund
lage zur Methanisierung grünen Wasserstoffs alternativ zum Direct Air Capturing (DAC). Der so 
bei der Pyrolyse erzeugte Wasserstoff ist bei der Verbrennung dann emissionsfrei, wenn die Koh
lenstoffbilanzierung dem nachgelagerten Stoffkreislauf zugeordnet wird, der sich dann nur den 
Effizienzgewinn der neuen Prozesskette durch die Verwendung eines vergleichsweise reinen 
Rohstoffes anrechnen lassen kann. 

Wird für das verwendete Erdgas bilanziell synthetisches Erdgas bzw. synthetisches Methan mit 
Kohlenstoff aus einem geschlossenen Kohlenstoffkreislauf – verwendet, ist der so erzeugte Was
serstoff emissionsfrei, der Makel der negativ besetzten CCS/CCU-Technologie kann so umgan
gen werden. Es könnte sich hierbei um methanisierten Wasserstoff handeln, der den abgeschie
denen Kohlenstoff wieder einbaut, aber außerhalb Berlins z.B. an Einspeisepunkten der Wind
kraftanlagen unter Ausnutzung der Abwärme in lokalen Wärmenetzen. Dabei wird zum Abtrans
port der erzeugten Energie nicht das Stromnetz, sondern die Infrastruktur des Erdgasnetzes ge
nutzt. Dieser Weg ist technisch sofort möglich, ohne Strukturänderung im Gasnetz. 

Handelt es sich beim eingesetzten Erdgas um bilanzielles Biogas, wird der Kohlenstoff der Um
welt entnommen. Gelangt er anschließend nicht wieder in den Kreislauf zurück, handelt es sich 
um eine echte CO2-Senke.116 Wie stark die Senke wirkt, hängt von der Verwendung des Kohlen
stoffs ab: Bei der vollständigen Endlagerung ist die Wirkung maximiert. Bei seinem Einsatz als 
Dünger (Carbon Farming) wird nur ein Anteil zum Humusaufbau genutzt und verbleibt damit lang
fristig im Boden. Der Kohlenstoff wird dem Stoffkreislauf daher nur partiell entzogen, die Wirkung 
als Senke ist geringer, dafür wird ein wirtschaftlicher und ökologischer Zusatznutzen generiert. 
Die Frage der bilanziellen Anrechnung dieser CO2-Senken ist derzeit noch nicht klar geregelt, sie 
wurden daher bilanztechnisch in dieser Studie nicht berücksichtigt. Wie aufgezeigt kann die Koh
lenstoffabtrennung jedoch eine sinnvolle technische Lösung für eine Stadt wie Berlin sein, um kli
maneutrale Stoffkreisläufe und CO2-Senkenpotenziale zu erschließen. Daher ist die Pyrolyse aus 

 

116  Die Wasserstofferzeugung aus Abfällen, z. B. bei der Behandlung von Abwässern mit der Plasmalyse, ist eine wei
tere Anwendung, die analog zu negativen Emissionen führen kann. Sie wird ebenfalls nicht modelliert, um die Kom
plexität des Modells und die Übersichtlichkeit der Aussagen nicht zu gefährden. 
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Sicht der Autorinnen und Autoren dieses Berichts ein wichtiges Element zur Einhaltung der Pari
ser Klimaschutzziele.117 

Für die vorliegende Studie relevant sind die Annahmen zum Umfang der Elektrolyse und der Py
rolyse, da sie den Umfang und die Verteilung der verbleibenden erneuerbaren Energieträgerarten 
bestimmen, insbesondere den Umfang des Imports von Wasserstoff, Biomethan und Strom über 
die Stadtgrenze nach Berlin. Es gibt noch einige andere, interessante Technologieansätze wie 
z.B. der Einsatz von flüssiger, gekühlter Luft als Energiespeicher (z.B. Plato 2020), Hochtempera
turspeicher aus Stein oder Stahl (z.B. Lumenion 2020), lokale Kohlenstoffkreisläufe in Häusern 
oder Quartieren auf Basis des Oxifuel-Verfahrens (z.B. Exytron 2020), die drucklose Speicherung 
von Wasserstoff in Flüssigkeiten (z.B. Hydrogenious 2020) oder die neuartige biologische Metha
nisierung (Electrochaea 2021). Sie werden alle wie auch die Pyrolyse nicht explizit, sondern nur 
teilweise über die Ansätze zur Stromnutzung modelliert. Einige dieser Technologien könnten sich 
zukünftig großtechnisch durchsetzen. Die Technologieentwicklung bis 2050 ist jedoch nur schwer 
vorherzusehen, weshalb wir uns hier auf zentrale, bereits feststehende und prototypische Ele
mente/ Technologien hin zur Klimaneutralität konzentrieren.  

4.2.1.3 Zentrale Annahmen zu Kraftwerken und Fernwärme  

Beim Einsatz der Energieträger im Umwandlungsbereich wird angenommen, dass bei der Fern
wärme der EE-Gaseinsatz perspektivisch im Schwerpunkt zur Kappung von thermischen Last
spitzen dient, bei denen die erschlossenen anderen Wärmeversorgungsoptionen wie beispiels
weise Wärmepumpen, Power-to-Heat und Biomasse an ihre technischen oder wirtschaftlichen 
Grenzen stoßen. Das Gas wird – dort wo es bivalent 118 eingesetzt werden kann – temporär in 
thermischen Kraftwerken oder Kesseln genutzt, sofern die thermische Spitze nicht mehr durch 
thermische Speicher überbrückt werden kann. Wo und wie das EE-Gas im Detail erzeugt wird, ist 
nicht Gegenstand der Studie. 

Die vorhandenen thermischen Stromerzeugungskapazitäten werden zukünftig voraussichtlich ins
besondere in den kalten Dunkelflauten eingesetzt (s. o.), wenn die Erlöse aus dem Stromverkauf 
bei Strommangel und hohen Börsenpreisen einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen rechtferti
gen. Smart gesteuerte Wärmepumpen, Batterieladevorgänge und PtH/PtG-Anwendungen wer
den entsprechend dieser Sichtweise in dieser Zeit wegen der hohen Preise gedrosselt, sofern 
technisch möglich. Während stromseitiger winterlicher elektrischer Lastspitzen durch Nutzung 
von Überschussstrom119 wird der Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) dagegen in der Re
gel ruhen, da die niedrigen Strom- und damit auch Wärmepreise den Gaseinsatz wirtschaftlich 

 

117  Das Verfahren wurde 2018 und 2020 mit dem Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft (BDEW 2020) ausge
zeichnet. In Berlin ist derzeit das Hotel Moa der erste Gewerbebetrieb mit negativer CO2-Bilanz. Die Wintershall 
Dea arbeitet derzeit zusammen mit dem KIT Karlsruhe an der Großtechnischen Umsetzung (Wintershall Dea 2019). 

118  Hiermit ist ein Einsatz z. B. ergänzend neben einer Wärmepumpe oder Power to Heat in der Grundlast gemeint. 

119  Unter Überschussstrom wird hier der flexible Stromverbrauch verstanden, der durch zeitliche Verlagerung im Sinne 
des Demand Side Managements hin zu Zeiten mit erhöhtem Angebot und niedrigeren Preisen dazu führt, das fluk
tuierende EE-Anlagen weniger häufig durch Einspeisemanagement abgeschaltet werden müssen. Hierdurch wer
den die Erzeugungskapazitäten besser ausgenutzt, weniger Ressourcen verbraucht, der Anteil der thermischen 
Stromerzeugung verringert und damit auch CO2-Emissionen eingespart. 
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ggf. effizienter genutzt werden kann, wird dieses emissionsfreie Wärmepotenzial im Szenario 
KnB 2050 nicht mehr berücksichtigt. Hier sei z.B. auf die o. g. Wasserstofferzeugung aus 
Kunststoffabfällen via Pyrolyse hingewiesen. Die bis 2040 einzukalkulierende Wärme aus der 
Müllverbrennung wird kontinuierlich als Grundlast genutzt. 

9. Die Einsatzzeiten der vorhandenen Berliner KWK-Strukturen werden aus den Ausbauszena
rien von PV- und Windstrom in Deutschland und der erforderlichen Laufzeit zur Absicherung 
der Systemsicherheit abgeleitet. Gemäß der von Agora Energiewende herausgegebenen 
Studie „Klimaneutrales Deutschland“ entfallen für 2050 von insgesamt 934 TWh nur 61 TWh 
auf den Kraftwerkseinsatz mit Gas (Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut 2020). Dies ent
spricht einem Anteil von 6,5 % bzw. 572 h/a ohne Berücksichtigung von Redundanzen und 
Reserven. Die Vattenfall Wärme Berlin AG (VWB) geht dagegen von 800 h/a aus und be
gründet dies mit dem Wettbewerbsvorteil durch die Wärmenutzung (Witt und Schnauß 
2020).125 Vor dem Hintergrund beider Quellen sowie basierend auf eigenen Berechnungen 
und Abschätzungen wird hier von einem Einsatz von 700 h/a der KWK-Anlagen mit voller 
Wärmeausnutzung (d.h. ohne Kondensationsstrombetrieb) ausgegangen. 

10. Mit den ermittelten Wärmeanteilen aus KWK, Biomasse, Müllverbrennung und Abwärmenut
zung sowie Ansätzen zur Nutzung von tiefer, mitteltiefer Geothermie und weiterer dezentraler 
Abwärmepotentiale wird ein verbleibender Teil ermittelt, der den Umfang des Gaseinsatzes in 
Gaskesseln bestimmt. 

In den folgenden Abschnitten werden basierend auf diesen zentralen Annahmen und Zusammen
hängen die Leistungen, Jahresnutzungszahlen und Volllaststunden in den einzelnen Szenarien 
dargestellt und begründet. Die Autorinnen und Autoren dieses Berichts gehen davon aus, dass 
es im Einzelfall technologische Beispiele geben wird, die nicht in das hier aufgezeigte grobe Ras
ter passen, dass der hier gewählte Ansatz aus heutiger Sicht jedoch ein robustes Bild möglicher 
Zukunftsentwicklungen erlaubt.  

4.2.2 Langfristszenario KnB 2050 
Für das Langfristszenario 2050 gehen wir davon aus, dass keine zeitlichen Restriktionen mehr 
bei der Umsetzung der Energiewende bestehen, um die erneuerbaren Energien- und Abwärme-
Potenziale zu heben und grüne bzw. emissionsfreie Energieprodukte auch im erforderlichen Im
portumfang zur Verfügung stehen. Von daher kann für 2050 angenommen werden, dass nicht nur 
der Strom, sondern auch das benötigte Gas vollständige defossilisiert und daher frei von CO2-
Emissionen ist. Ein nur noch aus erneuerbaren bzw. emissionsfreien Ressourcen gespeistes 
Fernwärmenetz wird damit zwangsläufig auch emissionsfrei. Weitere Energieträger außer Strom 
und Gas werden nicht mehr eingesetzt. Um dieses Ziel realistisch erreichen zu können, muss der 
Gasverbrauch sukzessive auf ein Mindestmaß reduziert werden, um die begrenzten Ressourcen 
an erneuerbaren Energien zu schonen, da letztlich auch das EE-Gas überwiegend aus Strom ge
wonnen wird. Nachfolgend wird zunächst der sogenannte Überschussstrom betrachtet, der beim 
erforderlichen Ausbau von Photovoltaik und Windkraft zwangsläufig in Zeiten mit hohem Wind- 
und Strahlungsangebot entsteht und dann genutzt werden muss. Da Überschussstrom grund
sätzlich in allen Zukunftsszenarien basierend auf fluktuierender EE-Erzeugung entsteht, wird zum 
Verständnis der Größenordnung in der nachfolgenden Textbox der notwendige Umfang des EE-

 

125  2020 lag der Plan-Wert bei rund 6.300 h/a, wovon die Stromerzeugung ohne Wärmeauskopplung über knapp 3.600 
h/a erfolgte (Vattenfall Wärme Berlin AG 2020). 
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Ausbaus in Deutschland abgeschätzt. Die Nutzung weiterer EE-Potenziale wie Geothermie, Ab
wärmenutzung oder Solarthermie wird auf diese Stromproduktion abgestimmt, wie anschließend 
erläutert wird. 

4.2.2.1 Überschussstrom 
Das Langfristszenario 2050 setzt eine wesentlich höhere Ausbaurate von PV und Wind voraus 
als bisher angenommen wird. In der vorangegangenen Studie für ein Berliner Energie- und Kli
maschutzprogramm 2030 (BEK) wurden für ein Ziel mit 80 % EE-Stromanteil in 2050 exempla
risch für die Photovoltaik ein Zubau von 10 GWp jährlich brutto126 vorausgesetzt.127 Mit dem höhe
ren Strombedarf für ein Paris-kompatibles Ziel sowie unter Berücksichtigung der mittlerweile ent
standenen Kostenführerschaft der Photovoltaik je erzeugter kWh Strom ist hingegen eher ein 
Ausbauziel von 18-20 GW/a netto anzunehmen (vgl. hierzu auch Quaschning, Volker 2020). 

Textbox 10:  Ausbauszenario für erneuerbare Energien-Strom 2050 für Deutschland 

Diese Rechnung soll anhand verschiedener Annahmen die Größenordnungen eines möglichen 
EE-Strom-Ausbauszenarios erläutern.128 

1. Strombedarf Deutschland 2050: 1.000 TWh/a129 

2. EE-Strom Wasserkraft und Biomasse wie 2019 zusammen: 64 TWh/a 

3. Ertrag aus Photovoltaik (PV) im Verhältnis Ertrag Windkraftanlage (WKA): 40 % 

4. Ertrag Windenergie offshore zu Windenergie onshore: 1:1 

5. Zwischenergebnis: 268 TWh/a PV-Strom und jeweils 334 TWh/a Windenergie on-/ offshore 

6. Volllaststunden PV 890 h/a, basierend auf 40 % südorientiert, 40 % ost-west-orientiert (bei
des Dach- und Flächenanlagen) und 20 % Fassadenanlagen 

7. 301 GW PV-Endausbau in 2050 bzw. das 5,1-fache der PV-Leistung von 2019 erfordern ei
nen linearen Nettozubau von 8,1 GW/a, ein schnellerer Ausbau wäre anzustreben. 

8. 301 GW erfordern bei einer Lebensdauer von 20 bzw. 40 Jahren einen zusätzlichen Anlagen
tausch von 15 bzw. 7,5 GW/a nach dem Ende der Lebensdauer, bei 30 Jahren 11,3 GW/a. 

9. Bei einer mittleren PV-Lebensdauer von 30 Jahren wäre also ein linearer Zubau von rund 
19 GW/a PV-Leistung brutto im Jahr 2049 notwendig. In der ersten Dekade sollten deutlich 
mehr als 8 GW/a netto bzw. 10 GW/a brutto zugebaut werden, um den Nettozubau in der 
Folge allmählich reduzieren und damit Handwerk und Industrie gleichmäßig auslasten zu 

 

126  Der Bruttozubau beschreibt die jährlich neu errichteten Anlagen, beim Nettozubau werden hiervon die Abgänge bei 
Außerbetriebnahme am Ende der Lebensdauer abgezogen. 

127  Vgl. hierzu den Anhang B der BEK-Studie, Exkurs Ausbaubedarf Photovoltaik (Hirschl et al. 2015, 13).  

128  Der verringerte Ertrag durch Abschaltung ungenutzten Überschussstroms wird vernachlässigt. 

129  Die dargestellte Rechnung dient der Veranschaulichung der grundsätzlichen Zusammenhänge und Größenordnun
gen des notwendigen EE-Ausbauniveaus. Der tatsächliche Strombedarf wird sehr wahrscheinlich deutlich über dem 
heutigen Niveau und wahrscheinlich auch deutlich über dem hier aufgeführten Beispiel von 1.000 TWh/a liegen. Die 
tatsächliche Höhe wird von den Verfügbarkeiten und dem Umfang der EE-Importprodukte sowie von der Effizienz in 
Deutschland abhängen (vgl. hierzu Abschnitt 4.1.2.3). Das Fraunhofer-Institut ISE geht in einer Aktualisierung sei
ner Studie, auf die hier Bezug genommen wurde, mittlerweile von ca. 1.400 TWh/a aus (Henning et al. 2020).  
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Technologien sind jedoch auch die unterschiedlichen Investitions-, Verbrauchs-, Betriebskosten 
und Erlöse z.B. aus der Stromerzeugung zu berücksichtigen. 

4.2.2.2 Primärenergieverbrauch  
Wird der Überschussstrom zur Erzeugung und Speicherung von EE-Gas genutzt, bedeutet dies 
ein regelmäßiges Abwärmepotenzial für die Fernwärme – unter der Annahme, dass die EE-Gas
erzeugung sich großtechnisch an geeigneten Standorten am Fernwärmenetz durchsetzen wird. 
Es gilt dann, die Abwärme aus der EE-Gaserzeugung für kurzfristige Perioden mit geringeren Er
trägen aus Wind- und Sonnenkraft bzw. längerfristig zu speichern, und im Fernwärmenetz die 
Wärmeversorgung in Zeiten ohne Überschussstrom und bei leeren Kurzfristspeichern auf die 
Versorgung via Wärmepumpen aus sonstiger Abwärme und geothermischen Speichern umzu
stellen. Aus diesen Überlegungen kann abgeleitet werden, dass Wärmepumpen 2050 im Som
mer unter der Annahme der gekoppelten EE-Gaserzeugung im Fernwärmenetz nur ausnahms
weise benötigt werden, also langfristig keine Grundlast mehr bereitstellen müssen.133 In welchem 
Umfang im Jahr 2050 im Sommer neben den Elektrolyseanlagen in Berlin auch noch Power-to-
Heat-Konzepte im Fernwärmenetz verfolgt werden können, bleibt abzuwarten. Es hängt davon 
ab, wie stark die Spitzenwerte der EE-Stromerzeugung auch durch Demand-Side-Management 
und Batteriepufferung in Anspruch genommen werden.  

Sollte sich die Elektrolyse in Berlin durchsetzen und sollten auch noch weitere sommerliche Ab
wärmepotenziale für das Fernwärmenetz wie beispielsweise Rückkühlungen aus Rechenzentren 
und sonstigen Gebäuden und Anlagen erschlossen werden, kann vermutet werden, dass es eher 
zu einem sommerlichen Überschuss an Wärme kommt, der effizient nur saisonal im Erdreich ge
speichert werden kann. Aus diesen Gründen ist die Erschließung der oberflächennahen und mit
teltiefen Geothermiepotenziale eine wesentliche Schlüsselgröße bei der Ausrichtung des Berliner 
Energieversorgungskonzeptes auf die Pariser Klimaschutzziele. Folglich wurden auch die Power-
to-Heat Anwendungen in den Vollbenutzungsstunden nur mit 4.000 h/a berücksichtigt. 

Gasverbrauch 

Der Gasverbrauch in 2050 konzentriert sich damit auf die kalten Monate. Er sollte so weit wie 
möglich reduziert werden, da chemisch gespeicherter Sonnen- und Windstrom immer mit ver
gleichsweise hohen Aufwänden, Verlusten und Kosten verbunden ist. Erneuerbares Gas ist ein 
knappes Gut und wird in der Regel energiespezifisch deutlich teurer sein als Strom, wenn es zu 
Preisen kommt, die alle Kosten verursachungsgerecht berücksichtigt.134 Nur zu Zeiten der Strom
knappheit wird die Kilowattstunde EE-Gas günstiger als die Kilowattstunde EE-Strom sein, da 
wegen der besseren Speicherfähigkeit des Gases über längere Perioden die Kosten der Gaspro
duktion nicht von Preisspitzen beim Strombezug abhängen. Hierdurch werden die Zeiten für eine 
wirtschaftliche Rückverstromung des EE-Gases stark eingeschränkt, die Volllaststunden der 
KWK reduziert. 

 

133  Hierdurch reduziert sich insbesondere die Wirtschaftlichkeit der tiefen Geothermie, die aufgrund der hohen Tempe
raturniveaus nicht für die Einspeisung von Überschusswärme geeignet und auf hohe Volllaststunden angewiesen 
ist, damit sich die hohen Kapitalkosten auf einen großen Ertrag verteilen und zu spezifisch annehmbaren Wärmege
stehungskosten führen. 

134  Zusätzlich spielen auf absehbare Zeit auch unterschiedliche Lohn-, Preisniveaus und Umweltstandards beim Import 
eine Rolle, die sich jedoch perspektivisch ggf. auch annähern könnten. Der Ansatz der globalen Sustainable Deve
lopment Goals der Vereinten Nationen zielt auf eine solche Entwicklung.  
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4.2.2.3 Stromverbrauch und Stromerzeugung 
Der Stromverbrauch Berlins steigt im Szenario KnB 2050 insgesamt um 41 % gegenüber dem 
Ausgangswert von 2020 von 51 PJ auf 72 PJ. Das Handlungsfeld Energie ist an diesem Anstieg 
überproportional beteiligt. Die bisherigen 6 % des Stromverbrauchs in 2020 basieren im Wesentli
chen auf dem Eigenverbrauch der Kraftwerke. 2050 kommen die Strombedarfe für Power-to-
Fernwärme138, Power-to-Gas und für die Wärmepumpen hinzu und erhöhen damit den Anteil des 
Handlungsfeldes auf 14 % des Stromverbrauchs, was einer Steigerung um 234 % gleichkommt.  

Abbildung 71: Stromverbrauch im Szenario KnB 2050 im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Für die Versorgung dieses Verbrauchs muss der bilanzielle Stromimport von 19 auf 37 PJ anstei
gen, da Berlin zwar trotz Rückgang der KWK insbesondere durch den Anstieg der Photovol
taik mehr Strom selber erzeugt (36 PJ im Szenario KnB 2050 im Vergleich zu 32 PJ in 2020), 
dies aber den Anstieg des Verbrauchs nicht kompensieren kann. Bei der Berücksichtigung des 
solaren Ausbaupotentials wurden auch große zusammenhängende Parkplätze und Schallschutz
wände an Trassenbegrenzungen von Autobahn und Schienenverkehr mit 50 % der theoretischen 
Potentiale berücksichtigt. Im Winter wird Berlin noch mehr Windstrom aus dem Umland nach 
Berlin importieren, im Sommer kann Berlin dagegen am Tage bei gutem Wetter ggf. auch Strom 
exportieren. Beim Ertrag aus der Berliner Windenergie gab es gegenüber den Annahmen zur 
Vorgängerstudie keine Veränderungen.139 Biomasse wird im Szenario KnB 2050 nur noch für die 
thermische Spitzenlast ohne Verstromung eingesetzt, um die Speichereigenschaften auszunut
zen und EE-Gas zu ersetzen. Müllwärme wird in KnB 2050 nicht mehr zur Verstromung einge
setzt, da im Sinne der Kreislaufwirtschaft bis dahin anstelle der thermischen Verwertung des Ab
falls eine vollständige Verwertung bzw. stoffliche Nutzung angenommen wurde. Der in Abbildung 
72 ausgewiesene Anteil der dezentralen Stromerzeugung für 2020 ist als unsicher zu bezeich
nen, da hierzu keine verlässlichen Daten vorgelegen haben. Er könnte auch deutlich kleiner aus
fallen. 

Ein um 41 % erhöhter Stromabsatz macht einen Ausbau der Stromnetze erforderlich, insbeson
dere wenn berücksichtigt wird, dass der Verbrauch sich auf die Zeiten mit Stromüberschüssen 

 

138  Power-to-Fernwärme ist ein Spezialfall von Power-to-Heat, bei der die Wärme über das Fernwärme verteilt wird. 

139  Mehr zu Annahmen für Wind- und Solarstrom aus Berlin findet sich im folgenden Abschnitt. 



 
BERLIN PARIS-KONFORM MACHEN  |     135 

und niedrigen Strompreisen konzentrieren wird und daher mit einem deutlich höheren Anstieg der 
maximalen Netzlast zu rechnen ist.  

Abbildung 72: Stromversorgung im Szenario KnB 2050 im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Gegenüber der Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 2014c) steigt 
der bilanzielle Stromimport durch den angenommenen erhöhten deutschlandweiten EE-Ausbau 
mit Photovoltaik und Windkraftanlagen, verbunden mit deutlich verringerten Laufzeiten der ther
mischen Stromerzeugung in Berlin und den Effekten der Sektorkopplung – der Stromnutzung für 
Wärme und Mobilität - von 3,7-4,9 PJ auf 36 PJ, die summarische Eigenerzeugung Berlins sinkt 
je nach Zielszenario von 51-56 PJ auf 33 PJ, obwohl sich der Ertrag aus PV durch unterschiedli
che Effekte rund verdoppelt hat. Es sind also deutliche Verschiebungen zu beobachten. Mit dem 
hohen Anteil an fluktuierender PV in Berlin und dem ebenfalls sehr hohen Anteil schwankender 
Windstromimporte wird Flexibilität zur elementaren Anforderung und Säule des Stromsystems, 
weshalb die damit verbundenen Effekte in der nachfolgenden Textbox näher ausgeführt werden. 

Textbox 12:  Flexibilität im Stromsektor  

In der zukünftigen Stromwirtschaft wird es nicht mehr ausreichen, den Stromverbrauch pauschal 
mit einem CO2-Emissionsfaktor zu bewerten. Zu Zeiten mit EE-Überschuss ist der Stromver
brauch in einer Übergangszeit bis zur vollständigen Klimaneutralität nicht mehr mit CO2-Emissio
nen verbunden, wogegen er bei EE-Strommangel der Stromverbrauch mit fossilen Emissionen 
verbunden ist. Es kommt also vielmehr darauf an, wann der Strom verbraucht wird und von wem 
er bezogen wird, also ob bei der Stromlieferung das Portfolio an EE-Anlagen gerade genügend 
EE-Strom bereitstellen kann. Um diesen Nachweis zu führen, ist eine Trennung fossiler und er
neuerbarer Bilanzkreise notwendig. Abbildung 73 zeigt die aktuelle Situation am deutschen 
Strommarkt. Es gibt bereits heute Tage und Stunden, in denen der Stromverbrauch mit geringen 
Emissionen verbunden ist (z.B. 4.-6. Juli 2020 tagsüber mit 100 g/kWh, aufgrund hoher Erträge 
aus Photovoltaik und Windkraft, oder der 20.-23. Januar 2021 mit hohen Winderträgen bei rund 
200 g/kWh). 

Abbildung 73: variable CO2-Belastung bei der Stromnutzung Jan 2021 und Jul 2020 
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Quelle: Agorameter. 

 

Durch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung aus Photovoltaik und Windkraft 
wird es zukünftig immer häufiger Zeiten geben, in denen deren Erzeugung den Bedarf abdeckt 
und eine zusätzliche Stromerzeugung unter Einsatz von z.B. Erdgas nicht mehr nötig ist. Der Ver
brauch von Strom wird in diesen Zeiten emissionsfrei. Es gilt dann, verfügbare Speicherkapazitä
ten auszunutzen, um Überschussstrom in die Zeiten mit EE-Strommangel zu verlagern, um die 
Zeiten mit hohen Emissionen von zurzeit noch rund 600 g/kWh weiter einzudämmen. Die Zwi
schenspeicherung von EE-Strom und Verlagerung der Einspeisung zu Zeiten mit höheren Emissi
onen und entsprechend auch höheren Preisen darf daher nicht durch zusätzliche Kostenbestand
teile belastet, sie muss vielmehr auch wettbewerblich gefördert werden.  

Entsprechend sollte der Strombezug aus dem Netz, sofern er nicht aus sortenreinen EE-Bilanz
kreisen140 bezogen wird, auch stets mit einem zeitlich variablen Emissionsfaktor auf Basis einer 
Lastgangbewertung vorgenommen werden. So ist eine verursachungsgerechte Weiterverteilung 
der aus dem Stromverbrauch resultierenden Emissionen möglich und es entsteht ein Bewusst
sein für die Auswirkungen des Handelns.  
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Berlin kann hierbei helfen, indem eine lastgangbezogene Bewertung des städtischen und kom
munalen Stromverbrauchs in Auftrag gegeben wird, um Erfolge bei der Flexibilisierung des 
Strombezugs zu dokumentieren, zu monitoren und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Um die 
Effekte in den Szenarien im Ansatz zu berücksichtigen, wurde der Anteil der Nutzung von Über
schussstrom in jedem Handlungsfeld abgeschätzt und ohne Emissionen bewertet. 

4.2.3 Limitierende Faktoren: Hemmnisse und Zielkonflikte 
Eine der wohl strittigsten Fragen ist der verbleibende Einsatz von Gas im Wärmemarkt. Der von 
einigen Stakeholdern wie der Agora Energiewende proklamierte vollständige Ausstieg aus die
sem Energieträger im Wärmemarkt (Prognos et al. 2020) wird für Berlin als wenig wahrscheinlich 
angesehen, da bei den teilweise notwendigen hohen Energiedichten insbesondere in der Innen
stadt die technischen Möglichkeiten für z.B. oberflächennahe Geothermie oder den Einsatz von 
Luftwärmepumpen begrenzt sind. EE-Gas wird hier als praktikable Lösung zur Spitzenlastkap
pung in Verbindung mit anderen Technologien gesehen. Die zentrale Restriktion ist hierbei das 
derzeitige Fehlen von geeigneten Rahmenbedingungen, um EE-Gas an den richtigen Stellen 
bzw. für die sinnvollste Verwendung effizient in den Markt zu bekommen.  

Um den Einsatz des knappen und teuren EE-Gases zu begrenzen, sollten Grund- und Mittellast 
bei Stromüberschuss bzw. korrespondierenden niedrigen Strompreisen elektrisch betrieben wer
den. Hierfür sind die energiewirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu schaf
fen, damit selbst Niederspannungsverbraucherinnen und -verbraucher möglichst einfach am dy
namischen Energiemarkt teilhaben können, anreizbasiert zu wettbewerbsfähigen Preisen.141 Ein
fach heißt beispielsweise der Verzicht auf getrennte Erfassung und Abrechnungen flexibler und 
unflexibler Lasten oder der Verzicht auf eine zentrale Steuerung jedes flexiblen Marktteilnehmen
den. Wettbewerbsfähig meint, dass sich der Betrieb bivalenter Erzeugungsstrukturen (Gas und 
Strom) auch wirtschaftlich rechnen muss. Dafür müssen die temporären Ersparnisse aus den 
Verbrauchskosten Strom so groß sein, dass hieraus die Investitionskosten für Anlagen, der Platz
bedarf der redundanten Versorgungsstruktur und deren Grund-, Mess- und Leistungspreise finan
ziert werden können. Voraussetzungen sind also flexible Strombezugskosten inklusive Netznut
zung und Umlagen, damit der Hebel für die Anreizwirkung möglichst groß wird.  

Die aktuelle Restriktion, nach der Erdgas spezifisch günstiger ist als Strom, muss möglichst 
schnell beendet werden. Ebenso wie die Installation weiterer Wärmeanlagen auf Basis fossilen 
Erdöls möglichst zeitnah eingeschränkt werden sollte, sollte auch bei der Neuerrichtung von An
lagen zur Wärmeversorgung mit Gas obligatorisch geprüft werden, ob alternative Versorgungs
konzepte realisierbar sind. Falls diese mit vertretbarem Aufwand umsetzbar sind, sollte auch die 
Wärmeversorgung auf Basis von Gas zeitnah eingeschränkt werden. Vorübergehende Mehrkos
ten könnten durch Förderungen ausgeglichen werden, um zu vermeiden, dass diese Anlagen vor 
Ablauf der Lebenszyklen vorzeitig und volkswirtschaftlich nachteilig ausgewechselt werden müs
sen. Bleibt als Option nur eine Wärmeversorgung mit Gas, sollte eine bivalente Errichtung mit ei
nem Mindestanteil der elektrischen Wärmeversorgung von z.B. 50 % gefordert werden. Durch 

 

140  Unter einem sortenreinem EE-Bilanzkreis wird ein Bilanzkreis verstanden, der für jede Viertelstunde vollständig 
durch EE-Erzeugung bzw. emissionsfreie Stromerzeugung gespeist wird. 

141 Der Netzbetreiber enviaM geht in seiner Studie davon aus, dass zukünftig die meiste Flexibilität aus dem Nieder
spannungsnetz kommt (E-Bridge Consulting und Mitnetz Strom 2020). 
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− veränderte Prognosen zur Entwicklung von Bevölkerung und der damit verbundenen Neu
bauflächen der Gebäude,  

− Modellwechsel bei der Ermittlung der Flächen unter Einbezug der seit 2013 entstandenen 
Gebäude inkl. einer restriktiveren Prognose zur Solarthermie, die mehr Platz für Photovoltaik 
lässt,  

− Einbeziehung unbeheizter Gebäude, großer Parkplatzflächen sowie Schallschutzwänden 
längs der Trassen von Autobahnen und Bahnlinien.  

Die fortschreitende Technologieentwicklung bei der Photovoltaik hat zu einer günstigeren Para
metrierung der Ertragsprognosen geführt. Grundlage der Flächenermittlung ist jedoch weiterhin 
der bereits zuvor verwendete Solaratlas für Berlin (SenWEB 2013), der gemäß der Kenngrößen 
für einzelne Gebäudeklassen auf nicht aufgeführte Gebäude und den Neubau übertragen wurde. 
Das für KnB 2050 ermittelte umsetzbare Potenzial liegt mit einem Ertrag von rund 27.000 TJ/a 
bei fast dem Doppelten des in der Vorgängerstudie ermittelten Potenzials. Grundlage der aktuel
len Einschätzung für 2050 sind weiterhin die Annahmen, dass 5 % der Fassadenfläche und 75 % 
der geeigneten Dachfläche im Bestand genutzt werden. Für den Neubau wird die Nutzung der 
geeigneten Fläche dagegen im aktuellen Szenario um 20 % auf 95 % angehoben. Neben den 
Erträgen aus Parkplatzüberdachungen, die zu 50 % als umgesetzt angenommen wurden und 
rund 10 % des ermittelten Ertrages ausmachen sowie den Erträgen aus Schallschutzwänden 
längs Verkehrstrassen, die ebenfalls zu 50 % als umgesetzt angenommen wurden und rund 2 % 
ausmachen, rührt der Anstieg aus einem geänderten GIS-technischen Umgang mit dem vorhan
denen Denkmalschutzattributen, nach dem durch Schutzgebiete im Grundriss flächig nur ange
schnittene Gebäude nicht mehr berücksichtigt wurden. Genauere Hinweise hierzu finden sich in 
den Ausführungen zum Handlungsfeld Gebäude. Wegen der Restriktionen der verfügbaren 
Handwerkerkapazitäten und der noch im Wandel befindlichen rechtlich-wirtschaftlichen Rahmen
bedingungen kann das Potenzial erst allmählich bis 2050 erschlossen werden. 

Textbox 13:  Herausforderung: Fachkräftebedarf im Solarbereich 

Bereits seit vielen Jahren wird über den sogenannten Fachkräftemangel in Deutschland disku
tiert, Studien belegen hier immer wieder gravierende Lücken, auch in einer Stadt wie Berlin (bei
spielhaft: Bundesagentur für Arbeit 2019). Auch im Kontext der Energiewende gilt dies für viele 
Handwerksbereiche. Für das Erreichen der ambitionierten Ziele im Energiebereich werden viele 
zusätzliche Handwerkerinnen und Handwerker für die Installation von Solaranlagen, Wärmepum
pen, Geothermieanlagen etc. erforderlich sein. Die Verfügbarkeit, die Ausbildung und Qualifizie
rung der benötigten Fachkräfte ist insofern eine essentielle Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung dieser Ziele. Am Beispiel der solaren Ausbauziele soll hier nachfolgend skizziert wer
den, welche Herausforderung hier bevorsteht.  
Laut Masterplan Solarcity Berlin ist in etwa eine Verdreißigfachung der heutigen ca. 150 MWp an
gestrebt, in dieser Studie gehen wir sogar von noch höheren Potenzialen aus. An der Installation 
von Solaranlagen sind neben einer geringen Anzahl ausgebildeter Solarteure insbesondere die 
Gewerke Elektroinstallation sowie in geringerem Ausmaß die Dachdeckerei und Zimmerei sowie 
Gas-, Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageninstallation beteiligt (Statista 2015). Wäh
rend im Idealfall verschiedene Gewerke an der Installation einer Anlage beteiligt sind, zeigt sich in 
der Realität, dass die Arbeiten häufig von nur einer Firma übernommen werden (Röpke 2012). 
Eine genaue Zuordnung der Arbeiten ist demnach nur schwer möglich. Die Untersuchung der hier 
relevanten Gewerke im Vergleich zur allgemeinen Fachkräfteentwicklung zeigt, dass sich die Be
schäftigtenzahlen ähnlich wie das Berliner Baugewerbe insgesamt positiv entwickelt haben: 
Dachdeckerei und Zimmerei, Elektroinstallation jeweils +44 %, Berliner Baugewerbe: +45 %. Im 
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4.2.4 Szenario KnB 2030  

4.2.4.1 Grundlegende Annahmen 
Für das ambitionierte Energieversorgungsszenario KnB 2030 gilt mehr noch als für die längerfris
tigen Szenarien: Berlin ist keine Insel und kann nur dann nah an die Klimaneutralität herankom
men, wenn auch auf Bundesebene das Erreichen der Klimaneutralität mit größtmöglicher Ambi
tion verfolgt wird. Die wichtigsten Annahmen für das Szenario 2030 betreffen daher die anzuset
zenden Emissionsfaktoren für Strom und Gas, verbunden mit den zukünftigen CO2-Preisen. 
Ohne einen entsprechenden energie- und wirtschaftspolitischen Rahmen in Deutschland steigen 
für Berlin die Aufwände für die Kompensation der unvermeidbaren Restemissionen in unermessli
che Höhen. Im Rahmen des Szenarios wird angenommen, dass der Ausstieg aus der Verstro
mung von Kohle und Erdöl bis 2030 deutschlandweit vollzogen ist. Gründe, die für ein sol
ches Szenario sprechen, sind neben den hohen spezifischen Emissionen der Kohlekraftwerke 
und den mit Blick auf das verbleibende Emissionsbudget immensen Einsparungen, auch der Ver
gleich zu anderen EU-Ländern mit vorgezogenem Kohleausstieg150 sowie ein möglicher marktge
triebener Ausstieg aufgrund stärker steigender CO2-Preise, vgl. (Gierkink et al. 2021).  

Diese Annahme zum Kohleausstieg wirkt sich in erster Linie auf die Verursacherbilanz über den 
Generalfaktor Strom sowie indirekt auf den Landesemissionsfaktor Fernwärme durch den Einsatz 
von Strom aus, ist aber gleichzeitig ein starkes Argument für die Priorisierung von Strom gegen
über Gas bereits ab 2030 auch aus Gründen des Klimaschutzes. Selbst unter Berücksichtigung 
der Beimischung von Wasserstoff ist der direkte Einsatz von Strom mit weniger CO2-Emissionen 
verbunden als der Gaseinsatz (vgl. Kapitel 5.2.1). Dies impliziert eine andere Gewichtung des 
notwenigen Ausbaus und Einsatzes des Anlagenparks sowohl bei der Fernwärmeversorgung als 
auch bei der Erneuerung der dezentralen Wärmeversorgung. Der Ersatz von Ölkesseln durch 
Gaskessel sollte daher unterbunden oder zumindest stark eingeschränkt werden. Hierfür sind 
stetig und verlässlich steigende CO2-Abgaben, die steigenden Nutzungskosten des Gasnetzes 
bei verringertem Absatz in monovalenter Versorgung und/oder die Reduzierung der Stromkosten 
durch Dynamisierung der Bezugskosten geeignete wirtschaftliche und kommunikative Anreize. 
Für das 2030er Szenario wird angenommen, dass hier zeitnah richtungsweisende Erfolge vorzu
weisen sind, um das verfügbare CO2-Budget zu schonen. Die Annahme zur Absenkung mittlerer 
Strombezugskosten insbesondere im Wettbewerb zum Gaseinsatz ist auch Grundlage für die 
Vorschläge, eigene Power-to-Gas Kapazitäten in Berlin aufzubauen.  

Bei der Windenergie auf dem Stadtgebiet wird vorausgesetzt, dass rund 20 neue Standorte er
schlossen werden und damit die Hälfte der für 2050 anvisierten Ziele bereits umgesetzt sind. Be
stehende Anlagen werden zu diesem Zeitpunkt noch weiter betrieben. 

Die Bemühungen bei der Umsetzung der Solar-City dagegen sind insbesondere im Bestand 
durch die fehlenden Ressourcen beim Handwerk und der Notwendigkeit, solare Dachanlagen aus 
ökonomischen Gründen immer zusammen mit der Sanierung von Gebäuden oder zumindest von 
Flachdächern zu denken, nicht so schnell umzusetzen (siehe Textbox 13 zur Fachkräftesituation 
im Solarhandwerk). 

 

150  Ein erfolgreiches Beispiel ist Großbritannien, dass über die CO2-Emissionsabgaben den Ausstieg konsequent seit 
2014 betreibt und 2025 dieses Ziel erreicht haben will. 
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Für die Bestandsgebäude wird die Nutzung von 20 % der Potenziale als umgesetzt angenom
men, für Neubauten 50 %, da in der Terminologie des Berliner Gebäudemodells alle ab 2012 er
richteten Gebäude unter die Kategorie Neubau fallen und dieser als Neubau deklarierter de facto 
Bestand bis 2030 keine höhere Rate rechtfertigt. Daher ist auch hier keine größere Umsetzung 
der Potenziale zu erwarten. Für den Bereich Parkplatzüberdachung und Schallschutzwände, für 
den es bisher in Berlin keine praktischen Erfahrungen gibt, wurde ein Umsetzungsgrad von 10 % 
der identifizierten technischen Potenziale angenommen. Methodisch haben die Annahmen zur 
Nutzung von Windkraft und Photovoltaik keinen Einfluss auf die CO2-Quellen- oder Verursacher
bilanz, sie beeinflussen lediglich den Anteil des nach Berlin zu importierenden Stroms bzw. die 
Strom-Eigenerzeugungsrate Berlins. 

Für das Handlungsfeld Gebäude betrifft die Umsetzung des KnB 2030-Szenarios insbesondere 
die zielgerichtete Nutzung der Geothermie, um größtmögliche Effizienz zu gewährleisten und das 
Stromnetz nicht zu überfordern. Um den dort beschriebenen Umbau der Endenergienutzung hin 
zu Strom effizient zu realisieren, ist die jährliche Erschließung von 10.000 Liegenschaften mit ei
ner Gebäudehöhe bis 2 Stockwerken zuzüglich weiterer Optionen in der enger und höher bebau
ten Innenstadt an die oberflächennahe Geothermie notwendig.151 Hinzu kommt die Erschließung 
der mitteltiefen Geothermie für zentrale Wärmespeicher, wie sie am Beispiel Reichstag bereits 
realisiert wurden. Diese Erfahrungen sollten für die schnelle Umsetzung weiterer Projekte genutzt 
werden. Für die tiefe Geothermie, die Teufen erreichen soll, bei der eine direkte Einspeisung der 
Erdwärme in das Fernwärmenetz ohne Wärmepumpen möglich erscheint, müssen erste prakti
sche Erfahrungen umgehend gesammelt werden, um den Ausbau im angedachten Zeithorizont 
umsetzen zu können. Die tiefere Geothermie weist eine höhere Unsicherheit der Umsetzbarkeit 
auf als die Erschließung mitteltiefer Aquifere; dennoch weisen beide Technologien spezifische 
Vor- und Nachteile auf und müssen unabhängig voneinander parallel vorangebracht werden. 

4.2.4.2 Gaseinsatz 
Für den Emissionsfaktor für Mischgas wurde angenommen, das dieser im Szenario KnB 2030 
noch auf dem Niveau von Erdgas liegt. Der Netzbetreiber NBB hat zwar in Aussicht gestellt, dass 
die technische Nutzbarkeit des Berliner Gasnetzes für eine 20 % Beimischung bis 2030 wieder 
hergestellt werden kann, allerdings ist zum heutigen Zeitpunkt noch unklar, woher das Beimi
schungsprodukt stammen könnte. Für die allgemeine Nutzung des Berliner Gasnetzes ist ein 
Mischgasansatz aus Sicht der Autorinnen und Autoren dieses Berichts unrealistisch, da die für 
2030 in Berlin verortete Wasserstofferzeugung als an die Fernwärmeerzeugung gebundene Ka
pazität angenommen wurde. Die Anrechnung der allgemeinen EE-Gaserzeugung in Deutschland 
und einer hieraus folgenden Minderung des Emissionsfaktors für den Gas-Netzbezug wird in die
sem Szenario nicht berücksichtigt, aber als Option angesehen, die Emissionen über das Szenario 
KnB 2030 hinaus weiter zu senken.  

Ein Großteil der EE-Gase wird derzeit im Rahmen der Förderung durch das Erneuerbare-Ener
gien-Gesetz (EEG) direkt verstromt und gelangt noch nicht in das allgemeine Gasnetz bzw. ist 
über laufende EEG-/KWK-Förderungen gebunden. Der Ausbau der Biogasproduktion mit Integra
tion der Überschussstromnutzung via Elektrolyse unter Ausnutzung der CO2-Potenziale aus den 
Fermentern kann erst allmählich nach dem Auslaufen der 20-jährigen Förderperiode des EEG 

 

151  Die Fläche der 1-2 geschossigen Gebäude beträgt 2030 rund 32 Mio. m² BGF, davon werden rund 2 Mio. m² als mit 
FW versorgt angenommen. Bei einer angenommenen Erschließung von 50 % der Fläche mit Geothermie abzüglich 
Anteile für Solarthermie und einer angenommenen durchschnittlichen Liegenschaftsgröße von 300 m² BGF ergeben 
sich 100.000 Liegenschaften bzw. 10.000 Liegenschaften jährlich, die mit Geothermie erschlossen werden müssen. 
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und dem Umbau der Rahmenbedingungen erfolgen und wird daher im Szenario KnB 2030 pau
schal als noch nicht umgesetzt angenommen. Nichtsdestotrotz muss im Rahmen der Umsetzung 
dieses Szenarios unmittelbar mit der Akquisition von direkten Lieferbeziehungen im Sinne von 
virtueller Durchleitung von Bio- bzw. Syngas nach Berlin152 und dem technischen Ausbau der 
Nutzung von CO2-Potenzialen insbesondere für die Fernwärme und die öffentlichen Gebäude, 
städtische und kommunale Liegenschaften sowie kommunale Wohnungsbaugesellschaften be
gonnen werden. Bei einer Trennung von fossilen und erneuerbaren Gasmärkten ist es angesichts 
steigender CO2-Preise und der Konkurrenz zu importiertem Wasserstoff wichtig, den Bezug von 
EE-Gas rechtzeitig und langfristig abzusichern und den Umbau schnell anzuregen. Hierfür sind 
zwei Instrumente naheliegend: Die Finanzierung des Ausbaus über sog. Power Purchase Agree
ments (PPA), d.h. langfristige Abnahmeverträge zu festen Konditionen zu vereinbaren, damit der 
Investor seine Risiken eingrenzen und günstigere Finanzierungen realisieren kann. Als zweites, 
ggf. auch nur ergänzendes Instrument gelten Contracts for Difference (CfD), bei denen eine ga
rantierte, variabel angepasste Förderung kurz- bis mittelfristig gezahlt wird, bis der Markt eine 
Maßnahme von allein wirtschaftlich werden lässt. Primärer Ansprechpartner für den öffentlichen 
Bereich ist hier die Da.V.i.D. GmbH, die regelmäßig die Ausschreibungen für den städtischen und 
kommunalen Energieeinkauf gestaltet. 

Um das Potenzial von EE-Biogas insgesamt abzuschätzen, lässt sich die derzeitige EE-Gasver
stromung nach dem EEG heranführen. Die Bruttostromerzeugung aus Biogas inklusive in das 
Netz eingespeistem Biomethan liegt in Deutschland seit 2015 konstant bei rund 32 TWh/a (Sta
tista 2020). Bei einem angenommenen mittleren elektrischen Wirkungsgrad der Stromerzeugung 
von 38 % kann hieraus eine Biogasnutzung von rund 84 TWh abgeleitet werden. Der Erdgasver
brauch lag in Deutschland bei rund 887 TWh/a (BMWi 2020c), d.h. aktuell liegt der Anteil von EE-
Gasen bereits bei rund 10 % des jährlichen Gasverbrauchs, nur wird der größte Anteil dieser 
Gase heutzutage nicht in das öffentliche Gasnetz eingespeist, sondern ohne Unterbrechungen 
unflexibel verstromt. Unter der Voraussetzung, dass zukünftig alles Biogas in das Gasnetz einge
speist wird und gleichzeitig die Produktivität der Biogaserzeugung durch Nutzung des CO2-Anteils 
aus den Fermentern über dezentrale Wasserstofferzeugung aus Elektrolyseuren mit nachge
schalteter Methanisierung mit genutzt wird, ist ein Anteil von 20 % Beimischung von EE-Gasen 
aus dem Segment Biogas bis spätestens 2040 realistisch, unter der Einbeziehung von Faulgasen 
aus Klärwerken in der Tendenz noch steigend. Berlin und die Fernwärmeversorger könnten hier 
beim eigens zu verantwortenden Gasbezug – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten – mit 
dem direkten Bezug von EE-Gasen ihre aus dem Verbrauch resultierenden Emissionen weiter 
senken, diesbezügliche Annahmen sind aber weder für das Szenario KnB 2030 noch für KnB 
2040 Grundlage der Auswertung. 

4.2.4.3 Fernwärme 
Mit den Annahmen zum Gaseinsatz wird für die Berechnung des Landesemissionsfaktors Fern
wärme in der Verursacherbilanz lediglich der flexible Stromverbrauch der Power-to-Heat und 
Power-to-Gas-Anlagen als emissionsfrei angenommen, der reguläre Stromeinsatz profitiert dage
gen gemäß Szenario KnB 2030 von einem sinkenden Generalfaktor Strom, der mit 141 g/kWh 
bereits unter das Niveau von Erdgas gefallen sein wird. Es ergibt sich ein Landesemissionsfaktor 

 

152  Einspeisung von Bio- bzw. Syngas in das deutsche Gasnetz und Entnahme von Erdgas an einer anderen Stelle in 
Berlin unter Anrechnung der Herkunft als CO2-frei, wie es im EEG praktiziert wird. 
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Abbildung 78: Gasverbrauch mit Mischgasanteil in Berlin im Szneario KnB 2030 im Ver
gleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

4.2.4.4 Stromverbrauch und Stromerzeugung 

Der Stromverbrauch Berlins steigt im Szenario KnB 2030 innerhalb von 10 Jahren um 24 % auf 
63 PJ. Das Handlungsfeld Energie ist an diesem Anstieg überproportional beteiligt. Der bisherige 
Anteil des Handlungsfeldes am Stromverbrauch von 6 % basiert im Wesentlichen auf dem Eigen
verbrauch der Kraftwerke. 2030 kommen die Strombedarfe für Power-to-Fernwärme, Power-to-
Gas und für die Wärmepumpen hinzu und erhöhen damit den Anteil des Handlungsfeldes auf 
13 %, was einer Steigerung um rund 160 % gleichkommt.  

Abbildung 79: Stromverbrauch im Szenario KnB 2030 im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Für die Versorgung dieses Verbrauchs muss der bilanzielle Stromimport von 19 auf 31 PJ anstei
gen, die Eigenversorgung bleibt absolut auf etwa gleichem Niveau, die relativen Anteile fallen da
gegen trotz ehrgeiziger Annahmen für den Ausbau von Photovoltaik und Windkraft (s. o.), insbe
sondere durch den Wegfall der fossilen Stromerzeugung ohne Wärmeauskopplung.  
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Abbildung 80: Stromversorgung im Szenario KnB 2030 im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Der um 24 % erhöhte Stromabsatz wird einen nochmals stärkeren Anstieg von Leistungsspitzen 
im Stromnetz induzieren, der allerdings nicht so stark wie beim KnB 2050-Szenario ausfällt, da 
die Überschussstromnutzung parallel zum Ausbau der EE-Erzeugung erst allmählich in Gang 
kommen wird. Wichtig erscheint jedoch ein konsequenter sukzessiver Ausbau der Stromnetze mit 
Blick auf die langfristig erforderlichen Zielwerte, um einen ggf. notwendigen mehrfachen Ausbau 
an gleicher Stelle wirtschaftlich zu optimieren. 

4.2.5 Szenario KnB 2040  

4.2.5.1 Zentrale Annahmen 

Das Szenario 2040 verortet sich zwischen dem auf allen Ebenen sehr ambitionierten Szenario für 
2030 und dem Langfristszenario 2050, berücksichtigt dabei jedoch einige spezifische Entwicklun
gen, die ggf. auch bis 2040 erreicht werden können und somit einen rein linearen Zusammen
hang durchbrechen.153 Hierzu gehört die Annahme, dass Ende der 2030er Jahre die Wasserstoff
infrastruktur mit eigenständigen Pipelines für den Transport des Wasserstoffs auch Berlin er
reicht. Die Umrüstung der zentralen Kraftwerkstandorte auf die Wasserstofftechnologie beginnt 
aus wirtschaftlichen Gründen zunächst nur im KWK-Bereich. Dort deckt Wasserstoff dann bereits 
50 % der energetischen Gasversorgung via Beimischung oder auch im reinen Wasserstoffbe
trieb. Der restliche Gasanteil wird aus dem städtischen Gasnetz bezogen, das ebenfalls mit 20 
vol % Wasserstoff mit Mischgas betrieben wird. Es wird angenommen, dass die Umrüstung auf 
50 vol % Wasserstoffanteile zwar in Vorbereitung, aber noch nicht umgesetzt worden sein wird.  

Die pauschale Anrechnung der Beimischung von synthetischem EE-Methan wird konservativ 
ebenfalls als noch nicht als umsetzbar angenommen. Falls dies in der Realität doch eintritt, kann 
das Ergebnis nachträglich verbessert werden, vorausgesetzt, es gibt bis dahin sortenreine EE-
Bilanzkreise für Gas und die statistischen Methoden bilden dies ab.154 Das Land Berlin und seine 
Bezirke können den Gasbezug auf emissionsfreies Gas umstellen, um der Vorbildfunktion ge
recht zu werden und die Markteinführung zu fördern. Auch hierfür wäre jedoch die Anpassung der 

 

153   Hierzu gehören auch der vollständige Ausbau der Geothermie, von Wärmepumpen- und Berliner Windkraftanlagen. 

154  Zuständig hierfür sind das Amt für Statistik sowie die Länderarbeitsgemeinschaft Energiebilanzen.  
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bisherigen Bilanzlogik erforderlich, die eine virtuelle Durchleitung von EE-Gas berücksichtigt. Da
her verbleibt als Annahme nur die zentrale Einspeisung von 20 vol % Wasserstoff, die zu einem 
Emissionsfaktor von 184 g/kWh für den Mischgasverbrauch aus dem Berliner Verteilnetz führt. 

Für den Generalfaktor Strom wird dagegen von einem Emissionsfaktor von 56 g/kWh ausgegan
gen, basierend auf einem angenommenen Anteil von 85 % EE-Strom im Stromnetz und der kon
servativen Annahme, dass der restliche Strom über Gaskraftwerke mit dem o.a. Mischgas mit 
184 g/kWh ohne Wärmenutzung (KWK) bei einem elektrischen Wirkungsgrad von 50 % erzeugt 
wurde.155 Damit ist die Stromnutzung bereits ohne die Hebelwirkung der Wärmepumpen mit deut
lichem Abstand erheblich umweltfreundlicher als der Einsatz von Mischgas, der daher auf die 
technisch-wirtschaftlichen Fälle reduziert werden muss, in denen er noch notwendig ist. Dies wird 
in der Regel ein temporärer bivalenter Einsatz mit dem Energieträger Strom in der Grundlast 
sein. Je eher die Stromnutzung auch wirtschaftlicher gegenüber dem Gaseinsatz wird, desto 
schneller lässt sich der Mischgaseinsatz zurückdrängen. 

Bei den Windenergieanlagen auf dem Stadtgebiet wird angenommen, dass das für 2050 anvi
sierte Ziel bereits vorgezogen im Jahr 2040 vollständig umgesetzt ist und bestehende Anlagen 
durch leistungsstärkere Anlage ersetzt wurden. 

Für die Umsetzung insbesondere der dachgebundenen Photovoltaikpotenziale ist die Kopplung 
an die Sanierungszyklen der Dächer zu berücksichtigen. Es wird angenommen, dass 2040 50 % 
der Bestandsbauten und 70 % der Neubauten unter Einbeziehung der Bestandsbauten ab 2012 
die im Solaratlas ausgewiesenen Solarpotenziale nutzt. Für große Parkplätze und Schallschutz
wände wurde einheitlich ein Umsetzungsgrad von 30 % des theoretischen Potenzials angenom
men, immerhin 60 % des angenommenen technisch-wirtschaftlichen Potenzials. 

4.2.5.2 Fernwärme 

Mit den Annahmen zum Gaseinsatz wird für die Berechnung des Landesemissionsfaktors Fern
wärme in der Verursacherbilanz wiederum nur der flexible Stromverbrauch der Power-to-Heat 
und Power-to-Gas-Anlagen als emissionsfrei angenommen, der reguläre Stromeinsatz profitiert 
dagegen von einem ebenfalls nur noch geringen Generalfaktor Strom von 56 g/kWh. In der CO2-
Quellenbilanz werden diese mit Strom erzeugte Anteil der Fernwärme nicht berücksichtigt.  

Der Landesemissionsfaktor Fernwärme sinkt von einem Wert von 236 g/kWh in 2020 auf 77 
g/kWh in 2040. Er liegt damit im Mittelfeld, rund 38 % über dem Niveau der Stromnutzung, aber 
58 % unter dem Niveau der Mischgasnutzung. Er holt gegenüber dem Generalfaktor Strom erst 
wieder auf, wenn nur noch EE-Gas in der Fernwärme eingesetzt werden kann (vgl. Szenario KnB 
2050). 

Das Argument, Fernwärme zu nutzen, wird sich zunehmend in Richtung Wirtschaftlichkeit ver
schieben. War der Gaskessel 2020 auf Grund falsch gestellter Rahmenbedingungen ohne Be
rücksichtigung von ökologischen Kriterien und der beim Gasverbrauch gleichfalls zu fordernden 
Investitionen in EE-Anlagen oft die günstigste Alternative, verschiebt sich die die Wirtschaftlich
keit voraussichtlich in den folgenden Dekaden zugunsten der Fernwärme: Die steigenden CO2-
Abgaben auf das Mischgas sind die eine Seite der Medaille, dynamische Strompreise mit voraus
sichtlich hohen Kosten zur Zeit der Dunkelflauten beschreiben die andere Seite. Die Fernwärme 
kann durch den Erzeugungsmix, die notwendige Redundanz und Speicheroptionen viel flexibler 

 

155  Eine Verschiebung der Annahmen hin zu 50 % KWK-Anteil mit 41 % elektrischen Wirkungsgrad führt zum gleichen 
Ergebnis, wenn der Brennstoffverbrauch über die finnische Methode zu 65 % der Stromerzeugung zugeordnet wird. 
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Abbildung 85: Gasverbrauch mit Mischgasanteil im Szenario KnB 2040 im Vergleich zu 
2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

4.2.5.3 Stromverbrauch und Stromerzeugung 
Der Stromverbrauch Berlins steigt im Szenario KnB 2040 nach Abbildung 86 innerhalb von 20 
Jahren um 36 % auf 69 PJ. Das Handlungsfeld Energie ist an diesem Anstieg überproportional 
beteiligt. Der 6 %-Anteil aus dem Jahr 2020 basiert im Wesentlichen auf dem Eigenverbrauch der 
Kraftwerke. 2040 kommen die Strombedarfe für Power-to-Fernwärme, Power-to-Gas und für die 
Wärmepumpen hinzu und erhöhen damit den Anteil des Handlungsfeldes Energie auf 12 %. 

Abbildung 86: Stromverbrauch im Szenario KnB 2040 im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Für die Versorgung dieses Verbrauchs steigt der bilanzielle Stromimport nach Abbildung 87 von 
19 auf 36 PJ, 51 % des in Berlin verbrauchten Stromes werden importiert. Die Eigenversorgung 
Berlins steigt absolut gerechnet zwar leicht um 6 % durch den ehrgeizigen Ausbau insbesondere 
der Photovoltaik und auch der Windkraft (siehe oben), kann den Anstieg des Stromverbrauchs 
aber nicht kompensieren, insbesondere durch den fallenden Anteil des lokal erzeugten KWK-
Stroms. 
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Abbildung 87: Stromversorgung im Szenario KnB 2040 im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Der um 36 % erhöhte Stromabsatz wird einen markanten Anstieg von Leistungsspitzen im Strom
netz induzieren, die ein Energiemanagement erfordern, um den notwendigen Ausbau des Strom
netzes zu begrenzen. Dynamische Bezugspreise zur Anreizung von Flexibilität erfordern Gegen
spieler bei der dynamischen und lokalen Bepreisung der Netznutzung, um die Netzsicherheit an 
der Übertragungsgrenze des Netzes zu gewährleisten.  

4.2.6 Gesamtschau und Zwischenfazit  
Für das Szenario KnB 2050 gehen wir davon aus, dass der Zeithorizont lang genug ist, um eine 
vollständig emissionsfreie Energieversorgung in Berlin zu erreichen. Der Umbau der Erzeugungs
struktur der Fernwärme führt bis 2050 zu einem effizienten Anlagenportfolio von innovativer KWK 
im Zusammenspiel mit einer diversifizierten Primärenergienutzung insbesondere von Über
schussstrom, über Wärmepumpen gekoppelt mit der Umwelt- und Abwärmenutzung und kurzzei
tigen wie saisonalen Speichermöglichkeiten. Durch die verringerte Laufzeit der KWK und den 
Wechsel auf weitere emissionsfreie Energieträger neben dem EE-Gas wird der Gaseinsatz suk
zessive auf Zeiten der kalten Dunkelflaute und thermischer Spitzenlast konzentriert und dabei um 
gut ein Drittel reduziert (vgl. Tabelle 26). Nur noch ein kleiner Teil des Gases von 16 % für de
zentrale Standorte ohne Anbindung an ein separates Wasserstoffnetz wird aus dem städtischen 
Verteilnetz bezogen, das in unserem Szenario aufgrund der heute und historisch bekannten 
Restriktionen mit 50vol % Wasserstoff und emissionsfreiem Methan betrieben wird.  

Der Fernwärmeabsatz sinkt auf 75 % des Status Quo bei einem Erhalt der Spitzenleistung, aus
gehend von einer teilweisen Kompensation der Sanierungserfolge bei den Gebäuden durch Ver
dichtung und Erweiterung des Fernwärmenetzes um 30 %. Durch einen über alle Handlungsfel
der gestiegenen Stromverbrauch um 41 % in Verbindung mit der verringerten Laufzeit der KWK 
steigt der Importstrom bilanziell deutlich um 84 %. Dieser Anstieg kann nicht durch die ebenfalls 
stark angestiegene Photovoltaik und die innerstädtischen Windkraftanlagen kompensiert werden, 
auch wenn es temporär zu Berliner Erzeugungsspitzen von 6-7 GW kommen kann, die aber bat
teriegepuffert nur teilweise in das Stromnetz gelangen.156 Da sich der Stromverbrauch auf Zeiten 

 

156  Die Lastspitze beim Stromverbrauch in Berlin liegt aktuell bei rund 2.3 GW. 
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mit Überschüssen bzw. günstigen Preisen konzentriert, wird der Anstieg der Netzlast überpropor
tional ansteigen und einen Netzausbau sowie ein dynamisches, möglichst regionales Manage
ment erfordern. 

Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung in Berlin und bundesweit im Szenario KnB 2030 ist 
ein erster wichtiger Schritt getan, der in Berlin allerdings durch die Substitution der Kohle zu ei
nem temporären Anstieg des Erdgasverbrauchs bei den Kraftwerken des Handlungsfeldes führt. 
Wasserstoff kann bis 2030 nur in geringem Umfang in der Stadt selbst produziert werden, für die 
leitungsgebundene Gasversorgung Berlins wird noch eine Versorgung mit reinem Erdgas ange
nommen. Für das Szenario wird unterstellt, das bereits wesentliche Teile des gesamten Umbaus 
bezüglich der Nutzung von Speichern, Abwärme und Umweltwärme erfolgt ist. Die Planung und 
Umsetzung dieser Elemente ist eine wichtige strategische Aufgabe für die kommenden Jahre. 
Der Fernwärmeabsatz bleibt durch die Ausweitung des Netzes erhalten. Wegen der erst mit Ver
zögerungen intensivierten Gebäudesanierung führt dies temporär zu einer steigenden Spitzenlast 
im Fernwärmenetz.  

Im Szenario KnB 2040 ist die Diversifizierung der Fernwärme mit der Nutzung von Speichern, 
Umwelt- und Abwärme bereits vollständig vollzogen. Lediglich die Umstellung auf den Energieträ
ger Wasserstoff ist noch in der Hochlaufphase, da die Anbindung Berlins an eine Wasserstofflei
tung erst im Laufe der vierziger Jahre als erfolgt angenommen wurde und damit die Umstellung 
im Szenario KnB 2040 noch nicht abgeschlossen werden konnte. Durch die Sanierungserfolge im 
Handlungsfeld Gebäude sinkt der Fernwärmeabsatz bereits um 17 %. 

Tabelle 26: Gesamtübersicht zentraler Eingangsgrößen und Ergebnisse der Szenarien im 
Handlungsfeld Energie 
Quelle: Eigene Berechnungen und Annahmen.  

 2020 KnB 2050 KnB 2040 KnB 2030 

Schlüsselfaktoren 

Emissionsfaktor Strom  
(in g/kWh) 380 0 56 141 

Emissionsfaktor (Misch-) Gas  
(in g/kWh) 201 0 186 201 

Emissionsfaktor Fernwärme  
(in g/kWh) 236 0 78 145 

Strom-Eigenerzeugung thermische 
Kraftwerke 

  (in TJ) 
31.342 6.724 16.953 25.669 

Strom-Eigenerzeugung PV+Wind 
(in TJ) 340 28.782 16.789 6.419 

Strom-Import  
(in TJ) 19.350 36.639 35.595 31.074 

Endenergieverbrauch Gebäude 
(in TJ) 121.903 58.735 70.779 97.348 

Endenergieverbrauch Fernwärme 
(in TJ) 42.712 31.861 35.307 42.405 

Gasverbrauch 
(in TJ) 57.144 20.761 37.887 63.081 



 
160     |      HIRSCHL, SCHWARZ, WEISS, HIRSCHBERG, TORLIENE 

4.3 Handlungsfeld Gebäude 
4.3.1 Einführung  

Entsprechend der Zielsetzung dieser Studie wird auch für das Handlungsfeld Gebäude angenom
men, dass die CO2-Emissionen mindestens um 95 % gegenüber 1990 reduziert werden müssen. 
Angesichts der begrenzten Potenziale an erneuerbaren Energien in Berlin ist es für eine nachhal
tige und resiliente Zielerreichung wichtig, den Verbrauch soweit wie möglich zu senken. Einige 
bundesweite Szenarien, die ein Paris konformes Klimaneutralitätsziel anstreben, gehen davon 
aus, dass die CO2-Emissionen aus den Bereichen Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienst
leistungen (GHD) oder sogar im gesamten Energiesektor auf null sinken müssen (Gerbert et al. 
2018; Bründlinger et al. 2018; Kobiela et al. 2020). Bei einem Reduktionswert von minus 95 % 
gegenüber 1990 resultiert nach der Verursacherbilanz ein Zielwert für die Berliner Gebäude von 
insgesamt 0,65 Mio. t CO2.160 Ausgehend von 8,8 Mio. t CO2 im Jahr 2017 müssten die Emissio
nen im Handlungsfeld Gebäude bei diesem Zielwert demzufolge mindestens um 93 % gesenkt 
werden; bezogen auf die oben genannten Studien mit einer Tendenz zu 100 %. Nach Kobiela et 
al. (2020) überschreiten ausgehend von einem Budgetansatz fast alle Klimaschutzszenarien die 
für das 1,75°C-Ziel notwendige Emissionsobergrenze, da die CO2-Emissionen zu langsam sin
ken. Neben der Frage des 2050-Ziels ist deshalb auch der Weg dorthin zu betrachten. Wichtig ist 
bei den Szenarien, dass keine Lock-in-Effekte entstehen, weder aufgrund von durchgeführten, 
noch aufgrund von unterlassenen Maßnahmen, wenn diese jeweils zu höheren Folgekosten füh
ren. 

Nachfolgend werden zwei Aspekte, die alle drei Szenarien betreffen, übergreifend dargestellt. 
Dies ist zum einen die Begründung, warum die Szenarien auf sehr hohe energetische Niveaus 
bei der Sanierung setzen. Zum anderen werden übergreifend die Annahmen zur Gebäudeflä
chenentwicklung präsentiert. Zudem wird nachfolgend kurz das Gebäudemodell vorgestellt, dass 
zur Ermittlung der Energieverbräuche in den drei Szenarien eingesetzt wurde (siehe Textbox zum 
Gebäudemodell in Abschnitt 3.3). 

4.3.1.1 Hohe Effizienzstandards bei der Gebäudesanierung: Notwendig und wirtschaftlich 

Vor dem Hintergrund begrenzter Potenziale Erneuerbarer Energien (EE) in Berlin (vgl. hierzu 
auch die Ausführungen im Handlungsfeld Energie) sowie zur Minimierung des Energiepreisrisikos 
ist eine hohe Reduktion des Energieverbrauchs in allen drei Szenarien geboten. In welchem Um
fang Sanierungsmaßnahmen volkswirtschaftlich sinnvoll sind, ist abhängig von der Kostenent
wicklung im Allgemeinen und insbesondere den Energiekosten. Szenarien kommen hier zu unter
schiedlichen Ergebnissen: Während einige Studien angeben, dass sich auf gesamtgesellschaftli
cher Ebene die Kosten wenig unterscheiden zwischen Szenarien mit dem Schwerpunkt Effizienz 
oder erneuerbare Energien, gibt es sowohl Studien, die eine umfassende Sanierung des Gebäu
debestands oder einen Fokus auf dem Umstieg auf erneuerbare Energien als kostenoptimal be
nennen (Sterchele et al. 2020; Bründlinger et al. 2018; BMWi 2015; dena 2017; Bürger et al. 
2017). Besonders kostengünstig erweist sich auch in einer anderen Studie die Kombination aus 
Effizienz und Suffizienz (Sterchele et al. 2020). Abhängig ist die Bewertung der Kosten maßgeb
lich von den zukünftigen Energiekosten, insbesondere auch von EE-Gas oder Wasserstoff. Eine 

 

160  Dabei wird von einem Gesamtziel von 1,47 Mio. t CO2 und dem heutigen Anteil des Handlungsfelds Gebäude von 
44 % nach Verursacherbilanz ausgegangen. 
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Wechsel zu teuren synthetischen Gasen ist also gerade für Mietende in unsanierten Gebäuden 
kostspielig. 

In Summe zeigen die Ergebnisse, dass ambitionierte energetische Sanierungen aufgrund der 
derzeit hohen Fördermittel häufig für Mietende ebenso wie für Eigentümerinnen und Eigentümer 
wirtschaftlich sind, vor allem, wenn Förderung in Anspruch genommen wird. Ein Wechsel zu kos
tenintensiveren klimaneutralen Energieträgern verändert die Wirtschaftlichkeit; Sanierungen mit 
ambitioniertem energetischen Niveau werden dadurch deutlich vorteilhafter. 

4.3.1.2 Entwicklung der Gebäudeflächen bis 2050 

Für die Szenarienentwicklung ist die Flächenentwicklung jeweils relevant. Da diese für alle Sze
narien gleich angenommen wird, erfolgt die Ableitung dieser Schlüsselwerte an dieser Stelle. 

Die Entwicklung der Gebäudeflächen hängt einerseits von der Abrissquote und andererseits vom 
Neubau ab. In der Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 2014c) 
wurde im Referenzszenario eine durchschnittliche Substitutionsquote alter durch neue Gebäude 
von 0,27 % angenommen, die der durchschnittlichen bundesweiten Abrissquote entsprach. In 
den beiden Zielszenarien der damaligen Studie wurden mit 0,5 % und 0,7 % deutlich höhere 
Werte angesetzt. Damit würden bis 2050 bis zu 26 % des Gebäudebestands von 2010 abgeris
sen und durch Neubauten ersetzt – mit entsprechend positiven Wirkungen auf die Zielerreichung. 
Die Entwicklung seit 2010 ebenso wie die Planungen bis 2030 im Stadtentwicklungsplan (StEP) 
Wohnen 2030 und StEP Wirtschaft 2030 zeigen jedoch demgegenüber deutlich andere Dynami
ken auf (SenSW 2019d; SenSW 2019c). Deshalb werden die Annahmen der Machbarkeitsstudie 
nicht übernommen. 

In der vorliegenden Studie wird davon ausgegangen, dass bis 2030 bei den Wohngebäuden die 
Trends der letzten drei Jahre bezüglich Abriss und Neubau fortgeführt werden. Es resultiert bis 
2030 ein Zubau von 14 Mio. m² BGF ab 2020 bzw. von rund 19 Mio. m² Bruttogeschossfläche 
(BGF) ab 2017. Dieser Zubau entspricht den im StEP Wohnen 2030 (SenSW 2019d) vorgesehe
nen 194.000 neuen Wohnungen im Zeitraum 2017-2030, wenn im Schnitt von einer Wohnfläche 
von 72 m² ausgegangen wird (dies war 2019 die durchschnittliche Wohnungsgröße im Neubau in 
Berlin (AfS Berlin-Brandenburg 2020b)). Die Abrissraten verweilen dagegen auf dem derzeit ge
ringen Niveau. Insgesamt ergibt sich damit ein geringfügiger Anstieg der Wohnfläche bis 2030 
auf rund 40m² pro Person (siehe Tabelle 27). 

Ab 2030 wird dann angesichts der bereits im Vergleich zu bundesweiten Werten geringen spezifi
schen Wohnflächen von keinem weiteren Rückgang, sondern von einer Stagnation der spezifi
schen Flächen ausgegangen.164 Somit ist die Entwicklung der Wohngebäudeflächen ab 2030 di
rekt abhängig von der angenommenen Bevölkerungsentwicklung (siehe Abschnitt 4.1). Ange
sichts des angenommenen Bevölkerungsrückgangs kommt es zu einem Rückgang der Flächen 
in Wohngebäuden in sehr geringem Maß. Deshalb wird von einer deutlichen Verringerung der 
jährlichen Neubauraten ab 2030 ausgegangen; diese entspricht noch einem Fünftel des Zubaus 
vor 2030. Gleichzeitig wird angenommen, dass die Abrissraten deutlich steigen, so dass zumin
dest die in der alten Machbarkeitsstudie im Referenzszenario angenommenen Abrissrate erreicht 
wird.  

 

164  Purr et al. (2019) gehen bundesweit selbst in ihrem Suffizienz-Szenario noch von einer durchschnittlichen Wohnflä
chen von 41 m²/Person im Jahr 2050 aus. 
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Für die Nichtwohngebäude (inklusive Industrie) wird wie bei den Wohngebäuden davon ausge
gangen, dass bis 2030 weitgehend der Trend von 2017 bis 2019 anhält. Hieraus resultiert ein Zu
bau von knapp 6,6 Mio. m² BGF. Insgesamt liegt der Gesamtflächenzuwachs damit im unteren 
Bereich der Annahmen des STEP Wirtschaft 2030, der allein für Bürogebäude einen Zubau von 
mindestens 3 Mio. m² BGF annimmt (SenSW 2019c). Bedingt durch die Corona-Pandemie und 
die damit verbundene Verbreitung von Homeoffice kann möglicherweise die Nachfrage nach Bü
roflächen in den nächsten Jahren in geringerem Umfang als bisher angenommen wachsen, was 
die hier getroffene Annahme unterstützt. Die Abrissraten liegen wie im Trend deutlich höher als 
bei den Wohngebäuden, so dass insgesamt ein Zuwachs von 3,6 Mio. m² BGF angenommen 
wird.  

Tabelle 27: Angenommene Flächenentwicklung 2017 bis 2050 in Berlin 
Quelle: Eigene Annahmen und Berechnungen. 

 2017 2020 2030 2040 2050 
Flächen Wohnen [Mio. m² BGF] 202 205 219 218 217 
Flächen NWG [Mio. m² BGF] 75 89 93 91 89 
Gesamtfläche [Mio. m2 BGF] 289 294 312 309 306 
Bevölkerung [Mio. Ew.] 3,71 3,76 3,93 3,93 3,91 
Wohnfläche pro Person [m²] 39,0 39,3 40,2 40,0 40,0 

Ab 2030 orientiert sich auch die Entwicklung der Flächen in Nichtwohngebäuden an den Bevölke
rungszahlen, wobei von einem leichten Rückgang des spezifischen Arbeitsflächenbedarfs ausge
gangen wird. So gehen Gerbert et al. (2018) für den GHD-Bereich bundesweit von um rund 15 % 
sinkenden Gebäudeflächen aus. Grund hierfür ist die Abnahme um 4 Mio. Erwerbstätige zwi
schen 2015 und 2050, aber auch Trends der Flexibilisierung und Reduktion von spezifischen Ar
beitsflächen. Für Berlin fällt der Rückgang aufgrund der Unterschiede bei der Bevölkerungsent
wicklung deutlich geringer aus. Davon ausgehend, dass auch bei Nichtwohngebäuden weiterhin 
Neubau erfolgt, wird von einer Halbierung der Zubau- und einer Verdoppelung der Abrissraten 
ausgegangen.  

In Summe kommt es bis 2050 zu einer leichten Zunahme der Bruttogeschossfläche von rund 
12 Mio. m² bzw. rund 4 %. Gleichzeitig werden bis 2050 insgesamt 7 % der 2020 vorhandenen 
Gebäudeflächen abgerissen; dies entspricht einer Abrissrate von rund 0,3 % bis 2050. Der Abriss 
wird dabei entsprechend der Abrissraten der letzten drei Jahre auf die Baualtersklassen und Ge
bäudearten verteilt (vgl. AfS Berlin-Brandenburg 2020b und Vorjahre), wobei denkmalgeschützte 
Gebäude grundsätzlich ausgenommen wurden. 
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Abbildung 93: Entwicklung der Gebäudeflächen in allen Szenarien im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Annahmen und Berechnungen. 

 

4.3.2 Langfristszenario KnB 2050 
Die Entwicklung des Szenarios KnB 2050 orientiert sich einerseits an der Machbarkeitsstudie 
„Klimaneutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 2014c), andererseits an einer Reihe von aktuelle
ren bundesweiten Szenarien, die bereits das Ziel einer Paris-konformen Klimaneutralität haben. 
Nachfolgend werden die Annahmen für das Szenario 2050 aufgeteilt nach den Schlüsselfaktoren 
Sanierungsrate und –tiefe, Neubaustandard, Energieträgermix und Anlageneffizienz dargestellt. 
Die Annahmen zur Flächenentwicklung, dem vierten Schlüsselfaktor, wurden bereits in der Ein
führung für alle Szenarien gemeinsam beschrieben. 

Sanierungsrate und –tiefe 

Sowohl in der Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 2014c) als auch 
in anderen Studien wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2050 ein großer Teil des Gebäu
debestands umfassend energetisch saniert sein muss, um den Energieverbrauch und damit den 
Bedarf an klimaneutralen Energieträgern deutlich zu senken. In der Machbarkeitsstudie „Klima
neutrales Berlin 2050“ (Reusswig et al. 2014c) wurden neben einem Referenzszenario zwei un
terschiedliche Zielszenarien entwickelt. Im Handlungsfeld Gebäude wurden diese als „Moderate 
Modernisierung“ (Zielszenario 1) und „Konsequente Modernisierung“ (Zielszenario 2) charakteri
siert. Da die Zielwerte im Vergleich zu der alten Machbarkeitsstudie noch mal deutlich angehoben 
wurden, wird für die aktuelle Studie zur Reduktion des Energieverbrauchs das Zielszenario 2 als 
Basis genommen. Es werden aber eine Reihe von Anpassungen vorgenommen, da einerseits die 
Entwicklung der letzten Jahre zu berücksichtigen ist, andererseits einige Annahmen des Zielsze
narios nicht umsetzbar erscheinen (beispielsweise die vereinfachte Annahme eines 100 % vor
bildlichen Dämmstandard ab sofort). In der Machbarkeitsstudie wurde als technisches Redukti
onspotenzial eine Verringerung des Endenergieverbrauchs um 77 % gegenüber 2010 ermittelt 
(das wären dann rund 34.500 TJ in 2050). Dieses Potenzial wird aber als nicht umsetzbar einge
schätzt. Für das Zielszenario 2 wird aber immer noch eine Reduktion des Endenergieverbrauchs 
um 59 % gegenüber 2010 berechnet.  
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wurde nicht mit modelliert, da er von vergleichsweise untergeordneter Bedeutung ist, auch wenn 
der Anteil durch die zunehmende Klimaerwärmung zukünftig voraussichtlich weiter ansteigen 
wird.166 

4.3.3 Limitierende Faktoren: Hemmnisse und Zielkonflikte 
Für die Erstellung des Szenarios für das Jahr 2030 sind eine Reihe von Faktoren zu beachten, 
die insbesondere eine schnelle Erhöhung der Sanierungsrate behindern. Nachfolgend wird daher 
auf drei aus unserer Sicht in diesem Zusammenhang besonders bedeutsame Restriktionen ge
nauer eingegangen: den Fachkräftemangel, die Sanierungskosten und Kostenverteilung sowie 
Regelungen zum Schutz von Mietenden. Alle drei Faktoren beeinträchtigen darüber hinaus 
ebenso einen schnelleren Ausbau dezentraler erneuerbarer Wärme. 

4.3.3.1 Fachkräftebedarf für die Steigerung von Sanierungsrate und –tiefe 
Im Bereich des Baugewerbes besteht bereits heute in Deutschland ein Fachkräftemangel. Auf
grund eines zusätzlichen Arbeitskräftebedarfs durch die Klimaschutzziele der Bundesregierung 
wird in den nächsten Jahren mit einer Zunahme dieses Mangels gerechnet (Kenkmann und 
Braungardt 2018; Seefeldt et al. 2018; Repenning et al. 2019). Der Fachkräftemangel betrifft da
bei nicht nur das Baugewerbe, sondern auch das Sanitär, Heizung und Klima (SHK) Handwerk, 
das für eine Erhöhung der Heizungsaustauschrate sowie des EE-Ausbaus relevant ist (vgl. hierzu 
auch Textbox im Abschnitt 4.2.3). Während in anderen Branchen aktuell durch die Corona-Pan
demie viele Personen arbeitslos sind, ist der Gebäudesektor hiervon kaum betroffen, so dass hier 
auch weiterhin von einem Mangel auszugehen ist (Münch et al. 2021).  

Für Berlin wurde abgeschätzt, welcher Bedarf an Fachkräften im Baugewerbe für die Umsetzung 
zusätzlicher Sanierungen notwendig ist. Um die energetische Sanierungsquote um 0,1 % zu stei
gern, werden in Berlin durchschnittlich 148 zusätzliche Fachkräfte in Vollzeit benötigt (Hirschl et 
al. 2015). Insbesondere im Bereich der Dämmung und des Fassadenbaus ergeben sich sehr 
hohe Bedarfe. Eine Steigerung der Sanierungsrate um 0,2 % pro Jahr würde demnach jährlich 
gut 300 Fachkräfte zusätzlich benötigen. Was zunächst nach einer überschaubaren Anzahl klingt, 
sieht sich aber derzeit in der Realität konträren Entwicklungen gegenüber.  

Denn es ist zu berücksichtigen, dass es bereits heute in vielen Berufssparten des Baugewerbes 
erhebliche Engpässe gibt (Bundesagentur für Arbeit 2019). Dies bezieht sich sowohl auf Fach
kräfte- als auch auf spezialisierte Tätigkeiten. So reicht die Anzahl an Auszubildenden aktuell 
nicht aus, um den altersbedingten Rückgang an Fachkräften im Baugewerbe in Berlin auszuglei
chen. Für das Baugewerbe ist deshalb neben der Entwicklung der Ausbildungsabschlüsse schon 
heute die Migration von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach Berlin (sowohl innerdeut
sche als auch internationale Migration) für die Verfügbarkeit von Arbeitskräften von großer Be
deutung. 

2019 gab es in Berlin rund 50.000 Beschäftigte im Baugewerbe (AfS Berlin-Brandenburg 2020a). 
Diese teilen sich zu annähernd gleichen Teilen auf das Bauhauptgewerbe und das Ausbauge
werbe auf. Unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Rentenalters von 62 Jahren kann auf 
Basis der aktuellen Altersstruktur der Beschäftigten davon ausgegangen werden, dass rund ein 
Drittel der Beschäftigten in den nächsten 10 Jahren in Ruhestand gehen wird (Barthel 2018, 10). 

 

166  Neben dem insgesamt eher geringen Verbrauch (vgl. z. B. Gerbert et al. (2018)) resultiert die geringe Bedeutung 
auch aus der hohen Verfügbarkeit von Strom und Wärme im Sommer sowie Möglichkeiten zur effizienten Kühlung. 
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auch für die nächsten Jahrzehnte insgesamt mit einem geringeren Wachstum der Bevölkerung 
als in den letzten Jahren gerechnet (vgl. Abschnitt 4.1). Da die Migrationsentwicklung überwie
gend von überregionalen Faktoren abhängt, und zudem ein ähnlich hoher Fachkräftebedarf im 
Grunde weltweit realisiert werden müsste, um überall Klimaneutralität zu erreichen, liegen weitere 
Unsicherheiten auf dem Lösungspotenzial durch Migration. 

Geht man weiter von einem jährlichen Zuzug von 1.000 Fachkräften sowie gut 300 abgeschlos
senen Ausbildungen im Jahr in den nächsten zehn Jahren aus, so könnten die zusätzlichen 
Fachkräfte die kommenden Ruheständler ohne zusätzliche Sanierungen sogar leicht überkom
pensieren. Im Szenario 2050 wurde in den nächsten zehn Jahren von einem Anstieg der Sanie
rungsquoten um 0,2 Prozentpunkte pro Jahr ausgegangen. Hieraus würde pro Jahr zusätzlich ein 
Bedarf von gut 300 Fachkräften resultieren. Bis 2030 wären das also insgesamt rund 3.000 zu
sätzliche Fachkräfte. Dies wäre mit einer Stagnation der Zuwanderung auf hohem Niveau und mit 
einem leichten Anstieg der Ausbildungsabschlüsse im Baugewerbe umsetzbar. Dagegen erschei
nen Steigerungen der Sanierungsraten auf 4 oder 5 % innerhalb weniger Jahre – wie in einigen 
aktuellen Studien vorsehen (u. a. German Zero 2020; Kobiela et al. 2020) – vor diesem Hinter
grund kaum oder nur schwer umsetzbar. Allein für Berlin würde sich hieraus ein Bedarf von meh
reren Tausend Beschäftigten ergeben (bei 5 % sind es rund 6.500 Vollzeitäquivalente). Unter Be
rücksichtigung der durchschnittlichen Betriebsgröße von 8-11 Mitarbeitenden (destatis 2019e, 
90), der geringen Nachfrage bei vielen Gewerken, und den derzeitigen Ausbildungskapazitäten 
(z.B. in Berufsschulen) ist dieser zusätzliche Zuwachs allein durch Ausbildungen kaum vorstell
bar. Zudem schlägt sich jede Initiative zur Erhöhung der Ausbildungskapazitäten erst nach meh
reren Jahren im Baugewerbe nieder. Auch dies unterstreicht die Rolle von Zuwanderung für das 
Baugewerbe.168 

Eine weitere Restriktion für den Arbeitsmarkt stellt die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Nach
frage dar. Insbesondere die hier im Vordergrund stehenden kleineren Betriebe haben wenig Inte
resse an einem Personalaufwuchs, wenn sie diesem keine Perspektive bieten können. Dasselbe 
gilt für die (potenziellen) Auszubildenden selbst. Bei sehr hohen Sanierungsquoten von 4-5 % lie
gen diese deutlich über den Sanierungszyklen, so dass absehbar ein Rückgang der Sanierungs
aktivitäten nach spätestens 20 Jahren zu erwarten ist. Was mit den ausgebildeten Fachkräften 
passieren soll, wenn die Sanierungen in großem Maße erfolgt sind, bleibt in solchen Szenarien 
ungeklärt. 

4.3.3.2 Finanzierung und Kostenverteilung 

Ein weiterer limitierender Faktor für die Beschleunigung insbesondere der energetischen Sanie
rung des Gebäudebestands sowie des Ausbaus erneuerbare Energien sind die damit verbunde
nen hohen Investitionskosten. Bei einer deutlichen Erhöhung der Sanierungsrate und –tiefe stellt 
sich die Frage, wer diese Kosten tragen kann und wie sie fair verteilt werden. Primär sind dies 
zunächst die Eigentümerinnen und Eigentümer der Gebäude, die diese dann wiederum auf Mie
tende umlegen können. Durch Fördermittel kann zudem das Land Sanierungen gegenfinanzie
ren. Eine weitere Frage ist deshalb, in welchem Maß das Land Berlin hierfür Mittel zur Verfügung 
stellen kann und muss. Nachfolgend werden einige Berechnungen zu den Sanierungskosten in 

 

168  Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte Balkanregelung, welche einen vereinfachten Zuzug von zu einem 
Großteil im Baugewerbe Tätigen aus den Balkanländern ermöglicht, von der Bundesregierung bis 2023 verlängert 
(dpa 2020b). 
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giebedingten Mehrkosten besonders gering. In Summe liegen die energiebedingten Mehrkos
ten damit nur bei rund einem Drittel, wenn die Sanierungen über einen längeren Zeitraum und 
damit im Sanierungszyklus erfolgen können. Wenn dagegen in ähnlichem Umfang energetische 
Sanierungen bis zum Jahr 2030 oder 2040 erfolgen sollen, so sind nicht nur die Anfangsinvestiti
onen für die Eigentümerinnen und Eigentümer hoch, sondern auch die Wirtschaftlichkeit geringer.  

Für die Verteilung der Kosten zwischen Mietenden und Vermietenden ist relevant, welcher 
Anteil der Vollkosten als Modernisierungskosten anzusehen und damit auf die Mietenden umleg
bar ist. Für die Kostenverteilung zwischen den vermietenden und den mietenden Personen sind 
die umlagefähigen Kosten relevant. Diese sind abhängig davon, welcher Anteil auf Instandset
zungskosten entfällt. Die Frage des Instandsetzungsbedarfs bei Sanierungstätigkeiten ist regel
mäßig Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten zwischen Mietenden und Vermietenden. Ausgehend 
von einer reinen energetischen Sanierung mit ohnehin fälligen Instandsetzungsmaßnahmen an 
Fenstern und Außenwand liegt der Anteil der umlagefähigen Kosten je nach Sanierungstiefe zwi
schen 41 und 50 % für EFH bzw. zwischen 41 und 62 % für MFH. Werden energetische Sanie
rungen aber vorgezogen und außerhalb des Sanierungszyklus vorgenommen, so steigen die 
umlagefähigen Kosten erheblich. Die Sanierungen werden damit für die Mietenden teurer. Dies 
stellt auch eine Restriktion für die Erhöhung der Sanierungsraten dar. 

Abbildung 95: Sanierungskosten nach Baujahr und Gebäudegröße im Szenario KnB 
2050 
Quelle: Eigene Annahmen und Berechnungen (OG: oberste Geschossdecke). 

 

4.3.3.3 Regelungen zum Schutz von Mietenden sowie Milieuschutz 

Ein weiteres Hemmnis für ehrgeizige energetische Sanierungen und klimaneutrale Wärmeversor
gungslösungen sind die aktuellen rechtlichen Regelungen zum Schutz von Mietenden sowie der 
sozialen Zusammensetzung in Milieuschutzgebieten. Die beiden Instrumente Mietendeckel und 
die mittlerweile in Berlin weit verbreiteten Milieuschutzgebiete stellen aktuell und in den nächsten 
Jahren relevante Hemmnisse für umfassende energetische Sanierungen und einen schnellen An
stieg der Sanierungsrate und –tiefe dar. 
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nicht sanierten Wohnungen wohnen und dadurch steigende Energiepreise von größerer Rele
vanz sind. (siehe Abschnitt 4.3.1.1) 

4.3.4 Szenario KnB 2030 
Für das Szenario KnB 2030 werden für das Handlungsfeld Gebäude unter der Maßgabe größt
möglicher angenommener Anstrengungen die oben beschriebenen Restriktionen insbesondere 
mit ihren Auswirkungen im Hinblick auf die Sanierungsrate sowie den Erzeugungsmix und die 
Energieträgerzusammensetzung berücksichtigt. Die Flächenentwicklungen wurden wie eingangs 
dargestellt angenommen (siehe Abschnitt 4.3.1.1).  

Sanierungsrate und –tiefe 

In zwei Studien, die Anforderungen und Zielwerte für ein klimaneutrales Deutschland im Jahr 
2035 darstellen (Kobiela et al. 2020; German Zero 2020), wird davon ausgegangen, dass die Sa
nierungsrate stark ansteigen muss auf durchschnittlich 4 bzw. mindestens 5 % bis 2035. Germa
nZero geht davon aus, dass bereits ab dem Jahr 2027 eine energetische Sanierungsrate von 
mindestens 5 % erreicht werden müsste. Angesichts der im vorherigen Kapitel dargestellten 
Hemmnisse wird eine so schnelle Erhöhung der Sanierungsrate in Berlin als kaum machbar an
gesehen – auch wenn die aufgezeigten Probleme zeitnah und ernsthaft angegangen werden. 
Deshalb wird in der vorliegenden Studie davon ausgegangen, dass die Sanierungsrate um maxi
mal 0,25 % pro Jahr ansteigt. Damit wird bis 2030 eine Sanierungsrate von 2,86 % erreicht, wo
bei im Schnitt bis zum Jahr 2030 die Sanierungsrate bei durchschnittlich 1,75 % liegt. Dies ist der 
Mittelwert über alle Gebäude. Da davon ausgegangen wird, dass die seit 1996 errichteten Ge
bäude noch kaum energetisch saniert werden und dass bereits energetisch sanierte Gebäude bis 
2030 nur selten nochmal saniert werden, liegt die Sanierungsrate in unsanierten älteren Gebäu
den mehr als doppelt so hoch. Für die Steigerung der Sanierungsrate um 0,25 %-Punkte pro Jahr 
ist ein Anstieg von rund 400 Fachkräften pro Jahr notwendig. Diese müssten durch eine Erhö
hung des Zuzugs an Fachkräften oder aber zusätzliche Auszubildende gewonnen werden. 

Um die stärkere Steigerung der Sanierungsrate zu erreichen sind zudem weitere Anstrengungen 
notwendig. Angesichts der aktuell bestehenden Hemmnisse bei den Mietwohnungen wird für die 
Mehrfamilienhäuser eine geringere Sanierungsrate als für die Einfamilienhäuser angenommen. 
Bei den Nichtwohngebäuden werden kurzfristig insbesondere Potenziale bei den Gebäuden der 
öffentlichen Hand gesehen. Diese beiden Gebäudegruppen gilt es deshalb in den nächsten Jah
ren verstärkt zu adressieren. Darüber hinaus müssen gleichzeitig Hemmnisse bei den übrigen 
Gebäuden abgebaut werden, so dass auch diese in ein paar Jahren verstärkt saniert werden. 
Während bis 2050 davon ausgegangen wurde, dass auch bei vielen bereits sanierten Gebäuden 
eine Modernisierung erneut stattfinden wird, trifft dies auf das Szenario KnB 2030 nur in geringem 
Maß zu, auch aufgrund der geringeren Wirtschaftlichkeit. 

Bei der Sanierungstiefe und den Neubaustandards wurde wie im Szenario 2050 angenommen, 
dass innerhalb weniger Jahre fast alle Sanierungen und alle neu gebauten Gebäude den vorbild
lichen energetischen Standard (besser als KfW 55-Nieveau) erreichen. Damit liegt insgesamt der 
Anteil an Sanierungen mit vorbildlichem Standard bis 2030 bei 80 %, der Anteil von Neubau mit 
vorbildlichem Standard bei 90 %. Dies kann einerseits durch Förderung und die Vorbildwirkung 
der öffentlichen Hand erreicht werden, zum anderen ist eine Erhöhung der energetischen Stan
dards auch darauf angewiesen, dass die bundespolitischen Regelungen im Rahmen der GEG-
Überprüfung 2023 stärker am Ziel der Klimaneutralität ausgerichtet werden.  
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4.3.5 Szenario KnB 2040  
Beim Szenario KnB 2040 wird in Bezug auf die Sanierungsrate und -tiefe sowie den Neubaustan
dards von denselben Annahmen wie beim Szenario 2030 ausgegangen.  

Sanierungsrate und –tiefe 

Auf Basis der Steigerung der Sanierungsraten um 0,25 % pro Jahr wird bis zum Jahr 2032 eine 
durchschnittliche Sanierungsrate von 3,4 % erreicht. Danach stagniert die Sanierungsrate auf 
diesem Niveau; dies entspricht Sanierungszyklen von 30 Jahren, was bereits bei vielen Bauteilen 
(zumindest annährend) der Lebensdauer entspricht. Somit ist ein nachhaltiger Ausbau an Fach
kräften auf diesem Niveau möglich. Insgesamt liegt die durchschnittliche Sanierungsrate damit 
bis 2040 im Schnitt bei rund 2,6 %. 

Energieträgermix und Anlageneffizienz 

Heizöl wird im Szenario KnB 2040 nicht mehr genutzt, der Ausbau auf die maximale Nutzung von 
Wärmepumpen ist bereits bis 2040 erfolgt. Der Energieträgermix unterscheidet sich in den An
nahmen zum Szenario KnB 2050 nur durch den noch erhöhten Endenergiebedarf der Gebäude 
gegenüber 2050 und den erst um 21 % vergrößerten BGF-Anteil gegenüber 2020, der mit Fern
wärme versorgt wird. Der Anteil der Fernwärme an der Wärmeversorgung der Stadt steigt auf 
46 % (siehe nachfolgende Abbildung). Auf Grund der Sanierungserfolge bei der Gebäudehülle 
sinkt der Fernwärmeabsatz jedoch bereits, obwohl die abgerufene Fernwärmeleistung noch auf 
dem Niveau von 2020 ist.  

Abbildung 97: Energieträgerzusammensetzung im Szenario KnB 2040 
Quelle: Eigene Annahmen und Berechnungen. 

 

Neben der Fernwärme sind im Szenario KnB 2040 Strom und Umweltwärme mit zusammen 36 % 
die wichtigsten Energieträger. Gas hat nur noch einen Anteil von 17 %. Beim Warmwasserbedarf 
wird bis 2040 ein Rückgang von 12 % gegenüber dem Jahr 2020 angenommen (in Anlehnung an 
Kemmler et al. 2020b). 
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4.3.6 Gesamtschau und Zwischenfazit 
Nachfolgend werden zunächst die angenommenen Ausprägungen der Schlüsselfaktoren in den 
drei Szenarien KnB 2050, KnB 2030 sowie KnB 2040 im Vergleich zu den in dieser Studie ermit
telten Werten für 2020 dargestellt (siehe auch Tabelle 28). 

Für alle Szenarien wird dieselbe Flächenentwicklung angenommen. Demnach steigt die Gebäu
defläche von 2020 bis 2030 zunächst von 294 Mio. m² auf rund 312 Mio. m² BGF an, bevor sie 
dann bis 2050 langsam auf 306 Mio. m² Bruttogeschossfläche (BGF) sinkt. Haupttreiber für die 
Flächenentwicklung ist die Bevölkerungsentwicklung, wobei bis 2030 noch nachholender Zubau 
zu erwarten ist. 

Bei den Sanierungsraten im Klimaschutzszenario KnB 2050 wird im Schnitt angenommen, dass 
die Sanierungsrate um 0,2 Prozentpunkte pro Jahr ansteigt. Bei den Szenarien KnB 2030 und 
KnB 2040 wird von einer Beschleunigung ausgegangen, so dass der jährliche Anstieg auf 0,25 
Prozentpunkte erhöht wird. Hinsichtlich der Sanierungstiefe wird in allen drei Klimaschutzszena
rien angenommen, dass die Sanierungstiefe ab 2025 zu 95 % auf vorbildlichem Standard erfolgt 
und bis dahin der Anteil vorbildlicher Sanierungen schnell ansteigt. Ebenso wird einheitlich bei 
den Neubauten angenommen, dass diese ab 2023 zu 100 % nur noch auf hohem energetischem 
Niveau errichtet werden. 

Tabelle 28: Gesamtübersicht zentraler Eingangsgrößen und Ergebnisse der Szenarien im 
Handlungsfeld Gebäude  
Quelle: Eigene Darstellung.  

 2020 KnB 2050 KnB 2040 KnB 2030 

Ausgewählte Schlüsselfaktoren 

Durchschnittliche Sanierungsrate 0,61 % 2,78 % 2,57 % 1,75 % 

Anteil Sanierungen mit vorbildli
chem energetischen Niveau 

5 % 90 % 88 % 80 % 

Anteil Neubau mit vorbildlichem 
energetischen Niveau 

50 % 97 % 95 % 90 % 

Flächenentwicklung [Mio. m² 
BGF] 

294 306 309 312 

Energieträgermix - mehr Fernwärme, Umweltwärme, Strom, 
weniger Gas und Öl (siehe Abbildung 99) 

Energie- und CO2-Emissionswerte (Verursacherbilanz) 

Endenergieverbrauch (in TJ) 121.691 58.735 70.779 97.348 

CO2-Emissionen (in 1.000 t) 7.772 0 1.512 4.361 

Energie- und CO2-Emissionswerte (Quellenbilanz) 

Primärenergieverbrauch (in TJ) 121.691 58.735 70.779 97.348 

CO2-Emissionen (in 1.000 t) 4.550 0 610 2.333 

Basierend auf dem verwendeten Berliner Gebäudemodell (vgl. Textbox in Abschnitt 3.3) wurde 
auf Basis der Annahmen zur Flächenentwicklung, zu den Sanierungsraten, dem energetischen 
Niveau von Sanierung und Neubau sowie zum Warmwasserverbrauch der Nutzwärmever
brauch für die unterschiedlichen Szenarien abgeschätzt. Da das Gebäudemodell zunächst auf 
Bedarfsberechnungen auf Basis der Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der Gebäudehülle 
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hohen Anteilen an Gas und Öl ausgegangen, da bis dahin nur der Austausch eines Teils der de
zentralen Wärmeerzeugung angenommen wird.  

Abbildung 99: Endenergieverbrauch in allen Szenarien im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Annahmen und Berechnungen. 

 

Wie Abbildung 100 zeigt, sinken im Klimaschutzszenario KnB 2050 die CO2-Emissionen auf Null, 
da angenommen wird, dass die Energieträger Strom, Gas und Fernwärme bis dahin klimaneutral 
sind (siehe ausführlich im Handlungsfeld Energie). Im Szenario KnB 2030 wird im Handlungsfeld 
Gebäude eine Reduktion von 44 % nach Verursacherbilanz (49 % nach Quellenbilanz) gegen
über 2020 erreicht. In diesem Szenario sinkt der Wärmeverbrauch nur geringfügig, so dass für 
die Reduktion vor allem Veränderungen im Energieträgermix und dessen CO2-Emissionen ver
antwortlich sind. Im Szenario KnB 2040 gewinnt die Verbrauchsreduktion an Bedeutung, die CO2-
Emissionen sinken im Vergleich zu 2020 nach Verursacherbilanz um 81 % (87 % nach Quellbi
lanz). 
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Abbildung 100:  CO2-Emissionen nach Verursacher- und Quellenbilanz im Handlungsfeld 
Gebäude in allen Szenarien im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

4.4 Handlungsfeld Verkehr 

4.4.1 Einführung 
Das Handlungsfeld Verkehr hat eine besonders große Transformation vor sich, da hier die Trend
wende, die in den anderen Handlungsfeldern in Teilen bereits erfolgt ist, erst noch vollzogen wer
den muss (siehe Darstellung des Status Quo und Trend oben). Hinzu kommt, dass diese Trans
formation unmittelbar in den Alltag der Berlinerinnen und Berliner eingreift und ihr dementspre
chend auch einige Beharrungskräfte entgegenstehen. Auf der anderen Seite bietet sich mit der 
Umgestaltung des Verkehrssystems eine einmalige Chance der Stadt und der Region ein lebens
werteres, sichereres, gesünderes, sozialeres und nicht zuletzt generationengerechtes Antlitz zu 
geben. Die Herausforderung ist es, diesen Wandel so schnell wie möglich mit der notwendigen 
sozialen Ausgeglichenheit zu vollziehen, denn ausreichende Mobilität ist ein Schlüsselfaktor für 
soziale und gesellschaftliche Teilhabe. 

Für die Entwicklung der Szenarien wurde auf bereits vorhandene Berliner Planwerke wie den 
Nahverkehrsplan (SenUVK 2019b), den Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr (SenUVK 
2021b), das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (Hirschl et al. 2015) und weitere zurück
gegriffen. Außerdem wurden berlinspezifische und deutschlandweite Klimaschutzszenarien aus
gewertet. Die hieraus resultierenden Ergebnisse wurden in dem studienbegleitenden Beteili
gungsprozess mit Expertinnen und Experten diskutiert um die Grenzen des Machbaren auszulo
ten.  

Das Handlungsfeld Verkehr ist, wie die anderen Handlungsfelder auch, von den Grenzen der Bi
lanzierung, die dieser Studie zugrunde liegen, betroffen. So können beispielsweise klimawirk
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same Emissionen nicht bilanziell ausgewiesen werden, die keine CO2-Emissionen sind wie bei
spielsweise Stickoxid- und Rußpartikelemissionen in der Luftfahrt. Ebensowenig kann die Verla
gerung der CO2-Emissionen in das Aus- oder Umland quantitativ benannt werden. Dies ist bei
spielsweise bei der Batterieproduktion der Fall, die derzeit oft aus Asien kommen und die dorti
gen CO2-Bilanzen belasten. 

4.4.2 Langfristszenario KnB 2050 
Im Langfristszenario kann mit den getroffenen Annahmen eine lokale CO2-Neutralität mit den ge
nannten Einschränkungen erreicht werden. Fossile Energieträger sind vollständig substituiert und 
das private Auto spielt nur noch eine untergeordnete Rolle im Verkehrssystem Berlins. Im Fol
genden werden die Annahmen für die Verkehrsträger Straßen-, Luft-, Schienen- und Schiffsver
kehr erläutert. 

Straßenverkehr 

Dem Straßenverkehr kommt eine besondere Bedeutung beim Klimaschutz zu, da er heute für ca. 
70 % des Berliner CO2-Ausstoßes im Verkehr verantwortlich ist (eigene Berechnungen). Dies 
liegt vor allem an der hohen Verkehrsleistung, die auf der Straße erbracht wird, aber auch an Effi
zienznachteilen gegenüber dem Schienen- und Schiffsverkehr. Daher kommt es vor allem darauf 
an, den Verkehr verstärkt auf die Schiene und die Wasserstraßen zu verlagern und innerhalb des 
Straßenverkehrs eine Verlagerung auf effizientere Verkehrsmittel wie etwa den Omnibus zu ver
folgen.  

Für den Personenverkehr wird von einer konsequenten Förderung des Umweltverbundes (Fuß
verkehr, Radverkehr und öffentlicher Nahverkehr) ausgegangen. Dies führt dazu, dass im Lang
fristszenario im Jahr 2050 lediglich zehn Prozent aller Wege mit dem Pkw (inkl. Carsharing und 
andere Formen des Autoteilens) zurückgelegt werden (siehe Tabelle 29). Dies bedingt eine Re
duzierung der Verkehrsleistung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) von 6,35 km pro Tag 
und Person im Jahr 2019 auf 2,45 km pro Tag und Person im Jahr 2050, was einer Reduktion um 
rund 60 % entspricht.  

Tabelle 29: Entwicklung des Modal Splits im Langfristszenario KnB 2050 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten 2018 nach Gerike et al. (2020a). 

 Anteil aller Wege 
2018174 

Anteil aller Wege 
2050 

Relative Veränderung 
2020–2050 

MIV 25,9 % 10 % –61,4 % 

ÖPNV 26,9 % 33 % +22,7 % 

Zu Fuß 29,6 % 32 % +8,1 % 

Fahrrad 17,6 % 25 % +42,0 % 

Im Folgenden soll eine Einordnung dieser Zahlen bezüglich des Ambitionsniveaus anhand der 
Ergebnisse von vergleichbaren Studien durchgeführt werden. Zunächst ist festzustellen, dass das 
KnB 2050 Szenario eine deutlich stärkere Reduktion der Verkehrsleistung im MIV vorsieht, als 

 

174  



 
BERLIN PARIS-KONFORM MACHEN  |     191 

biologische) einen Großteil der erforderlichen Energie bereitstellen (70 %), gefolgt von Wasser
stoff (22 %, flüssig und gasförmig) sowie weitere gasförmige Kraftstoffe (strombasiert und biolo
gisch). 

4.4.3 Limitierende Faktoren: Hemmnisse und Zielkonflikte 
Einem schnellen Erreichen des Ziels der Klimaneutralität stehen auch im Handlungsfeld Verkehr 
einige Restriktionen entgegen, die sich realistischerweise auch mit größerem Mitteleinsatz kurz
fristig nur begrenzt beheben lassen. 

Planungs-, Bau- und Beschaffungszeiträume im ÖPNV 

Die Planung und Umsetzung von Neubaustrecken von U-Bahn, S-Bahn, Straßen- und Regional
bahn sowie von der zugehörigen Infrastruktur wie beispielsweise Depots sind sehr langwierige 
Prozesse. So dauerte der erste Bauabschnitt der U55 von 1995 bis 2009 (mit Unterbrechungen), 
die Verlängerung benötigte rund zehn Jahre. Nach der Durchführung mehrerer Machbarkeitsstu
dien werden aktuell vor allem die Verlängerungen bestehender Linien, insbesondere der U3 bis 
zum Mexikoplatz und der U7 bis zum Flughafen BER und zur Heerstraße, verfolgt. Hierzu sollen 
Kosten-Nutzen-Rechnungen erstellt werden, die zwei bis drei Jahre dauern dürften. Ein positives 
Resultat ist hier auch die Grundvoraussetzung für Bundesfördermittel nach dem Gemeindever
kehrsfinanzierungsgesetz. Erst im Anschluss könnte eine Entscheidung für den Ausbau fallen, 
dessen konkrete Planung, Ausschreibung und Umsetzung dann erst anstünden. Eine Fertigstel
lung der Verlängerung der U3 erscheint aufgrund der Kürze der Strecke im Bereich des Mögli
chen (so z.B. SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus (2021)). Für die anderen Ausbauprojekte er
scheinen längere Umsetzungszeiträume aufgrund der noch nicht vorgesehenen Kosten-Nutzen-
Rechnung bzw. der Komplexität des Ausbaus der U7 wahrscheinlich. 

Für den S-Bahn- und Regionalverkehr werden im i2030-Planungsprojekt Ausbau- und Erweite
rungspläne der DB Netze, der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB AG) und des Verkehrsverbunds 
Berlin-Brandenburg (VBB) in Berlin und Brandenburg zusammengefasst. Dabei sind acht auszu
bauende Korridore und 35 Maßnahmen für den Berliner S-Bahnverkehr vorgesehen, die sehr 
große Unterschiede im Umsetzungsgrad aufweisen. So wird beispielsweise die Stammstrecke 
Heidekrautbahn voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt sein (Niederbarnimer Eisenbahn-AG 
2021), wohingegen z.B. die Planungen für den Korridor Berlin-Spandau-Nauen erst im Jahr 2029 
abgeschlossen sein werden (Abgeordnetenhaus Berlin 2021). Eine bauliche Umsetzung könnte 
demnach voraussichtlich bis Mitte/ Ende der 2030er Jahre dauern. Nach Auskunft der Senatsver
waltung in der oben zitierten Antwort auf die Anfrage aus dem Berliner Abgeordnetenhaus wer
den „alle erkennbaren Beschleunigungspotenziale ausgenutzt“. Vor allem eine durchgängig gesi
cherte Finanzierung sei förderlich für eine zügige Planung. 

Mittelfristig kann der Ausbau des Straßenbahnnetzes Abhilfe schaffen. Planung und Baumaßnah
men lassen sich schneller und kostengünstiger realisieren. Derzeit sind elf Neubaustrecken in der 
Bearbeitung durch die BVG und SenUVK. Die Fertigstellungstermine, die bisher veröffentlicht 
wurden, erstrecken sich von „frühestens 2028“ bis „frühestens 2032“ (BVG 2021). Angesichts die
ser Zeitspannen sind auch die Ausbaupotenziale des Tramverkehrs für 2030 begrenzt. 

Hinzu kommen lange Vorlaufzeiten bei der Beschaffung von Schienenfahrzeugen und Bussen 
aufgrund der Lieferzeiten der Hersteller und langwierigen Ausschreibungsverfahren.  
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4.4.4 Szenario KnB 2030  
Die vorgenannten limitierenden Faktoren führen dazu, dass eine Klimaneutralität für den Ver
kehrssektor im Szenario KnB 2030 nicht erreicht werden kann – obwohl hier von ambitionierten 
Entwicklungen bis 2030 ausgegangen wird.  

Für den Personenverkehr wird eine Abnahme des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf 
18 % aller Wege angenommen (Tabelle 33). Das Berlin-Modell der Renewbility-Studie weist für 
2030 in den ambitionierten Szenarien „Effizienz Plus“ und „Pkw-Maut“ einen MIV-Wegeanteil von 
21 % aus. Im Vergleich ist das KnB 2030 Szenario damit im Hinblick auf die Abnahme der MIV-
Wege um rund 30 % statt um 19 % gegenüber 2018 (Gerike et al. 2020b) deutlich ambitionierter. 
Für die Verkehrsleistung ähneln sich die Ergebnisse sehr stark, was an unterschiedlichen Annah
men zur Entwicklung der durchschnittlichen Weglänge mit dem MIV liegen dürfte. Für diese Stu
die wurde davon ausgegangen, dass die Weglänge auf dem heutigen Niveau stabilisiert werden 
kann. Daraus resultiert im Szenario KnB 2030 eine Abnahme der Verkehrsleistung des MIV um 
28 % gegenüber 2018 auf 17,3 Mio. Personenkilometer im Jahr. Die Renewbility-Studie gibt eine 
Verkehrsleistung von 18 bzw. 19 Mio. Personenkilometern für die oben genannten ambitionierten 
Szenarien an. 

Obwohl in den Szenarien der Renewbility die Entwicklung des ÖPNV unterschätzt wurde (dort 
wird der heute schon realisierte Weganteil von 27 % erst für 2030 erwartet) zeigt der Vergleich 
dennoch den hohen Ambitionsgrad des hier verwendeten Szenarios. Die starke Absenkung im 
Bereich des MIV wird vor allem durch die Förderung des Radverkehrs ermöglicht. Die verbleiben
den Pkw besitzen aufgrund der langen Lebensdauern lediglich zu rund 27 % alternative Antriebe, 
jedoch liegt die Neuzulassungsquote von Elektrofahrzeugen (rein batterieelektrische Pkw und 
Plug-In-Hybride) bei 85 %. Die Nationale Plattform für Elektromobilität geht in ihrem Szenario 
NPM-Szenario E (10,5 Elektrofahrzeuge bis 2030) bundesweit von rund zwei Millionen neuzuge
lassenen Elektrofahrzeugen im Jahr 2030 aus, was einer Neuzulassungsquote von ca. 64 % ent
spricht176 (Nationale Plattform Zukunft der Mobilität 2020). 

Tabelle 33: Entwicklung des Modal Splits im Szenario KnB 2030 
Quelle: Eigene Darstellung nach SenUVK (2019b) sowie SenUVK (2021b). 

 Anteil aller Wege 
2018 

Anteil aller Wege 
2030 

Relative Veränderung 
2020–2030 

MIV 25,9 % 18 % – 30,5 % 

ÖPNV 26,9 % 29 % + 7,8 % 

Zu Fuß 29,6 % 30 % + 1,4 % 

Fahrrad 17,6 % 23 % + 30,7 % 

Eine „Zero Emission Zone“ (ZEZ), also Einfahrverbote für Fahrzeuge mit einem Antrieb auf der 
Basis fossiler Brennstoffe, ist in diesem Szenario nicht berücksichtigt. Diese könnte zu einer er
heblichen Abnahme des MIV führen und den verbleibenden Verkehr deutlich CO2-ärmer machen, 
mit zudem bereits erheblichen Wirkungen schon deutlich vor dem Inkrafttreten. Der Senat hat die 
Einrichtung einer solchen Zone im Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr (SenUVK 2021b) 
zunächst für die Umweltzone als mittelfristiges Ziel definiert und möchte rechtliche Grundlagen 

 

176  Unter Annahme von deutschlandweit konstanten Pkw-Neuzulassungen bis 2030. 
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Abbildung 110 zeigt den Einsatz der Primärenergie nach Energieträger in den verschiedenen 
Szenarien. Es lässt sich feststellen, dass die heute dominanten fossilen Energieträger Diesel, Ot
tokraftstoffe und Kerosin zunehmend ersetzt werden durch einen Mix aus strombasierten Kraft
stoffen und dem direkten Stromverbrauch. Dabei kann beobachtet werden, dass die Substitution 
und Bedarfsminderung am stärksten bei den vor allem im Pkw-Segment eingesetzten Ottokraft
stoffen stattfindet, demgegenüber ist das Kerosin am schwierigsten zu mindern, und diese Minde
rung führt zu einem besonders hohen Bedarf an flüssigen strombasierten Kraftstoffen. Für den 
Bedarf an Strom wird es zunehmend darauf ankommen, diesen zeitlich flexibel zu gestalten, um 
den Bedarf so weit wie möglich der Erzeugung durch erneuerbare Energien-Anlagen anzupas
sen. Dies hat neben den positiven Effekten auf das Energiesystem auch verringerte CO2-Emissi
onen für den Verkehrssektor zur Folge. 

Abbildung 110: Energieträgerzusammensetzung im Handlungsfeld Verkehr in allen Szena
rien im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

4.5 Handlungsfeld Wirtschaft  

4.5.1 Einführung  
Die Berliner Wirtschaft hat auf dem Weg zur Klimaneutralität spezifische Herausforderungen zu 
bewältigen, die stark von der Branchenzusammensetzung beeinflusst werden. Dabei spielen die 
technologischen Herausforderungen typischer energieintensiver Industrien in Berlin nur eine un
tergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht die Diffusion eher kleinteiliger Technologien und Maß
nahmen in der heterogenen Landschaft der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Berlin 
sowie im Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD). Das hier behandelte Hand
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4.6 Handlungsfeld private Haushalte 
4.6.1 Einführung 

Die privaten Haushalte spielen, wie oben eingeführt, eine zentrale Rolle für das Gelingen der 
Energiewende und das Erreichen der Klimaneutralität. Das nachfolgend analysierte Handlungs
feld private Haushalte berücksichtigt dabei nur die Endenergieverbräuche bzw. -bedarfe. Gebäu
deenergie und Energiebedarfe im Verkehr werden in den entsprechenden anderen Handlungsfel
dern betrachtet. Somit werden in diesem Handlungsfeld vorrangig die Faktoren Geräteenergie
verbrauch, IKT und Beleuchtung modelliert.  

Die Entwicklung der Zielszenarien sowie die Identifikation von limitierenden Faktoren basiert auf 
der Metaanalyse von neun bundesweiten sowie Berlin-spezifischen Studien.192 

Die in den Studien identifizierten Potentiale, Zielwerte und Hemmnisse wurden ausgewertet und 
auf den Berliner Kontext angepasst. Zudem werden Berlin-spezifische Studien und politische 
Konzepte herangezogen, wie z.B.: 

− Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (SenUVK 2020a) 

− Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 (SenSW 2020a) 

− Masterplan Solarcity Berlin (Stryi-Hipp et al. 2019) 

d) Die Prognosen des Schlüsselfaktors Bevölkerungswachstum unterscheiden sich für Berlin und 
den Bund maßgeblich. Die erörterten Studien kalkulieren mit einer Reduktion der Bevölkerung 
zwischen 5–13 % von 2015 bzw. 2020 bis 2050 (Purr et al. 2019; Prognos et al. 2020; Gerbert et 
al. 2018; Bründlinger et al. 2018). Die Prognose für Berlin (Abschnitt 4.1.2.1) beschreibt hingegen 
folgende Entwicklung im Vergleich zum Basisjahr 2020 (3.762.456 Einwohnerinnen und Einwoh
ner): 

− 2030: 4,3 % (starker Anstieg bis 2030) 

− 2040: 4,4 % (moderate Steigerung zwischen 2030 und 2040) 

− 2050: 4,0 % (moderate Reduktion zwischen 2040 und 2050) 

Für die Bewertung der Reduktionspotentiale wurde eine Anpassung an das Berliner Bevölke
rungswachstum durchgeführt, um diesen Schlüsselfaktor angemessen zu berücksichtigen.  

Im Gegensatz hierzu scheint die Entwicklung der Haushaltsgröße bzw. -anzahl auf Bundes
ebene und in Berlin zu korrespondieren. Die bundesweiten Studien prognostizieren einen Anstieg 
der Haushaltsanzahl zwischen zwei bis fünf Prozent von 2015 bzw. 2016 bis 2050. Dies führt bei 
sinkender Bevölkerungsanzahl zu einer erhöhten Wohnraumbeanspruchung pro Person und ei
nem steigenden Energieverbrauch (Prognos et al. 2020; Gerbert et al. 2018; Bründlinger et al. 
2018). Während prognostiziert wird, dass der Anteil der Ein- und Zweipersonenhaushalte in 
Deutschland bis zum Jahr 2030 auf 80 % ansteigt, wurde diese Quote in Berlin bereits 2016 er
reicht. Im StEP Wohnen wird jedoch bis 2030 mit einer konstanten Haushaltsgröße kalkuliert, 

 

192  U. a. Wege in eine ressourcenschonende Treibhausgasneutralität RESCUE (Purr et al. 2019), Klimaneutrales 
Deutschland (Prognos et al. 2020), Verbesserungen der methodischen Grundlagen und Erstellung eines THG-
Emissionsszenarios als Grundlage für den Projektionsbericht 2017 (Repenning et al. 2020), CO2-neutral bis 2035 
(Kobiela et al. 2020), Klimaplan Deutschland (GermanZero e.V. und Helmke 2020), Klimapfade für Deutschland 
(Gerbert et al. 2018), Leitstudie Integrierte Energiewende (Bründlinger et al. 2018), „Klimaneutrales Berlin 2050“ 
(Reusswig et al. 2014c) und Klimastadtplan Berlin (Klimaneustart Berlin und GermanZero e.V. 2020). 
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Abbildung 114: CO2-Emissionen nach Verursacher- und Quellenbilanz im Handlungsfeld 
private Haushalte in allen Szenarien im Vergleich zu 2020 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

4.7 Gesamtergebnisse der Szenarien für Berlin im 
Überblick  

4.7.1 Wesentliche quantitative Ergebnisse der Szenarien  
In den vorhergehenden Darstellungen wurden für alle Handlungsfelder unterschiedliche Szena
rien für die Jahre 2050, 2030 und 2040 entwickelt, jeweils mit der Vorgabe, möglichst Klimaneut
ralität zu erreichen bzw. sich dieser so nah wie möglich anzunähern. Dabei wurde beim Langfrist
szenario 2050 angenommen, dass hierbei keine zeitliche Restriktion für die Umsetzung der erfor
derlichen Transformationsschritte vorhanden ist – weder auf der Bundes- noch auf der Berliner 
Ebene. Demzufolge erreicht der Wert bei der Quellenbilanz und bei der Verursacherbilanz in 
2050 jeweils null. Demgegenüber stehen beim Vorziehen auf das Jahr 2030 eine Reihe von 
Hemmnissen und Zielkonflikten im Wege, die in dem vergleichsweise kurzen Zeitraum das Errei
chen der Klimaneutralität verhindern. Daher wurden diese limitierenden Faktoren in dieser Studie 
ausführlicher behandelt, um möglichst realistische, plausible Szenarien erstellen zu können. Auf 
der anderen Seite wurden in den Szenarien KnB 2030 der Handlungsfelder in Bereichen, in de
nen dies möglich erschien, deutlich ambitionierte Entwicklungen im Vergleich zum Langfristsze
nario angenommen, wie beispielsweise ein bundesweiter Kohleausstieg bis zum Jahr 2030. Da
mit lassen sich in diesem Szenario in 2030 gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 für Berlin Reduk
tionseffekte in Höhe von -65 % nach der Quellen- und -67 % nach der Verursacherbilanz erzie
len.  
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5 Strategie- und Handlungsempfehlungen 

5.1 Übergreifende Strategieempfehlungen für Berlin  
Die obigen Ergebnisse der Szenarien zeigen auf, dass Berlin die derzeit politisch diskutierten Re
duktionsziele – allen voran ein Ziel von mindestens minus 95 % CO2-Emissionen gegenüber 
1990 – erreichen kann. Hierfür sind ein sehr engagierter und konsequenter politischer Kurs und 
eine umfassende Aktivierung aller gesellschaftlichen Kräfte in Berlin und bundesweit erforderlich. 
Dies gilt umso mehr, da die derzeitigen Dynamiken in mehreren Bereichen – insbesondere im 
Verkehr und bei den Gebäuden, aber auch beim Ausbau erneuerbarer Energien – eine deutlich 
frühere Zielerreichung nur sehr schwer möglich erscheinen lassen. Die politischen Meilensteine 
der letzten Jahre – vom EWG Berlin und dem BEK über den Beschluss zum Kohleausstieg, das 
Mobilitätsgesetz, den Masterplan Solarcity sowie die Einrichtung einiger Förderprogramme und 
Beratungseinrichtungen – bringen Berlin noch nicht auf die hier skizzierten Zielpfade. 

Nachfolgend werden zunächst die übergreifenden Erkenntnisse der Studie mit Blick auf ihre 
grundlegenden, strategischen Implikationen ausgewertet. Im Anschluss werden die spezifischen 
Strategie- und Handlungsempfehlungen für jedes Handlungsfeld ausgeführt. Im Rahmen dieser 
Empfehlungen werden zunächst jeweils die Handlungsmöglichkeiten im Land Berlin in den Fokus 
genommen, danach auch Aufgaben für die Bundes- oder die EU-Ebene formuliert, für deren Um
setzung sich das Land Berlin einsetzen sollte. Daran schließen sich übergreifende Handlungs
empfehlungen für das Land Berlin an, die Erkenntnisse aus den Analysen der Handlungsfelder 
und die daraus abgeleiteten Empfehlungen aufgreifen. 

5.1.1 Szenario KnB 2030 gibt die Richtung vor  
Die Strategie zur Erreichung eines klimaneutralen Berlin muss sich – ausgehend von den bisheri
gen Ansätzen – auf eine deutlich schnellere und konsequentere Zielerreichung ausrichten. Wie 
aufgezeigt, führt das Zielszenario KnB 2030 trotz größter unterstellter Anstrengungen in Richtung 
Klimaneutralität in der Quellenbilanz lediglich zu einer CO2-Reduktion von etwa 65 % gegenüber 
1990. Dieser Wert entspricht dem vom Berliner Senat im Entwurf für die zweite Novelle des Ener
giewendegesetzes für Berlin vorgeschlagenen Reduktionswert für das Jahr 2030 (Senat von Ber
lin 2021). Daraus folgt, dass sich eine Strategie offensichtlich auf das hohe Ambitionsniveau und 
die Realisierung der damit verbundenen Annahmen ausrichten muss. Dabei ist zu beachten, 
dass in diesem Szenario auch eine Reihe von ambitionierten Entwicklungen auf Bundesebene 
angenommen wurden (beispielsweise ein Kohleausstieg bereits bis 2030, vgl. Abschnitt 4.2.4).  

Dies verweist darauf, dass auch die Bundesebene mitgenommen bzw. in die Pflicht genommen 
werden muss. Der bisherige bundespolitische Rahmen war für die urbane, dezentrale Energie
wende über viele Jahre nur sehr eingeschränkt förderlich, da die Bundesebene hier eher die Lo
gik der Flächenländer und von zentralen Marktmechanismen im Fokus hatte. Zum anderen waren 
(und sind nach wie vor) viele Bundesgesetze nicht auf die Einhaltung des Pariser Übereinkom
mens ausgelegt. Dies betraf und betrifft die Ausgestaltung  

− der Wärmewende (u. a. Ausformulierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), fehlende 
Fernwärmeregulierung),  

− der Verkehrswende (u. a. über viele Jahre klimaschädliche Anreize bei Fahrzeugantrieben),  

− der Flexibilität am Strommarkt (u. a. keine (hinreichenden) Rahmenbedingungen für die Nut
zung systemdienlicher, flexibler Stromerzeugung und -Nachfrage),  
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müssen, eindrucksvoll unterstreichen. Der Blick auf gesellschaftliche Allianzen und Bündnisse 
erhält aber vor dem Hintergrund der notwendigen Überwindung von Zielkonflikten eine neue und 
noch stärkere Bedeutung: um die großen Herausforderungen und Konfliktthemen in den Hand
lungsfeldern zu bewältigen, braucht es geeignete und differenzierte Beteiligungsformate gesell
schaftlicher Akteure, die die Akteure aus Politik und Verwaltung dabei unterstützen, zu umsetzba
ren, akzeptablen und akzeptierbaren Lösungen zu kommen.  

Die oben bereits erwähnte Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung, die nach der 
Reaktorkatastrophe von Fukushima ab dem März 2011 einen gesellschaftlichen Konsens zum 
Atomausstieg vorbereitete, ist ein prominentes Beispiel für die Lösung eines solchen gesell
schaftlichen Großkonflikts. Auch die sogenannte „Kohlekommission“, die ab dem Juni 2018 den 
jahrelang ungelösten Streit um die Verbrennung fossiler Kohle und die Folgen für die Reviere lö
sen sollte, ist ein solches Beispiel.196 Derartige Aushandlungsprozesse sollen und dürfen politi
sche Entscheidungen natürlich nicht ersetzen. Sie dürfen auch nicht der Lösung von Konflikten 
im Wege stehen oder als Feigenblatt dienen. Sie dienen zunächst dazu, die unterschiedlichen 
Blickwinkel und die verschiedenen Ziele und Anliegen, die miteinander im Konflikt liegen, trans
parent zu machen, aber auch, um ihnen Gehör und Wertschätzung zu verschaffen. Dies schafft 
die Voraussetzung für eine Annäherung, für Vertrauen und das Finden von gemeinsamen Lösun
gen. Dabei ist das Erreichen bzw. Einhalten der Klimaneutralität gemäß Pariser Übereinkommen 
keine Verhandlungsmasse, sondern eine gesetzte, weil gesetzliche Rahmenbedingung – die zu
dem durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Bundesklimaschutzgesetz noch 
einmal deutlich an Gewicht gewonnen hat. Aber der Weg dahin, die Ausgestaltung sowie die Ver
teilung von Kosten und Nutzen sind (fair) zu gestalten.  

Eine faire Lasten- und Nutzenverteilung sowie der Ausgleich sozialer Härten ist in vielen Berei
chen ein Schlüssel zur Lösung von Konflikten, wobei hier jeweils auszuloten ist, was im Einfluss
bereich des Landes und des Bundes liegt. Derartige Maßnahmen sind eine wichtige Vorausset
zung für die Akzeptanz in vielen Bereichen. Die Akzeptanz ist darüber hinaus durch eine mög
lichst große Vielfalt der Beteiligung sowie durch Information und Beratung zu adressieren, so wie 
dies bereits im bisherigen BEK angelegt ist.  

5.1.5 Berliner CO2-Budget ermitteln, Senken aufbauen und 
Kompensationsstrategie entwickeln  
Für die Steuerung der Klimaschutzpolitik werden traditionell Reduktionszielwerte für spezifische 
Zieljahre formuliert. So gibt es auf der Bundesebene aktuell das Minderungsziel des Bundes-Kli
maschutzgesetzes (KSG), bis zum Zieljahr 2030 mindestens 55 % weniger Treibhausgase ge
genüber 1990 auszustoßen. Dieses Reduktionsziel wird angesichts der Anhebung der EU-Klima
schutzziele vom 21. April 2021 auf (ebenfalls) minus 55 % (Rat der EU 2021) vermutlich deutlich 

 

196  Die Bundesregierung setzte nach Jahren der Blockade seitens der betroffenen Regionen und Unternehmen und 
heftiger gesellschaftlicher und politischer Konflikte rund um das Thema Kohleausstieg am 6. Juni 2018 die soge
nannte Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung ein. Die Kommission war mit 28 stimmbe
rechtigten Mitgliedern aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und den Regionen besetzt. Sie erarbei
tete nach rund einem halben Jahr intensiver Beratungen Empfehlungen für Maßnahmen zur sozialen und struktur
politischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung und legte im Januar 2019 
ihren Abschlussbericht vor, in dem sie sich für einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 
aussprach, 40 Milliarden Euro Strukturhilfen für die Regionen in den nächsten 20 Jahren sowie ein Entschädigungs
gesetz für die betroffenen Unternehmen vorschlug (BMWi 2019a).  
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5.2 Handlungsfeld Energieversorgung  
Durch die Erhöhung der Anforderungen gemäß der neuen Berliner Zielvorgaben reicht das Set 
an bestehenden Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK) nicht 
mehr aus. Das im vorangegangenen BEK-Szenario (Hirschl et al. 2015) angesetzte Niveau der 
Emissionen aus dem Stromverbrauch von 81 g CO2/kWh für das Jahr 2050, basierend auf einem 
fossilen Restanteil durch die Nutzung von Erdgas mit einer Beimischung von 24-30 % EE-Gas, 
muss deutlich abgesenkt werden. Ein Vorteil gegenüber den Annahmen der alten Studie liegt da
rin, dass bei der tatsächlichen EE-Stromerzeugung bereits 2020 das Niveau unterschritten wer
den konnte, das in der Vorgängerstudie erst für 2030 angenommen wurde. Eine fossilfreie Strom
erzeugung bis 2050, (in einigen anderen Staaten sogar bis 2040), ist inzwischen ein in der ener
giepolitischen und energiewirtschaftlichen Diskussion allgemein als realisierbar anerkanntes Ziel. 
Mit der Fokussierung auf Photovoltaik und Windstrom als maßgebliche Stützen der Stromerzeu
gung in Deutschland treten durch die fluktuierende Erzeugung die Themen Flexibilität und Nut
zung des Überschussstromes in den Vordergrund. Temporäre Überschüsse aus der Stromerzeu
gung, die sonst nicht genutzt werden könnten, können thermisch und chemisch gespeichert wer
den. Neuen Technologieansätzen wird durch die veränderten Rahmenbedingungen zum Durch
bruch verholfen. Die vollständige Verdrängung von fossilem Erdgas muss inzwischen das ehrgei
zige Ziel sein, nicht nur eine 30 prozentige Beimischung von erneuerbarem Gas zum Erdgas, wie 
in der oben genannten Studie zum BEK 2030 angenommen wurde. Dabei auftretende Verluste 
treten in den Hintergrund, wenn die Alternative nur das temporäre Abschalten der Erzeugungsan
lagen ist, auch wenn die Nutzung der Verlustwärme aus der Power-to-Gas-Produktion ein wichti
ges Thema zur effizienten Ressourcen- und Flächennutzung ist. 

5.2.1 Strategieempfehlungen 

5.2.1.1 Standortfaktoren nutzen: Wärmenetze, Solarenergie, Flexibilität   

Für eine zukünftige klimaneutrale Energieversorgung in Berlin gilt, die lokalen Voraussetzungen 
vor Ort optimal zu nutzen und die begrenzten Potenziale so schnell und umfangreich wie möglich 
zu erschließen. So wie München für die Wärmeversorgung auf die tiefe Geothermie aus dem Mo
lassebecken setzt, das Ruhrgebiet sowie das sächsische Chemiedreieck auf eine vorhandene 
Wasserstoffinfrastruktur und Frankfurt am Main auf große Abwärmepotenziale der Rechenzen
tren200, müssen auch für Berlin die regionalen Standortfaktoren im Verbund mit Brandenburg ge
nutzt werden.  

Berlin hat das größte Fernwärmenetz Deutschlands, das gut dafür geeignet ist, thermische Ver
luste, Umwelt- oder Abwärme in der Stadt aufzunehmen und wieder zu verteilen und so Syner
gien aus dem gleichzeitigen Verbrauch von Wärme und Kälte für alle angeschlossenen Ver
brauchsstellen zu erschließen. Abwärme soll zukünftig möglichst nicht mehr das Berliner Mikro
klima belasten oder das Grundwasser durch die Erwärmung des Bodens gefährden, sie soll best
möglich verteilt, genutzt und ggf. gespeichert werden.  

 

200  Die Abwärmenutzung von Rechenzentren ist auch für Berlin eine Option. Dabei ist jedoch unklar, ob es langfristig 
überwiegend zentrale Rechenzentren geben wird oder ob die Rechenleistung zusammen mit der Abwärmenutzung 
stärker dezentralisiert wird. Ob dezentrale Elektrolyse, Brennstoffzellenkraftwerke oder Rechenzentren, es gilt, die 
vielen Effizienz- und Abwärmepotenziale sukzessive zu heben. 
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5.3 Handlungsfeld Gebäude 
5.3.1 Strategieempfehlungen 

5.3.1.1 Übergreifende strategische Schwerpunkte  

Zentrale Strategie des Handlungsfelds Gebäude ist und bleibt es, den Energieverbrauch der Ge
bäude möglichst schnell und umfassend zu senken und parallel dazu den Umstieg auf klimaneut
rale Energieerzeugung voranzutreiben. Dies gilt für die dezentrale Erzeugung ebenso wie für 
zentrale Versorgungsstrukturen (siehe hierzu die Ausführungen für das Handlungsfeld Energie). 
Um diese Ziele zu erreichen sind folgende Aspekte von hoher Relevanz: 

− Eine übergreifende Wärmestrategie und Wärmeplanung ist als systematische Herange
hensweise insbesondere für die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung sowie die bessere 
Abstimmung von Verbrauch und Erzeugung ein wichtiger Ansatz. Dieser wird gerade in der 
parallel entstehenden Wärmestrategie für das Land Berlin präzisiert.218 Ziel der Wärmepla
nung ist es, für unterschiedliche Gebiete in Berlin jeweils vorteilhafte Wärmelösungen zu er
mitteln und deren Umsetzung mit Hilfe unterschiedlicher Instrumente zu unterstützen. 

− Die Zielerreichung im Handlungsfeld Gebäude wird aktuell durch eine Reihe von Zielkonflik
ten behindert. Für eine breite Akzeptanz der Ziele und Maßnahmen müssen diese berück
sichtigt und vor allem angegangen werden. Ein ganz zentraler Konflikt ist der zwischen dem 
Schutz von Mietenden bzw. dem Schutz vor Mietpreissteigerungen und der Umsetzung von 
energetischen Sanierungen. Wichtig ist hierbei, dass ambitionierte energetische Sanierungen 
durch diesen Konflikt nicht ausgebremst werden, indem die Rahmenbedingungen so gestal
tet werden, dass sozialverträgliche energetische Sanierungen sowohl ermöglicht als auch 
gefordert werden. Ein weiteres wichtiges Konfliktfeld ist zudem die Berücksichtigung baukul
tureller Aspekte bei der energetischen Sanierung. Hier ist es wichtig, dass gute Beispiele be
kannt gemacht werden und allgemein bei der Sanierung ästhetische und architektonische 
Belange Berücksichtigung finden.  

− Im Zusammenhang mit sozialverträglichen Sanierungen ist zu klären, welche Kosten durch 
die Klimaschutzmaßnahmen entstehen und wer diese übernehmen kann bzw. muss. Bei 
energetischen Maßnahmen an Gebäuden ist die Frage der Kostenverteilung zwischen Ver
mietenden und Mietenden sowie die Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand zentral. Für das 
Land Berlin stellt sich die Frage, welche Kosten für die eigenen Sanierungsmaßnahmen so
wie für Instrumente wie Förderung und Beratung zur Verfügung gestellt werden müssen. 

  

 

218  Im Auftrag des Landes Berlin erarbeiten derzeit IÖW und Hamburg Institut eine Wärmestrategie, in der Instrumente 
für die Transformation der Wärmeversorgung in Berlin genauer ausgearbeitet werden. Weitere Informationen zum 
Projekte unter www.ioew.de/projekt/entwicklung_einer_waermestrategie_fuer_das_land_berlin.  
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Mehrfamilienhäuser entwickelt werden. Notwendig ist auch ein gezieltes Beratungsangebot für 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden in Milieuschutzgebieten, das Möglichkei
ten zu einer sozialverträglichen und ambitionierten energetischen Sanierung in diesen Gebieten 
aufzeigt. Ergänzend sollen Beratungsangebote, die andere Sanierungsmotive aufgreifen (z.B. 
barrierefreier Umbau, Einbruchschutz), genutzt werden, um über diese auch für das Thema ener
getische Sanierungen zu sensibilisieren.221 Zudem sollte bei den Beratungs- und Informationsan
geboten auch das Thema nachhaltige Bau- und Dämmstoffe mit aufgenommen werden. 

Zuständig für die Entwicklung dieser Angebote ist das Land oder eine vom Land beauftragte 
Stelle. In anderen Bundesländern hat sich die Beauftragung von (regionalen) Energieagenturen 
mit entsprechenden Aufgaben bewährt. Die Kosten für kostenlose Initialberatungen und eine Un
terstützung weiterer Informations- und Beratungsangebote sind eher gering. 

G3: Zielkonflikte Schutz für Mietende und Klimaschutz angehen 

Um die hemmende Wirkung des Mietendeckels auf die energetische Sanierung zu reduzieren, ist 
für ambitionierte Sanierungsmaßnahmen bei Mehrfamilienhäusern insbesondere auch im Rah
men von Komplettsanierungen eine zusätzliche Förderung einzuführen. Hier sollte die bereits an
gedachte zusätzliche finanzielle Förderung von Modernisierungsmaßnahmen zeitnah eingeführt 
werden. Die Verantwortung liegt beim Land, die Kosten für die Förderung können hoch ausfallen. 

Bei den Milieuschutzregelungen ist in Zusammenarbeit mit den Bezirken der Spielraum für die 
Umsetzung von sozialverträglichen und gleichzeitig ambitionierten Sanierungen (KfW 55) zu prü
fen. Die Prüfkriterien sollten dann entsprechend angepasst werden und ggf. ergänzende Förder
programme eingeführt werden (s. o.). Diese Maßnahme sollte kurzfristig durchgeführt werden. 

Da für die Akzeptanz energetischer Sanierungen in Berlin deren Sozialverträglichkeit von großer 
Bedeutung ist, sollte sich das Land auf Bundesebene weiter für eine Reduzierung oder Kompen
sation der Modernisierungsumlage einsetzen, damit auch bei Wegfall des Mietendeckels energe
tische Sanierungen sozialverträglich bleiben. Es ist zu prüfen, ob dies mit einer Erhöhung der 
Fördermittel kombiniert werden muss, wie dies beispielsweise das Drittelmodell vorsieht (Mellwig 
und Pehnt 2019). In diesem Zusammenhang ist auch die Regelung zur Verteilung der CO2-Um
lage zu berücksichtigen, die bisher nur durch Mietende getragen wird.222 

Textbox 16:  Folgen der Aufhebung des Mietendeckels 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am im März 2021 beschlossen, dass das Gesetz zur 
Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin („Mietendeckel“) nicht mit dem Grundgesetz ver
einbar und deshalb nichtig sei (BVerfG, Beschluss vom 25.03.2021 - 2 BvF 1/20;2 BvL 5/20;2 
BvL 4/20). Da dieses Ereignis (wie auch der Beschluss des BVerfG zum KSG, s. a. a. O.) nach 
Fertigstellung dieser Studie stattfand, wird an dieser Stelle komprimiert auf mögliche Folgen des 
Beschlusses generell sowie auf die hier erarbeiteten Ergebnisse eingegangen. In den Analysen 
und Berechnungen in der Studie wurde allerdings angesichts der rechtlichen Unsicherheit und 
zeitlichen Befristung des Gesetzes an vielen Stellen auch bereits auf die Situation ohne Mieten
deckel eingegangen. 

 

221  Ideen dazu wurden im Vorhaben „Sanieren 60plus“ entwickelt (Fromholz et al. 2019). 

222  Bisher wird die CO2-Umlage nur durch Mietende getragen. In der Diskussion sind aber derzeit auch Ansätze, die 
eine anteilige oder vollständige Finanzierung durch die Vermietende vorsehen.  
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5.4 Handlungsfeld Verkehr 
Die Berliner Verkehrspolitik hat mit der Verabschiedung des bundesweit ersten Mobilitätsgeset
zes einen Meilenstein in der Berliner Mobilitätswende gesetzt. Mit dem Gesetz soll der Umwelt
verbund deutlich stärker als bisher in den Fokus der Verkehrspolitik und -planung rücken und der 
bisherige Fokus auf den Umwelt- und Gesundheitsschutz wird stärker um Klimaschutzaspekte 
ergänzt. Mit dem Stadtentwicklungsplan „Mobilität und Verkehr“ sowie weiteren Einzelplänen wird 
der konkrete Weg der Verkehrswende im Sinne einer Roadmap geplant. Das Berliner Energie- 
und Klimaschutzprogramm enthält darüber hinaus zwanzig Maßnahmen zur Senkung der CO2-
Emissionen im Verkehr, von denen derzeit neunzehn „in Bearbeitung“ sind (SenUVK 2021a). Le
diglich die Maßnahme „Infrastrukturabgabe“ wurde zurückgestellt. 

Trotz dieser wichtigen politischen Meilensteine und der Vielzahl der oben genannten Strategie
elemente, hat das Handlungsfeld Verkehr bisher nicht nur die im Berliner Energie- und Klima
schutzprogramm 2030 (BEK) formulierten Zwischenzielwerte verfehlt, sondern wies sogar konti
nuierlich steigende Mengen an CO2-Emissionen aus. Dies verdeutlicht, dass die aktuell einge
schlagene Strategie konsequenter als bisher umgesetzt und auch erweitert werden muss, damit 
der Verkehr seinen erforderlichen und quantitativ bedeutsamen Beitrag zur Klimaneutralität Ber
lins leisten kann.  

5.4.1 Strategieempfehlungen 
Bereits mit der Anerkennung der Klimanotlage und der Verabschiedung des Mobilitätsgesetzes 
wurde die Dringlichkeit einer Verkehrswende hin zu umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten un
terstrichen. Diesen Weg gilt es daher weiter zu verfolgen und mit Nachdruck die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Minderung des CO2-Ausstoßes im Verkehr voranzutreiben. Dies reicht von der 
Fertigstellung übergeordneter Planungsinstrumente, wie beispielsweise des Radverkehrsplans, 
der Schaffung verwaltungsseitiger Voraussetzungen auf allen Ebenen bis hin zur Umsetzung 
konkreter baulicher und sonstiger Maßnahmen. Hierbei lassen sich jedoch immer wieder drei 
Hemmnisse feststellen, für deren Adressierung im Folgenden Strategien vorgeschlagen werden. 

Ein grundlegendes Hemmnis sind langwierige politische Auseinandersetzungen über den Ziel
konflikt, welches Verkehrsmittel wie viel öffentlichen Raum zur Verfügung bekommen soll. 
Hierbei ist die öffentliche Debatte oftmals von den negativen Aspekten der Verkehrswende ge
prägt: Fahrverbote, Parkgebühren, CO2-Bepreisung etc. Stattdessen ist es wichtig, ein positives 
Bild des Ziels zu entwerfen und dieses öffentlich und engagiert zu vertreten. Dieses Bild muss 
aufzeigen, wie wir den frei werdenden Straßenraum nutzen werden, welche zusätzlichen Dienst
leistungen und Mobilitätsangebote uns zur Verfügung stehen können, wie wir die Waren unseres 
täglichen Bedarfs beziehen und welche Rolle dem Auto zukommen wird. Auf diese Weise können 
Bedenken ausgeräumt, die Vorteile für alle Verkehrsteilnehmenden und Anwohnenden aufge
zeigt und die Akzeptanz gesteigert werden. Im Rahmen dieser Studie sind wir zudem davon aus
gegangen, dass in einem stark konfliktbehaften Bereich wie der Auseinandersetzung um den 
knappen Straßenraum der Modal Split nur dann sehr dynamisch zu Lasten des Pkw verändert 
werden kann, wenn es genügend gute Angebote zum Umstieg auf den Umweltverbund gibt.  

Ein zweites Hemmnis sind teilweise langwierige Abstimmungsprozesse von Stakeholdern in 
Land, Bezirken, Bund und Zivilgesellschaft, die sich verzögernd auf die Umsetzung von Maßnah
men auswirken. Als Beispiele seien hier der Bau von Radwegen oder der Errichtung von Ladeinf
rastruktur genannt. Hierbei sollten die vorhandenen Prozesse hinsichtlich einer effizienteren Ge
staltung auf den Prüfstand gestellt werden, auch unter Einbeziehung möglicher neuer Kompe
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5.4.3 Handlungsempfehlungen für die Bundesebene/EU 
Der Bundes- und EU-Ebene kommt im Verkehr eine herausragende Bedeutung zu, da Verkehr 
oft grenzüberschreitend stattfindet und in vielen Fällen auch dort die gesetzgeberische Zuständig
keit liegt. Gerade Maßnahmen auf EU-Ebene haben sich in der jüngeren Vergangenheit aufgrund 
ihrer Reichweite als äußerst wirkungsvoll gezeigt. Beispielhaft kann hierfür die Einführung von 
Emissionsflottengrenzwerten für Automobilhersteller genannt werden, die inzwischen als eine 
der wesentlichen Triebkräfte für den Hochlauf der Elektromobilität gelten. In diesem und den 
kommenden Jahren stehen auf EU-Ebene für den Verkehrssektor weitere maßgebliche Weichen
stellungen im Rahmen des von der EU-Kommission angestrebten „European Green Deal“ an. 
Das Land Berlin sollte sich hier einbringen und auf ambitioniertere Ziele und Maßnahmen drän
gen.  

Auf Bundesebene sollte vor allem auf einen beschleunigten Ausbau des Bahnverkehrs hinge
wirkt werden. Dies betrifft sowohl den Personenverkehr als auch vor allem den Güterverkehr. Für 
ersteren ist besonders die Einrichtung von schnellen Zugverbindungen zu besonders wichtigen 
Zielen hervorzuheben, wie es sie beispielswiese nach Hamburg oder München bereits gibt, um 
den Flugverkehr zu reduzieren. In diesem Zusammenhang sollten auch die steuerlichen Be
günstigungen des Flugverkehrs gegenüber anderen Verkehrsmitteln beendet werden.229 

Für den Straßenverkehr sollte auf ein baldiges bundesweit einheitliches Ende des Verbren
nungsmotors im Pkw-Bereich gedrängt werden. Dies schafft Planungssicherheit für Verbrauche
rinnen und Verbraucher und die Industrie. Ein weiterer wichtiger Faktor für das Gelingen der Ver
kehrswende ist die erfolgreiche Integration der Elektromobilität in den Energiesektor. Hier 
müssen vom Bundesgesetzgeber Maßnahmen getroffen werden, die eine netzschonende, im 
Idealfall sogar netzdienliche Integration ermöglichen und über die derzeitigen Anreize für Flexibili
sierung hinausgehen. Dabei sollten die Eingriffe durch die Netzbetreiber minimiert und die An
reize für gesteuertes, netzdienliches Laden möglichst groß ausfallen.  

5.5 Handlungsfeld Wirtschaft  
Nachfolgend werden die Strategien und Maßnahmen für das Handlungsfeld Wirtschaft und der 
bisherige Umsetzungsstand bewertet. Strategische Maßnahmen für eine klimaschonende Wirt
schaft werden auch in den Kapiteln der Handlungsfelder Energie und Gebäude sowie handlungs
feldübergreifend adressiert, z.B. mit den Themen dezentrale Energieerzeugung, energetische 
Gebäudesanierung oder Fachkräftebedarf. 

5.5.1 Strategieempfehlungen 
Das Energiewendegesetz Berlin adressiert explizit Unternehmen der öffentlichen Hand, nicht je
doch private Unternehmen. Das BEK 2030 beinhaltet wiederum anreizbasierte und projektför
mige Maßnahmen für die gesamte Wirtschaft, die sich zum gegenwärtigen Stand etwa zur Hälfte 
„in Bearbeitung“ befinden (acht Maßnahmen), während weitere (sieben) Maßnahmen zurückge
stellt wurden (SenUVK 2020a). Zu den Maßnahmen in Bearbeitung zählen mit „integrierten Ener
gie- und Klimaschutzkonzepten“ sowie dem Einspar-Contracting der öffentlichen Hand solche mit 

 

229  In diesem Zusammenhang wird auch oft ein Verbot von Inlandsflügen gefordert, wie es jüngst z.B. in Frankreich 
beschlossen wurde. Ein solches Verbot hätte zwar eine direkte Wirkung auf Inlandsflüge, könnte aber letztlich ledig
lich zu einer Verlagerung der frei werdenden Start- und Landeslots am BER für (Auslands-)Flüge führen. 
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amtliche Statistik verbessert werden. Für den Klimaschutz relevant ist beispielsweise die Daten
erhebung zum Temperaturniveau der Prozesswärme, zu Abwärmepotenzialen, zu Anwendungs
zwecken mechanischer Energie sowie zu Prozessemissionen und Stoffströmen für Recycling. 
Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob die Veröffentlichung dieser Daten dem Klimaschutz nut
zen könnte, wie z.B. bei Abwärmepotenzialen in Form eines Katasters für die Planung von Quar
tierslösungen vorstellbar.234 Zusammen mit Vertretungen aus den Sektoren GHD und verarbei
tendes Gewerbe sollte die Verfügbarkeit und der Bedarf an Daten geprüft werden, ggf. sind hier 
gesetzliche Grundlagen zur Datenerhebung anzupassen. Diese Maßnahme sollte kurz- bis mittel
fristig umgesetzt werden, zuständig sind die Senatsverwaltung für Wirtschaft und Energie sowie 
das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, gemeinsam mit Wirtschafts- und ggf. Branchenverbän
den. 

5.5.3 Empfehlungen für die Bundesebene und die EU  
Die Etablierung eines wirksamen CO2-Preises ist notwendig, damit die gewünschte Lenkungswir
kung entfaltet und erneuerbaren Technologien sowie emissionsfreien Prozessen ein Wettbe
werbsvorteil verschafft werden kann. Darüber hinaus sollten Förderungs-, Entlastungs- und Be
freiungstatbestände konsequent am Ziel der Klimaneutralität ausgerichtet werden. Hierzu könnte 
z.B. die Unterbindung von klimaschädlichen Subventionen sowie die Definition von Klimakri
terien als Förderbedingung zählen. 

Auch die Rahmenbedingungen für unterschiedliche Segmente einer Kreislaufwirtschaft müssen 
auf Ebene des Bundes und der EU weiter gestärkt werden. So können beispielsweise die Aus
weitung von Pfandsystemen, eine weitere Einschränkung von Einweg-Produkten, stärkere Ex
portbeschränkungen für Abfälle und konsequentere Recyclingvorschriften die Entwicklung von 
neuen Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodellen unterstützen. 

5.6 Handlungsfeld private Haushalte 
Die Strategien und Maßnahmen für das Handlungsfeld private Haushalte fokussieren die Themen 
Konsum und Haushaltsgeräte sowie Bildung und Veranstaltungen; darüber hinaus finden sich 
weitere Empfehlungen für die Zielgruppe der privaten Verbraucherinnen und Verbraucher in den 
Abschnitten der Handlungsfelder Energie, Gebäude und Verkehr. 

5.6.1 Strategieempfehlungen 
Im Berliner Energiewendegesetz wird das Handlungsfeld private Haushalte indirekt an einzelnen 
Stellen adressiert, beispielweise in den Bestimmungen zu Bildung und Energie. In Ergänzung 
hierzu definiert das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030) „Private Haus
halte und Konsum“ als eigenes Handlungsfeld und hat anreizbasierte und projektförmige Maß
nahmen entwickelt. Von diesen befinden sich laut Monitoringbericht bereits elf Maßnahmen „in 
Bearbeitung“, darunter beispielsweise die Maßnahmen in Bezug auf „klimafreundliche Kantinen“ 
und „klimafreundliche Veranstaltungen“ mit den höchsten prognostizierten Einsparpotentialen, 
sowie die Substitution von ineffizienten Haushaltsgeräten. Eine weitere Maßnahme ist „in Vorbe
reitung“, während drei zurückgestellt wurden (SenUVK 2020a). 

 

234  Hierzu werden aktuell im Rahmen der Entwicklung einer Berliner Wärmestrategie (bzw. des hierfür erarbeiteten 
Gutachtens) auch Vorschläge für Energiekatasterdaten erarbeitet (IÖW und Hamburg Institut, im Erscheinen).  
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Im Bereich der Ernährung sollte auf Bundesebene die Anhebung der Mehrwertsteuer oder eine 
spezifische Tierwohl- oder CO2-Steuer auf Fleisch erhoben werden, um damit gemeinsam die 
Themen Klimaschutz und Tierschutz zu stärken. Ergänzend dazu könnte – angesichts der Kom
plexität einer umfassenden Bilanzierung für alle Güter - die Entwicklung von spezifischen Um
weltkennzahlen oder Umweltkennzeichen für im Konsumbereich relevante, prototypische und 
klimaintensive Produkte und Konsumgüter vorangetrieben werden.  

5.7 Übergreifende Handlungsempfehlungen für Berlin  
Ausgehend von der eingangs darstellten erhöhten politischen Anstrengung zur Zielerreichung 
und den zuvor erläuterten vielfältigen Strategien und Handlungsempfehlungen für die einzelnen 
Handlungsfelder werden nachfolgend übergreifende klimapolitische Empfehlungen formuliert. 
Hier steht über allem die Frage einer effektiven und effizienten politischen Struktur und Prozess
gestaltung, um die Herausforderungen institutionell zu bewältigen und in allen Bereichen gut 
steuern zu können. Dabei lassen sich nicht alle dieser Governance-Aspekte über das Berliner 
Energiewendegesetz241 oder das BEK 2030 regeln; viele Aspekte zielen auf eine neue politische 
Praxis, die das Verständnis für die Dringlichkeit und das Mainstreaming des Themas Klimaneut
ralität in entsprechende Strukturen und Prozesse überführt.  

5.7.1 Eine neue Klima-Governance-Architektur für Berlin 
Bereits in der ersten Studie zur Entwicklung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 
(BEK) waren die Kernempfehlungen angelegt: Es müssen alle Maßnahmen in der Breite umge
setzt werden, ein „Rosinenpicken“ reicht nicht, alle Ressorts und alle gesellschaftlichen Gruppen 
müssen mitmachen, es muss ein Mainstreaming des Klimaschutzes stattfinden, es müssen viele 
Effizienz- und erneuerbare Energiequellen parallel erschlossen, und Zielkonflikte müssen konse
quent angegangen werden (Hirschl et al. 2015). Heute müssen wir konstatieren, dass die Umset
zung der Vorgaben des Berliner Energiewendegesetzes (EWG Bln) und des BEK sowie die 
Adressierung des Themas Klimaschutz bislang noch nicht in allen Handlungsfeldern und The
menfeldern in dem Maß erfolgt ist, wie dies für die Einhaltung der Anforderungen des Pariser 
Übereinkommens notwendig wäre. Eine ähnliche Bilanz wurde auf der Bundesebene im Vorfeld 
der Debatte um das Klimaschutzgesetz (KSG) gezogen, woraufhin eine deutlich stärkere Ver
pflichtung aller beteiligten Ressorts sowie die Etablierung eines neuen Governance-Rahmens 
diskutiert und schließlich auch beschlossen wurde. Einige der im KSG verankerten Elemente bie
ten sich auch für eine verbesserte Governance-Architektur der Berliner Klimaschutz- und Ener
giewendepolitik an.  

Der Begriff Governance beschreibt, dass öffentliche und private Stakeholder als Teil eines ge
meinsamen Problems auch gemeinsam an der Lösung des Problems arbeiten (Kooiman 2003; 
siehe auch IPCC 2018b). Dabei müssen alle relevanten politischen Ebenen (multi-level) und alle 
betroffenen Interessengruppen (multi-stakeholder) einbezogen werden sowie sektorspezifische 

 

241  Das Berliner Energiewendegesetz entspricht von seinen Regelungsinhalten im Wesentlichen den Klimaschutzge
setzen anderer Bundesländer. So umfasst es beispielsweise auch die Themen Klimaanpassung und Klimabildung. 
Mit dem Blick auf die Klimaneutralität des Landes Berlin kommen aber auch neben der Energiewende und den mit 
Energieerzeugung und Energieverbrauch verbundenen CO2-Emissionen verstärkt die weiteren THG-Emissionen, 
nicht emissionsbedingte Klimaeffekte sowie Senkenkapazitäten in den Blick, die fachlich präziser unter dem weite
ren Begriff des Klimaschutzes zusammenzufassen sind. Bei einer weiteren Novellierung des Berliner Energiewen
degesetzes ist neben einer thematischen Erweiterung daher auch eine Umbenennung zu erwägen. 
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7 Anhang 

7.1 Verzeichnisse  
7.1.1 Abkürzungen und Einheiten  

BAFA  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

BauGB  Baugesetzbuch 

BDI  Bundesverband der Deutschen Industrie 

BEHG  Brennstoffemissionshandelsgesetz 

BEG  Bundesförderung für effiziente Gebäude 

BEK  Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm  

BGF   Bruttogeschossfläche  

BHKW  Blockheizkraftwerk 

BIP  Bruttoinlandsprodukt 

BNetzA Bundesnetzagentur 

BSR Berliner Stadtreinigung 

BWB Berliner Wasserbetriebe 

BVG Berliner Verkehrsbetriebe 

CH4 Methan 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

CCS Carbon Capture and Storage (CO2-Abscheidung und Speicherung) 

CCU Carbon Capture and Utilization (CO2-Abscheidung und Verwen
dung) 

CDR Carbon Dioxide Removal (CO2-Entnahme) 

CDM Clean Development Mechanism 

CfD  Contracts for Difference (Differenzverträge) 

COP  Coefficient of Performance (Leistungszahl) 

COP  Conference of the Parties  

EE  Erneuerbare Energien 

EEG  Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EFH  Einfamilienhaus 

EnEV  Energieeinsparverordnung  

ETS  Emissionshandelssystem 

EWG Bln  Berliner Energiewendegesetz 

GEG  Gebäudeenergiegesetz 
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7.2 Übersichtstabellen aller Empfehlungen  
7.2.1 Strategieempfehlungen für Berlin 

Übergreifende Strategieelemente 

S-A 1 Größtmögliches Ambitionsniveau anstreben (Orientierung am Szenario KnB 2030) 

S-A 2 Hemmnisse und Zielkonflikte konsequent adressieren 

S-A 3 Den vollen Instrumentenmix nutzen 

S-A 4 Gesellschaftliche Allianzen und Akzeptanz 

S-A 5 Berliner CO2-Budget ermitteln, Senken aufbauen und Kompensationsstrategie 
entwickeln 

Handlungsfeld Energie 

S-E 1 Standortfaktoren nutzen: Wärmenetze, Solarenergie, Flexibilität   

S-E 2 Urbane Wasserstoffstrategie: grün und mit Wärmeauskopplung 

S-E 3 Mischgasnutzung in Berlin: reduzieren und defossilisieren 

S-E 4 Urbane Stromwende: mit viel Photovoltaik und Grünstromimporten 

S-E 5 Urbane Wärmewende: mit Niedertemperaturfernwärme, Wärmepumpen und Ge
othermie 

S-E 6 Umsetzungsdruck, Vorbildwirkung und Vollzug 

Handlungsfeld Gebäude 

S-G 1 Wärmestrategie und Wärmeplanung 

S-G 2 Zielkonflikte adressieren: Sozialverträglichkeit und Baukultur 

S-G 3 Information, Beratung und Förderung 

S-G 4 ergänzende ordnungspolitische Regelungen einführen 

S-G 5 Abstimmung mit Bezirken bei der Umsetzung der Wärmewende 

S-G 6 Nachhaltiges und klimafreundliches Bauen und Sanieren  

S-G 7 Initiative Fachkräfte im Baugewerbe und Handwerk 

S-G 8 Integration von Klimaschutz/ Klimaneutralität in Stadt- und Regionalentwicklung 

S-G 9 Erhöhung Sanierungsrate, Sanierungstiefe und Neubaustandard sowie Unterstüt
zung energieeffizienten Verhaltens 

S-G 10 Wechsel zu erneuerbaren Energien und Nah- und Fernwärme 

S-G 11 Begrenzung Flächenwachstum und effizientere Verteilung 

Handlungsfeld Verkehr 

S-V 1 Zielkonflikte um Straßenraum adressieren: umweltfreundliche Alternativen schaf
fen und kommunizieren 

S-V 2 Beschleunigung von Planungs- und Umsetzungsprozessen, Personalkapazitäten 
schaffen 

S-V 3 Stärkung der Nutzenabwägung bei Investitionsentscheidungen  

S-V 4 Lösungen für Pendelverkehr in Kooperation mit Brandenburg und Bund 

Handlungsfeld Wirtschaft 
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7.3 Energie- und CO2-Bilanzdaten der Studie 

7.3.1 Energie- und CO2-Bilanz der Studie für Berlin 2017 

 

leicht schwer

Emissionsfaktoren [kg CO

₂

/TJ]  93 369  95 913  111 395  99 308  22 132  73 300  73 300  74 027  73 256  74 020  80 834  82 998  66 333  55 827   0   0   0   0   0   0   0  140 892   0  66 465  91 500
Emissionsfaktoren [g CO

₂

/kWh]   336   345   401   358   80   264   264   266   264   266   291   299   239   201   0   0   0   0   0   0   0   507   0   239   329

1: Energie  39 490   0  6 076   0   72   0   0   0   0   549   139   0   0  47 255   100   238  4 968  2 741   0   0   0 –  27 528   0 –  42 310  2 741  34 532
2: Gebäude   0   0   0   0   376   0   63   887   0  22 569   1   8   486  49 740   0   99   732   0   0   0   662  5 741   0  40 157   0  121 522
3: Wirtschaft   0   0   0   0   83   0   22   609   0  2 849   1   6   98  4 724   0   0   25   0   0   0   3  26 093   0  3 084   0  37 597
4: Haushalte und Konsum   0   0   0   0   0   0   0   0   0   156   0   0   3   73   0   0   0   0   0   0   0  12 123   0   0   0  12 356
5: Verkehr   0   0   0   0   0   0  20 992  32 889  14 780   0   0   0   469   104   0   0  2 632   0   0   0   0  3 647   0   0   0  75 514
insgesamt  39 490   0  6 076   0   531   0  21 078  34 385  14 780  26 123   141   14  1 056  101 897   100   338  8 357  2 741   0   0   665  20 076   0   0*  2 741  280 590

* statistische Differenz -931

1: Energie  3 687   0   677   0   2   0   0   0   0   41   11   0   0  2 638   0   0   0   0   0   0   0   251  7 306 42%
2: Gebäude   0   0   0   0   8   0   5   66   0  1 671   0   1   32  2 777   0   0   0   0   0   0   0  4 559 26%
3: Wirtschaft   0   0   0   0   2   0   2   45   0   211   0   0   7   264   0   0   0   0   0   0   0   530 3%
4: Haushalte und Konsum   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   16 0%
5: Verkehr   0   0   0   0   0   0  1 539  2 435  1 083   0   0   0   31   6   0   0   0   0   0   0   0  5 093 29%
insgesamt  3 687   0   677   0   12   0  1 545  2 545  1 083  1 934   11   1   70  5 689   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   251  17 504 100%

1: Energie   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0%
2: Gebäude   0   0   0   0   376   0   63   887   0  22 569   1   8   486  49 740   0   99   732   0   0   0   662  5 741   0  40 157   0  121 522 49%
3: Wirtschaft   0   0   0   0   83   0   22   609   0  2 849   1   6   98  4 724   0   0   25   0   0   0   3  26 093   0  3 084   0  37 597 15%
4: Haushalte und Konsum   0   0   0   0   0   0   0   0   0   156   0   0   3   73   0   0   0   0   0   0   0  12 123   0   0   0  12 356 5%
5: Verkehr   0   0   0   0   0   0  20 992  32 889  14 780   0   0   0   469   104   0   0  2 632   0   0   0   0  3 647   0   0   0  75 514 31%
insgesamt   0   0   0   0   459   0  21 078  34 385  14 780  25 574   2   14  1 056  54 641   0   99  3 389   0   0   0   665  47 604   0  43 242   0  246 989 100%

1: Energie   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0%
2: Gebäude   0   0   0   0   8   0   5   66   0  1 671   0   1   32  2 777   0   0   0   0   0   0   0   809   0  2 669   0  8 037 41%
3: Wirtschaft   0   0   0   0   2   0   2   45   0   211   0   0   7   264   0   0   0   0   0   0   0  3 676   0   205   0  4 411 22%
4: Haushalte und Konsum   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  1 708   0   0   0  1 724 9%
5: Verkehr   0   0   0   0   0   0  1 539  2 435  1 083   0   0   0   31   6   0   0   0   0   0   0   0   514   0   0   0  5 607 28%
insgesamt   0   0   0   0   10   0  1 545  2 545  1 083  1 893   0   1   70  3 050   0   0   0   0   0   0   0  6 707   0  2 874   0  19 779 100%
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